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Das I. Cap.
EslastsichanzurBeruhigung.

§. i. Amrit der Regierung. zu
VOmd-Srurm.

2. Conventder Städte zuVüysrv. NeceJJärfctt%
z. zu Rostock. Dongrämt.

)ls derHertzogCarl L.espsld das mlt ihmuns
glücklicheMecklenburg, durcheinalgemähli-
gesAbsterben,verlassenhatte: so fieldieRe,
gierungaufdessenjüngstenHerrnBruder,Her-»
tzogChristianL.udervig,dieserwar schonis»

Jahr, als KayserlicherLommMnusbestellet,hattezumRechtenge<
sehen,und auf des zerrüttetenLandesWohlfahrt seinAugenmerck
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4 Lib. XIX. Cap. I. Ao.174.7.

gerichtet.Er war ebendamahlszuSchwerin, als derOber>Förstcr
Riesenberg/ vonDömiy, dk ersteNachrichtvonsolchemTodes-
Fall brachte. Es ergingdarauf einPatent:vom 6. Dec. darin die
gescheheneVeränderungin derNegierungangekündigetward, wel¬
chesvon allenCantzelnabgelesen,auchan allenöffentlichenOrten,
demHerkommennach,angeschlagenwurde, underfolgtendieersinn-
lichstenGlück-Wünschevonallerlei)Orten. Da denndieStädte zu«
gleichum dieConfirmationesihrerPrivilegien,sovielmehrbaten;
weil dieselben,unter demabgelebtenLandes-Herrn,nichtergangen
waren.

Der EngerAusschußschrieb,auf dieersteNachricht,alsbald
d. i.Dec. einengcmde&ConventnachRostock aus, umdenselben
am ly.vec, zuhalten. Es fundensichdazuein, dies.Land-Rähte
vonpluokow, vonOery zuRoggow, vonMolyahn,von !7lc--
gendanck undvon Hahn; dieLand-Marschallevon L.üyow Nnd
vonDechow, nebstdemBurgemeisterPererscnzuRostock. De¬
putat waren, aus demScbwermschen Antheil,dervoi»Bülow
zuCamin, inVolma6)tderAempterSchwerin undWittenburg;
Hauptmannvon Oldenburg zuFederow, aus demAmpteFiciu
stadr; dervon der l^ühe zuMulsow, aus demAmpteLukow;
dervon PrcsjentlnzuDaschow,aus demAmpteü.upz; derHaupt,
mann von ^sülow zuvooscrin, aus demAmpteGremberg; der
vonVOlycndorff, aus demAmpteGadebusch; dervon Loch zu
Rankendorss, aus demAmpteGrevismühlen; derObrist--I.ieur.
vonSasievly, zu!7leuhoff, aus denAempternMecklenb.Criviy
undGrabow.

Aus demGüstrowschenAntheilwar derHauptmannvon
Gamm zuGöhren, wegenderAempterGüstrow undrvredenha-
gen; Sr. Excell.derGrafvon Sasseviy, aus demAmpteGnoyen;
derCloster-Hauptmannvon L.eveyowzuTeschow,aus demAmpte
Neuen- Calden; der Hauptmann von Molyahn und der von
Ohsten, aus demAmpteSravenhngen; derObristvon Zülow zu
Fienstorff, aus demAmpteRibm?.

Aus



A0..747-MecklenburgsBeruhigung. 5
Aus demScargardlschcn war der(auswärtige)Land-Raht

von Genykorv.
Aus denStädten die4.Burgemeister,Dchtlossaus Par-

chim, Hos-RahtSrorcd undOr.Schoepffcr ausGüstrow, Kel¬
ler aus Neu-Brandenburg.

Der Land-Rahtvon Pluskorv, that, wiesonst,denVortrag.
Er sagte: das gewöhnlicheXotiKcations-Schreibenvom6.Oec.fey
an dieLand-RähteundLand-Marschälleergangen,(soer inOriginal!
zudenA&enlegte)nun würdezuberatschlagenseyn,wclchergestalt
einelolenneDeputationzuerwählenundzubevollmächtigen,dieer-
forderlicherefp.CondolenceundGratulationabzulegen,welchesal¬
les er mit einerihmgewöhnlichenWohlredmheitausschmückteund
zuProtocollgab. Die Deputaten, nachdemsieihreVolmachte-N
vorgezeiget,batendieLand-Rähte,Land-MarschälleundBurgemeift.
Petersen, um ihre beyrähtlicheVota, welchedieseauchabgaben.
Sie wurdend.2o.vec. verlesen,unddaraufdervon derL>ühe,der
von Pressen«»,derGraf von Sajscviy derLand-Rahtvon Geny-
kow und BurgemeisterSchoepffcr erwählet,derR. u.L. beschließ-
licheStimme mitZuziehungdes Or. Rudloff, abzufassen.Hiebey
ward, durchden EngerAusschußgefragt: Ob demDurchl. Erb-
PrintzenFriderichdiejährlichbewilligteUnterhalts-Geldernochlän-
ger,als auf diesesQuaital abzutragen. Aber dieveputitten hielten
dieseFragenochzufrühzeitig,wollenalsonichtdarüberrahtschlagen.
Der Afleflor war d. 4<Dec.gestorben. Da nunDr. Rttd-
loff dieVerheissüngerhaltenhatte, daßer, nachdessenTode, solte
das Syndicatführen,worümersichmm schon8.Jahr verdientge»
machthatte; so ward auchhievonund von vielenandernDingen
mehrgesprochen,diesonstschonvorgewesen.Das wichtigstedarun-
ter war, daßR.u. L.auf letztemLand-Tagebeschlossen,eineAnlage
untersichauf 60000Rthlr. jedochaufAbschlag,zumachen,welches
abernochvieleSchwierigkeitenfand. Des Srargardischen Crai-
fcöSyndicus,Röperr, soltenun beeidigetwerden.

A z Am



6 Lib.XIX. Cap. I. A0.1747.
Am 2t. Dec.war R. u. L. mit ihrerStimme fertig. Die

HeydenLand-MarschälleMolyahn und ü.nyow, wurden ihres
Amptshalber,zuvepmirten nachSchwerin ernannt, und ihnen,
aus derRitterschaftderObriflLieut. von Sasieviy zuNeuhoff,
Hauptmannvon Äülow zuVl?oserin,ObristvonZulowundClo-
ster-HauptmannvonL.eveyow; aus denStädten dieBurgemeist.
Beselin aus Rostock, Dchtlsff aus Parchim und Hof-Rath
Storch ausGüstrow, beygcfüget.Diesewürdensichden28.Dec.
zuSchwerin einfinden,undnichtalieindeyI. Hochfürstl.Durchl.
demHertzoge,sondernauchbeydcroGemahlinum Audienceanhal¬
ten, und sodanndas Compliment im NahmenR. u. L. abstaten.
Darauf ward sogleichein anderweitigerConvent auf d. s. ?ebr.
1748. angeordnet;auf welchemsodann dieOepurittcnvon ihrer
VerrichtungzuSchwerin, Berichtabstatenwürden. Solte diesen
auchsonstnochetwas beyHofeeröfnetwerden, sohättensiees zur
Hinterbringunganzunehmen.Erwehntevepurittenfrugenan, wie
cs,wegenderUnkostensoltegehaltenwerden; da sie,sowohlsich,als
ihreBedienteninTrauer zusetzenhätten,um anständlichbeyHofezu
erscheinen.Sie zweifeltennicht,eswürdeihnendasLandsolcheKo-
sienvergüten;wölkenaberwissen,ob deswegenRechnungzuüberge-
den, oderobeingewissesdazuvomLandesolteausgeworfenwerden.
Es wolteaber derE. Ausschußzuvornachsehenlassen,ob sichnicht
Nachrichtsünde,wie es vordemin solchenFällen gehaltenworden.
Allenfalswürdeman zuvordesLandesBewilligungzueinergewieri-
genRefolutionhabenmüssen.

Die erledigte?rXüclenten-StellebeymHos-Gericht,ward
demLand-Rahtvon Pedcrsiorff, nachdemcs mit dessenFun&ion
beymLümeral-WcscnzuEndewar, vondemHertzogezugewandt.
Er hattedavoneineAnzeigebeyR.u.L. gethan,woraufnundieAnt-
wort beschlossenward: Wie siedenHrn. PrxiutenUmzwargernin
ihremLand-RähtlichenCollegiobehaltenhatten,es wäreihnenaber
fluchhöchsterfreulich,daßihmdiesesPrsefidium,in demGericht,wor-
ONN.tt.L. Antheilhätten,wäreanvertrauetworden,undwünschten



ao.1748.MecklenburgsBeruhigung. 7
ihmdazuvielGlück,bis ins spätesteAller; welcherWunschnichtver-
Leblichwar.

Ein entsetzlicherWind-Sturm hatte neulichin der andern
Aävems-Wochedes Nachts zwischenDingstagund Milwoch,im
gantzenLandean derHöltzungundsonstvielSchadengethan. Diß
hatteauchdieClösterbetroffen;deswegendie?iovi5oiesangefragt/
wie mansolchesHoltzmitNutzengebrauchenkönte. Der E. Aus-
schußhatteetlicheioo Baume davonverfctzenckt,welchesaber dm
vepurirten zudiesemLonvencnichtgefiel,a) Andere,wo es sichde?
Mühe verlohnte,legtendamahlöGlaß-Hüttenan.

2. Hertzog Christian L.ttdrrig Ii. war von der göttlichen
Vorsichtdazubestimmet,daß er disLand,nachsovielenIrrungen,
Rechts-Gangenund Zerrüttung, einmahlwiederberuhigensolte;
wiewohlnachso vielenUngeteiltemsichderHimmelnichtalsbald
Wiedererheiternwolte. UmsichdesKaiserlichenBeistandesin die-
sergutenAbsichtzuversichern,ward derGraf von Äasieviy (wel-
^)er ViLL-OireÄorin der Schrvermschcn ^uü!t/-Cantzeleywar)
nachvl)ien,imOec.gesandt,vonwannener am jo, Maji1749.zu- Ao.
rückkam. Sr. Durchlaucht,schriebend. r8.^n-1748. an denEn» 174&
ger AusschußzuRostock: „UnsereLandes-vaterlicheAbsichtensind
^vornehmlichmit dahingerichtet,daß allebisher»vorgewalteteZr-
„rungenaus demGrundegehobenundrefpe&ivegnadigsteundun-
^terthanigsteVertrauen undLiebe,zum wahrenWohlscynunsers
^Fürstl.HausesundgesamterunserUnterthanen,mehrundmehrbe-
fästigetwerdenmöge.,,Zu demEndediesämtlichenLand-Nähte,der
EngerAusschußund dieOepunrteaus AempternundStädten sich,
so baldmöglich,zuServer»'» einfindenmögten,um mit denselben
die erforderlicheBeratschlagungenhierüberzupflegen. Der Eng.
Ausschußsandtesolcheskelcripc mitVergnügenins Land an ihre
Mit-Stande; undweilschon,wiegesagt,aufd.r. Febr.einConvent
angesetzetwar; soschriebensiedabei),daß einjeversich„dieserhalb
,aufdas nöhtisezuprsexz^en Hütte.,,
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Indessenwurdenvon Rostock OepurirtennachSchwerin
gefodert,welcheauchdieStadt aufmachte. Diesen ward alhiege,
sagt: Ihre Stadt soltesichan demVergleichvon *702. halten.
Womit aufeinmahlalles/ was der HertzogCarl L.copoldnachher
angestellethatte,gäntzlichhinwegstehundalsodiefcStadt zuerstberu-
higctward.

Die andernStädte hieltend. 4-^an. einenLonvenr zu
yon>, woselbstderBurgemeisterDehrlofaus Parchim, zuförderst
eineNachrichtgab, was in StadtischenAngelegenheiten, auf letztem
Landtage, vorgesallen.Es würdennundiebewilligteyz^oRthlr.
NecefTaricn unter den Städten einzutheilen seyn. Weil auch die Rit¬
terschaftverfchicdentlichgeäussert,daßsiewillenswäre,diebisherigen
StreitigkeitenmitdenStädten in Güte zuheben; so seyzu diesem
Endzweckdu?ConferenceinRostock, auf d. 14.Febr.beliebetwor¬
den. Es würdendaheroDr. Rüremeyer, als StädtischerConfu-
lent, auchdieBurgemeistereSchoepsscr, ZxcllerundStemwede,
mit zulänglichenVolmachten,zuversehenseyn. Hof-Raht Grorch
m-ider, Dchrloff, würdenohnediß,als GliederbeymE. Ausschuß
zugegenseyn. Es müsteaber solchenvepurirten,von denStädten,
freyeMachtundGewaltzumVergleichgegebenwerden. Daneben
ward angefübret,daß derStädte Procurator zuXXh'crt,der von
Fabrice undvr.^ütemeyer, schonwiedereineFederungvon s bis
«ZooRthlr.hätten,sogegenOsternmüstenbezahletwerden.Es wür-
de daheroeineAnlage,wenigstensvon iooo bis i2ooRchlr. zuma¬
chenseyn. Die Stargardischen Städte würdensichnichtentzie¬
hen, das ihrigemitbeizutragen,um sovül mehr, weildieseZulage
hoffentlichdieletzteseynwürde. Denn an demFortgangedesVer-
gleichsmit derRitterschaftsei),durchgöttlicheGnaden-Verleihung,
nichtzuzweifeln.

Die veputirten derStädte antwortetendarauf: Mit dem
behandeltenQuanto DerNecefTaricnmüstensie, für dißJahr, zusrie-
denseyn. Sie verlangtensehnlichst,daßeinmahldenLand-verderb¬
lichenStreitigkeiteneinEndegemachtwürde. Die Volmachtdazu

wollen



A0..74,?. Mecklenburgs Beruhigung. 9
wölkensieverlangtermassengeben. Die Vorder-Städtekontennur
deswegenCurrendenergehenlassen. Die Anlageauf 1200Rthlr.
wollensiebewilligen,und mögteder Hr. BurgemeisterHeller die
GcargardischenStädte mit dazubewegen;welchesdieserauchver-
sprach,b) Dehcloftrasmit seinerVerheißungziemlichein,wiewohl
derVergleichmitderRitterschaftallererst,nach7. Jahren erfolgte,
da dieStädte nocheinmahlausbeutelnmusten.

z. AufdemLandes-LonvenczuRostock warenams. Febr.
alle6.Land-Rähte,als Pinnow, diebcydenOeryen, tNolyahn^
ZTlegendanckundHahn, pederstorsswar, wiegesagt,abgegan-
gen, und dieStargardlsche Stelle, war nochnichtwiederbesetzt.
Denn ordentlichsind8. Land-Rähte. HiezukamendieLand-Mar-
schälle,undBurgemeisterPetersen. ZlnOeputirtenwarenda,ausser
denenhierschongenanten,derObristvon Scback zutNaslorv, aus
demAmptMecklenburg, derDrost von VOackerbarthzuTcßin,
aus demAmpteCrivly; derHauptmann von Srrahlendorss zu
<Z?aniehl,aus demAmpteLütow; Majorvon N)alslebcn zuL.ü-
ftviy, aus demAmpteRibniy, undHauptmannvon lvarnstädt
zuSildemow, aus demAmpteSchwann. Hier wardnunvoraus
gesetzet,daßdieabzuordnendeveputirten nachSchwerin nichtan-
ders als ad referendum(Berichtabzustaten)fönteninftruiretwer¬
den. Weil aber auchdieseDeputationsichsehrweiterstreckenuni)
dahergrosseUnkostenerfodernwürde; so woltensie bei)Jh. Dhl.
um eineengereDeputationbitten. Wenn siesolcheserlanget,so
woltendiehierVersamletenweitereRefolutionnehmen. Es müste
alsoderLand-8/ndieusDr.Rndloff, zudemEndeeinMemorialan
Jh. Dhl. aufsitzen,welchesd. 7. Febr.verlesenundnachSchwerlit
gesandtward.

Die DeputatendesSrarAardischcnCraises,alsLand-Raht
von <Z?enykorvundBurgemcister"Zxellcr,bcdauretenhiebey,daßdie
LonvoLlltionvonSchwerin einseitigergangen,unddasSchreiben
vomE. Ausschußallererstd. ?r. Jan. an siegelanget;deswegensie
nichtzurechterZeit könneninftruiretwerden. Indessenwärenicht

^cunzehnresSlich. B j»
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zuzweifeln,wenndieserwegenbeyihneneineCraiß-Berahtschlagung
zehaltenwürde/ sieUmons-mäßiggleichfalseineDeputationvonih¬
rerR. u.L.nachSchwerinsendenwürden. Danebenhieltensie,
vermögeihresAuftrages,an; daßdergrosseAusschuß,wieim hinter¬
legtenJahr-Hundert, mögtewiederhergestelltwerden. Aberder
Land-Rahtvon plnskow hieltediegegenwärtigeDeputatenschon
für einengrossenAusschuß. Es hütetensichdieGcargardischen
damahlsnochnichtdafür,daßdasSchwerinschc Hochjürstl.Hauß
Willenswar, um alleIrrungen mitdemStreliyschcn zuheben,sichmit diesemzueinerAuseinandersetzungzuverstehen.

Am 8. Febr.trugendieProviforesdesClostersDodbertin
vor: Sie hätten,aus wohlgegründetenUrsachen,in derCloster-Ki»
chen,mitAltar, CantzelundStühlen eineVeränderungvornehmen
wollen. I. Dhl. wärenselbstzuDobberrin gewesen,da sie denn
allesinAugenscheingenommenundderProvisorenUrsachenzusolcher
Veränderungangehöret. Darauf Sr. Dhl. die gnädigsteVersi-
cherunggegeben;wenndieProvisuresnur mit einemMemorialein¬
kämen,sosoltealsbald,ohneeintzigeWcitläuftigkeit,daönöhtigever-
fügetwerden. Sie hättenauchsolchesgethan,es sei)dennochgantz
unverhosteinewiedrigeVerordnung darauf ergangen. Es ward
aber auchdieseSache, wiewohlnachgeraumerZeit,mitZufriedenheit
HerProviloren,beygeleget.

Land-Rahtvon Plüskow frug unter andern auf diesem
Convent: Ob die Stände nicht, um Bestätigung ihrer Privilegien,
anhalten,und demDurchl. Landes.HerrneinfreywilligesGesehene?(von gratuir) anbietenwollen?wievordem,beyveränderterRegie-
rung, im Landeseygebräuchlichgewesen. Fügte aber auchgleich
hinzu:von der dißjährigenUebermasseföntehiezunichtsgenommen
werden,als welche,zudenLandes-XeceKarien,nichteinmahlzureich-
te. Es müstealsodavongesprochenwerden,wohersolcheGelderauf-
zubringen.

Die obgenanteDepmirten,sonachSchwerin gewesen,hat-
ttn ihrenBerichtabgestattt. Al6dergehabtenUnkostenhalberge--

spro-
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sprochenward: soführtederLand-RahtvonMolyahn an: Er ev«
inneresich,da er Ao.1720,in derglcichcmFall, als Land-Marfcha^
seynachGüstrow gesandt,so wärenihmseineKostenerstatetwor-
den. Es wurdendaraufeinemJeden an VierenundUnkosten100»
Rthlr. bewilliget.

Am l0.Febr.warddem£önö:Syndicoaufgegeben,einMemo¬
rial an I. Dhl. wegen Bestätigung der Privilegien/ zu fertigen. Hier
wardauchvon demGeläut, für denverstorbenenLandes-Herrnge-
sprochen. R. u. L.wolteum eineFürst!.Verordnung,an dieKir-
chen-Farronen,anhalten,damitallemSchaden,sosichin solchenFäl-
lenan den Glockenäussert,mögtevorgebeugetwerden. Doin s»
verrichtetsolchesGeläut alsdenndie gantzeGemeine. Jederman
läuftherzu,um mitTheildaranzuhaben. Die Glockenwerdenzu
langegezogenunddaherozuheiß;wovonsieendlichspringenmüssen.
Denn weilallesgegosseneGut löcherichist, unddarinsichLuftauf-
hält, sowirdsolcheLuft,durchdieHitze,zusehrausgedehnet.

WegenAufbringungeinesvon gratuitward abermahlden
12.Febr.gesprochen.Es wardzu24taufendRthlr.anNeuen•§ge¬
setzet,und kamenzuderselbenAufbringungallerlei)Mittel in Vor-
schlag.t Endlichvereinbartensiesich,daßdieRitterschaft,dochohne
Folgefürs künstige,(citra confequentiam)woltedazu10000und
dieStädte 6000 legen, die übrigen8000 würden,mit H«rtzogli-
cherungezweifelterGenehmhaltung,dieDomainenaufbringen.Was
Rostock unddiegemeinschaftlichenQerterbeytrügen,das solteallen
dreyeninceresürendenTheilenzugutebleiben.Jedem Stande solte
freystehen,seinübernommenesQuantum,nacheigenemBelieben,zu
colleÄiren. Das GeldsoltenachdemfreywilligenLand-Kastenge-
sandtwerden. Die Cammer-GüterwürdenderFürstl.Gefälligkeit
zuüberlassenseyn. Doch wäredasGeldgleichfals,alterVerfassung
nach,in gedachtenKastenzubringen.

In der Nacht darauf kam ein Hochfürstl.kelcripc aus
Schwerin vom9.Febr. daßI. Dhl. auf AnhaltenderDeputaten
vom7,Febr. ciiKilTerminumzurEinkunftin Schwerin / undzwar

b % a»f
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auf d. 28.Febr.angesetzet.Darauf beschlossendie sämtlichAnwe-
sende/sichalSdennAbendsvorher/ in Schwerin einzufinden.Die
Stargardischcn aber, weilsienichtmit berufen,folglichnichtkom-
menkönteN/reservirtensichihreUnions-maßigeRechte.

Weil auchnundieLehne,innerhalbJahr undTag, bei)dem
neuenLandes-Herrnmustengemuhtetwerden: so batendieGegen-
wattigenum eineAnweisungvomE. Ausschuß/ wiesiesichdabei)zu
verhaltenhatten, auchum einenEntwurfvoneinemMuthungö^vr-
mular, damitsieeinstimmigverfahrenfönten, c)

DerHerhog hattenichtalleindiebeydenHHrn. von Zxlcm
und demHofMarfchallvon Hifcbxvig zuGeheimenRahlen, son-
dem auchdenObriftenH. I. von Zülow zum(ZeoersI-lVIajorer-
klähret. An diesenergingderHochsürftl.Auftrag,einK.eZimcnrzu
Fuß zu werben, nachdemdie Schwaryburgische Commisfions-
Trouppm erlassenworden, die daraus, wiewohlnur sparsam, in
holländische Dienstegingen. Der neuenWerbung halber, kam
einFürstl.Kelcnpcaus derRegierungzuSchwerin, vom i^.Febr.
an dieStadt Malchin, um daselbsteinWerb-Hauß,für einbilliges/
zuüberlassen.

a) Protoc. des Sandes«Convents zu Rostock im Dec. 1747. b)
Protoc. des Städtschen Convents zuBützow vom 4. Jan. 1748.
c) Protoc. des £andeö=Convents zuRostock im Febr. 1748.

Das IL Lap.
Convocations - Sag ZU SchWMtt

und Strclitz.
§. 1. Vroponirtt puncten zu Schwerin,

s. Erläuterung derselben.
z. Pro-
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Z. Proportion zu Streliy. Sradrscher Convent zu Srern-

betg. Conventionmit Rostock.
4. $Lcmbc5--Conventzu Rostock.

s war am 29.Febr.da dieOeputl'rtenzumLc»ivocat!onz-Ta-
ge in Schwerin, auf demRaht-Hause,zusammenkamen.
Hier waren alle die zugegen,welchewir bey vorgedachrem

Convent in Rostock gefunden, ausgenommen der Land-Raht von

Oery zuVogelsang, welcherkranckgeworden,worauf aber fd.n
Schade beruhete,weiler einesheftigenGemühtsbeyseinersonstgu-
tenEinsicht,war. HiezukamennochderHauptmannvon
au6 demAmpteGrabow; Hauptmannvon ^Zülow zuPrüyen,
aus demAmptGüstrow; dervon Grabow zuN?ohstcn,aus dem
AmpteGoldbcrg, Dervon Sprengel zuBavendorfs, aus dem
5lmpte2)oiyenbnrg. Aus derRitterschaftwarenalsozusammen25.
als 4.Land-Rähte,1.Land-Marschallund2o.vepurirten. Von den
Städten 4.Burgemeister,alsDehrlofaus Parchim, Storch und
Scboepffcr ausGüstrow Stemwede ausSchwerin. Sie hat-
tenTages vorherihreAnkunftbei)öenFürstl.GeheimtenundRegie-
rungs-Rähtenmeldenunv anfragenlassen: „Wenn es Zhro Her-
„tzogl.Durchl.gefälligseynwüroe,daßSie sichbeyHofeeinfünden,
„um die?rvj)c>sirionzuvernehmen?,,Die Antwortwar: Morgen
um 10.Mr. Sie kamenan diefemTage um8-Uhrzusammen,da
dennderLand-RahtvonOery zuRoggow propomrte,undward
vonallem,was auf demConventzuRostockvorgefallen,nochmahls
Abredegenommen.

Um 1O.Uhr,gingensiesämtlichnachdemSchloß. Als sie
hier etwas in der Anti-Chambre(Vorgemach)verweilet,kamder
Geh.Raht von Nischwiy undführetesie,auf desHertzogsgnädig-
sten Einladung, in das Zimmer desHertzogs, da denn der Land-Raht

von Nlolyahn, als ältesterLand-Marschall,einkurzesComplimenc
machte. Der Hertzogantwortete:„Er wünschenichtsmehr,als daß
„RuheundFriedeimLandewiederHergestelltundauchdas Fürstl.

B 3 „Ha,iß

C
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„Hauß aus dem bisherigemVersal! wiederumaufgeholffenwerden
„möchte/, R. u. L. würden das Ihrige hiezumit beitragen. Die
HHrn.Rähte würden dieFürstl. ?ropo5irion mit mehreneröfnen.

Als siehieraufwiederins Vorgemach traten, fundensie da-
selbstden jüngcrnGeh. Naht vott RlctN/ nebstdenNcgierungs-Räh-
tenArcbs und Godfried Rudolph Dinnar, der bereitsinDorm?
bey demHertzogeCarl Leopold, anfänglichals8ecreraiju5, hernach
clsRaht, inDiensten gestanden. Arebs war ein rohesWelt-Kind,
der nichtmitGOtt war, wie er denn auchzuerstdavon muste, da er
dennochdieGnade halte, sichrechtschaffenauf seinemStcrbe^Bctte
zu bekehren.

Der vonRlcin that dieAnrede, mit Wiederholung dessen,
was derHertzogschonkurtzgesagt. Der Geh. 8ecierzrius^acmei-
sier laß diePropofition vor. Sie bestandin 3.Puncten:

I. Die Irrungen zwischenden Herhogl. Häusern Schwerin
und Strelitz, in pto. Condominii hätten bisher allerlei)unangeneh-
mes veranlasset. Es wären also I. Dhl. sammtdemHertzogl.Stre-
litzschenHause geneigt, dieseLommunion, nebst allendavon abhän-
senden Kundus aufzuheben. Doch solte dieUnion der gesammten
Rilter-und Landschafftin 5alvobleiben.

II. Wegen des, zwischenNitterschafftund Städten, entstände«
mn ProcefTcsüber den modum Contiib. und der Quoten, welcher
viel unheilsamesnachsichgezogen,a«6) dem Fürstl. Xrario schädlich
gewesen,würdenMittel zu erdenckenseyn, wodurch diesemund allen
andern besorglichcnProcessenkönnevorgebeugetwerden.

III. Würde daraufzu denckenseyn, wie die Fürstl. Aempter,
sv in benachbarterMächtenHände gerahten,wiedermögtenzumHer-
tzogl.Hause gebrachtwerden, wozuR.u.L. alle hülflicheHand leisten
und dadurchihreDevotion gegendas Hertzogl.Hauß würden thätiZ
zu erkennengeben, d)

Der Land-Raht von Molyahn statete eine Dancksagung
«b, und batumAbschrist dieserPropolirion,die er auch erhielte; wo-
bey der venRUw, als HGüufig, versicherte:Fals nochweitereEr-

laute¬



ao.1748- MecklenburgsBeruhigung. 15
läuterung über diesePuncte verlangetwürde; so solte dieselbegera
ertheiletwerden,wenn dieOepucirten ihn nur morgenfrüh in seinem
Hause um halb 10.Uhr besuchenwollen. Diß geschäheauch.

2. Denn dieOeputirten versamletensichd. 1. Matt, aber-
mahls, und nahmendie vonRostock mitgebrachteMemorialienvor.
Sie wurdenallerseitsum halb 12.Uhr nachHofe gefodert, und da-
selbst,gleichwieauch in den folgendenTagen ihres Daseyns, zurTa¬
fel behalten.

Hier übergab nun der Land-Marschallvon Molyahn die
HeydenMemovialiavomDongratuit undBestätigungderPrivilegien.
Die Bestätigung ward sofortbewilliget; aber wegendesOonZratuic
gab esBedencken. Vorher schongingenetlichederAnwesendennach
demHause des jüngernGeh.Rahts vonlxlein, da siedenn auchden
altern Geh. Raht von KUrn, riebstden vorgedachtenArcbv und
Dirmar vorsunden. Es ward hier von derIntention des Hertzogs
gesprochen,die allerdingsLandes-väterlich,auf denWohlstand seiner
Unterthanen gerichtetwar. Aber des Regierungs-Rahts Rreb»
Ruchlosigkeitkannteman, und verabscheuet«:ihn. Dem Regierungs-
Naht Dirmar trauete man nichtzu, daß er die zu Dömiy gefaßte
Principia ("chDtivölligfahren lassen,undzudemGeh. Raht von Alem
hatte man aus vorigenZeitenkeinVertrauen, dieserwüsteauch sol¬
cheswohl, deswegener sagte: Wenn der gestrigeVortrag nichtan»
nehmlichseynsolte; sowürden J.DHl. gern geschehenlassen,daßR.
und L. andere angenehmeund dem Lande ersprießlicheVorschlage
thäten. Hierauf batensichR.u.L. eineschriftlicheErläuterung aus/
welcheauchauf demNachmittag erfolgte. Der Inhalt war:

I. DerHertzog von5rrelirx solteseinbesonderesAppellations-
Gericht und Confiftoriurn auchseineneigenenLand-Tag habenund
halten.

II. Die Ritterschaftkönteihren Hufen.Modumbehalten,oder
einen andern aussündig machen. Dagegen aber auchderHertzog
sichvorbehalte,überdieLoncribution derVornamenselbstju disponi-
Ifen, Für die Städte würde em billiger zureguliren

seytt»
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ftyn. Der E>trag hievonfty unmittelbar an dieFürstl.Renterey zu
liefern. Weil aber dochauch dieUnion zwischenR. u. L. unverän¬
derlichbleibensolte,sowarenJ.Dhl. geneigt,zu den nöhtigenAus«
gaben desLand^Kastensnichtalleinaus denDomainenein zu bestim¬
mendes Quantum jährlichbaar einliefernzu lasten; sondern es solte
auch vondenStädten ebenfalsjährlichein piopoitionirlichcrZuschuß
in denLand-Kastengeschehen. DieRitterschafft konntesichnur über
eine beständigevergnüglichequota ernähren; damit man der sehr
kostbarenHusen-Außmessungüberhobenbleibe. Wegen des Neben-
modi würde man, inAbsichtauf die freyeuLeute,sichfavorableerklä¬
ren und so dann künfftig aller Beschwerden, wegen Aufnahm der
RechnungenbeymLand-Kasten,entübrigetftyn.

III. Wegen Anbietungdes von gratuit mögten I. Dhl. nicht
R.U.L. mit einerdoppeltenLastbeschweren;weilnochdie bekannten
Executions-KosU'nabzutragenwären,um dieLüneburgischeHypothec
einzulösen. Hiezu (ei;einegcneral Kops-Steur inVorschlag gekom-
men; wovon wederdieFürstl. Rähte, nochder militair und geistliche
Stand solteeximiret seyn. R. u. L. mögte nur deswegenein 8cbe-
ma zur Hertzogl.approbation übergeben,e) Es ward disonichtge¬
fragt, ob? sondernwie? diesesgeschehenkönnte.

Nachdem solcheErläuterung öffentlichaus demRaht-Hause
verlesen,beschlossenR. u. L. die Land-Marschällean den Hertzogzu
senden,um zu bitten,sieinGnaden zu dimittiren. Der Hos verwun¬
derte sichüber diesenAntrag, und derHertzogerwiederte: „Er wäre
„ja willigund bereitalles in Ruhe und zu eines jedenZusriedenheit
„setzenzuhelffen; man würde ja abseifenR. u. L. ebensolcheGesin-
„nuug haben,, srug auch: ob sie mit ihren Beratschlagungen bald
fertig? worauf aber dieLand-Marschälleantworteten: Die Deputa¬
ten hieltenkeineRahtschläge; dennsiewären lediglichdahin infhui-
ret, denFürstl. Antrag unterthäniganzuhören,und ihrenKommitten¬
ten davon zu berichten. Darauf ward dieZeit zur Abschieds-Audi-
entz, aufMorgeu um 10,Uhr, bestimmet.
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21m2. Marc,besuchtenDiebei)denGeh. Nähtevon Riem,

der.Land-Rahtvon Oery, undsagten:I. Dhl. wollennicht,daß
Deputat:mißvergnügtvon hier reisensollen. Sie mvgtenum I l.
UhrwiederzuHosekommen;da denneinenähereErklährungzuR.
11.8.mehrernVergnügen,erfolgenwürde. Sie sundensichauchein,
undwar diefernereErklährung:

I. Die ConfirmationesderPrivilegiendurchdie vormahlige
HertzogeChristianL.ndrviFl.undFriderichWilhelm, wärennicht
de»derHand. I. Dhl. wollenalsoeinebeglaubteAbschlifftder-
selbenvonR. u.L.gewärtigen.

II. I.Dhl. hätten nichtvermuhtet, daß die gestern erteilte Er-
lauterung,AnlaßzumMißvergnügengebenkönnen,da man noch
überallin terminisblofjcrTia&atetistünde. I. Dhl. wärengeneigt,
dieRhenaiscbenTraäatcii (derenbcy1706.gedacht)wiedervorzu¬
nehmen, um zuversuchen,ob durchdiesenWeg algemeineRuheund
Zufriedenheitzuerreichensei).

III. Es se»gar nicht dieMeinung gewesen, der R.u. L. in An-
sehungder in Vorschlaggebrachtengeneral-Capitation(algemeinen
Kopf'Geldeö)denenLandes-GesetzenundVerträgenentgegen,etwas
zurLastzulegen.5)

Die Oeputiitenstelletendarauf vor: „daßdurchdiePropo¬
rtion keineVorschlägeundMittelan dieHand gegebenworden,
„wodurchdas wahreWohl desHochfürst!.Haufeeunddas damit
„verknüpffteWohlergehndesgantzenLandes,erhaltenwerdenkönne;
„indemdiealteguteVerfassungdesLandeswodurchzuallenZeiten,
„demHochfürstl.Hause,bcyvorgefallenenNohtfällen,wäregeholffen
, worden,überdenHaussengeworssenwerdensolle.,,

HierauferfolgtebieSlbfdjicd&Audience,undsagtenI.Dhs.
vepmati köntendemLandedavonreieriren. Es wärenblosseVor-
schlageund keineVerbindlichkeit.I. Dhl. hoffeten,wcnnmanzu
DenTra&atenschritte,daßalleszumVergnügenundWohl desLan-
des,ausschlagenwürde. 5)

Neunzehntes Buch. C z. Was
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z. Was DenerstenPunet der geschehenenpioposician be-
trist,darindiegäntzlicheAuseinandersetzungderbeydenFürst!.Hau--
serSchwerinundScreliyvorgetragenwar: sowarddeswegen
auchimSrargardischeneinundandersvorgenommen.Deralhie
regierendeHertzogwar nochAdolph Friderich III. der das meisteauf
denpiselidencScbeve ankommenließ. Dieser und der Geh. Cam-
mer-Raht^rünsig, stelletend. z. ^pr. zuNeu-Srrelly, mit einigen
von R.u. L. dasigenCraises einenl^vnvenc an. Die Oepurirten hie--
zuwaren: der Land-Marschallvon Dcchoro, (die Land-Rahts
Stelle war nocherlediget)Major von Oery zu Reddclicn; Stall-
nieistervon Iasmund zuMöllenbeck, und Cammer-Juncker von
Ocry zuL.übbersiorss,wieauchBurgcmeisterXDicrinannaus
l^cn-^randenburgundBurgcmeisterTangayausAlr-Srrcliy.
Diese wurden in Fürstl. Gutschen, nach dem"Geh.Rahts-LollcZio
gehohlet/ woselbstsie von dem Geh. Secretar. Scdlily empfangen
wurden. In der Propofition ward kürtzlichwiederhohlet,was bis-
her fürIrrungen unter denHertzogl.Häusern gewesen,darauf hießes
ferner: weil HertzogChristian L.l:dcw:g zu Scbrvcrin gern sehen
wolte, daß alle, aus dem Hamburgischcn Zuccesllons-Äergleich,
obwaltendeMißverständnissemögtengehobenwerden; so hätten bey-
de Fürstl. Häuser sichvereindahret, die bisher in gewisserMaß über
die Nlecklenburgische R. u. L. gehabteLommunion und t^ondc»-
minium völlig auszuheben. Es sollealso einjeder Herr in seinem
LandeabsonderlichLand-^ag halten, auch einenbesonder«Land-Ka¬
sten anlegen,jedochbaß dieJura unionis derR. u.L. hierbei)nichtge»
kräncketwürden. Solcher Land-Kastenwürde unter derMit-Inlpe-
Äion einesOepurirten von Ritterschaft und Städten stehen. Auf
dem Land-Tage soltealle Jahr, weg-ender Uebermasse,ein gewisses
verglichenwerden, und der R. u. L. davon zufliessen,was zu ihrem
llmons-mäßigenUnterhaltgebühre. Denn soltederSchrverinsche
Landes-Herr seineR. u. L. wieder ihre Privilegia, Reverfälcn und
Kayserl.juclicaca, anfechten; so mögtendieStargardische conjun-
eiim mit jenensichdefendifen, Zu dem auch der Smrgardü
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sehenR. u.L.frei)bleibensvlte,ihreLandes-Lonvence,nachMaßge-
bungderReverfalcn,mit jenengemeinschaftlichanzustellen,undals»
dieAufrechthaltungihrerPrivilegienzubesorgen,auchdiebenöhtigte
Kostendazuaufzubringen.Closter-undLandes-Bedienungensolten
ihnenunveränderlichbleiben. Wenn deswegenWahlen vorgehen
solten,soköntcmansieentwederauf gemeinschaftlichenConventm
verrichten,oder,wennes ja ausLand-Tägengeschehenmüste,sosolte
derR. u. L. auf ihreAnzeige,nichtverwehretwerden,dieserwegen
aufSchrverinschen Landtagen zuerscheinenund solcheWahl ver-
richtenzuhelfen. Wegen desgemeinsamenLand-undHos-GerichtS
auchLonsittoni,hattemansichnochnichtvölligverglichen,h)

GedachteOepunttcnhattennichtalleinbei)demHertzoge,fon-
dernauchbeyderHertzoginAuäiencc; wurdenMittags undAbends
bei)derFürstl. Tafel behalten,und, nachdemsie, durchdenOber-
SchenckvonBiborv, umAbschieds-Auclienceangehalten,auchdie-
selbegnädigsterlanget,wiedermitFürstlichenWagens nachihren
Quartierengebracht,h) Doch diesesalleswolteihnendiePropofi-
täonnichtangenehmmachen,indemsiewünschten:in ihreraltenVer-
fassungzubleiben. Ebenalsoerginges auchimSchwerin sehen.

Der E. AusschußzuRostock, sandteden 9. Mart. die zu
Schwerin geschehenePropofirion,samtdenFürstl.Ernährungen,
an alleAempter,um einereiflicheBeratschlagungdarüberanzustel¬
len,undsetztedaraufeinenLandes-^onvenrnachRostockan, Den30*
Apr. einzukommen.Inzwischengab es hierallerlei)Veränderungen,
dievonWichtigkeitwaren.

ZuförderststarbdesHertzogsGemahlinGnstava Carolina,
aus demHauseSrreliy, welchevomgantzenLandebilligals eine
großmuhtigeundleutseligeFürstinbedauretward.

Ferner sohieltendieStädte d. 24. Apr. einenLonvenr zu
Sternberg, aus welchemdochabermahlswenigeerschienen.Mit
diesensprachderBurgemeisterDchelofausParchim,vonderWich-
tigkeitderobhandenenSachen, soin derPropofitionvom29.Febr.
enthaltenwären, die in der Currende mit communiciwtworden.

C 2
~ "

Die
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Die Gegenwärtigensagten: daß dieAuseinandersetzungderHertzogl.
Häuservon denenbeydenDurchlauchtigstenFürstenabbangenwür-
de; wenn nur denStänden in ihrerUnion und daraus Messenden
Gerechtsamen,keinpi-zeju6iceerwachse. Zur AufhebungallerPro-
cefTederLand-Ständeuntersich,wollensiegernalles möglichemit
beytragen;siefündenauä) „für dieStädte keinenLonven^blernund
„mehrereGleichheitunterdenContribuentetimitsichführendenrao-
dum, als eineleidlichegeneial-Accifeund Confumcions-Steur.,,
WegendernöhkigenAusgabenbeymLand-KastenföntensichStädte
mit derRitterschaftvergleichen.Doch sei)auch dieNahrung der
Städte wiederherzustellen;jetzolebtensie,unterderEinquanirungs,
Service und Lieferungs-Last, in dem grösten Bedruck. Was bey her-
gestelterbürgerlichenNahrung, von der verglichenenStädtschen
Quota, aus der Accife, übrig bleiben würde, das fönte mit zur Ein¬
lösungderverpfändetenFürstl.Aempterangewandtwerden,i)

Das wichtigstesoindessenvorging,war dieses,das;derHer-
Hogdarnachtrachtete,einebesondereConventionmitderStadt Ro¬
stock zutreffen,mithindieseStadt, welchees nochimmermit der
Ritterschaftgehaltenhatte, von derselbenabzuziehen.Als der E.
Ausschußsolcheserfuhr,sothat erdeswegenam i z. Apr.beymHer-
HögeeineVorstellung,esgab auchin derStadt selbstanfänglichvie-
le Schwierigkeit;indemderMagistrat durchausnichtdarinWilli-
gen wolte; zumahlenesaufAbtretungderAccifeunddesBesatzungs-
Rechtsankam,um derentwillenihreVorfahren sovielgelitten,und
wobeysiederKaysergeschützethatte. AberdieBürger wurdenda«
mitgewonnen,daßsiehinfükrosoltenvomXVarncmünderZollfrei)
seyn,derHertzogwollealleSittenvonContributionübernehmen,und
der Stadt 16000Rthlr. aus solcherAccifejährlichreichen; daher
dieseConvention endlichd. 26. Apr.getroffenund balddarauf ge-
drucktward, wiewohles auchan mancherlei)Bcurtheilungderselben
nichtfehlte,k)

Damahls ward dieGüstrorrsche^uKir^-CantzeleynachRo-
stockverleget,welchesaber derRitterschaftsowenigals dieConven¬

tion
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tion selbstgefiel,die deswegeneineVorstellunglhaten, denender
Herhogam 26.Apr. scharfantwortenließ,l) sosonstwiederdieGe-
mühts-NeigungdiesesgnadigenHerrn war.

4. Als darauf d. 1. ^aj>derLandes-ConvenczuRostock
anging,aufwelchem5.Land-Nähte,l. Lani>Marschallund 21. De-
pucirtevonAdelwcvren:soerschienniemandwegenderStadt Ro¬
stock. Od wohlaus denVorder-Städten dieBurgemeistereDehr-
!of, Srorch undHeller zugegenwaren. So gleichbei)derersten
Sesfion ward angezeiget, daß ein separater Vergleich zwischen dem

HertzogeundderStadt Rostock geschlossen,worüberderBurgemei»
sterPerersensehrmißvergnügtwäre,unddahernichtzudiesemCon-
venc gekommen sey. Doch habe er dem Land-Raht vonplüskow

anzeigenlassen,wennR.u. L. ihnzusprechenhatten,sowolleer kom>-
men. Sie batenihnalso,dasOriginalderConventionihnenzuzei¬
gen undvidimii-teAbschristdavonzuertheilen. Das Originalhat¬
ten beydeDurchlaucht.Printzen mit unterschrieben. Die Ab-
schriftlegteR. u. L.bei?denAäen, utiDschrittendaraufzurBeraht-
schlagung.

Es wurdendiePropofitions-^unctevom29.Febr.vorgenom¬
menund davongesprochen.Da dennauchmitvorgetragenward/
was d. Z.Apr.zuSrreliy, erzählterMassen,vorgegangen,undwie
cs auf eineTrennungdiesesCraisesvondenbeydenandern(Meck¬
lenburg-undWendischen)angesehen,wozudochdie Stargardi-
sehenkeineLustbezeiget. Die Stadt Rostockaberhabenichtallein
ihrevornehmsteJura,soihraus demErb,Vertragezukamen,undbis-
herdurchKayserl.Erkentnissemanuteniretworden,gutentheilsweg-
gegeben,sondernauchverschiedenes,zumpraejuditzderR.u. L.einge¬
gangen; daher diezunehmendeMaaß-Regulnauchdieserwegenfest
zusetzenwaren. HieraufertheiltendieLand-RähteihrVocum.und
ward d. 2.MajiderDrostvon vvackerbarch,dervon derL.ühezu
Mulsorv, derStallmeistervonIaemund, derCloster-Hauptmann
von L.eveyov?und dieBurgemeisterDehtlofund Heller, verord-

«et/ mit Zuziehungder beydenLandes-^ndworumRudioff und
C 3 Rö-
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Röperr, das beschließlicheGutachtenauszuarbeiten/welchesauchge-
fertigetundam z. Majiverlesenward.

liebet dieConventionmit derStadt Rostock, ward d. 4.
Maji gcstimmet und beschlossen, deswegen ein Memorial-, in den fub-
mifiefteti Terminis, an Sr. Durchl. zu übermitteln, und darin die
Punäa vorzustellen, welche die Deputaten erachteten, der gantzen N.
n.L. nachtheiligzuseyn,worübersieeineErklahrungbittenundHof-
fenwollen. Inzwischenwürdensievon dieserConventionappelli-
ren. BurgemeisterDehrlof abergab,NahmensderVorder-Stad-
te,zupi'ococoil.daßsiesich,wegenfehlenderBolmacht,nichtermäch-
tiget sünden,bicferAppellationbeyzufallen.Es war auchin des
Hof-NahtsStorch ausGüstrow, VolmachtVomi.Maji ausdrück¬
lichenthalten;wenndieserConventionhalberetwasVorfallensolte,
daß er deswegenkeineResolutionvonsichzu gebenhatte; weilsich
BurgemeisterundRaht derStadt Güstrow, von demeigentlichen
Inhalt dieserConventionnochnichtinfonnirethabe. Burgemeister
Kellcu abersagte: Er hätte von seinenCommittentenüberhaupt
Volmacht, sichUnions-mäßtgzubetragen;halte sichalsoverpflich¬
tet „dereventualiterergriffenenappellation,nominedesStargaidi-
„schenCrayses,wiewohlnichtandersals fub fperati, zuadhsenre»,,
daraufgeschähedenNachmittagdieAppellation.

Am 6.Majigab derLand-RahtronPlÜLkowzu Protocoll:
„Es verlauteäussert!ch, daß I. Hochfürstl.Durchl. die vor einigen
„Jahren,vonR. u.L.auf demLand-Tage,zumBestenderabgebrann-
„tenKirchezuSternbergbewilligteGelder, nichtvonderUebermaß,
„sondernvonderContributlon, hinfolglichin deroNahmenentrich-
„tet habenwolten. Es würdealsozuüberlegenseyn,was hiebeyzu
„thun.,, Es ward daraufbeschlossen:dißsolteihnenangenehmseyn.
Weil aberdeswegenkeinRefcriptan denE. Ausschußergangen:so
mögteichnur einevidimirteCopey von demRefcripc, soan mich
gekommen,ihneneinsenden,damitsie, beyAblegungderRechnung
von derConcribmion,diesenPost (loooRthlr.) erweisenfönten,wie
auchgeschähe,daraufEantzelundAltarerfolgten.HertzogCarlL.eo-
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pold war hierinaufs ausserstezuwiedergewesen/auchgabes ansang-
lichdessalszuSchrvenn einigeSchwierigkeit;aber derjungeGeh.
Raht von Rlejn vermitteltedieSache/ daß derHcrtzognun selber
schenckte,wasR.u.L. versprochen.

Als am 7. MajieineAntwortauf obangeführteZ.PropoLici-
on8-Punctesolteadgesassetwerden:sowurdendieStädtischeDepu¬
taten mitdazugezogen.BurgemeisterDehrlofaberdeclai-irtc:Es
hättenzwardieVorder-Städte einenLonvenr nachGremberg auf
d. 25. Apr. ausgeschrieben. Doch weil alhie nur ein -Drittel erschie«
nen; sohattensiekeineInüruÄion, zurBeantwortungdieserPuncte
erhaltenmögen. Er würdealsodergegenwärtigenCommictenicht
mit Nutzenbeywohnenkönnen. Die Ritterschaftsähesichhiedurch
genöhtiget,ihreBeantwortungeinseitigabzufassen,dochversuchten
sienocheinmahl,dieBurgemeistcrweniqstcnsdahinzubewegen,ih-
nenihrengutenRaht in dieserSache mitstandüchzuertheilen. Die
Burgemeistersagten: Sie hättenniemahlsdielnremiongehabt,sich
vonderRitterschaftzutrennen; vielmehrwärensiegeneigt,beyje--
demPunctderBeamwortungihrecauilllesczuarenon (wiedrigeUr-
fachen)anzuzeigen.Es verzogsichindessenmit derBeantwortung
selbstbis d. 10.Maji,rotewirbaldhörenwerden.

: i

d) 8ignar.Schwerin d. 28.Febr.174g. cf.AÄen-mäßigeNach¬
richtgedr.Ao.1749.Beyl. 2. e) Signat.Schwerind. 1.Mart.
1748. cf. AÄen-mäßige Nachricht Beyl. z. f) 8ign. Schwe-
NN d. 2. Marc. 1748. cf. AÄen-mäßige Nachr. Beyl. 4. g)
Protoc. gehalt. in Curia Swerin. d. 29. Febr. fqq. 1748. h)
Aftum Neu-Strelitz d. 3. Apr. 1748. i) Prococ. des Städti¬
schenConventszuSternberg d. 4. Apr.1748. k) Wahrhaf¬
teErzählunggedr.1749. § 7. p-9- 1)WahrhafteErzah.
lungBeyl.8. Prococ.desLandeS-LonvemszuRostockvom
i.Maji %. 174g,

Das
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Dasin.Lap.
Es äussertsichMißvergnügen.

§. r. Beantwortung "Qtt^dsxc\.xm{<)oinPropoßtion.
2. Handlungen mit den Städten wegen der bürgerlichen

!7ka^rungund Confumtions-©teilt:,
3. i~atibt$>ConvL'nt zt» Rostock.

4. lVas alda berahrschlagcrworden.

dem bisher erzähltenConvent zuRostock beschloßdie Rit-
terschaft,eil!Memorial an JhroHcrtzogl. Durchl. (nun hieß

^ v es nichtmehr; wie vordem, Hochfürstl.)abzufassen„um die
„von Kayserl.Maj. zuerkannteinclemnilarionder R.u.L. gndst. zu-
„zugestehenund dieOobranscheRevenues fernerhin, auf Abschlag,
„ihnen zufliessenzulassen,, denn sie hatten neulich,bei)Ablegungder
Contiibutions-Dvechnung, den Dobranschcn Post mit in Anschlage
gebracht, aber der Land^Rentmeisterhatte ihn nichtwollenpasfltm
lassen.

Auf die Resolution, welcheder Hertzogvon Srrell'y d. Z.
Apr. an feine Stargardlscde R. u. L. gegeben , ward gleichfals ein
Memorial beschlossen,des Inhalts: „Wie es zwar mit unterthl.
„Danck zu erkennen,daß Se. HochFürstl. Durchl. die^urs llnionis
„der R. u.L. im geringstenzu kräncken,nichtgedächten,,da aber der
Inhalt dieserProportionen dieWirckung derUnion aufhebe: somü-
stensie solcheaufs lubmiüeste verbitten; um so viel mehr, weil I.
Dhl. selbst,in ihren gedrucktenSchriften, vordem „die Aufrechthal-
„tung dererGerechtsamendieses,von undencklichenJahren her, rmirt
„gewesenenLorporis pnjvmrialis, bei;verschiedenenVorfallenheiten,
//kräfftigstzu vertretengeruhenwollen.,,

Am
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Am 10.MajiwardDieAntwortDerN. u.L.aufdiezuSchrve-

ritt proponirtez.Puncte fertig. Sie preisetenDiehulDreichsteVer¬
sicherungSr.Hertzogl. Durchl. vonDeroFürst-väterlichemGemüh¬
te, unDdaßeöbeyDenaltenVerträgen miDhergebrachtenGewohn¬
heitensoltegeladenwerden. Dagegenwandtensie

I. gegendiegäntzlicheAuseinandersetzung,allesdasjenigeein,
was ihreVorfahren,beyDergleichenFällen,mitgutemErfolg,vorge-
brachthatten, wovondie vorigenZeitenein^mehresgegeben. Sie
sagten: HiedurchwürdedieGrund-Verfassungund fundamental-
SatzungenDesLanDcsverrücketwerDen. Der Stargardifc^>cCrayß
sey,vermögeDeserstenKayserl.Lehn-Briefesvon 1Z7Z.einparsin-
reAi-ans(zumgantzengehörigerTheil) DesHertzogthumsMecklen«
bürg, stündeDahernicht besonDersin DerReichs-Matricul, son-
Deniseyim gemeinenAnschlagedes HertzogthumsMecklenburg
mit begriffen,u. d. gl. Die Land-Tage,Lonrnburiones,Land-Ka-
sien,Land-undHoff-Gericht,duehConfiftoiium,warenjederzeitun-
getheiltgeblieben;durchFürstl.Erb-Verträgefestgcsetzetund durch
Kayserl.Lehn-Briefebestätigetworden.

II. Mit denStädten wäre»sieschonin gütlicherVergleichs-
Handlungbegriffen. Sölten Städte undRitterschaftvoneinander
getrennetwerden,so würdedamitdiegavtzeLonriiburions-Verfas-
sungdiedochin denklarestenLandes-SatzungenundKayserl.̂ uciica-
tis festgegründet,übernHaufengehen,was würdensonstnichtDar-
aus fürBeschwerlichkeitenentstehen.So würDeauchDerCammer-
GüterErtrag,nichtnachDerRenterey,sondernnachdemLand-Kasten,
wievon jeher, zubringenseyn. Es seysolchesvomHofeselbstin
einerSchrifft m) erkannt; als worinnes heiffe:„Es scynotorium,
daßauchDie©teurenunDColleäenvondenFürstl.Unterthanenund
„vomainenin dengemeinenLand-Kastengeliefertwerdenmüsten.,,
Der k.icenr-^1oäu8fei)mit vielenUnkostenundBeschwerlichkeiten
verknüpfftund gereichedenEinwohnernaus dcmLandeam meisten
zur Last. Es steheauch DemMecklenburgischenunDWendischen
Crayftnichtftey,ohneBewilligungdesStargardischen,vondergleich-
förmigenLoncriducionz-Verfaffung,abzugehen.

ZTsellNzchnresÄuch. D III.
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III. Sie bedaureten, daß durch die vorige betrübteZeiten, dem
Herzoglichen Hause eine so grosseSchuldenlast zugezogenworden.
Es ginge ihnen aber auch gar nahe, daß die Mit-Abbürdung solcher
Schulden-Last, als eine ausgemachte Schuldigkeit der R.u. L. wolle
angesehenwerden, daher nichts mehr übrig sei), als nur den modum
hiezuzu reguliren. Die RhenatscbenTraäafen liessensichnicht wie¬
der anheben, weil alles, so damahls abgeredet, als nicht geschehen,
(pro nondi&o, non feripto & non dato) sei; declariret worden.
Indessen wollen sie wohl andere Traäaten antreten; wenn es auf
demGrunde desVergleichs von 17er. geschehenkönnte, n)

2. Es gab also wegen des I. und IIl.Puncts der Schrverm-
schett prnpolirion gantz unübersieiglicheSchwierigkeiten ; wiewohl
DennochdieVerfasser solcherPuncte den Muht so gleichnicht wolten
sinckenlassen; dagegen hatten sieHosnung mit dem II.Punct, wegen
Wieder-Einführung derlücenr, zumStande zu kommen; indem die
Städte guten theils, hauptsächlich aber die Burgemeisiere in den
Vorder-Städten, aus obgeregterUrsache,hiezugeneigt waren. Doch
erkanten sieallerseitsauch wohl, daß die Confumtions-Steur wenig
bringen würde, sals nicht die Städte sichzuförderst, mit der Ritter-
schaftwegen der bürgerlichenNahrung, zu ihremVortheil, verglichen
hätten. Es erging also an dieVorder-Stadte, d. 4. Maji, einFürstl.
Refcript, um am 24. Maji Deputirten nach Schwerin zu senden,
daselbstwegen der vormahls ergangenen und bestätigtenLicent-Con-
vention in Unterhandlung zu treten. Die Vorder-Städte thaten
auch solches; da denn am 2s. Maji ihren Deputaten angemuhtet
ward, sich über die beyden Fragen vernehmen zu lassen: ob? und
wie? solcheLicent wieder einzuführen. Die vepurirten beredeten
sichhierüber und stelletend. 27. Maji vor: daß siezuförderstdie Ver¬
gleichs-Handlung,so siemit derRitterschaft angefangen würden fort-
zusetzenhaben. Sie wolten solchein bevorstehendemMonahte i eas-
lumiren; wenn solcheeinen guten Ausgang gewönne, also daß sie
wieder zur Nahrung kämen; so würden alle Städte so viel williger
seyn,denLicent-Modumanzunehmen.Daraufsiesogleich/nachge-

endig-
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endigterUnterhandlung mit derRitterschaft einen Convent unter sich
ausschreibenwollen. Sie erlangten darauf d. 28. Majizwar dieRe-
folution, daß die angefangene Vergleichs-Handlung wegen der bür-
gerlichenNahrung fortzusetzen,aber auch mit demAnhange, daß nicht
weiter, als über diesenPunct allein,zutraäiren, und bei; Entstehung
der Güte, alsbald davon Bericht abzustatcn. Es war aber dieseVer¬
gleichs-Handlung,wie alle vorhergehende,ungesegnet.

Hierauf ließ der Hertzog in Rostock d. 17. Jun. an den E.
Ausschußschreiben: „wie Se. Dhl. sichentschlossen,den Beschwer-
„den sämtlicherLand-Städte, wegen derHandwercker undKrüge auf
/,demLande,auch wegen des Mültzens, Brauens und Brandt-Wein
„Brennens, auf demLande,inAbsichtauf dieFürstl.vomainen,gantz-
„lich abzuhelffen.,, Wenn nun die Ritterschaft ebenalso, in gedach¬
ten Stücken, würde gesinnetseyn, sosvltendeswegen am 19. Junii;
Fürstl.Rähte mit ihnen hierüber confei iren.^ Es ward auch darauf
am 20.Jun. einConvocations-^ag nachGüstrow angesetzet.Aber
wegen einfallenderHeu-Erndte, wofür man bey Hofe sichwohl nicht
gehütet, ward er am 22. Jun. von dem Enger Ausschußwieder ver-
beten.

Es erfolgte hiernächstd. 28.Jun. aus Rostock, vom Hertzo-
ge, (welcher sichdes Sommers in Rostock aufzuhalten versprochen

hatte) eine Convocation der gesamten Städte, am 29. Jul. nach
Schwerin zukommen,und nichtalleindurchvepuritte aus dem
Raht, sondernauch aus den Bürgerschaften zuerscheinen,um ihnen
Antrage, wegen Wiederherstellung der Nahrung in den Städten, zu
thun. Wie sieankamen, ward ihnen in demHause des Geh.RahtS
von Riem, inGegenwartseinesBruders desCammer-?rzeli6enten
und derRegierungs-Rahte Arcbs und Dilmar, am zo. Jul. propo-
niret: wie Ihro Hertzogl. Durchl. der Landes-väterlichengäntzlichen
Entschliessungwären, alles möglichebeyzutragen und anzuwenden,

was zurWieder-Aufhülfe derStädte immer gereichenkönte. Es sol-
te also ihren Beschwerdenabgeholfen und ihre Nahrung wieder her-
gestellttwerden. Die Städte sollensichnur erklähren,worin siedie

D z Her-
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Herstellung der bürgerlichenNahrung, aus den Fürstl. Domainen, zu
erhaltenwünschten/und da, auf demletztenConventzuSternbcrg,
bereitsdieLicent gemeinsamgut befundenworden,„so wolteman
„nun dieStädtischeErklährung,in Absichtauf die^rneuiung und
„aäivitxt der bekannten Convention (von 1708.) erwarten.,, o)

Die vepuritten der Städte gaben hierauf d. 31.J11I.zurAnt¬
wort: Was die bürgerlicheNahrung beträfe, und insonderheit wie
sie aus den Fürstl. Domaincn zu erhalten fey; so würde ihnen nicht
anders könnengeholfenwerden, als wenn solcheNahrung, nach der
Polieey-und andern Landes-Gesetzen,auchFürstl. Conlkimtionen und
Ediäcn, sowohl aus den Fürstl. Aemptern als Ritterschaftlichen und
andern Gütern, reftituirct würde. Darauf siealles Stückweise wie-
derhohlten, was droben schonöfters, beyAnführung der Städtischen
Beschwerden,gesagt. Wenn alle solcheBeeinträchtigung derStädte
zuvor abgestellt: so würde mit Fortgang und Nutzen, eine billige
Confiimtions-Steur eingeführet werden. Es wäre aber auch zuvor,
von beydenLand-Ständen darüber Handlung und Convention vor¬
zunehmen. Zu diefemEndzweckwölkensie dieBergleichs-Handlung
mit der Ritterschaft noch weiter sortfttzen, damit alles, auf bevorste-
hendem Land Tage, könnegeendigetwerden. Hierneben übergaben
fie noch einen wcitläuftigen Aufsatzvon 17. Puncten, so der Städte
Beschwerden überhaupt, ohne was nochdieseund jene besondersan-
brachte, ausführlich fafftten. Da denn insonderheitGüstrow, wo-
selbstzuerstdieJuftitz £antzckt) eingeführt, aber zur Zeit der Zerrüt¬
tung wieder weggenommenwar, sichbeschwerte, daß solcheCantze-
ley nach Rostock verleget worden, deren Abhelfimg sie schond. 4.
Maji gesuchet;aber abschlägigeAntwort bekommenhätte. Es ward
hierauf d. 5. Aug. den Städten überhaupt zum Bescheideertheilet:
,/Jhro Hertzogl.Aurchl. bliebengesonnen, alles was recht und billig,
,Mich sonstenimmer thunlich, zum Besten der Städte, zu verfügen,,
und mögten siedieVergleichs-Handlung mit der Ritterschaft, wegen
der bürgerlichenNahrung fortsetzen. Es erging auch deswegen, an
eben diesemTage, einRefcnpt an den E. Ausschuß,um solcheHand«

lung
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hing wieder zur Hand zu nehmen. Doch ward hiebey nichts von
Wieder-Einsührung der Confumtions ©tcuc gedacht, weil man mit
den Städten nichtgleicherMeinung war, als müste die Ritterschaft
mit um solcheEinführung wissen.

Inzwischenward d. z.Aug. dieLonvenrlan, wegen Ausein-
anderfttzungder beydenFürstl. Hauser würcklichgeschlossen;wiewohl
sie lange verborgen gehalten, doch aber endlichgedruckt, und in os-
sentlichenSchriften, sowohlangefochten als vertheidigetward, wo-
von hernach.

DieVorder-StadtcParcbtm und Güstrow schriebendar-
auf am is. Aua. an den E. Ausschußwegen mehrgedachterFortse-
tzungderVergleichs-Handlung; darauf derE.Ausschuß ihnen d.21.
Aug. antwortete, daß sie hierzu d. i7.8epr. vorschlagen wolten.

z. Der eintzigeBruder des regierendenHertzogszuSrreliy,
Carl L.uderviAFridericd/ hatteseinHoftLagerzuMirorv. Des»
senGemahlin Elisabeth Albercine, war nun zumloten mahl schwan-
ger, und gebahr d. 16.Aug. Abends um 7. Uhr, ihren fünftenSohn,
welchenderHerr Vater, nach denKönigen vonEngelland undpoh-
lett, als Gevattern,Geor^ Augustus nennenließ. Den 17.Aug.
ward dieseglücklicheEntbindung, an die gesamte Land-Stande aller
dreyer Erayse kund gemacht, und lud sie der Hertzog zur Gevatter¬
schaftein. Das Fürstl. Schreiben brachte der von Oery zuHelpre
nachRostock, an denE. Ausschuß. Es ist nichtohneUrsachhierbei) l.
gedruckt; indem daraus abzunehmen, es habe dieserHertzog zu Mi-
rorv, damahlsvondererwehntenAuseinandersetzungs-Lonvenrion
noch nichtgewust. Die Tauf-Handlung geschähed. 18. Aug. die
regierendeHertzogin zu Srreliy, hielteden Printzen. Mit ihr war
Vvilhelmvon Z^oppelorogekommen,durchwelchenderHerrVa-
ter die Stelle der Mecklenburgischen R. u. L. vertreten ließ; wie
Sr. Durchl. selbstdavon, aus Mencin d. 20. Aug. an den E. Autz-
schußschrieben.Dieser sandtealsbaldeinI'elicir^nons-Schreiben
nachMirorv. EinefolenneDeputation,sodieserGnadeundEhre
halber, gewöhnlichermassenabzufertigen,ward vorbehalten. Es gab

D z auch
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oucf)derE. Ausschußhievon denStänden am 2. Sept. Nachricht, um
bey nächstemLandes-Lonvent, wegen eines geziemendenGevattern-
?rXlenrs, das ersodcrlichezu beschliessen.

Damahls ward die tNecklenbnrgische Superintendentur
Wiederbesetzet. Der sieerhielte,war Dr. Joachim Hartman«, aus
JTlalcbcw ProfefT.Theol. und Confiftorial-DvdHtzuRostock. Die
IntroduÄion geschähe zuGadebusch d. 25. Aug. durch DenSuperin-

tend. zu Güstrow, Enoch Zander. Die Unkosten beliefen sich auf

596 fl. welch?unter den 66. Pfarren diesesCraises eingetheiletwur-
den, so aber den adelichenPatronen nicht gefiel; daher siedergleichen
fürs künftigeverbaten, auch desfals Versicherung in dem Vergleich
von 17s5. erhielten.

Vorgedachter Convent ward d. it. Sept. ausgeschrieben,
um d. 4. Ott. in Rostock einzukommen; wobey der E. Ausschuß an
Hand gab; i>ieDeputaten mögten,durchNachlesung der dißjährigen
ProtocoIIen, solchermasscn inftruirct werden „daß die Patriotische Ab-
. sichtenweiter zuWerck gerichtet,die Gerechtsame derStande, nebst
'„der gemeinenUnion und der alten Landes--Versa»ung conlerviret
,)und mithin das wahre Wohl desVaterlandes bestensbesorgetwer-
„den könnte./,

Ob nun zwar dieRegierung zuSchwerin hiezunicht einerlei)
Mitteljsamt R. u. L. ergris, und daher es nochMißtrauen gab: sowar
doch des HertzogsLandes-vätcrlicheGesinnung in der Haupt-Absicht,
eben dieselbe, als der patriotischen Stande. Es ward also d. 24.
Sept. eine algemeineZusammen-Berusung der R. u. L. ausgeschrie¬
ben, und auch zugleichdes bevorstehendenLand-Tages gedacht. Der
Lonvocations-Tag solle d. zo.OQob. zu Schwerin und der Land-
Tag d. 14. Nov. zu Güstrow gehalten werden.

Inzwischen ging der Landes-Lonvent d. ?. Ott. zuRostock
v«k sich. Es funden sichhier, auf demRaht-Hause, wie gewöhnlich,
ein,dieLand-Rahtevon Plüskow. diebeydevon Oery, von Mol-
yahN/ von Z7?egendanck und von Hahn, nebst dem Land-Mar-
schall Der Depumtm waren aus dem Schwerin-

schen
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schen 12. worunter auch der von Halberstadtzu Gottogabe, aus
DemAmpte Schwerin, und der von Strahlendorss zu Gamehl,
aus demAmpte Lnkow; als welchesseinerGrösse halber 2. Depu¬
tate» zu sendenpflegte. Aus demGüstrowschen waren 7. diesonst
schonalle vorgekommen. Aus demStarc^ardischen, derStallmei¬
stervon Iasmund und gedachtervon Oeryzu Helpre. Von Städ-
ten waren da, diegewöhnliche4. Burgemeistcre aus den z. Vorder-
Städten.

Der Land-Raht von Plüskow zeigete, nach einemredneri-
schenEingänge, an, daß dieAppellation, wegen der Convention mit
Rostock, zu Wien, würcklichbeym Reichs-Hof-Naht mcroäuciret,
und die dagegen habendeBeschwerden (Libellus gravaminum) fertig
waren. Dieses war des Dr. Taddclo zu Rostock ersteArbeit, die
er als Landes-Lonlulenc verrichtete. Wegen Reparation des Star»
gardischenCraises scynicht nöhtig gewesen,einebesondereAppella¬
tion bei) Kayserl.Maj. zu incerponiren. Der Land-Tag wäre, nach

einem ungewöhnlichenOrt, ausgeschrieben, (die Gefahr aus Donüy
hatte aufgehöret) Zum Lonvoeations-Tage nachSchwerin wären
nicht Deputaten, sondern jeder für sich gefedert. (Diß hatten die
Vorfahren, aus droben angeregter Ursach, sorgfältigverhütet.) Es
würden also Deputati sich hierüber zu erklähren haben. Auch sey,
wegen desParen-Geschencks nachMirorv einSchluß zu fassen,die
sonstsichäusserndeBeschwerdenwürden beweißlichzuübergebenseyn.
DieRechnungen derEinnehmer beymLand-Kastenwären, wegender
Uebermassevom vergangenenJahr, zu berichtigen. Der Hauptmann
von Gamm zuCarorvwäre hierzu,nebstandernerwähletworden;
weil er aber seitdem gestorben: so würde ein ander zu nehmen seyn.
Von Erhaltung des Lreclic-Wesens thät nöhtig zu sprechen; weil
man nicht wissenkönte, ob dieDobransche Indemnifations -@elt>ec
noch ferner erfolgen dürften. Der E. Ausschuß wolte indessenein
Verzeichnis vorlegen,was dieKostenundAusgaben desJahrs 1749»
erfodern würden. Endlichward auch des Patents gedacht,darin die
HlusfuhrdesKorns,wegenMißwachseß,verbotenttw»
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Die Land-Rähtegaben hieraufihre beyrähtlicheStimme
gemeinschaftlich.Die Srargardische veputirten zeigetenan, daß,
wegendesausgeschriebenenLand-Tages(davonsiejetzozuerstgehö¬
ret) nichts, durchihren Landes-Herrnan sie gekommensey. Es
wäre alsoeinewürcklicheTrennungzubefahren. Sie wölkenaber,
vermögeihrerInlknMionundVolmacht,wiederallesdasjenigepro-
teftiren „was wiederdie zwischenallen dreyenMecklenburgischen
„Cral/'en, bisherGottlob! bestandeneUnion, nur auf einigerlcy
„Weise, intendiret,Vorgenommenodergehandeltwerdenmögte.,,
Die angesonneneLicarionallerundjedersey,ausserhalbLand-Tagen,
was ungewöhnliches;deswegensiesichauchin diesemStück, gegen
alleseinseitigeVerfahrenproteftandoverwahrenmtisten.

Die entscheidentlicheStimme der R. u. L. auszuarbeiten,
wurdenaus demScbrvertnscben,dervonpresienrin zuDaschorv
und dervon derL.öhezulNulson»; aus demGüsirowschcn, der
HauptmannvonÄüIorv zuprüyen unddervon OeryzuHelpre,
vondenStädten aber dieBurgemeistereDehclofund Gchoepffer,
genommen. Diesegabend.8.06k. ihreMeinungzuProtocoll, daß,
wieauchdieLand-Rähtedafürgehalten,dieBerufungallerund je*
der,nachScbroerin, gar bedenklich,ungewöhnlichund beschwerlich
sei). Daher dieselbebei)I. Dhl. zuverbitten;dabei)aberauchzu-
gleichanzuzeigenwäre,daßLand-Rähte,Land-MarschälleundOepu-
rirtensichinunterthl.Oevnrioneinfindenwürden,dieHochfürstl.?rc>-
posirivnzuvernehmen;inHosnung,eswürdesolcheszuI. Hertzogl.
Durchl. gnädigenGefallengereichen. Des nachGüjirorv ausge-
schricbenenLand-Tagshalber,würdezubittenseyn,es bei)denRe¬
versen uiwerrücktzulassen. Die Städte erinnertenzwarhiebe»,
daßsie,auf diesemPunct nichtgenugsaminflxuiretwären; indessen
warensie,samtderRitterschaft,derMeinung,daß,in demAusschrei--
denzumLand-Tage,ungewöhnlicheundfastungnädigeGlaufuInent¬
halten wären; es seyauchzumtheil, derGnaden Gruß und die
Gnaden-Versichernng ausgelassen. Doch hieltensiedafür, daß
solcheBeschwerden,auf demLand-Tageselbst,am süglichstenwürden

vorzu-
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vorzutragenseyn,wennnur jetzodeswegenvorläufigeineErinnerung
geschehe. Um die Hertzogl.Genehmungzu erhalten, daß siezu
Schrverin mögtendurchOepuntteerscheinen,fundendiezumVoto
Committirtenvhtig, sogleicheine ansehnlicheOepurauon dahin zu
senden. Hiezukerntensie 2. LandRähte, 2. aus demAdel, und 1.
aus denStädten erwählen. Die andern approbittenzwar diesen
Vorschlag,hieltenaber nur einenLand-Rahtdazunvhtig. Es wur«
den also derLand-Rahtvon Negcndanck, der Drost F. 21.von
rvackerbarth zuTeßin und dervon Gamm zuGohren, sammt
demHos-RahtundBurgemeisterStorch, zudieserReiseerwählet
undinßxuiref. Sie kamenam 9.OÄ.zuSchwerin an, undüber-
gabenam loten desselben,ihre mitgebrachteSchrift. Darauf sie
nocham selbigenTage eineAntwort erhielten,diesieaber mißver¬
gnügtmachte,p) wiebaldfolgenwird.

4. Der E.Ausschußhattesich,vermögeAuftrags vonvon-
gemLonvenr, nacheinemauswärtigenConfulentenbemühet,hatte
auchdazueineninHannover gefunden,welchermit seinenRahtschlä-
genan Hand gehen,unddienöhtigeDeduäionesin Landes-Angele-
genheiten,machenwclte. Doch würdeihmdieRitterschaftkeinen
jährlichenGehalt, sondernfür jedeArbeit einebilligeDifcrerionge¬
ben. Ueberdemwar nocheineinheimischerConfulentangenommen,
weilder8/nciic.RudIoffunmüglichsovielerArbeitvorkommenkon-
te, als es jetzogab. Dieserwar vorerwehntervr. Taddel, welchen
der Land-Rahtvon plüskorv mit folgendenWorten d. z.OÄ. an»
prieß: „Weil dessenGeschicklichkeit,guteGelehrsamkeitundbesonde-
„reOextericenichtnur jedermanbekannt,sonderner auchseineHoch-
,.achtungundZuneiqungzugesamterR.u.L. dadurchan denTag ge-
„leget,daß er dieDienste, soer beydieserStadt (Rostock)gehabt
„undkünfftighabenkönnen,gäntzlich^uiciretundfahrenlassen.,,In-
dessenhätten dochdieOepunitengerngesehen,wenn ihnenderE.
AusschußzuvorvonAnnehmungdesEinheimischenhätteNachricht
gebenwollen,damitsievonihrenLnmmirrentenhieraufkönnenin-
ftruiretwerden. Doch hostensie,es würdendiefthierinnichtzuwie-

Ncmizchnrcs 2)nch. E der
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der seyn. Es müsteaberdesLonluIentenInüruftion undBestallung
auchaufdieLandschaftgerichtetwerden,unddaherderStädtischen
VepuürtenErinnerungenebensalsmitzunehmenseyn.

Damahls (d. 8-0&.) ergingznSchwerin eineHertzogk.
Verordnung, daß niemand,wer der auchsey, denFürstl.Rahten,
Bedientenund andernOfficiantcn,einigesEcschenck,auf einigerley
Weise, anbietenundversprechensolte,welchesauchvondenCantzeln
abgelesenward. Denn dieserHertzogwar einFeindvonderneulich
eingerissenenLimonieundandernBestechungen.

Am 9. Oft. ward von derObliegenheit,gegendas Fürstl.
Hauß zulNirow gesprochen,undfestgesetzet,daßdißmahldasPaten-
Geschenck,aus denUeberschuß-GeldernbeymLand-Kasten,zuneh¬
men. Am folgendenTage ward solcheSummaauf 10000Rthlr.
bestimmet. Dergleichenhohes,an einemappanagirtcnHerrn, sonst
memahlsin dergleichenFallenbewilligetwar. Daher auchdie(£in>
theilungalsogemachetward, daß 4000Rthlr. zumPaten-Psenning,
2000. für die Durchlaucht. Kindbetterin, 4000. für den Hertzog selbst
seynsolten. In Betracht, daßdemFürstl.Ha^seMiro«? bishero
nochkeinepiTleneegemacht;da doä) solchesdemFürstl.Gcbwe-
rinschen vielfältiggeschehen.Die Burgemeisteraus parcbim und
Güstrow, woltenzwardemDonativvon4000Rthlr. nichtbeystim-
men, weilsiedazukeineVolmachtvonihrenLommirrentenhätten;
aber dieDeputatenderGtargatdtscbcn Städte c^nfoimirtensich
derRitterschaftschlechterdings,welchesauchum sovielehergeschehen
konte,weildochniemandhiezuaus eigenemBeuteletwasgebensolte;
WiewohlsolchesHernachmahlsandersausfiel.

Einer von dendamahligenLonlulentenschrieb:es lassesich
beyderRitterschaftansehen,als wäredemHertzogezuSchwerin,
einEntwurfvorgelegt„es sei)demFürstl. Intereffenichtzuträglich,
„daß dasLoipus derLand-Standein seineruraltenConfiftenceund
„beyseinenwolhergebrachtenGerechtsamenundFreyheitbleibe,da-
„her müsseman durchTheilung,suchen,dasselbekleinzumachenund
,^voneinanderzutrennen;dadurchstehezuerhalte«,daßmanmit

/.den
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„denStänden, bloßnachGefallen,umgehenkönne. Die Landes
„Grund-Gesetze,Verträge, ReverialesundsonstigeVerbindlichkeiten
„würdenalsdennvon selbst,mit allen DarinngegründetenLand-
„StandlichenRechtenwegfallen. Man werbeauf dieWeise die
„Fürstl.CammerzugrössernRevenuenverhelffenundsicheinerrecht
„sreyenRegierungsArtbedienenkönnen.,,cz)Ob nunzwarsolcheGe-
Lanckenvon demGemühtdiesesHertzogsweit entfernetwaren; so
äussertensiesichdochbei)andern,undwar derSchrverinscheHos,
schonvonvielenJahren her,hiemitumgegangen.

Als nundieRitterschaftam n. Oft. vondemLandes-Oeclic
undAufnahmederRechnungbeymLand-Kastensprach:soerboten
sichdieAnwesende:Wenn es dieWohlfahrt desVaterlandes und
AufrechthaltungderStände Juriumerfodere,dieselbensichzukeiner
Zeit entziehenwürden,dieErforderndaufzubringen,wennes auchs<?
bis loo tausendRthlr. betragensolte. „Denn (sagtensie)dieCon-
„lervirungihrerGerechtsamenundLreöitsIhnen viellieberwären,
„als vieleTonnenGoldesmitwilligemHertzenhinzugeben.,,Da-
mahlswurdendemLand^xnciiMRudloff, 50.Luc. 8x>eL.als eine
vouceur, zugebilliget.

Am 12.OÄ.ließderLand-Rahtvon plüskorv einSchrei-
denvomKönigein Engelland verlesen,welchesderHof-Rahtund
Cammer-Junckervon Iaenuind mitzurückgebrachthatte, wieer
neulichnachHannover abgefertigetworden,Sr. Maj. zurglückli¬
chenAnkunftin dero deutschenLandenzu feliciriren. In solchem
Schreibenhatte derKönigderRitterschaftdieHuldestePiote&ion,
bey allerGelegenheitVersichert.Es wurdenauchsonstnocheinige
Schreiben, durch den E. Ausschuß vorgelegt, woraus die glückliche

Situation der gesamten Landes-Angelegenbeiten bekam gemacht wur¬

de. Aber innerhalbLandeswehetederWind nochnichtsonderlich
günstig;wie man aus demFürstl.Refctiptsähe, welchesdienach
Schwerin Deputate am 10.Oft. erhaltenhatten; vermögedessen
es beydemConvocations-^agbleibensolte,sowie er ausgeschrie-
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ben. SDteDeputaten statetendavonam IZ.OÄ. Kekrionab, wel-
II. che am folgenden Tage verlesen ward, wie sie hier anlieget.

Die AnwesendebatendieLand-Rahteund Land-Marschalle
um ihreStimmen, soeinjederbesonders,auf nachfolgendeFragen,
abgebenmögte: Ob dieConvocations-Tflge,Doalleundjedezusam¬
menberufenwürden, dem altenHerkommennach, wilkührlichund
gebräuchlichgewesen,undwas auf solchenTagen,zurWohlfahrt des
Vaterlandes, tradirct undnützlichbeschlossenworden? desgleichen:
ob R. u. L. etwasan ihrenPfiichtenerwindenliefst,wenn sieden
Lonvocations-Tag,aufd. zo. Oft. durchLand-Rahte,Land-Mar¬
schalleundvcpucirte,abwarteten?r)

rn) BegründeteGegen-Vorstellung,wegenderjahrl.sovoRthlr.
aus demBoitzenburg.Zoll, Artic.10. n) var. Rostockd. 10.
Maji174g. o) Protoc. gehaltenim Gel).Raht zuSchwerin
d. 30.JUI.1748. p) AÄenmäßigeNachrichtvon 1749.Beyl.
13.14. cz) Wahrhafte Erzählung von 1749. p 4. s. r) pro¬
toc. undAtta desLaudes-Lonv.zuRost,imOtt. 1748.

I.
SchreibendesHcrhogsvonStrelih-Mirow

an denEngerAusschußvom 17.Aug. 1748.
Von GOttesGnadenCarlLudewigFiiedeiich HcrtzogzuMecklen¬

burg,FürstzuWenden,Schwerin undRatzeburg,auchGrasszu
Schwerin, derLandeRostockundStargard Herr, desKönigl.
PolnischenWeissenAdlers, Chur-PfaltzischenSti.Zubern-Or¬
densRitter:c.

Hochlvohl und HocbEdelgebl.
Insonders Hochgeehrteste,und geebrtesteHerm

f&i hat der göttlichenGüte abermahlsgefallen,UnscrcrhertzlichgeliebtestcnGe-
mahlin,derDurchlauchtigstenFürstin,Frauen ElisabethAlbertiuen,vermähl-

ttn HerzoginzuMecklenburg,gebohrnenHerzoginzuSachsen,Jülich, Eleve,und
Berg,
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Berg, auchEngernundWestpsahlen,LandGräfinin Thüringen, Marg-Gräfinzu
Meissen,FürstinzuWenden,Schwerin undRatzeburg,gesürstetenGrafinznHenne-
berg, GräfinznSchwerin, derMarek undRavensberg, der LandeRostock,Slar-
gard undRavensteinFraute. Lbdl>am i6fcitdieses,Abendsum/.Uhr glücklichzu
entbinden,undUnsbeyderseitsEltern mit einemjungenundWohlgestaltenPrintzen
zuerfreuen.

Je vollenkommenerWir nunsowohlvonsamts.Ritter-und Landschafft,als
besondersEw. HochWohl-undHochEdelgebl.gutenTheilnehmungan Unser»und
Unser»Fürstl. HausesBegebnissenüberzengetseyn; destvmehrwerdenWir auch
daher veranlasset,hiedurchbestenszu ersuchen,daßdieselbenNahmensRitter-und
LandschafftdieGevatterschafftdes nengebohrnenPrintzenmit zuübernehmengelie-
ben mögen.

Dieses wird Uns als ein neuesMerckmahldero gutenZuneigunggegen
Uns undUnserFürstl.Hauß stetszubesondererDanckverbundenheitgereichen,und
ohnediesseyndWir mit vielerErgebenheitDewselbenbeständigzuallenangeneh-
menDienstErweisungenbereit. GebenMirow d. i/ten Angl.174Z.

Ew. HschVl?ohl-«nd HochEdelgebl.

Ergebenster,Dienstwilligster

dar! Ludewig Friederich H. z. M.

Denen HochWohl--und HochEdelgebohrnenHerrn Land-
Rüthen und vepurirten von Ritter-und Landschafft aller

Dreyer CreysedererLandeMecklenburg

UnfernHochgeehrtestenundGeehrtcsimHerren

IN

(L. 8.) Rostock.

E 3
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11.
Relation der Nitter-und Landschafftll'chen veputltten

nachSchrverin vom 12.Ott. 1748.

Auf gegenwärtigenallgemeinenLandesLonvcnc
Anwesende

HochWohlgebohrne,auchHochEdelgebohrne,
JnsondersHochgeehrteHerrn, HerrenLand--Rüths,Land,

Marschälleundvcpuritte
(?^er uns, unterm 8tendiesesertheilterRitter -undLandschafftl.Instruction zu
iCJ Folge,habenwir uns ohnverweiltanherobegeben/undsind, am ytendieses
desAbends, wiewohletwas sparehj.ereinzetroffen. Des folgendenTagest als d.
10.dieses,habenwir durchdenHl. Geh.Rath vonNischwitz,diegnadigl.Audientze
beyJhro Herzog!.Durch!,erhalten, undsowohldas uns niitgegebeuennterthanigste
Memorial überreichet,alß auchdesselbenInhalt, zurgnädigstenErhörnngundzur
Gnade, sowohldamahlen,als auchgelegentlichnachheraufs submissesteempfohlen,
cmchgewißnichtunterlassen,die beyvenHerren Geh. Rache vonKleinbei)denen
ihnengegebenen,auchvondemIüngernwiedererhaltenenVisiten,zubitten,daßSie
dieunterthanigsteVorstellungund Petita zu appnirenbeliebenmöchten. Wir ha-
ben a»ch,sonderlichdemjnngernHerrnGeh.Räch vonKleinnochGesternMorgen
Anleitunggenuggegeben,übereinundandernPunctdes unterthanigstenMemorials,
dabeydasMinisteriumetwa nocheinenZweiffel,als wenndieseroderjenerPunek
nichtin der altenundsoofftbestätigtenLandesVerfassungoderHerkommengegrün-
det wäre, habenmögtc,mit uns in ci»undandereConferentzzutreten; Aber wir
habenhierunternichtreussirensonderngenugmerckenkönnen,daßnianmehrBelie¬
benbezeuget,mit uns eintzelnals mit uns insgesambtzu reden, und daß es verge-
bensseinwürde, vielemündlicheRemonstrationesanzubringen.

GesternNachmittag,nachaufgehobenerTaffel, habenIhro Durchl. gern-
het, mir, demvonNegendanc?alleine,diegnädigsteAntwo-rthversiegeltzubchändi-
gen, mit denWorten: daß dieseshöchstDeroselbenAntwort!)anserwehntesMe-
morialsey.

Nachdemwir denn nachherodieAnsschriffteigentl.angesehen,aberbesiin-
den, daßdiesesReseriptnur blvßerdingsan dieRitter-und Landschafftl.Dcputirte
undnichtzugleichan dieLandRatheundLandMarschälle,auchmit Auslassungdes
Ohrts (viel Beylage) gesielletgewesen,habenwir geglanbet, daßes nur an uns
gkkichtetseyunduus solcheszueröffnei ĉhesolchesabergeschehe»,istdasin Lopia

hieben
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hiebeyliegendeBillet au den ältestenHl. Geh. Rath vvnKleingesternNachmittag
abgelassenŵoraufkeineAntwort!)erfolget; dochistuns, denenvonNegendanckun!)
Wackcrbarth/desselbenAbendsbeyderCour, durchdenjüngernHl. Gel).Rath voa
Klein: daß das gnädigstReseriptan unfernHhlr. Comniittentengestelletsey; ver-
sichert/zugleichauchdiehiebeyliegendeCaiitzleyAbschrifftvonhöchstgedachtemRc-
scriptobehandigetworden,umbsolchesdarausznersehen,obwir nunheutenochei-
ne geänderteAufschrift, und welchezugleichmit auf dieHerren LandRahteund
LandMarfchällegerichtetsey,(als wozuwir einigeHoffnunghaben)erhalten, auch
sonstnochetwas besseres,unserenBemühungennachund da wir nochheuteeine
Conserentzemit denenHhln. Minisiris anszubittenim Begriffsind,bcwürckenwer-
den, wird derAusgangundunserezweyteRelation, sowir längstensam künfftigcn
Montag oderDingstag,Ew.HochWohl-»ndHochEdelgebl,nochMorgen vondie-
femalleminformiretseinunddcroweitereEntschliessungendarnachinZeiteneinrich-
tcn, auchvon jederHerrnDepntato, dieAmbisConventesogleichvonRostockaus,
zwischenhier und d. zotendieses,etwaangeordnetwerdenkönnen,habenwir hiemit
einenhoffentlichsicherenErpressenabfertigenwollen. Das hier zurückbehaltene
Original des HochFürstl.Reseviptibringenwir entwedermit odernicht.

ttebrigensversichernwir mit vielerHochachtungund ErgebenheitzuUt
harre«

Ew.HochWohl-undHochEdelgebl.

Sueritt
d. i7fttlO&obr.1748.

Convocations-^ag zu Schwerin.

§. 1. Die algemeineConvocationiß Iitchtzu vechmctt.
2. Propojitionbey derselben.
z. LndiZer sich mit Mißvergnügen,

gehorsameundbereitwilligsteDienere
AnwesendeLand-RätheundOexurirtS

hiesclbst.
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BerahtschlagungenderDeputaten aufDeinConventzuRo-
& 1 stock, gingenunter andern auchauf denHusen-KIodum,wel-

cherbereitsAo. 1721.wiedereingesühret,aberseitdemnoch
nichtvölligberichtigetwar. Die Ritterschafthatteüberhaupt4700.
sieurbareHufen,in ihrenGütern angenommen;weil in denFürstl.
AempternsichdieseAnzahl,nachgeschehenerAusmessung,gefunden,
undman voraussetzte:derFürsthabedendrittenTheildesLandes,
denandernDrittel tragedieRitterschaft,durchihreBauren,und den
Dritten »mistendieStädte in öcrContributionzu120000Rthlr. zu¬
sammenbringen;worübersichaber dieStädte, bei)ihremgegenwär¬
tigen schlechtenZustandeimmerhochbefchwereten.Die Ritterschaft
drungalsodarauf,denHufen-Modumunterihneneinmahlzurvölli-
genRichtigkeitzubringen; damitnicht„vieleichtderRitterfchafftein
„neuermoduszugemuhtctwerde, welcherden meistenEingesessenen
„zurLastfallendürffte.,,Es geriehtdennochderHof nichtauf einen
.neuenModum, wohlaberauf dieAufmessungderaltensteurpflichti-
genHufen; weilman diedrobenangeführteNachrichthatte,daßsol-
cheHufensichAo. 1669.auf I2s4s. erstrecket,undnachsolcherAn-
zahlzurFräulein-Steurbeigetragen;wiewohlman nichtsagenkon-
te, was damahlseineHufeeigentlichgeheissen,als worinsichvonje
her diegrüsteUngleichheitgefunden.

Als DieSub-Deputhtenaus Rostock zuSchwerin waren,
und d. 10.Oft. eineAntwortauf das mitgebrachteSchreibenerhiel-
tcn,soward in solcherAntwortunteranderngesagt: daß„das Auß-
„schreibenzumbevorstehendenLand-Tagedergestaltaufs genaueste
„eingerichtetworden,als man Sie vondenVorfahrenin derRegie-
„rung, bißin dieältesteZeitenhinein,abgefaßtgefunden.,,Man lie-
setsolchesAusschreibenin derAcremnaßigenNachricht von1749.
Mo.14. Wer diejenigedagegenhält, soaus demXVI. Iahrhlind.
drobenangcsühret,derwirdhievonurtheilenkönnen. Als die81.1b-
vepurirtennochmahls,ausGutbcfindcndesGeh.Rahts pönalem,
d. i z. Oft. um eineErläuterungdesFürstl.Refcriptivom 10.061.
anhielten; so batensie:daßJ.Hertzogl.Durchl.allermildestgeruhen

wol-
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wölken,dasErscheinenDerLand-Rähte,Land-MarschälleundOepu>
ritten zumLonvocations-Tage,an stat aller und jeden, sichhöchst
undgnadigstgefallenzulassen;auchdemalgemeinenLand-Tageden
alt-gewöhnlichenund in denReverfalibusfestgesetztenOrt Stern»
bcrg Landeö-väterlichzugönnen. Es erfolgtedaraufd. 14.Ott. die
Antwort: daßes Ix» der.algemeinenLonvocation,derin mehrener-
öfnetenUrsachenhalber,gelassenwerde; was aberdenOrt zumLand-
Tage anlange,soköntenJ.DHl. inGnadengeschehenlassen,daßda-
zu Bremberg genommenwerde, welcherauchhiemitfestgesetzet
ward, s) Die zuSchwerin statetendavonalsobaldBerichtab an
diezuRostock.

Hier wardendlicham 17.Ott. nachlangerUeberlegung,das
Votum so dUCommitte abgefassct, in aller Gegenwart verlesen. ES
lautetedahin: R.u.L. nähmemitunterthänigenDanckan, daßSr.
Hertzogl.Durchl.nunmehrohabeSrernberg, an statGüstrow, be-
stimmenwollen. Da aberauf ihrerDeputatenVorstellung,wegen
deralgemeinenConvention, nichtreflettiretworden; da dochder-
gleichenalhie ungewöhnlichse»,unddieEingesessenesehrsatigviren
würde; zudemderOrt dazu(Schwerin)mitMilitzbesetzetwäre: so
würdensiesolcheErscheinungnochmahlszuverbittenhaben. Indes-
senwäre zugleichvondenHertzogl.Relciiptisvom10.und 14.Ott.
eventualiter zu appellivcn, und solche Appellation noch intra decen-

dium zu interponircti, welches gewohnlichermassen zu verrichten dem

E. Ausschußaufgegebenward; um möglichstfür dieLandesRechte
zuwachen;immittelstwürdensichLand-Rahte,Land-Marfchälleund
Deputati, intermino, zur Anhörung der Fürstl. Proposition, und zur

BezeugungihresdevotestenRefpetts,einfinden,auchdaraufvonal-
lenUmständentreulichrefeviren,keineswegsabersichinHandlungen
einlassen,nochwenigeretwasbeschliessen,wiedrigenfalssoltees alles,
als nichtgeschehen,angesehenwerden. Gleichhieraufward diefeS
in einMemorial,durchdenLand-85'ndiL,Rudloffgebracht,auchmit
einemSchreibenandenGeh.Raht von Riem,durchdenLand-Naht

Neunzehntes Such. F von
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von plüskow begleitet/unddurcheinenExpiellenfortzufendenbe¬
liebet.

Die Städtischeveputn tenhieltendagegenfür überfiüßig,I.
Dhl. diesichschongnädigsterklähret,mit WeilernVorstellungenzu
behelligen,und derin VorschlaggekommenenAppellationbcyzutre-
ten; weilsiedochdazunichthinlänglichinfhuiretwären. Doch war
derBurgemeisterHeller andererMeinung,ließsichdievon derRit¬
terschaftbeliebteAppellationllnions-mäfjiggefallen,umsie,vermöge
seinerbesondernInliruäUon,auf Bericht(ad refeienduin)anzuneh¬
men. Die Ritterschaftwar zufrieden,daßsiedocheinenCraißvon
derLandschaftbeysichhätte,folglichihreSchriften imNahmenRit-
ter - undLandschaft,wie bisher, übergebenfönte; ließ der andern
Städte Anzeigedahin gestelletfeyn, und bliebbcyihrerEntschlief-
sung.

Zuletztward nochvonder DeputationnachMirow gespro¬
chen,das Geschenckanzutragen. Es erwähltenR. u. L. hiezuden
Drost von vl?ackerbarrhzuTcßin, denHauptmannvon Gamm
ZUGöhren, den vonGcry zuHclpcc, (aus jedem Landes-Craise ei¬
nen)denHos-RaKtStorch ausGüstrow unoBurgemeisterKeller
NUö^eubrandenb. welcheeinebehusigelnüruQionvondemE.Aus¬
schußempfingenundihreReiseantraten; womitzugleichdieserlang-
wierigeLonvencgeendigetward, t)

2. Wie derLand-Raht^Aarrhold Diedcr. von X*legett*
danck mit vorgenanntenDeputatenzuSchwerin war, so fiel^da-
selbstvor, daßdergleichenConvocations-^cigc, wiejetzoalgemein
ausgeschrieben,schonvordemgehaltenworden,undzwarinsonderheit
Ao. 1703. Aber dem Land-Raht war hievon nichts bekannt; ob er
wohl sonstdieLandes-Geschichtesehrwohlinnehatte,u) Indessen
gingdieserTag d. 30.Oft. auf demRaht-HausezuSchwerin, vor
sich. Es warenzugegenderLand-Rahtvon lNolyahn, der Land-
Raht vonNcgcndanck, derLand-Rahtvon Hahn und derLand-
Marschallvonü.üyow. veputirte aus demSchwcrmschen, wa-
!cenObrist von picfte zu Gramdow / der von Halhersiadt zu

Gotts-
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Gotts>Gabc beydeaus demAmpteSchwerin, dervon Both zu
Rankendorff aus demAmpteGrevisrnühlen,dervon Strahlen»
dorffzu!^ccy, aus demAmpiMecklenburg, dervon Strahlen-
dorffzu Gamchl, aus demAmptLukow, derHauptmannvon
Oldenburg zuFedcrow,aus demAmpt!7tcusiadt, Magnus Fri-
derichvon Larner chernachmahlsLand^Raht)wegenKütten Gör-
now, aus demAmptSternberg, derHauptmannvon Jahn zu
Nese, aus demAmptGrabow, dervon Pressen«»zuDaschow,
aus demAmptL.üpz,dervon N)iyendorff ;uVclboeken,ausdem
AmptGadeblisch, dervonÄülow zuCamin,aus demAmptWit¬
tenburg, derDrost von lvackerbarch zuTeßin, aus demAmpt
Criviy. Diese aus demSchwerinschcn. Ferner aus demGüv
strowschen: HauptmannvonBülow zuprüyen, aus demAmpt
Güstrow; dervonMoltke zuvAeköhr,aus demAmptGnoyen;
derCloster-Hauptmannvon L.eveyowzuTeschow,aus demAmpt
Neuen-Calden; derHauptmannvon Molyahn zuGrossenL.u-
kow, aus demAmptStavenhagen; dervon Gamm zuGöhren,
aus denAempternBredenhagen undplaw; Majorvon XValole-
ben, aus demAmpteRibniy. Aus denStädten lvarenOepurirte:
BurgemeisterDehrlof zuParchirn, BurgemeisterStemwede zu
Schwerin, Hof-RahtStorch undBurgemeisterSchoepsser, bey-
de aus Güstrow. Mehrerefindeich nichtin meinemProtocolk
AnderswoistdieAnzahlgrösser,-w) alwo siesichbis an 60. erstre¬
cket,derenVerzeichnisaber aucheinemThor-Zettuletwasähnlich
stehet.

Die hiergenanntekamenam 29.Oft. zuSchwerin an, und
meldetederLand-RahtvonMolyahn, als ältesterLand-Marschalk,
ihreAnkunft,nochselbigenAbends, bei)demGeh.Raht undHof-
Marschallvon Nischwiy, gleichwieauchbei)denübrigenGeheimten
lindRegierungs-Rähten. Bei) demgedachtenHof-Marschallthat
erAnfrage: UmwelcheZeites Sr. Hertzogl.Durchl. gefälligseyn
würde, daßsiesichbei)Hofeeinfünden,denVortrag anzuhören?die
Antwortwar: Morgenum u. Uhr. Am folgendenzo. Oft. ver-

F 2 samle«
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samletesichdieDepmacionaufdemRaht-Hause,um lO.UHr,und
nahmdascldftvoneinundandernAbrede,unddaßsiesichdesNach-
mittagsum 4.Uhr alhie wiedereinfindenwölken. Um >i.Uhr de-
gabensiesichnachdemSchloß/ undfundensichin demsogenannten
Printzen-Saal ein.

Bali)daraufkamderjungeGeh.Rahtvon ZxUtit,undmit
ihmderRegierungs-RahtDuinar, samtdemGeh.Cantzeley-Raht
PetersenvormahligcmBurgemeisterinRostock. Der vonKlein
eröfneteDiePropofition,und seinSchwcster-Sohn derGeh. Secre-
tariusiDuve,verlaßsieöffentlich. Der Inhalt war: Es sei)bereits
manniglichbekannt,daßJ.Hertzogl.Durchl. dahinBedachtgenom-
men,wiedurchgütlicheWege,überalleIrrungen,gäntzlichhinaus
zugehen. Auf diesesLandcs-väterlicheVorhabensc»auchgegen-
wartigerLonvocarionsTag gerichtet. I. Hertzogl.Durchl. wollen
vonihrerLandes-väterlichenGesinnungdieerfteBestärkungdadurch
in derThatgeben,daßsieihrergetreuenR.u.L. alleihrewohlcrwor-
beneGerechtsameundPrivilegia,in gekörigerForm bestätigenlassen;
wovon derConfirmations-Briefgleich/etzosolteöffentlichverlesen
und daraufangchändigetwerden. Es würdeabernunauchR. u.
L. gleichsals bedacht seyn, ihre vevorion kennbar zu machen und eine
parriorilcheErklährunggeben,worinsiegedächteneinendaurhaften
GrundderkünstigenalgcmcinenBeruhigungundLandes-Wohlsahrt
zusetzen.̂J. Hertzogl.Durchl.würdensichdaraufweiterdergestalt
herauslassen,als wie es deroLandes-vaterlichemGemühteunddem
vorgesetztenheilsamenZweckgemäßwäre; damitJederman seines
Rechts in Ruhe gemessenmögte. Die Confirmationward dem
Land-Marschallvon lNolyahn angehandiget,wornächstsiebe»m
HertzogeselbstzurAudientzgelassenundallerseitszurTafel behalten
wurden.

Der Confirmations-BriefgedachteinsonderheitderKever-
Alenvon 1^72.und 1621. auchder Landes-FürstlichenRefolutio-
nenadGravamina, und ward darinn dieErbhuldigung,gewöhnli-
chermassenvorbehalten,obsiewohlin90.Jahren nichtmehrgesche¬
henwar. Z.Auf
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3. Auf Dem Nachmittag kamen sie, zur abgeredeten Zeit,
wiederaufsRaht-Hauß.verlasendiePropoficionundLonKrrnariorl
öffentlich,befchiedensich,auf Morgenum9.Uhr, wiederzusammen.
IndessenwurdenvonderPropofitionundConfirmationAbschriften
genommen;damiteinjedervepucirter, bcyseinerRückreise,davon
seinenCommittentcueinExemplarmitnehmenkönte.

Am ZI. Oft. wurdendiebeydcnLand-Marfchälle,durchdie
veputirten erfu6)t,AuciiencebcyI. Dhl. fürsieallerseitsauszubit-
ten; dennsiegedächtensichnunnichtlängerinSchwerin aufzuhal¬
ten, weilsie dochnichtVolmachthätten, sichworübereinzulassen.
Die Land-MarschälleverfügtensichalsonachHose, und thaten,bei)
verspätetemAccefs,ihrenAntrag. DerHertzoggab aufs leutfeligste
zurAntwort: „dcnLand-Rähten,Land-Marschällenundveputirten
„zuerwiedern,wieI. Dhl. ledesmahlgar angenehmseynwürde,die
„Ritter-undLandschafftbeysichzusehen,manmögtenur selberZeit
„undStunde hieruntervorschlagen.,,Als aber derLand-Marschall
dieBestimmungderZeitdemHertzogüberließ;sowurdensieersucht
einenkurtzenAbtritzunehmen. Als solchesgeschehen,licßderHer-
tzogeinigevonseinenMinifternzusichkommen. Daraus derHer-
tzogden wiedergerufenenLand-Marschällenanzeiget?:„Weil es vor
„derTafelwohlschonzuspätwäre; somögtemansichetwanach4.
„Uhreinfinden,,undauf dengestrigenschriftlichenVortrag gleichfals
„etwasschriftlichesüberreichen.

Als dieLand-MarschällehievonNachrichtzurückbrachten,so
gabendieDeputirtendemLand-!)>nciicoRudloffauf, einMemorial
an Jhro Hertzogl.Durch!,aufzusetzen,daßsie,wegenermangelnder
InKruÄion.nichtimStande wären,auf gestrigePropofitioneineEr-
klährungabzugeben.Doch woltensieihrenLomittentenalles,noch
vor bevorstehendemLand-Tage,zurkünftigenVorbereitung,mitthei-
len. Es ward auchsolchesMemorialalsbaldgefertiget,so, wiees
mit vielenandernhiehergehörigenUrkunden,gedrucktist.x) Am
Abendum7.UhrerlangtenDepuranhieraufAuclience,da siedenn
das mitgebrachteMemorialeinreichten.Der Hertzogschienegar

F 3 gnä-
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gnädigsthicrobzufriedenzu fei)», versichertebeständigeHuld und
Gnade,mit demAnfügen:Man würdeweitereNachrichtertheilen.

Am i. Nov. erschienensiewiederum 12.Uhr zurAudience.
Da denndieHertzogl.Antwort, auf das gestrigeMemorial,durch
denjungemGeh. Raht von Klent demLand-Marschallvon Mol-
yahn versiegeltzugestelltward, mit derAnzeige:Man würdezu-
oleichhieraus die Dimisfionvon gegenwartigemConvocations-
^age wahrnehmen. Jn^ solcherAntwort hießes gleichAnfangs:
„Es wäre der Landes-Fürstl.gnädigstenAbsichtund Erwartung
„wohl allerdingsgemäßergewesen,wenn die Ritterschafft,zu die-
„femConvocations- Tage . - - ° in größererAnzahlgehorsamst
„erschienen;mithin,nachBeschaffenheitundErsoderungder sognä-
„dlgstenpropotirion,etwasgedcyliches,zumgemeinenLandes"Be¬
estenins Werckgebrachtwäre.,, Danebenward ihnendie, wieder
solcheConvocation vorgenommeneAppellation, als voreiligund
ungegründetverwiesen,zuletztaber dieDimisfionertheilet.

Diese Antwort kontenichtanders als auf dem Nachmit-
tage verlesenwerden; daraus sie ihre Abschieds- Audience such¬
ten und selbigenAbends erhielten. Dagegen sie aber auchden
EngerAusschußanlagen,die imerponitteAppellationfernerzu be-
sorgen,y)

s) AÄen-mäßigeNachrichtvon 1749. Beyl. No. is. \s, t)
Protoeoll. und A6ta des Landes,LonvencszuRostockim
OQ. 1748. u) Relatiobei'DeputirtcnnachSchwerinvom
j)-. OCt. 1748. w) AÄen-mäß. Nachricht Beyl. 19. p. ZZ.

X) AÄen-mäß. Nachr. Beyl. 21. y) Protoc. deäConvoca-
rlons-TaseszuSchwerinvom30,Oft 174g.

Daö
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Das V. Lap.

Land-Tagzu Sternberg.
§, 1. Der Scargardische (Lvaifiprotefinzt wichet diesem

L.and-Tag.
2. DesselbenAbwesenheitmacht viel Bedcnckcns.
z. Die Ritterschaft wil keineLl.and^Tags HandlungeK

vornehmen.
4. Die Sradre sind anders Sinnes. Mißvergnügtes

LLnde.

6rernberg hattesichin fünfJahren,an KirchundHäusernso
weitwieoerverholet,daßdaselbstfüglichkvnkeeinLand-Tag
angefitil*t werden;wiedennauchdieWohnungenweitbes¬

sermitZimmernals vor d<mBrande,versehenwaren. Als es nun
an demwar, daßderLanv-Tagalhiefoltewiedergehaltenwerden,
welchesin 22.Jahren nichtgeschehen:sokamenam iz. Nov. die
Hertzogl.Commiflarii,üls der jüngsteGch. Naht von 2xlcfjjund
derRegierungs-RahtDttmar, von Schwerin, welcheden Geh.
Secret. Duve bei)sichhatten. Fürst!.KüchundKellerbedienten
sie,undwaren 12.Reuter,untereinemWacht-Mister,beordert,die
Wache, zurZeit 2. vor demHausezuhalten, welchesdemRahts-
Verwandten,nachmahIigenBurgemeisterGrote zugehvrete,dertag-
lichüRthlr. dafürempfing,undwardallesso,wiees beyLand-Ta-
gen sonst gebräuchlich, angeordnet; wie denn auch der Hertzog diese
Beobachtungausdrücklichbefohlenhatte. Es sundensichdieLand-
Rahte und Land-Marschälle,aus demSchwerin-und Güstrow-
lebenein, alsdervon Plüskow, von Ocry zuRoggow, von
z^legendanck,von&ahrt,vonMolyahn undvonL.üyow,samt
vielenvon Adel,unterwelchenauchdieGrafenvon Aasseviy,
(Closter-HauptmannzuDobberrin)dervonLotmer undvon

plesse
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pief]e zuIvenack, waren. Aus denStädten kamenverschiedene
Burgemeister,als Dehrlsfund 25aUtc aus Parchim, Hof-Raht
Grcrcd auSGüsiroro, Stemwede aus Schrrerm, nebst19. an-
demaus geringemOrten; welchederStädte Confulentcti,Dr. Ru»
temeyer,mitgebracht.Denn aus demVergleichderStädte mitder
Ritterschaft,warnichtsgeworden;obsiewohldeswegenzuRostock
innerhalb6.Wochen,vielfältigLonterentzengehaltenhalten.

Am 14.Nov.war dieersteVersamlungvonR. u. L.in der
Kirche,woselbsteingrosseroval-runderTisch, ncbstetlichenBret-
Stühlen, nachvormahligerWeise, jetzoneugemachtund hingesetzet
waren. Den Marschällenvon Molyahn undvon L.üyorvward
aufgetragen,denFürstl.HerrenLommitlariendieschuldigeLowpli-
niencenabzustaten,undsichnachderPiopolirilZns-Stundezuerkun¬
digen. Es ward ihnen, nebsteinemGegcn-Lomplimenr,zurAnt-
wort: Um 11.Uhr.

Indessenkamen2. unbekanteNorarüin dieKirche. Diese
brachten,sowohlmündlich,als schriftlicheineProteftationvonR.u.
x. desStargardischen Craifto wiederalleLand-TagsHandlungen;
weilsienicht,nachaltemBrauch, mit zudiesemLand-Tageberufen
worden. Solche Proteftationward öffentlichverlesenund zuP10-
tocoll genommen. Darauf begaben sich die Versamleten aus der

Kirche,nachdemIttden-Berg, in 75. Gutschen,die theilsmit 6,
theilsmit4, theilsmit 2.Pferdenbespannetwaren. Es fundensich
auch,wiesonst,vielezuPferdeundzuFuß ein,dienichtmit zurLand-
TagsVersamlung gehörten. Auf demBergewar eingrossesFürstl.
Gezeltaufgeschlagen.Die Fürstlichenkamenin einermit 6.Pferden
bespannetenCarofle. Vorher rittederWacht-Meistermit seinen12.
Reutern,dieblossenDegens in derHand, welchesich,gegendemGe-
zelt,in 2.Reihenstelleten. Die Hrn. Commiflariitratenaus dem
Wagen vorsGezelt. Der von ^.lcm erösnctemiteinerkurtzenRe-

denLand-Tag. Die Prop^litionsPuncte laß derGeh.Secieta-
rius iDure vor. Sie handelteni) vonder dißjährigenbisherge¬
wöhnlichenLomriburionzu 120000Rthlr. 2) vomModo,wiefol-
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cheaufzubringen,insonderheitin AnsehungderStädte, welchebey
dembisherigenErben-^060 dieGebührzuleisten,unvermögendge-
Wesen,dahereinebilligeLontumriong-SteurinGnadenzuerwarten
wäre, z) Von einerErklährungauf die, beyneulichemLonvocadi-
ons-TagezuSchwerin geschehenenPiopoücion.4) VonWegräu-
mungallesgemeinschadtichenWesens.

Der LandMarschallvon L.üyorv, weiles im Scbrverm-
scbenwar,beobachtete,was sonstgebräuchlich,alsodaßerdieDanck-
sagungfür denGnaden-Grußabstatete,AbschristderProportionunö
ZeitzurBerahtschlagungausbat.

Nachdemsieallerseitswiederzurückgekommen,sagtenso-
gleichetliche:derLandtag würdehiemit,wegenvorgcdachterProtL-
Kation der Srargardiscbcn, wohl zuEnde seyn. R. u. L. versam-
letensichdarauf in derKirche. Die Land-Rähte,Land-Marschälle
undderBurgemeisterBeselin ausRostock,setztensichamTisch,wel-
cheralda stand,wo sonstdas Vorder-Altar naheam Chorgewesen.
Hier ward diegeschehenePropofitionwiederverlesen. Darauf sol¬
lennun,derOrdnungnach,dieLand-Rähteumihr beyrähtlichesVo¬
tum auf die Propofition, ersuchet werden. Aber es frug bald Je-
mand: obLand-Tagwäre oder nicht? Daraufgab dervon der
L.ühezuMulsorv,imNahmensämtlicherR. u.L.zuProtocoll:„Sie
„wollendieHHrn. Land-Rähteersuchethaben,ihr vorum conlulta-
„tivum zugeben, ob auf dem gegenwärtigen Land-Tage könne etwas

„vonLand-TagsHandlungenvorgenommenwerden,,und ob nicht
Zhro Hertzogl.Durch!,annochzuersuchenwären, denSrargardi«
sehenCraißmitzuberufen?Der BurgemeisterBeselinwardnicht,
wiesonst,umMit^AbgebungseinesVori ersuchet,wogegmerzwar
proceüirenwolte,aberdieLand-Rähte,da es schonnachi.Uhr war,
stundenauf undkamalsonichtshievonzuProtocoll.

2. Am 15-.Nov.kamenR.u. L.um lo.Uhr zusammeninder
Kirche. Die Land-RähteundLand-MarschällenahmenihrenSitz
am Tisch. BurgemeisterBeselin aber erschiennicht. Der Land-
Naht von plüskorv trug vor, wiederE. Ausschußam 4.Nov. in

NeunzehntesBuch. G einem
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«inemMemorialan Sr. Dhl. denHertzogvonStcelty eineveciu-
Äion. wegenAbsonderungdeöStargardlschenCraists gesandt,und
was I. Dhl. am izten ej. daraufweitläuftigantwortenlasscn,bey-
deSchriftenwurdendurchdenLand-Marschallvon Nlolyahn vcr-
lesen. Darauf laß deradjungirteLand-8ecretar.Vl?olff, dieVota
derLand-RahteundLand-Marlchalle.Diesegingenallerseitsdahin:
daß I. Hertzogl.Durchl. annochzubittenwären, denSrargardi-
schenCraißzuberufen,inzwischenaberdenLand-Tagzuprorogiren,
woraufeinMemorialdiesesEndzwecksabgefassetward.

Naü)mittagskamensieallerseitswiederin dieKirche,undbc«
sprachensichvonmancherlei)Land-TagsHandlungen. Der Graf
Von Äasieviy fand sichauch ein. Bey diesemhatte der hitzigeWein
überTischundnachher,das sonstschonziemlichvcrloderteFeuerder
Zugendstarckwiederangeflammet,wieer hernachselbstgestand.Er
trat vor demLand-RähtlichemTisch,schlugdarauf, undbeschwercte
sichmit Ungestümüber den Land-Raht von Ocry zuRoggow, als
habe dieserauf jüngstemConventzuRostock unbescheidentlichvon
ihm gesprochen, er sei)keinwahrer Patriot. Hierüber entstand ein
grosserLerm,alsodaßmanes weiter,als über demgantzenKirchhose
hörenkonte,bis endlichdesGrafenFreundeihnzwischensichnahmen,
und aus derKirchebegleiteten;woraufdieandernVersamletegleich-
sals auseinandergingen.

Am (6.Nov. kamensiewiederzusammen,undwarddas ge¬
sternbeliebteMemorialverlesen. R. u.L.stelietedarinvor: weilder
Stargardische Craiß nichterschienen, auch nicht erscheinenkönnen,
gestalter nichtberufen;jedennochohnedemselbennichtsan Land»
Tags Handlungenkönnevorgenommenwerden; somögtenI. H.
Dhl. es annochdahineinleiten,daßdieScargardischen, zurFort-
setzungeines algemeinenLand-Tages, hieher berufenwürden. Dar-
auf dieseSchrift übergebenward.

Es wareinHertzogl.Refcriptvom2.Nov.an dieLand-
Rahte gekommen,darin ihnenaufgegeben,den dabei)communicir-
W Land-RahtSEyd/mitihresNahmensUnterschriftundbepgedruck-

tem
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temPitschaftzubestärcken.Sie hatte» darüberBedenck-Zeitaus-
gebeten;weilihnennichterinnerlich/ob bei)jedemSuccesfions-gaö
solchesgebräuchlichgewesen. JetzosprachendieLand°Rähtedavon
mitR.u. L. Sie hätten vordemschonan denHertzog,als Kayserl»
Commiir. den El)d der Treue abgelegt; wolten sich also hierüber
ihreMeinungausbitten. Darauf einMemorial,solchenEydzuver¬
bitten,am igtenabgefasset,verlesenundnachLüyyw, wosichdev
Hertzogaufhielte/gesandtward.

Am 17»Nov.war Sontag, da dennalleGegenwattigemit
Aufmerksamkeitzuhöreten. Das Evangelium enthieltedieWor-
te: Gebt demKayserwas desKaysersist; als worüberauchzu
Dresden dieLand-TagsPredigtengehaltenwerden. Es war noch
keineCantzelwiederin derKirche,sondernauf demChoreinTischge-»
setzet,vorwelchemseitMaria-Heimsuchung 1747.gepredigetward.
GeradeüberdemTischfassendieFürstl.Minittri,sozumLand-Tage
gesandt. Es war eineDeckeauf demBodengespreitet/woraufihre
Lehn-Stühlestunden. ZurRechtenundLinckenwarenBäncke,die
sonstschondaselbst,für dieordentlicheZuhörer/ gestanden;auf wel-
chensichdieLand-Rähte,Land-MarschälleundanderezumLand-Ta-
gegehörigesetzten. Nach der Predigtward einGebetabgelesen,so
aufgegenwärtigeUmständegerichtetwar; wovonsowohldieFürstl.
Nähte, als auchdieLand-StändesicheineAbschriftgebenliessen.

Am Streliyschen Hofe hielteman sichversichert,daß im
Stargardischen Craise fönte ein besondererLand-TagundLand?
Kastengehaltenwerden; wohindieContritmrionderStande, da¬
selbstzubringen.Es war deswegenam 12.Nov.einFürstl.Refcripc
vondortan dieSchwerinscheergangen/dieaberauchhievonau den
Reichs,-Hvf-Rahtappellirten.

AufdasMemorialvom 16.Nov.erfolgteam IgtendieHer-
tzogl.Resolution: daßderStargardische Craiß,vonseinerHerschaft
dieErlaubniserhalten,denLand-TagzuSternberg zubeziehen;da
sienunnichterschienen,soseyes als eineeigenwilligeAusschliessung
*>omCorpoi-eanzusehen,folglichwürdendieAnwesendenichtlanger

G s ver-
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verziehenihreAntwortauf DieProportion zugeben. Es ward solche
ResolutiondenenLand-Marschällen,ohneUnterschriftzugestcllet;de5-
wegendieStände sichuntereinanderfrugen,odsolcheswohleherge¬
schehen?Wir habendrobendavonschonExempelangemercket.

Am 19.Nov.ward das gemeinschaftlicheVorum derLand-
Rähte, wegenAbwesenheitdes Srargardiscbcn Craises verlesen,
und demL^nciicoRudloff hingegeben,einMemorialdarnachzufer¬
tigen,wieauchgeschähe.

Die Sflch^zwischendemGrafenvon Lasieviy undLand-
Raht vonOcry, ward nungütlichbeigelegt.Ihre Wechsel-Schrif¬
ten wurdenvomProtocollgenommen,und der Graf erklähretesich
zuallerVenerationgegendieLand-Rähte.

z. Der HofmeistervonVicregge war,wegenseinerJrrung
mit demLande,nochmißvergnügt. Uebergabalso d. 20.Nov. eine
weitlaustigeSchrift, zuzeigen,daßseit1742.her, seineRenomme,
durcheinigevonR. u.L. sehrlasdimworden. Er wollegernmitgu-
temLeumundzurErdegehen,bat alsoumAbthuungdiesessolang
gedauertenProcessus. Weil aberdieRitterschaftBedenckenhatte,
Land-TagsHandlungenvorzunehmen,soward ihmzurAntwortge-
geben,solangein Gedultzustehen,bis dieSache, wegenAbwesen¬
heit des Stargardiscden Craises, ausgemacht. Eben dergleichen
AntwortempfingauchderBurgemeisterBeselin,wieer um Beant-
wortungeinesMemorialsvom 16.Nov.ansuchte.

Am 22. Nov.wurdendieLand-Marchalleabermahlzuden
Fürstl. Commiflarienberufen. Es ward ihnenhiereineHertzogl.
Resolutionauf ihr MemorialVom19.Nov. angehändiget,desIn«
Halts: I. Hertzogl.Durchl. hattennichtvermuhtet,daßR.u.L. noch
ferner»Vorwand nehmenwürden,bloßaus AbwesenheitdesStar-
gardischen Craises, mit der Antwort auf die Propofition zurückzu
halten. Es ftp solchesvonsoöielwenigerErheblichkeit,da bekannt,
daß bey Anfang dieses8eculi, nicht nur der Srargardische Craiß,
sondernauchdie, sodemVergleichvon1701.widersprochen,nicht
«iciretworden. Deren Abwesenheit man doch nicht angesehen,als

könte
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föntesie, in BeschaffunggemeinerLand-TagsSachen undLand-
Tags HandlhierungeneinenAnstandgeben. I. Hertzogl.Durch!,
wölkenalsohiemitanfügen: daßimFall keinModuszuderverkün¬
digtenSteur, innerhalbz.Tagen, vonR. u. L. eingereichetwürde,
//J-H.DHl. solchenfür diesesJahr selbst,nachderBilligkeitabfassen
„undpublicircnwürden.,,Es hielteaderR. u.L.dafür,daßaus dem
AnfangediesesSeculi,welchesmitderZeitzurgantzlichmZerrüttung
ausgeschlagen,sichkeineheilsameMaaß-Regulnzueineralgemeinen
Beruhigung,welchedesHerHogeAbsichtsei),füglichnehmenließen.
Sie batenalsodieLand-Rahreum einbeyrahtlichesVorum,verord-
rietenmichsogleicheineCommitte, hierauseine entscheidentliche
Stimme (vorum decilivum)zustellen. Zu solcherArbeitwerden
erwählet,derGrasvon Plcsst,derLand-Nahtvon2)crnsiorss,(von
Garcov? imL.üneburNljct?en)dcr von der JLubczutNulsorv,
samtdemBurgemeisterDehrlof, Hof-RahtSrorcb und Burgem.
Sremrvcde. Der BurgemeisterBeselin gab zuProracoli: daßer
sichcompetentiawegenseinesunabgefodertcnVori wollevorbehal-
ten haben. Am folgendenTage (d. 2z.Xov.) wurdendieVota auf
gedachteFürst!.Refolutionverlesen. Weil aber dieStädte nicht
mit allenPuncteneinstimmigwaren; so tratenetlichevonR. u. L.
zusammenundberatschlagtensich. Nachdemsiesolchein einund
andernStücken geändert,wurdensienochmahlsöffentlichverlesen
und dem£an&;Syndicohingegeben,eineFürstellungdarauszuserti-
gen. Diese wardetwaum 6.UhrausdemAbendfertig,daraufsie
verlesenund denLand-Marschällenübergebenward, siean dieHer»
tzogl.Rähte zubringen. DieseHerrenRähte aber wölkensievon
denLand-Marschallennichtannehmen;weil es schonzu spätwäre.
Morgenfrüh, vorderPredigt,köntees geschehen.

Der oftgedachteMajorvon Bahrold zuDobbin, war ge-
starben,undmitihmseinuraltesGeschlechtausgegangen.Sein Gut
war allodialgemacht. Er setztealsodenMajorvonL.epel zumEr-
denein, welcherauch,vermögeAusspruchsvonderGüstrowschen
Mir?-Cantzeley,zumBesitzgelangetwar. Der Obristvon Aneck

G 3 aber



54 Lib. XIX. Cap. V. A0.17.4g.

aber machtegleichsalsAnsprachan dieÄahroldscheVerlassenschast.
DiesermeldetesichbeyderHertzogl.Regierung,als einErbe (abin-
teftato) derauchohneTestamentfolgenmüste. Es wurden Ada
aus gedachterCantzcleynachderRegierunggesodert. Hier blieben
sie4Monal>tbelicgen,endlichergingan die^uttic?CantzeleyeinRe-
fcript, daß die Urtel zu ändern. Hieven appellirte Der Major x>ojt
fLcpelans Kayserl.Hof-Gericht,undbat das Landum Beystand,
wobeyvielemitUnmuhtzu erkennengaben, daß sie, zurkünstigen
HandhabungderGerechtigkeitim Lande, wenigVertrauen hätten.
Es war aber, geregterUrsachenhalber, nochnichtZeit hieraufsich
nachLand-TagsArt zuentschließen.Indessenhat dervon L.epc!
dasGutDobbm behalten.

AmSontage desMorgens,(d.24.Nov.) gegen8.Uhr, ver¬
fügtensichdie Land-Marschällemit demgestrigenAustrag zu den
Fürstl.Miniftris. Da siedenn zurAntworterhielten,es würdedie
Hertzogl.Refolutionwohl nichteher als Morgen Abenderfolgen.
Die RelationhievonstatetendieLand-Marschälleam 2s.!<ov. ab.Hiernachstberichtetensieabermahlsd.26.X0V. Es hattendieFürstl.
Miniftri von ihnen eine Lifte der Versamleten gesodert; worauf sie,
dieLand-Marschälle,geantwortet,daß siesolchesdemLandehinter-
dringenwölken. Ais nun dieseshiemitgeschähe,so antwortetedie
Ritterschaft,daß dergleichennichtHerkommens,auchnichtmöglich
ja), weilsiebaldab, baldzureiseten. Die Land-Marschällemögten
alsosolchesbeydenHHrn. Gesandtenverbitten. Indessenwar ge¬wiß,wieauchdrobenangeführet,daßdergleichenLitteaufLommM-
rischenLand-Tägennochneulichübergebenwar; wiedennauchAo.
1701.und 1710.in denThörenwarenLeutebestelletworden,sodie
Ab-und Anreisendeangeschrieben.Es hütetesichaber, dieRitter-
schastkeineLand-TagsHandlung,auchimgeringstennicht,vorzuneh-
wen. Die Städte sagtendamahls, daß sieihregefoderteLitte be-reits abgegeben,wie siedennauchsonstihreAbstimmungvon derRitterschaftmehrundmehrzuTage legten; indemsieam 27. Nov.wegenOes(SvbwModi,eineRefemtionzuProtocollgaben,alssie

ver-
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vernommen,daßin der letztübergebenenFürstellungauchdesHufen-
und (Svberi'Modigedachtsei); wogegensiesichcompetentiavorbe¬
hielten. So standes damahlsum dasVernehmenderStädte mit
derRitterschaft.

4. AusspatenAbend,um halb lo.Uhr, wurdensämtlicheve-
pmirtedergeringenStädte, durchdenLedeilen,zudcnFürstl.Mini-
llein gesodert. Hier eröfneteihnenderGeh.Naht VonZxlein,wie
er beklage,daßbisherderLand-Tagfruchtloßgewesen,undI. Her-
tzogl.Dmchl. Verlangen, wegenBeantwortungderCapitumPro-
pofic.nochnichtinErfüllunggebrachtworden.

"Da
I. H. Dhl. so

gnädiggewesen,wegendes,denStädten höchstschädlichenErben-und
Hiisni.Modi,an unterfchiedlichenOrten dieLxecurionzususpendi-
ren: sohoffeer nochheuteodermorgendiegnädigsteKelolucionauf
derStädte LupplieacumvonI. Hertzogl.Durchl. zuerhalten,bis
dahinsiesichgedultenund nichtweqreisenmögten. Indessenwäre
ihre(derMlnittres)Meinung,sämtlichevepurirtenmögtennachde«
HHrn.Vor-Städtschen gehen,undmit ihnenüberlegen,daßsiemor-
gender löbl.Ritterschaftvorstelligmachten,deöHertzogögnädigsten
Willen in Erfüllungzubringen. Diß hat derRibmysche Rahts-
VerwandteHelmbold, der zugegengewesen,zu seinerbesonderen
Nachricht,umständlichbeschrieben.

Indessenwar nunauch derBurgemeisterSchoepsser aus
Güstrow gekommen.Durch dessenBetriebwardeineSchrift ge-
fertiget,darindieStädte vorstelleten:Sie wärenbereitgewesen,sich
mit derRitterschaftwegendes Modi zusammenzuthun, um allem
Nachtheilvorzubeugen,so aus der ferner»Verzögerungentstehen
könte,wollenauchnochmahlsdieRitterschaftersuchen,mitanwesen-
denvepurirtcnderStädte zusammenzutreten, und einenModum
contrib. ohne Zeit-Verlust zu iormiren, „allenfalö wolte man Städt«

„scherSeiten,wegendersonstentstehendenwiedrigenFolgen,sichhie-
„durchausserVerantwortunggesetzetund bestensentschuldigetha-
,,ben.„DieseSchrift ward d.27.Nov.gegenMittagfertig,derBur-
gemeisterSchoepsser stellet?sieden beidenRahts«Verwandten,
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Christian Schröder aus 2Zoiye»,bulg und gedachtemL.udrvig
Willrich -^clmbolö miß Ribniy, zu; um sie dem LecrerNio am
LandrähtlichenTischzu übergeben,und ihn, umVerlesung derselben,
zu ersuchen,wie auchgeschähe. Als nun dieStädte hiemitzuLand-
Tags Handlungen schreitenwölken,die Ritterschaftaber, wegenAb-
WesenheitdesStargardischenCraises dieUmständenochsoreisnicht
hielte: so entstandhieraus einegrosseBewegung. Die Ritterschaft
wolte dieseSchrift durchaus nichtbeympiococoU wissen,suchteer-
wehntenSchröder auf, und verlangtevon ihm solcheSchrift wieder
zurückzu nehmen. Als er aber diesesnichtthun wolte, so stecktesie
ihm der von der LuchezuMulsorr» in denBusen, womitSchröder
und ^elmbolr fürs rahtfamstehielten,sichaus der Kircheheraus zu
machen, damit nichtdie sehr gereitzteRitterschaftzuunanstandlichen
Dingen schritte. Denn man sprachschondavon, wie man vordem
diejenige,so sicheinem gemeinsamenSchluß wiedersehet,aus dem
Fenster geworfen.

Unter solchenhöchstmißvergnügtenUmstanden, ward diese
Zusammenkunftgeendiget, worüber Hernachmahlsgestritten ward:
ob es einLand-Tag gewesenoder nicht. Die Hertzogl.Miniftri stel¬
lten den Land-Marschällendie letztekelolurion zu, welchedieselbe
denVersamleten in derKirchepublicirten, und damit den Land-Tag
beschlossen. Der Inhalt solcherRefolution war: I. Hertzogl.D hl.
wollen sichdieRitterschaftlichezurZeit fälligeContribution vorbe¬
halten. Damit aber auchalles Einwenden, wegenPraegravation,
abgeschnittenwürde: so soltcn diesämtlichenadel. Güter ausgemes-
sen, und die Land-Kastens Rechnungen sordersamftaufgenommen
werden. Gegen die Städte wölkenI. Hertzogl.Durch!, sich, der
dißjährigenContribution halber, nachRecht undBilligkeit,erweisen;
auchwegenderAempter undDomänen die Nohtdurft verfügen.

Die Ritterschaftsähewohl, daß hiemitdie gäntzlicheVerän¬
derung der Lontributions-Verfassung, also eintretenwolte, wie sie
beymerstenLonvocstions-Tage zu Schwerin pioponiret worden,
und proreMrte also wiederdiesenSchluß. Die Städte aber ließen

sich
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sichnun allerseitsgefallen, was ihrenthalbenin der Propofition, bev
Eröfmmg diesesLandtages vorgekommen,und acceprirten, doch
nur für diesesJahr , als zumVersuch, eineleydlicheLonturnrions-
Steur; wobei)sie sichdie Vortheile (emolumenra) ausbalen, wel- ^
che ihnen, zu der HeydenvorigenHertzogenZeit accordiccfworden,
und daßauch sonst,auf ihreAngelegenheiten,mögtengnädigsteRefo-
lutioncs crtheilet werden, da sie denn insonderheit der bürgerlichen
Nahrung gedachten, auch sichihre Unions-Befucmisund alle mit-
ständlicheRechtemit demübrigenLorpori piovincialiundGrargar-
dischen Craisevorbehielten. Dieses unterschriebend. 27. Nov. zu
Gcernberg: Jochim Christian Dchrlof, Lonllil Paickim. Ioh.
(Buftav Stoecb, Conful Guftrov. ^riderich Valeke, Conful Par-
chim. Conradus Iustlls Scboepffcr, Lonlul GuKrov. Johann
Ioach. Srcmrvede, Lon5ul8verinens. nebstnoch r i. andern, a»
Burgemcistern und Rahts-Herren aus geringen Städten, welche
dochallerseitsnochkeineVolmacht hiezuvon ihren Lommicrenre»
hatten; deswegensieauch nur 5ubfpe rati unterschrieben.Die Rit¬
terschaftwar hiemitsehrunfriedlich,und hieltesolcheMänner fürkeine
Patrioten. Es wird dieZeit, nachdemderStädte Zustandsichbessttt
oder verringert,denAusschlaghievongeben, z)

Am 28. Nov. umMittage, reisetendieHertzogl.^iniüri weg.
Die mitgebrachte12.Reuter begleitetensieaus demL.»ikorverThor,
und gingenmit ihnennachGüstrow, woselbstI. Hertzogl.Durchl.
waren. Die Land-Marschällereisetenauch nochdenselbenMorgen
weg. Die Land-Rähtc aber und Burgemeister aus denVorder-
Städten, am folgendenTage, a) Hierauf ward in 7. Jahren kein
Land-Tag wiedergehalten.

z) Diarium gehalt. zu Sternberg im Nov. 1748. a) ^Äen-mäßi-

ge Nachricht, geschrieb.zuSchwerin d. 30. Dec. 174g, ge¬
druckt 1749.

NemizehmesVuch. H ©(JÖ
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Das vi. Lap.
AllerlcyMißvergnügen.

§. i. Convent der Städte zu Gremberg und ?u Schwerin.
VonfLanbee» Conventund Union.

2. Vom Enger Ausschliß. Confumtions- Stclir , Necejpt-
riett/ Appellation.

z. Von Einlösung der Aempter. lviederwillen der
Städte Mißvergnügen über dieLicent.

4. N?as weiter wegen der Licent vorgefallen.

'0 bald dieVorder Städte nachHause kamen, schriebensie d.
30. Nov. einen Convent nach Srcrnberg aus, um ihre Be¬
schwerdenzusammenzubringen; meldetenauch solchesd. 2.

Oec. nachSchwerin an I. Hertzogl.Durchl. von wannen d. 7.
vec. dieAntwort erfolgte: Es fönte geschehen.

Der Hertzognahm indessendieErklährung der Städte vom
27. Nov. mit desondernGnaden aus/ uni)geschahenihnen d. 4.I)eL.
die herlichstenVersprechungen,mit demAnsinnen; siemögtennur d.
16. Oec. eineDeputation nachSchwerin senden,welchemit hinläng-
licherVolmacht versehen. Als der Convent zuSrernbcrg d. 1r.
Dec. vor sichging/ so waren vieleDeputaten derMeinung,man solte
nicht eher die Conüimtions-Steur einwilligen, bevor die bürgerliche
Nahrung/aus denFürstl. Domainen und RitterschaftlichenGütern
hergestelletwäre. Sie wurden aber von den meistenüberstimmet.
Doch bedungendiekleinenStädte, daß die Einnahme ihren Magi-
Krsts-Personen mögte zugestandenwerden. Hier kam auch vom
Enger Ausschußein Schreiben, so d. lo.vec. datiret war, und von
demLand-Kasten-SchreiberFriderici, gebrachtward. DerE.Aus-
schußbeklagtedarin: „daß wegenintenclirendenReparationund deß-
„halb unterbliebenergewöhnlicherMitberufungihrerMit-Stände von

U.L,Stargardischen Crapses der Land-TaZ nichtden erwünsch-
,/ten
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„tenAußgang gehabt,und Dat>ccweder,wegenDerContribution und
//modiContribvtiüc^ wegenübrigergemeinsamerLomitiaj-Geschäff--
„te, etwas, von denendamahligen Anwesendenollcitix beliebetund
„ausgemachtwerdenkönnen.,, Sic ersuchtendieStädte, sovielLiebe
lind Aufmerksamkeitfür die Erhaltung der gemeinenGerechtsamen
desLandeszu tragen, daß dieoffendahrehöchstschädlicheZcrtrennung
verhütet, hingegendiealgemeineVerfamlung des gantzcnLoiporis
wiederhergestelletwerde. Sie wölken,sobald möglich,einenLon-
vent ansetzen,um alle Differentien miteinandergäntzlichaus dem
Wege zuräumen,und zumalgemeinenVergnügen einenfestenGrund
zu legen; wovon das meisteschon, beyletzterVergleichs-Handlung,
zumSchluß gedieen,wollenalsonicht hoffen,daß Städte, bei;jetzi¬
gemLonvenr, sicheinesneuerliche»Modi contiib. unternehmenoder
denselbenbeschliessenwürden, welcher,wie er an sichnull und nichtig
wäre, alsowürde „die daraus entspringendeZerrüttung des gemeinen
„Wesens, samnttübrigenschädlichenFolgen, bcyaller Welt und al«
„lenNachkommen,gantzunverantwortlichseyn.,, Es ward dem Dr.
Zxürcmcyeraufgegeben,diesesSchreiben, Nahmens gesamterStäd-
te,zubeantworten, b) wie aucham 27. Dec. geschähe.

Zu der Deputation nachScbrvertn ward aus Güstrow,
nebst dem Burgemeister Scboepsscr, der Senator- Dr. Thomas
Spaldmg, nachmahligerBurgemeister, am iz.Dec. bevollmächti¬
get; weilHof-Raht Storcb, bald nach demLand-Tage gestorben.
Auf solchemConvent ÜbergabendieStädte am i6.Dec. ihre alge-
meine Angelegenheiten, die in 44.Punclen bestunden.Da siedenn
am 21. Dec. auf den meistengantzgnädige Refolutiones erhielten.
Es übergab auch jedeStadt ihre besondere Beschwerden,welche
mehrentheilsnochdiealten waren.

Am 18.Dec. ward eineVerordnung zuServer»» kundge-
macht, wie es wegendes Modi conti ib. in denStädten bepderHer-
tzogthümerSchwerin und Güstrow, für das Jahr 1748- sollege«>
halten werden, und in dieDomainenergingdieserwegenein Steur-
Edift, darin es beym vorigen erhöheten Modo, die Hüft zu iv Rthlr»

H 3 24ßl.
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24 ßl.blieb,und musteüberdemnochbezahletwerden,was derNeben-
Modus auswarf und bisher war den Hufen zur Sublevation gelassen
worden.

Nunmehro ward allenthalbenbekant,was für eineConven¬
tion am 3. Aug. zwischendenFürstl. Hausern Schwerin undSrre-
Uy getroffen; indem sie gedrucktward, da ihr denn im folgenden
Jahr von derRittersch. einesogenanteRechcs-gegründcrc höchst-
gemußigre Vorstellung, dieseraber auchvomHose einezuverlaßi-
ge Attvführung des Rechts solcherdonvenrion. entgegengesetzet
ward, und da solcherStreit nochfernerfortging: so kamenhiedurch
viele^rcKivischeUrkundenans Licht,worauf wir uns in den vorigen
Büchern öfters berufenhaben.

So verlauteteauchnun,daß derHertzogzuStrelitz Adolph
Frid. III. einenLand-Tag nachNeu Vrandenbrirg auf folgenden
8.Jan. ausgeschrieben.

Am 10. Dec. ergingein Refcript aus Schwerin, des In-
Halts: Wie der Hof, als eineLand-kundigeSache erfahren,daß die
RitterschafteineneueUnion aufgerichtet, die von den meistenschon
würcklichunterschriebenund volzogenwäre. Wenn nun derLandes-
Herschaftzustünde,von denVerbündnissenihrerUnterthanenundVa¬
lien Kenntnis zn nehmen: so sollen sie dieselbeinnerhalb 14. Ta¬
gen, in beglaubter^oim. einsenden,welchesaber nichtgeschähe;des-
wegensolcherBefehl d. ,8. Jan. erneuretward.

Der E. Ausschußhatte am 22.Dec. einenConvent nachRo¬
stock ausgeschrieben,um d. 27.Jan. einzukommen. Als der Hos sol-
cheserfuhr: soergingd. ZO.Dec. einRefcript aus Schwerin, darin
«s hieß: „Wir sindzwar nichtgemeinet, euch die gemeinsamenZu«
„sammenkünfte,zumZweckerlaubterBeratschlagungen, in gemeinen
„Ritter-und LandschaftlichenAngelegenheiten,wenn solchein gehöri¬
ger Ordnung veranlassetwerden, zuverwehren,, darauf hinzugefü-
get ward: I. Dhl. köntennichtgestaten,daßsolcheLandes-Lonven-
*e, ohneLandes^Fürstl.Bewilligung,aus eigenerErmächtigung,aus-
Zeschriebenund unternommenwurden; angcsehndieKapserl.Wahl.
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Capitulation Art. XV. §. z. Den Land-Ständen die Anstellung der
Lonventen, ohne des Landes-Fürsten Vorwisten und Bewilligung,
untersage; auch dieRefolutio adGravam. I. ex Procefs. dieAnzeige
fclchei'Conventen ersodere. Würde solcheAnzeigegeschehen,so
wollenJ.DHl. sichwegenihrerLandes-Fürftl.Bewilligungnaher zu
erklährenwissen; wo nicht,so foltensiegäntzlichuntersagetscyn.

2. Am allermeisten aber war der Ritterschaft bedencklich,daß Ao.
gcDnicffePatentes vom 4. Jan. 1749. angeschlagenwurden; darin 1749.
den RilterfchaftlichenundFrey-Leuten(welchederNeben-Klaäusfas¬
set) verbotenward, unter dem Nahmen einigerLontribution, oder
dazugehörigenAnlagen,beyStrafe gedoppelterBezahlung,etwaszu
erlegen; MassendieselbevomHertzogenichtausgeschriebenwäre. Diß
dauretealso7. Jahr hin. Wie solchesVerbot demKayftr gefallen,
das wird der 17. Dec. 17^3. zeigen. Tie Ritterschaftsähe es an,
als wolte man ihr hiemit alleNeceflarienabschneiden,um ihren neu-
en Appellations-Piocels nichtweiterfortzusetzen.

Es äusserteauch derHos zuGchrvcrm, daß er nun nichtfer-
uer willenswäre, denEnger Allsschuß für das Collegium zuerken¬
nen, wofür es bisher war gehalten worden. Es erhelletsolchesaus
einemRefcript vom 18.Jan. da in der Aufschriftdes E. Ausschusses
nichtweitergedachtward, sondernes hießauchinwendig: „Wir ha-
„den, auö Veranlassung des unter dem Nahmen des ehmaligenEn-
„gernAusschusses,wegenderLehn-Mutung(obmanüber jedesHaubt-
„Gut einenbesonder»Lehn-Brief zunehmenhätte) unterm 26. Oft.
„vorgekommenenBeschwerungs-^emorials - - - - genaueNachricht
„anstellenlassen- - - - Im übrigen wollen wir künfftigdergleichen
„Vorstellungenunter demNahmen desEnger» Ausschusses,gegen
dieLandes-Verfassungnichtmehr gewärtigen.,, Es hieltesichaber

der E. Ausschußversichert,daß er als ein Colleghirn, so derKayser
vielfältigdafür erkant, dennochwohl bleibenwürde.

Als er erfuhr,was für eineVerordnung für dieStädte, we-
gen ihrer Contribution am 18. Dec. a. p. aus Schwerin ergangen
sey: so appellirteer hievond. 10.Jan. vor demNotario Carl Hinr.

H z
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ChristianVL?olffwelcherdenostgedachtenLand^eLrerario^shann
Decker,in diesemAmptezugefügetwar; schriebauchb. 20.Jan. au
dieStädte, daßdergleichenContribution,auf einemalgemeinenLand-
Tage, nichtverkündiget,nochsowenigin quanto, als in modo, de,
willigetwäre; deswegenderE. Ausschußhievonappellivenmüssen,
welcheAppellationsieauchbereitsbei)Hofeimimirethätten.

HieraufschriebderE. Ausschußam 2s. Jan.aufsneueeinen
Landes-Lonventauf d.4. Ivlarc.aus, „umdienöhtigenMaß'Reauln
„zurAufrechthattungdesLandes-Lreclirsundderdavonzumthcilmit
„abhängendenRitter - und LandfchafftlichenJunum patiioriscl)zu
,/fassen./,

©ic Confumtions-@fcut'in denStädten, fordcrsamftgang-
bar zumachen,ward derHof-RahtV?cbcrverordnet,aucheineigen
Steiir^Collegiumerrichtetwelchesmitvielerlei)Inliruöiionenverse-
henward,zudemEndeeinRahtgeberaus derMarck-Äranocnbtirg
kam, deres aber hiernichtlangemachte. Es beschwertesichnun
dieArmuhtgar sehr,daßdieBäcker,Brauer,Haken,Schlächterund
Kaufleute,ihreWaren, unterdemVorwand dereingeführtenCon-
üimrionS'Steur, imGewichtverringerten,oderauchim Preisestei-
gerten. Deswegend. i.k'ebr. aus Schwerin, eineFürst!.Verord¬
nungerging, daß dergleichengar nichtzugestaten,undsolteninson¬
derheitdieBackergehaltenseyn,diezuRostock renovirteLacker-
Ordnlmg vom il. Jul. 1697.zu beobachten,weil dochnun keineContributiongegebenwürde.

Die Lonlumrions-Ordnungwar dieselbige,welchederHer-
tzogFridcrichVvilhelmAo.i^og.eingeführct;dochmitdemUnter-
scheid,daßdieGeistlichkeitin dieserneuennichteximiretwar; daher
diePredigerin denStädten, eineunerhörteBeschwerde,wiederdas
VersprechenderKirchen-Ordnungbefürchtenmusien.

Am lO.kebr.wiederhohltederE.Ausschuß,was vorhin,we-
Keneinesam 4. Marc.anzustellendenLandes-Lvnvenrsausgeschrie¬
benwar, undsandteEneRefcriptamit,welche,angezeigtermassenvom
Hofeergangen,um dieBeantwortungderselbenzuberatschlagen.

Es
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Es hattederE.AusschußaufAnthonyDienachMircrv versprochene
10000Rthlr. bezahlt,schriebalsod.iz.Febt. an dieVorder-Städte,
dahinzusehen,daßihr erforderlicherBeytrag Hiezugeleistetwürde;
zumahlenbekanntwäre, daß keineUeberschuß-Gelderin denLand-
Kastengeflossen,unddaherdiese10000Rthlr. hättenmüssenzinßbar
ausgenommenwerden. Es fehltealsoauchdieferwegenschonjetzo
undnochnachhernicht an Mißvergnügen. Die Ritterschafthatte
ihreAppellationnachWien, bcymReichs-Hos-Raht,unter dem
NahmenvonRitter-undLandschaft,angebracht. Es ward alsoam
am r4.Febi-.andieVorder-Städte, ausSchwerin, referibiret,sich
zuerklähren,ob sie(als Landschaft)ihreBewilligungmit, zusolcher
Appellation, gegeben? Sie antworteten darauf d. 17. Mart. die Rit¬
terschafthattesolcheeinseitigunternommen;siehättenwederEinwil-
ligungnochVolmachtdazuertheilet.

Als derTag zumLandes-Lonvent(der 4. Matt.) da war:
soerschienendieVorder-Städcenicht. Die Ritterschaft.Oeputiiteil
schriebenalsoan sied. 6.Matt,undzeigetenihnenan, daßdieFürstl.
Inhibition dieses Convents vom 30. Dec. a. p. durch ein anderweiti¬
gesR.elcnpt.vomgestrigen6ato,wiederausgehoben,undalsonichts
mehrimWege sey,diegemeinschaftlicheBerahtschlagungenanzustel-
len; deswegensieersuchenwolten, ihreBevolmächtigtezu senden.
Die Städte bezeigetendaraufzwarkeineLust,diesenConventzube¬
ziehen,erbotensichaber dennochd.8-Matt,daßsiedenMaaß'Reguln,
so dieRitterschaftzumWohl-und RuhestandedesVaterlandesneh¬
menwürde,willigstbeytretenwolten.Als hiemitnichtsgesagetwar,
soschriebendieRitterschaftlichennocheinmahlan sieden12.Mart.
AberdieStädte liessenes in ihrerAntwortvomis.Mart. beyihrer
vorigenEntschuldigung;daherdieRitterschaftlichenbeschlossen,die-
senConvent zuprorogiren,welchesnichtohneMißvergnügengegen
dieStädte ablaufenkonte.

UeberdasStew-Editt vom18.Dec.a.p. wardam 14.Febr.
zuSchwerin eineErläuterunggedruckt,die denVorder-Städten,
am iz.Marc. aus der^eliäeot2-St6dtRostock(woselbstdieFürst!»

Regiß-
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Regierungwar) angesügetward, mit demBefehl, daßsiesich,mit
BerichtundErachtendarüber,soltenvernehmenlassen. Die Stad-
te brachtenauchdieMengevonErinnerungenzusammen,undzupar,
chtm in einMemorial. Darauf erfolgted. 12..Apr.eingedrucktes
Accife-Reglement, und kamderHertzog, der sich 9. Wochen inRo-
stockaufgehalten,samtderHertzogl.Emilie und demRegierungs-
Oollegio, wieder zurück nach Scbrverm, welches von hieraus in den
MecklenburgischenNachrichten,Fragen undAnzeigen(Intelligentz-
Blättern, diehiemitanhüben)Xo.I. gemeldetward. Auchwurden
d. 2z. Apr.an alleFürstl.Beampte, gedruckteSchreibengesandt:
daßnichtalleindieHandwerckervomLandesich,auf kommende»Jo¬
hannis, nach den Städten begeben, sondern auch die Beampten um
solcheZeit,das Brauen, MültzenundBrandtwein-brenneneinstellen
selten. Es hatteaberkeinedurchgängigeWirckung. Denn sowar
bei;etlichenBeampten,solcheNahrung,wennsiemitderFürstl.Cam-
mer ihreLontraQe geschlossen,mit inAnschlaggebrachtworden,da-
her sieihnen,solangeihreLontraÄg-Jahredaureten,nichtkontege-
nommenwerden. Die meistenBeschwerdenwarennochimmerüber
dieUngeschliffenheitderEinnehmer.

Als gedachteDeputaten zuRostock den dort angestelleten
Oonvent prorogiret hatten, meldeten sie solches bei) J.DHl. zuRo-
stock, und erhieltend. 22. Mart. desselbenFortgang. Sie hielten
auchum einenabermahligenLand-Tagan, da siedennauf diePro¬
portion vom 30. Oft. a. p. antworten wolten. Aber sie erlangten
d. 20.Mart.zumBescheide:„EinenLand-Tagauszuschreibenversta-
.^tcnzurZeit unsreUmständenicht.,, Darauf erfolgteaus Rostock
d. 16.Apr. einFürstl.Refcript,daßdieUnion, sodieRitterschaftd.
2o.Xov. 1733.untersichaufgerichtet,soltenichtigundunverbindlich
seyn; wiewohlsieselbstnichtvieldaraufgab. Von demvorgedach-
ten schriebderE. Ausschußd. 16.Majian dieadelicheAempterund
an dieStädte, ernannteauchd. 17.jun. zurFortsetzungihresCon-
vents. Aber dieStädte bliebenauchdißmahlmis,

z. Bey
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z. Bey solchenmißvergnügtenUmständenlebtendieGroß-

VricannischcnVölckerin den 8«verK/porKecittenAempternsehr
geruhig,undhöreteman nichtdiegeringsteKlageüberdieselben.Es
legteauchnunderChur-ÄruttsrvlckscheklimKiezuWien, Laron
vonLnsch, 8 jährigeRechnungvonderHannoverschenLailä in
Mecklenburg ab, und empfingdarüberd. 9. Jim. O.uitungvom
Reichs-Hof-Raht. Bey solcherGelegenheitward an unsernregie-
rendenLandes-Herrn,HertzogChristianL.ndervigresLiibirct,daß,
wennJ.Dhl. solcheabgethaneRechnungenzusehenverlangten,und
darum gebührendansuchten,ihnensolchezuverstaten;(nicht etwa
monitadarüberzumachen,sondern)damiter dieSummedesRück«
siandespro liquidoerkennenmöge. Der Hertzoghatte gegendem
Kaysergeäussert,wieernstlicher gemeinetwäre, solche8. Aempfcec
Wieoereinzulösen.E6 wäre auchwohlmüglichgewesen,wennnicht
dieProportion zuSchwerin am 29.kebr. 1748. die Ritterschaft
gantzmißvergnügtgemachthätte. Denn siehatten schonvielfältig
davongesprochen,wiesieVorschlagethun, unddazuhelfenwölken,
alleverpfändeteAempterwiedereinzulösen;indemsievollerHofnung
waren,es würdedeöVaterlandesGlücks-Stern unterdiesemHer-
tzogevonneuenwiederaufgehen. Als aberderHof diesesichanbie-
tendeGelegenheitaus derAchtgelassen:so hatte derKayserUrsach
zuschreiben:„NachdemderNatur dieserSache und vorhergehen-
„denKayserl.Verordnungennach,das Geld hiezuvon privatisaus¬
genommen werdenmüsse,und diesesschwerlich,ohnedaßR. u. L.
„hiezuLreclicmache,werdegeschehenkönnen,,soseyKayserl.Maj»
geneigt,vor einerKayserl.Hof-LommisllonzuVOien,durchgütliche
Handlungen,es iu dieWege zurichten,,daßauf einmahl,nichtnur
„alleneueundbereitsentstehenwollendeStreitigkeitenabgeschnitten,
„auchin solchenStreit-Sachen,da nochnichtKayserlicheErkenntnisse
„undres judic.itavorhandensey,durchgütlicheWege aus derSache
„gekommenwerde.,, Der Kayserfügtediesemhinzu: Solches sey
das eintzigeMitteldenHertzogbeyseinernunmehrigenRegierungin
rechtgutenStand zusetzen,demarmenLandeaufzuhelfen,diegute

Neunzehntes Luch. I Ein-
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EinverständniszwischenHerrn undUnterthanenauf das volkommen-
stewiederherzustellenund //seinerpottericTcdenWeg zueinergluckse-
„ligenRegierung,auchauf späteZeiten,durchseineKlugheitzubah-
,/Nen./,

Es ward hieraufzuSchwerin d.26.^un.einLand-Tagmit
denStänden desFürstenthumsSchwerin gehalten. Da i) über
Haltung einesjährlichenLand-Tages/2) überdieContributionund
was derselbenanhängig, z) überdieersteInftantzder Eingesessenen
diesesFürstenthums/4) überdenStifts-Aüelldrem beymLand-und
Hof-Gericht,5) iiberDtcAppellationinStists-Sachen, gerahtfchla-
get ward/ um diesePuncte ins gewissezusetzen,welchesGelegenheit
gab, aus etlichendamahlsgedrucktenUrkundeneinmehresLichtvon
Dtists-Sachen zuerhalten.

Wie dennauchnun vr. Ungnade zuWismar seineAmoe-
nitates heraus zu gebenanfing; womiter bei)denLiebhabernder
ZNccklenb.Geschichte,sichin vieleWehrtachtungsetzte. Wir ha-
denuns daraufvielfältig,als auf einesehrnützlicheSamlung, bezo-
gen. Von gedachtenStifts-Sachen, ward in derzweyrcnFort¬
setzungderAcrcnmaßigenNachricht gehandelt.

Als von erwehntem Kayserl. Oecrero auch an R.u.L. Nach¬
richt aus vL>iengegebenward, mit demAuftrage,gleichfalsihres
Orts Jemand zurAntretungsolchergütigenHandlung,binnenzweycn
Monahten,genugsamzubevolmachtigen:soschriebderE. Ausschuß
d. i.Jul. an dieVorder-Städte, annochd.22.^/ul.zumehrgedachten
Landes-Lonvenr,cinzukommen/umsodanndiegemeinsameMaaß-
Reguln zufassen. Die Ritterschaftwürde bis dahinihre angefan¬
geneLonvems-Berahtfchlagungenaussetzen.Die Städte aberwür-
densichhoffentlichnichtfernerentziehen,um sichnicht,wegender er-
kantenKayserl.Hof-Lommisiion.verantwortlichzumachen. Die
Städte desStargardischen CraifesüberlegtendieSache untersich,
und schriebenam if.Julii nachGüstrow, daßsiedenBurgemeisier
Heller vonNeu-Srandcnburtz und den Burgem. Tangay von'
Vtteliy,qm2v.^ul.nachGüstrowsendenwürden;umdaselbst
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mitihneneinesowichtigeSache zuüberlegen;schriebenauchdeswe-
genanParchim, sichgleichfalszuGüstrow einzufinden,unddarauf
folgendesTages nachRostock zureisen,um dieLonferencetlnions-
maßiganzutreten.Es hattenaberdennochdiezuParchim undGü,
strowBedencken,sichnachdiesemKonventzuverfügen;warenauch
nichtwillens,jemandzurHof-Lommislionzubevolmächtigen.

Darauf starb d. 21.^uZ. der so oft erwehnteLand-Raht
Hans Albrecbtvonplüsöow, womitdieRitterschafteinensoviel-
vermögenden, als auchan denLand-Rahtvon Negendanck kurtz
vorhereinenvielwisienden,verlohr;welchessienichtwenigschmertz-
te. Der E.Ausschuß,beywelchemPlüsöow dasDirektoriumführte,
gab hievondemLandeam 22. Aug.Nachricht. Es starbauchnun
derostgedachteMajorvon Lülow zuZurorv, derebensowenigan
Vermögen,als derLand-Rahtvon Piüskow hinterließ,ungeachtet
siebeydedas meistebeymLand-Kastenzusagenhalten,aber aus pa¬
triotische Gesinnunglieberihre eigeneals des LandesGüter an-
griffen.

Die Städte hatten bisherihreanzustellendeConvente nur
seltenbeyHosegemeldet.Sie wurdenaberhierand.12.Sept.CmrcD
«inFürstl.RefcriptausSchwerin, aufsgnädigsteerinnert. Es hieß
darin: „Ob wir zwargesamtenunferngetreuenStädten, in allen
„Stücken, sovielmöglich,UnsereLandes-Fürstl.Propenfionund
„Nachsichtspürenlassen:sokanes Uns dochzugnadigemGefallen
„nichtgereichen,daßihr, zu solchemLonvent-Ausschreiben,Unsere
„besondereVergünstigung,sowohlals dieBenennungdesOtts,aus-
„sexAchtgelassen.,, ,

Damahls (d. 12.Sept.) ergingauchaus Schwerin eine
Fürstl.Tranr-Ördnung; worüberSr. Hertzogl.Durchl.zuvordas
RähtlicheBedenken derLand-Rähtegenommenhatten; dahersol-
cheOrdnungvonallen,als einLandes-Gesch,ernstlichbeobachtetauch
hiernächstd. 16.Maji175-4.nochweitererklahretward.

AudieserZeitempfingendie beydenBurgemeistereDehtlof
zuParchim, undSchoepsscr zuGüstrow, dieWürde derHof-

I 2 Rah-
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Nähte, wieichsiedennalsozumerstenmahlin einemSchreibenvom
14,Sept. characterifiretfinde.

Die Städte wurden,auf d. 22.Sept.nachSchwerin gefo-
dert, um wegeneinigernochunerörtertenPuncte denMvdumcon-
trib. betreffend,in Gegenwartöergtirstl.Miniftreszuhandelnundzu
schliefen. Die Städte aber verbatendiesenl'erminum, weilerzu
kurtzwäre, undbefchiedcnsichdarauf nachSrernberg auf den25.
Sepr.

An etlichenOrten war die Bürgerschaftschondes Licent-
Modivölligsattgeworden. Daher, als derHos-RahtSchocpsser
zuGüstrow, derwohlwüste,daßüberhaupth'mContnbLitions-Mo¬
dus angenehm,denenBürgernNachrichtgab, daßauf d.22.8ept.ein
Convent zuSchwerin, anzustellen,auchdabei)frug, was sieetwa
daselbstvorzutragenhätten; sosagtensie: daß siezwarin Hofnung
der ihnenversichertenVorsorge,wegenWiederherstellungderbürger¬
lichenNahrung,denModumöerLicentangenommen;manverspüre
aber bis dato nicht,daßsolcheNahrungsowenigvondenFürst!,als
adelichenGütern rettituiret werde; obgleichdeswegenFürst!.Ver¬
ordnungenerlassenworden; vielmehrgebedieErfahrung,daßdurch
denbisherigenIlleent-Modum,diesonstnochwenigeNahrungin den
Städten immermehrundmehrabnehme;indemsichinunterschied-
lichenStädten Inden-Familien niederließen,wodurchden ange-
bohrnenUnterthanengleichsamdas wenigeBrodt vor demMunde
weggenommenwürde. Jhro Hertzogl.Durchl. mögtensichalsoge-
fallenlassen,denModumauf Erben wiederzuaccordiren. Der
Hof-RahtSchoepffer gabsichvieleMühe,sieauf andereGedancten
zubringen;wie das nichthelfenwolte, ließer ihnenBedenck-Zcit.
Sie übergabenihreMeinungam 24. Sept.schriftlich,wiederholten
«der das vorige,und thatennochhinzu:dieKrämer in denkleinen
Städten höhltennunnichtmehrihreMaaren aus dengrossen,wie
suchnichtdieJuden thäten.DierechteUrsachaberwarwohl,weil
vielevonAdel,dieMaaren, sosiebisheraus kleinenStädten genom-
me^nuninMengeausHambmgundL.übeckkommenliessen.Die

Bür-
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Bürger, soEinsichthatten, mercktenbald, was das Mißvernehmen
zwischendenStädten undRitterschaft,nachsichgezogen. Dahero
dieKaufmanschast,Brauer-Gesclschastund dieHaupt-Gewerckesich
mit einemSupplic^tovom2s. Sept.hei)I. Dhl. selbstmeldeten,sie
bcydemöltenModo, bigzurHergesteltenbürgerlichenNahrung, ver-
bleibenzulassen.

Damahls ergingaus derHerhogl.NegierungeineVerord-
nung,daßvomi.Oft. ein,indenStädten niemandvonberConfum-
tioris-0tt'ur ausgenomnienseyn,sonderneinjederohnUnterscheiddes
Standes dieselbeerlegensolte. Daher dieEinnehmernunmichLi-
cent vondenGeistlichenerhobenundbehielten,soaberJ.Dhl. nicht
gefiel. Die Superintendent, welchesonstfür dieGeistlichkeitge¬
sprochen,licsscnsolchessohingehen. Da abereinigePredigersich
bei)J.Dhl. dessalsbeklagten,soward es nacheinigerZeitabgeän-
dert; dochwas wegwar, das bliebweg.

4. Am 26. Sept. ward zuSchwerin ein Fürstl. L.chn-LdiÄ

herausgegebenunddaraufvonallenCantzclnpubliciret,obgleichin
vielenGemeinenhievonnichteineinhigeretwasbegrif. Es bestand
aus lO.Puncten,wobeydochdieRitterschaft,als welchenichtdarü¬
berwar zuvorgehöretworden,nochmancheszuerinnernhatte, und
deswegenauchhievonmißvergnügtappellirtc.

Ebendamahls(d.26.Sept.) ward dernachSrernberg an-
gesetzteConventgehalten. Burgeineistcr25<xhhausParchim trug
vor: daßdieZusammenkunftderStädte inSchwerin nunaufd. 24.
OÄ. angesetzetsey. Deputat!mogtenalsovorbringen,was siewe-
genfernererBeybehaltungdcsLicent-Modi(densienurauf i.Jahr
angenommen)zuerinnernhätten; damitdieVorder-Stadte solches
denFürstl.Miniftrisanzeigenkönten. Nun rahtschlagtenzwardie
nochzweifelhafteDeputateneinezeitlanghierüber,aberdiesewurden
endlichallesogestimmet,daßsiesichentschlossen,öenLicent-Modum,
wenigstensnochdißJahr beyzubehalten.e)

Als nunzuSchwerin d. 24.Oft. auf eineimmerwährende
Licenr angetragenward; so übergabendieVorder-Städte daszu

I 3 Srern-
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Gterndcrg gehalteneprococoll, undward diel^icenrabereinstan-
genommen?dochmitdemBedinge,daß diebürgerlicheNahrungwie»
derherzustellen.Als aberauchhiemitnochnichtweiter,dennauf ein
Jahr gewilligetwar: soließihnenderHertzogam 30.0a. schriftlich
vorstellen,daßesmitI. Dhl. undderStädte wichtigstemNachtheil
würdeverknüpfetfeyn,wenndieserModusnichtdaurhaster,als auf
einJahr, folteangesetzetwerden. Es würdeauf allenSeiten gcrah--
tenerseyn,wenner beständigeingegangenwürde. Die Beschwer-
den,MangelundGebrechen,seltendennochalle,vonGrund aus,zur
völligenZufriedenheitderStädte, erledigetwerden. In denStäd-
tenfündensichnochvieleRückständevonvormahligerConcribution,
welchederHertzog,wiedieStädte gebeten,woltegäntzlichausfliegen
lassen,wenndieConfumrions(Stciir(Licent) angenommenwürde.
Mit diesemErbietenward dergantzenSache eingrossesGewichtge-
geben. Doch sahendievernünftigsteunterdenStädten auchwohl,
daßsiedieTrieb-FederzurErledigungihrerBeschwerdenVerliehren
würden,wennsieeinenbeständigenMoclumeingingen.

Auf folchcmConvencwardunterandernauchd.3T.O&.von
denFürstl.Minifternvorgetragen:es würdeI. Hertzogl.Durchl.zu
gnädigstenGefallengereichen,wennsichdieStädte, vonderzuVCiett
anzustellendenHof-Lommislwn.undBenennungeinesGevolmächtig-
ten hiczu,entzögen;weilja I. Dhl. nichtwüsten,daßsiesoltenmit
ihrenStädten Differenzenhaben,diezusolcherLommislioneinschla-
genkönten. DagegenverlangtenI. Dhl. einCertificat, unter der
dreyenStädte Parchim, Güstrow undSchwerin grossenSie-
geln, daßabfeitenderMecklenburgische,:Städte keineVolmacht
ertheiletworden„gegenI. Hertzogl.Dhl. seitDecoRegierung,bei)
„Kayserl.Maj. und deroReichs-Hof-Raht,bißhieherKlagezucrhe-
„den, oderProcessuszusuchen,,wiesie dennauchbis jctzokeineUr-
fachedazufünden; dahersieniemand,zuderbeliebtenKayserl.Hof-
Commisfionbevolmächtigethätten, folglichan der zuVCien, unter
demNahmenvonRitter-und LandschaftübergebenenVolmachtkein
Theil nähmen. Es hatteaberdochdieRitterschaftdenSmrgardi-
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sehenCraiß,samtStädten undAdelauf ihrerSeite, wiedrobenan-
gezeiget,und überhauptwar dieLommi^lions-Sacheso reifnoch
nicht,als mansichdamahlsvorstellet?.

Am z. Nov. trugenparchim, Güstrow und Schwerm
vor,daßes,wegendesunglimpflichenundunerlaubtenBetragenseini-
gerSteur-Einnehmer,undwegenvielernid)fabgestelletenMängel,
bei)denmehrestenEinwohnernnichtgeringeUnruheundBesorgnis
fürs künstigegäbe. Daher es denenVorder-Slädten, auf letztem
StädtischenLonvent. vieleMühegekostet/dieLicencnur nochauf
einJahr annehmlichzumachen. Dievepucuten derLand-Stadte,
hättendenenvondenVorder-Städten, auf ihrenEidenundPflich-
teil,aufgebunden,dievölligeAbhelfungihrerBeschwerdenzusuchen.
Sie köntensichalsonichtgetrauen, da es nochnichtzurHerstellung
der bürgerlichenNahrung gedieen,auchdieübrigenBeschwerdendee
Städte nochimmer fortwährten,beyeinemabermahligenStädt-
schenConvenczuerlangen,daß derSteur>Modu3solteauf immer¬
währendübernommenwerden. Ihr Raht seyalso, es für dieses-
mahlnur nochbei)einemJahr zulassen. Es ward hieraufallererst
d. 17.Nov. diê ürstl.Refoltitionertheilet;daßvorderHand,biszur
weiterngnädigstenVerordnungmitDemConvent könneAnstandge¬
nommenwerden.

Der Ober-JagermeisterGeorg Fridrich von Bergholy,
hattedenSc.^nclreas-Orden,welchenderHcrtzogCarl Leopold ge-
habt,wiederin Petersburg abgegeben,kamaber d. f. Nov.zurück,
und brachtesolchenOrdenvonI. Kayserl.Majest. für denHertzog
Christian L.udewig, (auchfürsichdenSt.Annen-£>rdeti)mit; wel- -
cheshernachzumancherFeyerlichkeitGelegenheitgab.

Indexen schriebendieVorder-Städte dennocham 14.Nov.
einenConventaus,um d.4. Oec.nachSrernberg zukommen;mel-
detenauchsolchesd.20.Nov.nachSchwerin, undsandtendas vor-
gedachteLertMcar. Zu Scernberg trug der Hof-RahtDehrlof
vor, was zuSchwerin beschlossen,undwiederLicent-Modus,mit
einigenVeränderungen,,s»diemehrestenStädte gewünschet,ausein

Iah?
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Jahr bewilligetsey.6) Es kamaber auf diesemConvenceinFürst!.
Schreibenaus Rostock, wohinderHertzogund dieRegierungam
2s.t<ov. gegangen,sod.z.Oec.datiretwar: daßdieVorder-Städ¬
tischeBurgemeister,nachgeendigtemLonvenc, sichinPersonzuRo-
stock einfinden sollen, um alda weitern Antrag zu gewärtigen.

b)Protoc. des StädtschenConvents zuSternberg d. I I. Oec.
1748. c) Proton, des Städtsch. Convents zu Sternb. d. 26.
8epr.1749. cl)Protoc. desStädtsch. Conv. zuSternb. vom
4. Dec. 1749.

Das VII. Lap.
Anstaltzur Beruhigung.

§. t. es werden Convente angestellet.

2. NOas allf dem 'Latäv&Convent Vorgefallen,

z. Es werden Deputirun zu einer Hof- Commisßon er-
wählet.

3u dieserZeit verlautete,daß HertzogCht,'sikanL.udewig die
Kayserl.Hos-CommislwnzurGüte angenommen. Diß ver-
anlassetedenE.Ausschußauf einenabermahligenConvent zu

Ao. denckm.DieLand-RähtevonOery zuRoggow, vonMolyahn
1750. und von Hahn, berichteten solches Vorhaben d. 24. Jan. Ao. 1790.

an J.Dhl. zuRostock, ohneDabei;um Erlaubnisanzusuchen.Es
erfolgetedaraufeineAntwort am 26. Jan. dievielherberklang, als
jeneangeführtein dergleichenFall, an dieStädte. Es hießdarin:
dißseyeineangemaßteeigenmächtigeAnsehung,diesowohlgegendas
altewahreHerkommen,als auchgegendieFürstl.Untersagung.Sie
hättenalsodiesenConvent nicht für sichansetzen,sondernzuvordie
Fürstl.Genehmhaltungdazuausbittcnsollen. Indessenward den-

noch
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nochderConvent,nachdiesemVerweiß,gestatet. Der E.Ausschuß
schriebd.28.Jan. solchenaus; umzurAbwartungdieserHof'Lom-
misüon, vepuciitezu ernennenund zubevolmächtigen;auch sonst
verschiedeneLandes-Angelegenheitenzu berahtfchlagenund Maaß-
Regulndarinzunehmen. Es ward der24. Febr.zurEinkunftan«
gefetzet,undsolchesan dieStädte geschrieben/um gleichfalsvepurirtê
zusenden.

Die Städte warenauchwillensdahinzureisen,vorheraber
einenConvent unter sichin 2)üyow zu halten; welchessiean I.
Dhl. D.3.Febr.nachRostock meldeten,deraucham 7.Febr.bewil¬
ligetward. Er gingd. 24.Febr. vorsich; wiewohlderDeputaten
nur wenige, ihrer damahligen Gewohnheit nach, zusammen kamen.
Hof-RahtDehtlofproponirte, daß auf demLandes-Lonvencsehr
wichtigePunctewürdenberatschlagetwerden,wiemiSöemCurrend-
Schreibenbereitswissend. Depuran mögtenalsoihredarüberge-
faßteEntschliessungzuFrorocolleröfnen.

Sie antwortetenzuförderstauf diez.Puncte,sozuSchwe¬
rin d. 29.Febr.1748.warenin Propoficiongebracht/undzwarfol¬
genderMassen:

I. Was die AufhebungderCommunion zwischenbeyden
DurchlauchtigstenHäusernSchwerinundStrelitzbeträffe„sowür-
„dendieHHrn. Burgemeisterder Vorder-Städte dahin bemühet
„seyn,daßdieUnionderLand-StändedesSchwerinundGüstrow«
,/schenHertzogthums/mit denenLand-Ständendes Stargardischen
„vittnÄs vollenkommenundwas alledazugehörigegemeinschafftliche
,/Juraundefte&usbetrifft,durchgütlicheMittelmögeaufrechterhal-
„tenwerden.,/

II. Was denModumcontrib.anlange, soWolfenDeputirfe
hoffen,dieRittersch.würde,bei)fernerFortsetzungdesangefangenen
Vergleichs,geneigtse»n,diereNirurivnderbürgerlichenNahrungzu
bewilligenundsichmitstandlichdahinzubearbeiten,daßsolchevvndea
Ritterschafftl.Gütern, so wohl als von den Hertzogl.Domaitien
würcklicherfolge. DanebenwürdensiesichmitOcuStädten über

NeunzchnresSuch. K eine»
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einen modum vereinbaren, der convenMe, hinlänglich und er--
traglich.

III. Die Wiederherbringung derer in fremde Hände aerahte-
nenAembter betreffend; so mögten dieHHrn.Lonluies der Vorder-
Städte mit denenRitterschafftl. Oepmirten, aufbevorstchendem Lon-
vent überlegen, wie hierzu hinreichliche Mittel aussündig zu ma-
chen, und darauf abermahl einenStädtischen Konvent ausschreiben.
Wenn nur den Städten die bürgert. Nahrung hergestellt und ihre
andere Angelegenheiten reguliret würden; so wolten sie sichnach aller
Möglichkeit erklären.

Was ferner an I. Dhl. abzulassen, das würden die Bürge-
meistere mit der Ritterschaft überlegen, auch zu denen, beym Lande und
Clöstern vacirenden Stellen, geschickte8ubjeÄa erwählen. Zur Er-
Haltung des Landes.Li eciirswüsten dieStädte weder Vorschläge noch
Beytrag zu thun; indem ihnen die Umstände dieses Lreckr-Wesens
nicht bekant, auch ihr Unvermögen zu groß wäre.

Die Hos-Lommission betreffend, so hätten sie dazu eins theils
kein Vermögen, andern theils keinen procels mit ihrer Landes Her-
schast, hoffeten auch noch mit der Ritterschaft in Güte auszukommen.
Sie würden also mit der BeschickungAnstand nehmen. Die Vor-
der-Städte mögten solches beym Reichs-Hos-Raht entschuldigen, e)

2. Am 2s. Febr. ging der Landes-Lvnvent zu Rosisck vor
sich, nachdem die Vorder Städte glei6)fals hiezu angelanget. Der
Land-Raht von Ocry zuVsgelsang, hatte seinVotum schriftlichge-
sandt, die andere z. vorgenante Land-Rahte waren persöhnlich zuge-
gen, desgleichen der Land-Marschall von L.üyow; an vepmirten ^8.
worunter Johann Wilhelm vonpressentin zuprestin, wegen des
AmptsSccrnberg, und derObrist-k.ieuc.vonRttcscbcckzuGrcsie,
wegen des'AmptsLoiycnburg hier zum ersten mahl waren. Derer
Burgemeister sunden sich7. nemlich 2. aus Parcbim, 2. aus Gü¬
strow, die vorhin genant, z. aus dem Gcargardischen, als Retter
aus Z^eu-Ärandenb. Mlcrker aus lVoldeck und Tangay aus
VmliZ. Land-Raht Hahn pwpooitte, Nahmens des C. Aussch.
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Sein Vortrag bestand auö lo.Pulicten, worüber folte gerahtschlaget
werden. Die vornehmsten davon sind schon beym erzählten Städti¬
schenLonvent angeführet. Die Land-Rähte ertheilten darauf ihre
von den Deputaten begehrte Vota. Zum Deputaten nach VOictt,
kam der Geh. Naht von Ncgcndanck zuDersenorv, in Vorschlag»
DerLand-^ndiLusRudleffmuste deswegen, Nahmens der Ritter-
schaft, SchrvermschenAntheils, an ihn schreiben. Er aber verbat

d, i. Marc, solcheDeputation.
Die veputirten derRitterschaft ersuchtendie von den Städ-

ten. sie mogten sichad protocollum declariren. 1) Ob sie zulänglich
inftruim und bevolmächtiget wären, über gemeinschaftlicheAngele--
genheiten gemeinsameS6)lüsse zu fassen? 2) ob sie geneigt wären die

Fürstl. Propolitiones mit der Ritterschaft zugleich zu beantworten?

Z) ob sie bereit siel)der Kayserl. Hof-Lommi^lion zu lul)micciren,und

zu derselbenAbwartung Städtische Oepmüten zu erwählen, auch zu

den Kosten das Ihrige beizutragen? O
Damahls ward es auch in dieWege gerichtet, daß dcrBur-

aemeister2)eselin in Rostock, der auf demLand-Tage zuGrernberg

vorbei) gegangen war, diesemLandes-Lonvent mit beywohnen könte,

wenn er wolte. Es ward auch, durch den von Äülorv zuPrüyen,

angetragen, die Mißhelligkeiten, so annoch zwischendem Lande und

dem Hosmeister von Vieregge wären, auf diesemConvente, mög¬

lichstzu heben. Die andern aber sagten: Es wäre jetzo noch nicht

Zeit dazu, etwa um 8.Tage, wenn die publiken Sachen vorbei), so

wolte man gern, zu des Hrn. Hofmeisters Zufriedenheit, was müglich,

mit beitragen.
Hierauf fand sichb. 28. Febr. der Burgemeister Beselin ein,

da er denn gleichstes um seinVotum, auf die vorgetragene Puncte,

ersuchetward, welches er auch abgab, darauf es d. 2. Mai-t. verlesen

wurde. Die Stargardischen sagten, daß sie ihre Contribudon von

1748. nach demErben-Modo, gegenReverfales, bezahlet; daher die
Gchwermschen auf die Frage kamen, ob sie auch wohl die ihrige,

ohne praejuditz,bezahlenkönten? DieVorder-Städte sagten, daß sie
K 2 gleich»
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gleichfalö ihr Antheil (v^m) von solchemJahr/ schon abgegeben,
hielten auch sür die Ritterschaft rahtsam, die ihrige ebenmäßig anzu-
bieten.

Am Z.Ivlart. ward eine Committe erwählet, die mit Zuzie¬
hung des Land-8/n6ici Rudloff und des Lonllilenten Taddcl, über-
legen solle, was auf die Schrverinsche ?roposieion von 1748. zu
antworten, und was wegen der bestehn gebliebenen Contribucion sür
ein Schluß zu fassen. Es wurden hiezugenommen, aus demSchrvc-
rinschen: der von der L.ühe zu Mulsorv, der von Prcffctittit zu
Daschorv und der von Häverstädt zuGorrsgabc; aus dem <BCv
strorvschcn: der Hauptmann von Gamm zu Göhren, der Major
von IlValsleben und der Stallmeister vonIasmund; von den
Städten: Hof-RahtDehrlof, Hof-Raht Schocpffcc und Bürge-
MeisterHeller. Darauf wurden unterschiedlicheHertzoal. Edicta vor¬
genommen; insonderheit die, so in Lehn-Sachen ergangen, wie mid)
die Beschwerde, daß ungewöhnliche Laudemial Cöclobte,v>crt)ci||ene)
Gelder, bey der Lehn-Cammer, genommen würden. Ferner ward
«ineLc>mmicceerwählet, zu berahtschlagen, woher künftig die Neces-
tKrien-Gelder zn nehmen, und der Landes-Lreclic zu erhalten. Hiezu
Wurden genommen, aus dem Gcdwcrmscben: der Obrist-Eieuc.
von Basstviyzu Neuhoff, derDrost vonlVackcrbarch, der doch
kränckllch war, der vonpre^nun zuprcsim; aus demGüstrorv-
sehen: der Hauptmann von 2)ülorv zu Prüyen, Clvster-Hauptm.
von L.cveyorv und Cammer-Juncker von Ocry. Die Städte ent-
schuldigten sichbei) diesem Puntt, mit Anführung dessen, was obge-
dachte InKruÄion ihnen in den Mund gelegt. Aber die von der Rit»
terschaft antworteten, sie kvnten das unmöglich annehmen, weil die
Städte schuldigwären einen Beytrag zu den Neceirancn zu thun.

Erwehnte Lommiccen gaben den 4. und 5. Marc, ihre Kesul-
eare in besondernprococollen ab. Der von derL.uhe wardergäntz-
lichen Meinung, daß überhaupt, auf einem Lcmdes-Lonvenr, keine
Loncriburion anzubieten; denn es könte nachtheilige Folgen geben;
hervonVilsendorfsfielihmbep,aberalledieandernhieltenda-

für,
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für, Dag die Contribution zu offeriten. Der Srargatdlsche Craiß
richtete sich nach den meisten Stimmen, uni) die Städte funden cn
den Entwurf der Vorstellung nichts auszusetzen,welchen dieLommic-
re. auf die Propofitiones des Scbrrcrtnschen Convocations-unö
SrernberZischen Land-Tages, gemacht, fo d. v.Mai-t. darirct ward.
Als alles fertig war, so übernahmen dieLand-Rähte, Land-Marschälle
und einDepucirtec aus den Städten, solchesan Sr. Hertzogl. Durchl.
zu überreichen. Der Hof>Marschall von Nlfcbvly empfing sie im
Hertzogl. Hause unten an der Treppe, und führte sie bis ins Vorge-
mach des Hertzogs. J.Dhl. nahmen dieSchrift mit den huldreich-
stenMinen an, und sprachen von dero Gesinnung aufs gnädigste. Als
aber folcheSchrift in die dritte Hand kam, so erfolgte nichts desto
weniger am 6.Matt, eine gantz unvermuhtete Antwort.

z. Der Piovifoi- zu iDobbctttn, £)brifWJeut. vonThom»
siorss war gestorben, desgleichender Closter-Hauptmann alhie,Graf
von Basscviy. Daher nur noch allein der Provisor, Hauptmann
vonÄülow zutVoscrin, übrig war; welcher denn auch zugleichdie
Function einesCloster-Hauptmanns verwalten muste. Da aber die
Umstände diesesClosters weitläustig, so war zu befürchten, daß er der
Arbeit zu viel haben mögte; jedennoch war nicht anders, als auf ei-
nem Land-Tage, der eine samt dem andern, Provisor und Hauptm.
zu erwählen. Der Land-Naht von Molyahn brachte also in Vor-
schlag vors erst, einen mitlerweiligen Provilorem zu ernennen. Die
Wahl fiel auf den von Ohsten zu Carstorff, welcher auch solchen
Dienst übernahm. Bei) dieser Wahl war das Votum des Burge-
meisters vonNeu-Ärandenburg nichtbesondersgefodert; weil doch
der Güsirorvsche Antheil nicht mehr Stimmen haben konte, als der
Schwerinsche. Dieser aber hatte nur eine eintzigein der Vorder-
Stadt parchim, daher Güstrow und Ncu-Ärandcnburg auch
nur ein eintzigesVorum haben konten. Indessen hatte Neu-Vran-
denburg sonst schonzur andern Zeit einmahl in dergleichemFall ge-

stimmet. Burgemeister Keller brachte also in Vorschlag/ daß die
K 3 Stäb-
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Städte Güstrow unDNeu-Lrandenburg hierin künftig abwech¬
seln mögten.

Am 7. Matt, nwö die Lreciic-Sache vorgenommen. Die
Land-Rähte von Oery und Hahn brachten einige Mittel in Vor-
schlag, und ward darauf beschlossen/ >co tausend Rthlr. durch srey-
williöeSubfciiption, zusammen zu bringen, darauf Obligariones vom
Lande auszustellen, und einem jeden die Loßkündigung, nach 2. Iah-
ren, frei) zu lassen; inzwischen aber 6 pro Cent an Zinsen zu geben.
Diese 100000 Rthlr. sollen, zur Abtragung der Capitalicn, wozu sie
bestimmet, und nicht anders gebrauchet werden. Inzwischen solte der
E. Ausschuß authorifiret scyn, eine bestimmte Summe, bedürfenden
Falles, bis auf 100 taufend Rthlr. zurErhaltung des gcmi>e&Credits,
aufzunehmen. Es hatte zwar der Hauptmann von Gamm, Nah-
mens desAmptsrvredenhagen, hiegegcn etwas einzuwenden; aber
die andern bemüheten sich, ihn und seineLvmmirrenten, von der
Nohtwendigkeit ihrer genommenen Maß-Reguln zu überzeugen.

Hiernachst gedachte man auf eine Inftruäion, welche dem
nächsten zu Oepucircnden solte mitgegeben werden. Selbige ab-
zufassen,ward dem vonprcsiemin zuDaschow und dem Cammer-
Juncker vouOcry, mit Zuziehung des Landcs-Lonsulenten, am.i i.
Marc. übertragen. Die sie am 12. Matt, fertig hatten.

Es liefen noch immer, wie fönst, vieleBriefe, von der gewalt-
samenWerbung derpreusstn, ein; wiewohl derKönig selbsthierum
nicht wüste, viclrocnigerOrdre dazu gegeben hatte, (wie Sr. Majest.
sich beym Reichs-Oonvenc Ao. 1756. darüber erklahrten) Es ward
alfo beschlossen,solches I. Hertzogl. Durch!, vorzutragen, auch um
Abstellung, und wie man sich hiebey zu verhalten hatte, unterthänig
zu bitten.

Die beydenAssessors beym Hof-Gericht, vcn Bülorv und
Aonorv, hatten bereits am 28. Mart. 1749. um Verbesserung ihres
Salarii, bey den Land-Ständen, angehalten. Jetzo d. 12. Marc, trug
HerLand-Raht von Hahn, ihr Gesuch aufs neue vor. Es war aber
WeSache/ die für dm Land-Tag gehörete. Dem Städtischen Az-

feffori
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l'eflbri2Ncncxt> wolte der E. Ausschuß seil!Laiarium nicht fcrucr rei¬
chen; weil dieStädte, seit einigen Zähren, nichts zu den Necefläricti
eingebracht; wovon doch solcheLalanen-Gelder zu nehmen wären.
Auch dieseSache ward, bis zum Land-Tage, auögesetzet.

Beym Engern Ausschuß war dieSchrrcrinsche Land-Rahts
Stelle erlediget. Der gegenwärtigen Umstände halber, hielte man
für nvhtig, sie, je eher je lieber, wieder durch eine ordentliche Wahl,
zu besetzen.Der Land^Raht von Hahn, welcher aus dem Güstrow-
sehen war, wolte gleichfals, wenn z.Jahr um waren, seinebisherige
Stelle bey DicfemCollegio, niederlegen. Solche Veränderungen
waren zwar eigentlich aus Land-Tagen vorzunehmen; weil aber so
bald keinLaud-Tag zu vermuhten war: so ward gefragt: ob derglei-
chcn auch nicht bei) Landes-Lonventcn geschehenfönte. Es hielten
aber einigeDeputa ten dafür, daß, bei) jetzigenUmstanden des Landes,
dieErgäntzung deöE.Ausfch. vor der Hand, auszusetzen.

Am i3.Mart. ward die vorgedachteInltruÄion, für den De¬
putaten nach Wien, verlesen, und durch die meisteStimmen gut ge»
heissen. Aber der von der Luche zu Mulsorv, war nicht damit zu-
frieden, anerwogen sie dem Deputaten freye Hand (manclatum ctsr*

libera) liesse. Er habe einen anderweitigen Entwurf gemacht, e6
wäre aber darauf von den HHrn. Deputaten nicht geachtet. Er
wolle ihn dem Protocoll beylegen; in der Absicht „damit ein jeder
„daraus seinegegründete Gedancffen zulänglichwahrnehmen könne.,,
Er pi-oteüire also, Rahmens seinesAmptö Vukorv, welches auchder
Drost von VOackcrbarrh, Nahmens des Ampts Crt'viy, that. In-
dessenward einmühtig beschlossen,daß einjeder solcherDeputirten, bey
srerer Hin-und Her-Reife, solte täglich zu Wien gRthlr. und der
Lonlulent, den siemitnehmen würden, 4Rthlr. sonstaber auch wei-
tec nichtes haben. Zu solchenDeputirten wurden erwählet der Land-
Marschall von Hahn zu Tnrgelorv und Pleey, und der Cammer-
Juncker CarlFriderich von Zasmnnd zu Lamm, beyde aus dem
Srargardischen. Der 8^nclicu8Ropcre solte als Confulent mit

ihnengeben. In VPtwwürdensiedenorvcntlichenvexuriricnder
9 "

Ritter-



RitterschaftUlrich Andreas -Hans von VL'ackerbarrhund den
Reichs-Hof-RahtsAgentenvon Middelburg vorfinden,mitwel-
chensiecilheüberlegensollen. DerLand-Mar>challvon Hahn aber
verbatsolcheDeputation,deswegengeregtervoi»U?ackerbarrh,an
seinerStelle bcvolmachtigetward.

Wegen desVergleichsmit denStädten ward ebensalsge-
sprochen. Der LandRaht von ^lcgendanck war vordemhierzu
ernant,weiler abernungestorben,soward an seinerStelle derLand-
Raht von Ocry zuRoggow, dazugenommen,um dieVergleichs-
Tra6\aten weiter fortzusetzen. Sie kamen aber nicht zum Zweck.

Am 14.Ma1-c.wardzwarinVorschlaggebracht,dieviereg-
gischeSache, durchein Compromifszu heben, es ward auchein
Versuchdarin gemacht,aber gleichfalsnichtsausgerichtet,womit
dieserConventzuEndeging,g)

e) Protoc. desStadtschenConvents zuBützowvom 24. Febr.
1750. 5) Fxcr. Protoc. des Landes-Lvnvenrs zu Rostock vom
26. Febr. 17^0. g) Protoc. des Landes-Lonvents in Rostock
imFebr.u. Mart. 17^0.

Das VIII. Cap.
Von der Kayserl. Jjpof'Commisfion.

§. 1. vl?as wegen der Confimitions-^um vorgefallen.
2. Vdii x^o^Commis/iun rvird erofnec.
3. Vlans des Hofes und der Ritterschaft zum Vergleich.

lücklicherwaren dieBurgemeisterein den Vorder-Städten
T tjß Parcbim undGüstrow. Diese hatten aus der beeile.

fürs Jahr 1748.zwölfhundertNthlr. erhalten,undwar die
dazubthufigcVerordnung von demHertzogeChristian Ludwig,

an

Ao.r7?o.Lib. XIX. Cap. VIII.
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an sein@f<ur>Collegiumerlassen. Darauf sowohlzuGüstrow,
als zuSchwerin, mohnatlichsoRthlr. an dieBurgemeisterzupar-
chim und Güstrow, waren bezahletworden. Als die Steur-OK-
cuntenmitsolcherAuszahlungin Ao. 1749.nichtfortfahrenwolten:
so ergingdeswegenaufs neueam 14.Apr.eineFürstl.Verfügungan
sie. Wie nun vorgedachterAssessorbeymHof-Gericht,Ronow,
keinLalariumvomLand-Kastenempfangenkonte,und er sichan die
Städte wand/ auchanbei)begehrete,seinenGehalt von 500Rthlr.
bis auf6c>o.zuverbessern:sobatendieBurgemeisterd.z.Mart.1750.
//I. Dhl. mögten an das ©feu^Collegium in Gnaden refcribiren,
„dieSteur-OKcianteninGüstrow undSchwerin dahinanzuwei¬
sen, vomMonaht^amialiodiesesJahres, an, jedesOrtes 75Rthlr.
„an Sie, zubezahlen.,,

Als hierauf am 5. Mart. vorgedachte Antwort auf die zu
Schwerin, vor anderthalb Jahren geschehenePropofition, von dem
Landes-Lonvenr zu Rostock übergeben ward, und darin sowohl die
Städte als Ritterschaftvon niedergeschlagenemund bekümmertem
Hertzengeschriebenhatten; sobefremdetesolchesdenHertzognicht
wenig,„als welcher(wiedessenWorte lauten)nichtgeneigtwar, je-
„mand seinerUnterthanenzumAbstandvon ihrenGerechtsamenzu
„nohtigen,,unddennochtrachtetederHosdarnach,denStädten das
Rechtabzubringen,sichjährlichüberdenModumcontrib.vernehmen
zulassen. Es wardalsod. io. Mart.an dieVorder-Städte geschrie¬
ben,sichzuerklären:obsiesichmitdemHofe,wegendesModi„auf
„stetsvergleichenodermitderRitterschasst,im streitigenContributi-
, onz-Wesen,derGemeinschafftergebenseynwollen,,fals das letzte;
sowürdenI. Dhl. sichgenöhtigetsehen,alle,ausAnlaßoderin Ab-
sehungdes zu perperuirendenSteur-Mvdi bereitsverlieheneVor-
theilezu wiederrufen. Diß verstundennun dieBurgemeisterealso,
als wenn siedas bereitsempfangene,fals dieConfumtions-(gjteuc
nicht immerwährend gemacht würde, wieder heraus geben sollen. Als

hieraufdenselbenanbefohlenward,gleichnachdenOster-keneneinen
Convent zu halten, um die gesamten Städte, wegen Beständigkeit des

Neunzehntes 23uch, L Modi,
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Modi, zuvernehmen,und derselbenErschliessungunverzüglicheinzu-
berichten:soentschuldigtensichdieBurgemeisterd. i z.Marc,aufser-
{innlichste,schriebenauchd. 24. einenLonvencnachScern--
>ergauf den 15.Apr.aus, meldetendabey,in was Absichter anzu-

stellen,und zügetenzugleichdiesenihrenGehorsamd. z. Apr. nach
Schwerin, an. Daraus d. 9. Apr. an die©tcutvlnipeöoi-esund
EinnehmereinFürstl.Befehlerging:„dieim vorigenJahr denVor-
,/der-Stadten, vondemErtrag derAccifegnädigstzugestandeneEin
„tausendzweyhundertRthlr. denenselbenauchin diesemJahr zufiies-
,/stnzulassen.,,

Auf demLonvenr zuSternberg that derHof-Raht Dchr-
jofd. 16.Apr.diePropoficion.Da erdennwiederhohlte,wasdiese
Zusammenkunftveranlassethabe. Die vcpuurten aus denkleinen
Städten erinnertennochmahlsvonder bürgerlichenNahrung, wozu
ihnen,sowohlaus denFürstl.Aemptcrn,als aus denadelichenGü-
lernundDorfschasten,kraftcrtheilterFürstgnädigsterVersicherung,
zu verhelfenwäre. Wenn solchesgeschähe,sowollensiesich,zuei-
ner leidlichenLonlumcions-Steur,allezeitbereitfindenlassen. Die
Herren von denVorder-Städten würdenbelieben,„dieseallerwich-
„ligsteAngelegenheitder Land-Städte . - . - I. Dhl. undDero
„hohenNegierungaufsunterthanigstevorzutragen,alssiedieses,nach
„ihrembestenWissenundGewissen,auchEydenundPflichten,womit
„Sie denStädten verwandt,sichwürdengetrauenkönnen.,,h) Die
HeydenHof-RähteDchrlof undGchocpffer statetendarauf d. 15.^pr. ihrenBericht, mitWiederhohlungdessen,was das Protocoll
gab,nachSchwerinab,woraufsienochanselbigemTagezurAnt-
wort erlangten:Es lägean denStädten, daßsiedenProcefsmitder
Ritterschaft,wegenderbürgerlichenNahrung,nichtausmachten,da-
her dieRitterschaftsichimmerauf dieNechts-Hängigkeit(Litispen-
dentz) berufe«„Sie solten,längstensbinnenMonahts-Frist, ihre
„Schluß-Schrift, be»mKayserl.Reichs-Hof-Raht,übergebenund
„dadurch,sovielanIhnen, denAußtragderSache befordern./,Es
waraberdenStädtenhauptsächlichumdieHerstellungderbürgerli-
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chcnNahrungvon denFürstl.Aempternzuthun; deswegensieauchderselbenim?rorc>co!Isonderlichgedachten. Diß war dagegendem
Hofenichtangenehm,dahergleichfalsam 18.-^pr.einFürstl.K.e5cripc
an dieVorder-Städte erging,worines hieß: „Weil wir in unserm
/,Fürstl.Gewissenüberzeugetsind, daß wir nichtsanders, als was-rechtundbillig,voneuchbegehren;so ist euchleichtzubegreiffen,
„daßwir Uns,HeysolcherUnsererLandes-Fürstl.Gedencks-Art,nicht
„mit eurenWinckel-Zügenherumleiten lassenkönnen.„ Darauf
wardhinzugethan: feie sollensichcategorischerklaren,nichtsvon
Landes-VerfassungundandernunbestimmtenBegriffengedencken,
sotwerndenStädten nochmahlsdasR.e5criprvom 10.Marc,vorhal¬
ten; darauffeiteeinejedeStadt ihr Votum besonderszuProtocoll
geben-undsolchesProtokollvolstandigeingesandtwerden.Es ward
auchüberdemd.20.^pr. denBorder-Städten anbefohlen,alleVol-
machtenderStädtischenDeputaten beymletztenConvent, an die
HertzoglicheRegierungeinzuliefern.Durch DtgRefcripcwurdendie
Städte in tiefeBekümmernißgesetzet.Sie entschuldigtensichauf
allemöglicheWeise: „Wo dieLlonlumrionz-Steuraus beständig
„anzunehmen:somüstesie,nachder kundbarenLandes-Verfassung
„undnachdenLandes-Gesetzen,vonbeydenStänden bewilligetwer-
„den,,damites nichtwiedererginge,wiebei)vorigerKayserl.Com-
misüon, da solcheLonlumrions-Steur, ausAnhalten derRitterschaft
wiederabgeschassetworden. Sie bezogensichhiebei)sowohl auf
alteals neueBewilligungenderLandes-Fürstenin diesemFall, und
aufKayserl.^uäiLata, so hierin vielfältig ergangen, kraft welcher nicht
alleindiekormirungdesModidenLand-Standenüberlassenworden,
sondernauchderRitterschaftundStädten conjunäimzustehe.

2. Was die anbefohlene Schluß-Schrift betrist; so hatten
dieStädte sieschonlängstfertiggehabt; wie ihnendennauchschon
vor 12.Jahren vomReichs-Hof-Rahtangesonnenwar, ihre zurück
gebliebene (^uaärupIiL gegen die Ritterschaft zu übergeben, als worauf
Kauserl.Maj. dieseSache, wegenderbürgerlichenNahrung, ohne
alie^ufzüglichkeit,würdenentscheidenlassen. Die Städte hatten

L 2 alsiK
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alsobereitsAo. 1740, solcheQuadruplicabgefasser,1111Dunter Dem
rubra: „WiederlegungdersogenanntenDefenfiondesBrau-Rechts
„desMecklenburg!.Adels,,druckenlassen. Als aber derKayserdar-
übergestorben,und solcheSchrift an das Säcdsiscbe Rnchs-Vic-i-
riat d. 23.Febr.1741.übergebenward: soerfolgtedarinkeinDeci-
fum. NachherhattendieStädte gehostet;weilverschiedentlichund
besondersnochAo. 1745. Vergleichs-Handlungenvorgewesen,es
würdeauchdieserPunct gütlichbeygelegetwerden. Da sienunvom
Hofe angefodertwurden, dieseSchrift beymReichs-Hof-Rahtzu
übergeben:sogeschäheauchsolches,durchihrenAuwalddaselbstd.
27.Jul. daraufsieallererstd. 1i.vec. derRitterschaftcommuniciret
ward, sichdarüber,dochohneEinmischungneuerSachen, binnen2.
Monahten,vernehmenzulassen,i) Es hattealsonochlangeZeit,ehe
dieStädte znrHerstellungderbürgerl.NahrungsowohlvonderRit-
terschaft, als von den Fürstl. Aemptern,Hofnung habenkonten.
Jnzwifchenentschuldigtensiesich,bei)Kayserl.Maj. warumsienicht
dteHof>CommisfiorizuUl?ienbeziehenfönten; theils,weilsiedieAu--
verfichtzuihremLandes-Herrntrügen,es würdederselbegeruhen,ih-
ren unabgethanenBeschwerdengerecht-gnädigstabzuhelfen;theils,
weilsievorjetzonichtim Stande wären, dieKostenzueinerOepuca-
tion nach

"CQicrtaufzubringen.
Die Hertzogl.GevollmächtigtezusolcherLommislion.waren

derLkironCarlLVilhclmTeusselvonTürkensee, undderbisherige
Regierungs-Raht,jctzoVice-Cantzlar,Gottfr. Rnd. Ditmar. Da-
zu vonGtreliyscher Seiten der Geh. Raht, 2)ernh. P«ul von
Moll kam,als welchenseinHertzoggesandthattezubitten,daßdiese
Lommisüongleichfalsauf seinHertzoglichesHauß mögteextendiret
werden. Tenffel hatteeinegrosseErkenmisinRcichs-Sachen,wie
er denn auchGesandter desHertzogs zumReichs-Tage war, und oben
im Reich zuHause gehörete; Dirniar aber einMecklenburger, war
siärckerin Landes-Sachen. Am zo.^un. wurdendieReichs-Hof-
Rahte Laronvon Hagen, vonRnorr, von Senkenberg undvon
Vocket, zuLommMrien ernannt, k) und ging d. zi.Ai7g. die erste

Sesfion
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Session vor sich. Als die Gchrvcrmschcn ihre Hertzogl. Volmacht
zeigeten,soerinnertederRitterschaftlicheJasmund, daßsolcheVol-
machtnur alleinauf dieRitterschaftundnichtmitauf dieStädte ge-
richtetwäre. Dilmar antwortete: dieStädte gehörtenhiernicht
her; weilsienichtmit demHertzogein Streit befangen;legeteauch
daraufeineUrschriftvonetlichenStädten vor; daßsiesichbereitsmit
ihrenHerrenHertzogenverglichenhätten. Iasmmid wandtedage-
genein,das stündenichtin derStädte Macht,sichalsovonderllnio»
mit derRitterschaftzutrennen. Die Commifläriensagtendaraus:
dieseFrage, wegenderUnion, gehörenichthieherzurGlitt, sonder»
für das ganheReichs-Hof-Rahts^olleZium,zurrechtlichenEntschei-
düng. Der von Wackerbarch unddervon Middelburg hatten
auchVolmachtvon Seiten desStifts oderFürstenthumsSchwe¬
rin, als woselbst,vermögedesLand-TagsSchlusseszuSchwerin,
d. 15.Jul. >749. dasContributions-'2Sesenebenalsoals in demHer-
tzogthumkNecklenb.solteeingerichtetwerden; ohnewas sonstnoch
fürMißHelligkeitenzwischendenFürstenundLand-Ständenalhiewa-
ren,l) diesie,zurgütlichenAuseinandersetzungmitvortragenwölken.
Aber die GchrverinschenGevolmächtigtesagten: diß gehörehier
nichther,sondernad feparatum; da dennauchdieVolmacht,durch
duCommisfion,wiederzurückgegebenward. Die Ritterschaft!.De¬
putaten erklährten sich endlich,daß sie dieVolmachten der Fürstlichen
annehmenwolten,undbatensichAbschriftendavonaus. Die Kom¬
missionerwehntehierauf,was siefür eineOrdnunghaltenwolte,so
wohlwegenderSachen, als desModi. Da dennsogleichdieFürst-
licheneinenPlanvon ihrerHertzogeGesinnungübergaben,dieRitter-
schaftlichenwarenmitdemihrigennochnichtfertig; versprachenaber,
daßer ersterTagen erfolgensolte. Womit alsodieseersteLesiion,
nachdemsieeineguteStunde gedauret,wiederaufgehobenward.m)

z. GedachterFürstl.Planbestandaus ic-.Puncten,diezum
Grunde soltengelegetwerden. Sie beruhetenin folgenden:die
RitterschaftsolteihrewohlhergebrachteRechtevolkommen,nachden
unverbrüchlichenkeverklen,behalten,undbeydemvonihr beliebten

L z Hufen«
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#ufen*Modobleiben;cswürde,aberdieAnzahlundKräftesolcher
Hufen,durchLand-MesserundHaus-WirtheinsGewissezustellen
seyn.EinejedeHufefoltesodannin fcerContributionzuyRthlr.ge-
setzetwerden. DieFrey-Leute,(sonichtaufsteurbarenHufenwoh-
neten,als Schäfer,Müller,Handwercker:c.)welchebisherdenNe-
denMociumzurHülfederHufen-Steurerlegt,würdenkünstigihre
jährlicheContributionan dieLandes-Fürstengeben.Was einjeder
dieserLeutezuentrichtenhätte,daskönteallenfalsaufkünftigemLand-
Tage festgesetzetwerden. Was dieNecefTariabeträfe,sosoltedas
Quantumderselbenzuförderstausgemachtwerden,undsodannwolten
dieFürstendavona.Theile(einenfürdievomainen,denandernfür
dieStädte) baaran dieRitterschaftentrichten.DieRitterschaftsolte
denKasten,worinsieihreGeloerzusammenbrächte,zuihreralleini»
genDispofitionhabenundbehalten. Sie solteauchfreyeMacht
haben,dieGliederzumEngernAusschußzuwählen,nuralleindieLan-
des-Fürstl.Confh-mationvorbehältlich.Sie könteeinbesonderLan-
des'Siegelerwählen,welchesdieLandes-Fürstenaufewigbestätigen
wolten. DochwürdesichkünftigR. u. L. in solchemSiegel des
Fürstl.WapensunddesrohtenWachses,zumUnterscheidderLan-
des-Fürstl.Collegiorum,enthalten,mögtenaber grünoderander
Wachs oderauchrohtSiegel-Lack,nachGefallenbrauchen.Wolte
sichdieRitterschaftzurEinlösungderentfremdetenHertzogl-Aempter,
durcheinefreywilligeLoncribucion,angreifen,sowürdeesmitLandes-
Fürstl.Erkentlichkeitangesehenwerden.

Du'RitterschaftlichePlanbestandin z8.Puncten,welchesei-
ne SamlungvonaltenundneulichdazugekommenenBeschwerden
war. Denn obwirzwarin langerZeitnichtsvonBeschwerdenan.
geführet:somußmandochnichtmeinen,als hättensienunmitein-
mahlaufgehöret.Sie warennochimmerbei)Landes-Lonventen
gesamlet,aberaufLand-Tagen,nachdemsieeinmahlhintangesetzet,
nichtabgethanworden. Der Inhalt war: diez.Craise(Mecklen-
burgische,WendischeundStargardische)wärenbei;ihrerhergebrach¬
tenGemeinschafts-Verfassungunsetrennetzulassen,folglichdieAus-

einan-
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emandersetzungs-Lonvencionvom3.Aug.1748.wiederaufzuheben»
Die Land-Tagewürdenalgemeinzulassenseyn,alsodaßalleLand-
Stande, ausollenz.Craisen,durchgewöhnlicheAusschreiben,zusam¬
menzuberufen,undihnendieFreiheit,ab-undzuzureisen,gnädigstju
gönnen. DochfönteeinjederLandes-Herr,inseinemTheil,Lvk-
vocarjons-Tagehalten;inSachen,sonichtdasgantzeLand,sondern
seinRegier-Haußinsonderheitangingen. Danebenwürdeauchder
Ritterschaftfreystehen,zugemeinerNohtdurst,Landes-Lonvenrezu
halten,undAnlagenuntersichzumachen,auchwürdendieFürsie»,
wennhierinüberSäumigegeklagetwürde,Rechtsmittelgegensol¬
chegestaten.DerE.Ausschußwäreals einCollegium,sodasgan¬
tzeLandvorstelle,bei)seinembisherigenWesen,zulassen,undwürden
dievon demselben,inRitter-undLandschaftlichenAngelegenheiten
übergebeneMemorialiaunterdesLandesSiegel, beyHoseanzuneh-
menundgnädigsteRefolutionesdarauszuertheilenseyn. Wennei«
nevonden8.Land-RahtsStellenerlediget,sowürdenR.U.L.qu».
lificirfePersonen,aus demeingebohrnenAdelvorschlagen,undder
Hertzogeinendarausernennenundbeeidigenlassen. DaöLand-und
Hof-GerichtwieauchConfiftorium,würdengenieinschastlicheGe¬
richteverbleiben.Bey Veräußerungder Lehn-Güterwürdendie
Lvnrraüe mitdenKäufernzuschlössenseyn,ohnevorherHertzogs.
Bescheidzuerwarten,obderKäuferzumLchn-Mannannehmlichsty
odernicht. Das freyeVeräusserungs-RcchtderAlloöial-Göteran
Auswärtige,(ausgenommenan Potentioies)würdeungeschmälert
bleiben,und daheres keinerErwartungFürstl.Bescheides,obder
KäuferzumLandsassenannehmlichsey,bedürfen.EinAgnat,derin
dererstenInvetticurmitbegriffen,würdenichtzurLonlens-Suchung
undErlegungeinigerLonlens-Gelderanzuhaltenseyn. Auchwürde
überhauptmLehn-Sachen,sowenigals inandern,etwaszurSchma-
lerungderEingesessenenGerechtsamen,ohneihreZustimmungund
Einwilligung,zuverfügenundzuverordnenseyn.

DieLandes-Fürstl.Vor-Iagdtenwürden,nachdemKayserl-,
vom19.O& 1724,arc.16,feste|Wfttzmsepfl»Anm

Tl?/
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Closter-GüternsolteDieVersetzungderBauren(damanausihren
GehöfteneineMeyereymachet)sowohlfrei)stehen,als inandern;
doch,daßmanauchfürderAbgesetztenUnterhaltindemGutesorge,
undsiein demselbenblieben. Den ProcefsderRitterschaftmitden
Städten, wegendesMültzens,BrauensundderHandwerkerauf
demLande,würdendieLandeö-HerrenentwederzumgütlichenVer-
gleichkommenlassen,oderwiedrigenfalsdenselben,zumrechtlichen
Austrage,heimstellen.Reichs-Craiß-undLandes-Lonnibmiones
warenjedesmahlaufLand-Tagenzuverkündigenundzubewilligen.
Zu denReichs-undCraiß'Steurencontribuirtenalleundjede,Adel,
geist-undweltlichenStandes, ohneAusnahme. Bey denLandes-
Steuren,wohinauchdieFräuleins-Steurengehörten,bliebederRit-
terschaftihreSteur-Freiheitvorbehalten.WegenderLandes-Lon-
rriburionwürdendieLandes-Herrengeruhen,esbeydemSchwerin-
sehenK.ecel8vom16.Jul.1701.zulassen;dochkönteervonbeyden
Seiten verbessertwerden.©erModuszusolcherContributionwür¬
denachHusenundErbenseyn;folglichseydie^cci5eundI^icenrin
denStädten wiederabzustellen.DochköntedenStädten eineauf
Landtagen zuregulircnDcAccife,als ein9iebcn=-Modus,gelassen
werden;gleichwieauch,aufdemLande,derNeben-Modus,zurSub-
levationderHufen,bleibenwürde. Die Zahl dercontribuablett
Hufenbliebe,gleichwiebeydenCammer-Gütern,auf4700,vermöge
Kayserl.vekiniciv-ErkentniS,vonAo. [733.festgestellet,undhatte
dieRitterschaftgleichwiedieFürstl.Cammer-GüterundStädte, den
drittenTheilin derContributionbeyzutragen.Was dieStadt
Rostock,Clostcr-undanderegemeinschaftlicheOertertrügen,das
würdeallendreyenTheilendcrLonnibuentcnzugutekommen.Der
Land-KastenwäreinseinemhergebrachtenWesenzulassen;also,daß
dieFürstl.Aempter,Ritterschaft!.GüterundStädte allerdreyerCrai-
se,imgleichendieGemeinschafts-OerterihreSteurendahineinbräch¬
ten. Reichs-undCraiß-Steurenwürdenin denCraiß-Kastenge-
steckt. Rostockhättesich,wegeneinesproporciomrlichenTheils,
(vvrmshlsdeni2ten)ihresBeitrags zuerklähreri.Der Land-Ka-
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steilsowohl/als derCraiß-Kastenbliebe/unterAdminifh-ationdesE.
Ausschusses.Die EinnehmerdabeywürdenvonR. u. L.erwählet
undvonderLandes-Herfchaftbestätiget.Die UebermassederCon-
tribution bliebe bei) R. U.L. zur Bestreitling der Xecessarien und Er«
setzungdesAbgangs,wenneinigeLonrribuentenHagel-Schaden!c.
gelitten. DieRosiockscheAccifewürdenichtzuerhöhen,unddie
Adelichen,sodaselbstwohneten,wennsiekeinebürgerlicheNahrung
trieben,gantzdavonfrei)seyn. Was denRosiockerninderLon»
venuonvom26.Apr.1748.wegendersogenanntenAl»p-H«fen,
versprochen,würdederRitterschaftnichtzumNachtheilgereichen.
DagegenwürdenI.DHl. derHertzogzuSchwerin, wegenVergü«
tungdes nochrückständigenRitterfchastlichenSchadensFoderung,
sichinGnadenerklähren.Wennsolchesallesgeschehen,sowürden
R. u.L.aufdieHertzogl.Ansinnungen,inallenthunlichenDingen,
ihrepflichtschuldigsteDevotionan denTag legen. Salvisaddendis;
warunterschrieben:Iasmund, XVackerbarrh,Middelburg.

UeberdiesenVergleichs-PlanvonRitterfchastlicherSeiten,
gabendieFürstl.AbgeordnetezulVien d. i8.8epr.eineErklährung,
dieallezg.Punctedurchging,warunterfchrieben,Teussel,Dilmar,
Moll, abervoneinemVergleichnochweitentfernet.Es würde
überflüßigseyn,hieretwasvonsolchenStreit-Schriftenanzuführen,
weildochendlichalles,wiewohlmitlangsamenSchritten,einenglück-
lichenAusganggewonnen.Davonzuseinerzeit.

h) Protoc.desStadtischenConventszuSternbergd. 16.Apr.
1750. i) Condus.Cxfar.voml I. Dec.175-0.k) Refo«
lut.Cxfar.vom30.Junii1750. I) ZweyteFortsetzungder
AÄen-mäßigenNachrichtvon1749.§144.9.157.it.Beyl.
No. 133. m) Relation des Strelitzschen Geh. Rahts vott

Moll an seinenHof,vondieserSesfion.
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DasIX.Lap.
VonFortsetzungderKavscrl.

Hos -Lommislion.
§. i. Die Städte entschuldigensich,dieselbezu beschicken.

2. RitterschafclicherConvcnt5»ScßocF.
z. Mancherlei Zwischen-Fälle. Streit - Schriften in

L.andes>Sachen.
4. DieHofCommisfionwird wiederangehoben.

^^ndessen erging,aufAnhaltenderRitterschasllichenveputirte»l
^ zuVVien,ausdemReichs-Hof-Raht,am ich.Lepr.einKay-

_ serl.Decretuman dieMecklenburgischeStädte,umannochei¬
nenBevollmächtigtenzu derHvf-Lommislwnzuschicken;welches
derE.Ausschußd.6.0Ä. an dieVorder-Städtesandte,undihnen
dabeyeinenachdrücklicheVorstellung,vonderAngelegenheitdieser
wichtigenSache,that. Die Städte entschuldigtensichdaraufbey
Kayserl.Maj. mitAnführungderUrsachen,dieschondrobenvorge-
kommen,undschicktensolcheSchrift,d.24.Oft. vonSchwerin ab,
an ihrenAgentenbeymReichs-Hof-Raht,denvonHarprccht.

Der StrcliyschcGevollmächtigtezuU?icn,Geh.Rahtvott
Moll hatteam ly.Lcpc.an seinenHofberichtet,wasbisherbeyder
Hof-Lommisüonvorgefallen.Jetzowolteer mttruiretseyn,was
dieStargardischenStädte willenswaren,inBeschickungderHos-
Commisfion vorzunehmen. Es wurden deswegen vepmirten aus
denStargardischenStädten, nachNcu-Streliy gefodert.Hier
wardihnend. 2.Oft. imGeh.Naht, durchdenPrsefidentSchere,
in BeyseyndesGch.Raht62)rünsiZvorgetragen,sichzuerklähren:
vbsiewölkeneinenGevollmächtigtennachvl?ienschicken,odersolche
VerschickungbeymReichs-Hof-Rahtverbitten; wobeyihnender
Plangereichetward,welchendieHertzogl.GevollmächtigtenzuWien
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übergeben;umdarauszuerkennen,DaßdarinkeinGegenstand(obje-
üum transaäionis)wäre,überwelchemsichdieStädte mit derLan-
des-Herschastzuvergleichenhätten.

DievepmittenerlangtenzuihrerBeratschlagungeinengan-
tzenTag. Daraufsieamz.Oft. ihreErklährungschriftlichüberga-
den; daßsie,samtihrenmit-umrtenStädten desSchv?enn-und
GüstrorvschenAntheils,gemeinsameRahtschlägefassenmüsten,be-
vorsiesichhierüberpoficiveföntenvernehmenlassen. Gestaltsie,
von derandernStädte Maaß-Regulanochnichtunterrichtetwa-
ren.n) Es schriebendaraufBurgem.undRahtausNeu-Lrandett-
bürg d. 8.06k. an die Vordcr-Städte im Gchwerlttschen, und er-
suchtensie,ihnenihreMeinunghierüberzueröfnen. Dieseantwor-
tetend. 12.Oft. daßsiewillenswären, solcheBeschickungzuverbit¬
ten; wiesiedennauchdurchihrenConfulenten,Oi.Aücemeyeram
24.0a. angezeigterMassenthaten.

Der Land-8yn6iLusI)r. lLrnstAuZ.Rudloss,fandsichge-
nöthiget,wegenseinerschwächlichenGesundheit,dieRuhezusuchen;
zudemEndeerdieErlassungseinesDienstesgegenOstern1751.erft
mündlichundam iz.OÄ.schriftlichsuchte. Er hatte beynahe12.
Jahr demSyndikat,mitrühmlichstenEiferobgelegen;daherdieRit-
terschastseinenAbgangsovielbedaurlicheransähe,weilihrnochneu-
lichdiebeydengrossenStützenPlüskorvundZTlegcndanck,erwehn-
termasscn,abgegangenwaren;verwundertesichaberauchnichtwe-
>üg,als sienachhersähe,daßRudloff,als ihrBetrauter,gegendem
sievieleWehrtachtunggeäussert,unddemsiezueinerreichenHeiraht
verholfen,mitHintansetzungseinesVersprechens,inFürstl,Dienste
trat.

DieStargardischenStädte hieltend. i?.0£l einenCon-
ventzuNeu-Lrandenburg. DerBurgemeisterHellerzeigetehier
denandernaus Feiedlaild,XVoldeck,Gtreliy, Seargard und
Fürstenderg,an,wasebenjetzovonBeschickungderHoftLommis-
iiongemeldet,legteauchdieSchreiben,sodeswegenergangen,den
andernBurgemeisternvor. Diesehattendas Vertrauenzudem
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BurgemeisterKeller, daß sieihn bevolmächtigten,auf seineml^tDcy
den er derStadl Neu-25randenb. geleistet,auchnach feinembesten
Wissen und Gewissen,solcheRahtschläge, mit den Schwcrinschcn
Vorder-Städten zu fassen,wodurch den Städten in ihrer gemeinen
Wohlfahrt, beyallenVorkommenhciten,gerahtenwäre. Würden
mercklicheBedencklichkeitenentstehen, worin fernere Inftrudiones
tiöhtig thäten, so könte er nur dem Craise davon Nachricht geben.
Uebrigens wäre an das Geh. Rahts Collegium in ZTleuSrreliy zu
melden,daß man sichbei)der Kayserl.Commisfion einzulassen,noch
zurZeit billigBedenckennehmenmüste.o) Darauf sieauch am ,2.

ihr Entschuldigungs-SchreibenanKayserl.Maj. übersandten.
Den Vorder-Städten im Schwerinschcn, ward am 22.

Oft. Versicherunggegeben,daß dieFürst!. GesandschastzuWOt'aiin
ihremAuftrage mit hätte, wegen der bürgerlichenNahrung auf dem
Lande,gehörigenOrtes Vorstellung zuthun. Diesem ward angefü-
get, daß diezurZeit nochnichterledigteGravamina, sobald es mög¬
lich, ihre abhelflicheMasseerhalten sollen. Der Hof suchtealsozu
verhüten,daß dieStädte keinenDeputaten nach XPieri abschickten;
dieUrsachmogtevieleichtseyn,damit zuwien nichtkund würde,wer
dieStädte am meisten, in der bürgerlichenNahrung, beeinträchtige.
Die Vorder-Städte und ihreBurgemcisterebeyguterGesinnungzu
erhalten: sowurden, an stat der vormahligen1200Rthlr. ihnenam
22. Oft. 24oo9f{tl)lr. jährlich, und also doppelt so viel bewilliget, die
vom i.Ott. diesesJahres angehensotten; deswegenauchdas nöhtige
an die Städte Grabow, vl?ahren, Malchin und Tetcrow, um
Beytrag zu thun, geschriebenward. Solches Geld solte folgender
gestalt eingetheiletwerden: dem HoftRaht Dehrloss zuParchim,
200 Rthlr. demHof-Raht Schoepffer zu Güstrow, (welchersich
die meisteMühe wegen des Licent-Modi gegeben)300 Rthlr. dem
andern BurgemeisterzuGüstrow, Di-.Spalding, 200 Rthlr. dem
andernBurgemeisterzuParchim, Laleke, 200 Rthlr. dem Bürge-
meisterStemwede zuSchwerin, 2co Rthlr. demStädtschen Lon-
Menten Vr. ^ürcmeyer 400 Rthlr. Die sodann nochübrig blei-
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bendeGelder, foltcnzurSalarirungdes Städtischen AflefTorisb<ym
Land-undHof-Gericht,auch desAgenten zuvl?tcn, imgleichenzuDie¬
kenund andernStadtischen Unkosten,angewandt werden. Es ward
auch an einemneuenSteur-Keglemenc gearbeitet, darin den Bur-
gemeisterninparchim, Gü>irow undSchrvcrin abermahls einige
Vortheile zugedachtwurden; indemder älteste,für das Direktorium
bei;derLicent solle looRthlr. der andere aber soRthlr. haben.

2. DerRitterfchaftliche Deputirte zu N?ien, Cammer-Jun¬
cker von Iasmund, war, mit dem Man der HerzoglichenGevol-
mächtigten, herunternachRostock gekommen,und halte denenneu-
lichalhieversamletgewesenenLand-Raht, Land-Marschällenund De-
purirten derRitterschaftaus allen zCraisen, von demgegenwärtigen
ZustandederWienerischen Vergleiche-Handlungsowohlmündliche
als (cl>riftltcl)cRelation abgestatet; wobei) êr angezeiget: daß der
Lonrriburions-Punct wohl der erste fcyn würde, so abzurichten. Zu
dessenBesoderungeineErhöhung des bisherigenquanti (der 120000.
Rrhlr.) dürftegefodertwerden. Weil nun dieRitterschaft, in fol-
cherSache, mit den Städten gemeinschaftlichverfahrenmuste: so
schriebderE.Ausschußd. 12.Nov. einenalgemeinenLandes-Lonvene
auf d. 8-Deo. nachRostock, aus, um sowohl über diese,als andere
Hof-CommisfionsAngelegenheitenzu kahlschlagenund erforderliche
Schlüsse zu fassen. Die Städte mögten also belieben, zuvorunter
sich einenConvent anzusetzen,um ihrer allerseitsEntschließung,in
diesergemeinsamenSache, zuvernehmen. Die Vorder-Städte ant-
worteten hieraufd. 2.Dec.: Weil dieRitterschaftihnenbisher nichts
mitgetheilet,was beyderKayserl.Commisfion vorgekommen,sowü¬
stensieauchnicht,was siedenLand-Städten vortragen oder worüber
sieWttruQionundVolmacht sodernsoften. Sie würden sichdaher»
bey dem ausgeschriebenenLandesConvent nicht einfindenkönnen.
Was dieStargardifcbe Städte betriff,so war denselbenvon ihren
Fürsten verbotenworden, diesenConvent:zu besuchen,welchessieden
7. Dec. an diezuRostock meldeten. Hier waren aus demAdelzu-
sammen,diebeydenLand-RähtevonOcry und vexLand-Rahtvon
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Hahn, samt demBurgem. Beselin, ^.Deputirte auödemSchrve-
rinschen und 8- aus dem Güsirorvschen. Unter diesenletztenwar
auch derMajor von flepel zuDobbin, aus dem Ampt Goldberg/
dieandern sindaus vorigenLonvenlen schonbekant. Aus demStar-
gardischen war gleichfaiseinerangelanget.

Der Land-Raht von Ocry zuVogelfang, eröfnetedenLon-
vent, als der älteste/ und trug vor-/ wie dcr Cammer-Juncker von
Iasmund und ihre andere Mandatarii zuNOien, nähere Inftruöion
verlangten, bedauretedabey, daß die Städte ausgeblieben. Land-
Raht von Hahn ptoponirte, Nahmens des Engern Aussch. Es
würde jetzohauptsächlichdarauf ankommen, od mau eine Zulage
(augmentum) der Contribution bewilligen solte. Die Land-Rähte
vonOery und derRostockscheOeputirte, Beselin, gaben darüber
ihre Vota, jeder besondersad, die bald folgen werden. Aber der
Laud-Raht von Hahn nahm sichnochBedenck-Zeit.

Darauf wurden unterschiedlicheandereSachen vorgetragen.
Also meldetederLand-Naht von Hahn, d. io. l)ec. daß dieRegie-
rung zuSchwerin, bei)jetzigenUmständen,keineVorstellungenvom
E. Ausschußannehmenwolte. Wenn also dergleichengeschehensol¬
te, somüstendiegegenwärtigversamletcOepmirten solche,Rahmens
R. u. L. ergehenlassen. Der Rittmeister von Schack zu VL>en-
dorss, beschwertesich,daß ihm dieNiederlegung seinerBauren, zu
Samelow, verbotenworden; dergleichenKlage hatte auch dervon
Hahn zuPlccy im Stargardischcn. Sie baten also um llnions-
mäßigenBeystand desLandes,welcherihnen auchverheissenund ver-
mittelstMemorialien an dieHerschaftengeleistetward. Der Land-
Raht von Hahn gab seinversprochenesVotum d. 12.Oee. ab.

Derveputitte desStargardischen Craises, Cammer-Jun-
ckervon Ocry, beschwertesich,daß dieSrargardischen von Speci¬
al-Deputationen ausgeschlossenwürden, und hatte derHof-Marschall
von Tvendesien deswegeneinMemorial übersandt. Es befremdete
aber diesesdieandern um sovielmehr; weil ebenjetzoder von De-
riy, Oexmitter bcymE, Ausschußund der Cammer-Juncker von
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Jasmund Oepucirter zur Suwfa'liclxiiCommisfion war, die doch
beydeaus demGrargardiscben. Die andern sagten: derSrargar--
discheCraiß sei)einTheil desFürsienthums Güstrow, es waren al-
so dieStände desselben,bey Lonventen und Landtagen, mit unter
den Güsirorvschcn; da sie dennzu allenWahlen gezogenwürden,
also daß siewählen und gewähletwerdentönten. Die Schrvcrm-
scben würden nichtzugeben,daß das uralte Gleich-Gewichtzwischen
ihnen und den Gnstrorvern, durchErwählung besondererGlieder
aus dem Grargardischcil, verändert würde. Wenn gegen2. De¬
putaten aus demSchrverinschett, auch 2. aus demGtlsitorvschm
Fürsienthum zu erwähkn waren; so könte die Wahl so leicht 2.
Scargardische als 2.Güsirorrscbc treffen. Also wärenAo. 1726.
2. Srargardtscbe, zur Hufen-LommiMon erwähletworden; nem-
lichderHofmeistervonGlöden und derStallmeister von Dcckov?,
welchessichdieGüsirorver gefallenlassen. (^6war aber derStar-
gardiscbeveputitte hiemitnochnichtzufrieden.

Am 74. Oec. ward in Vorschlag gebracht, demCammer-
Juncker vottIasmund, wenn er in Wien wäre, täglich i2Rthlr.
zureichen,auchdemvon VOackerbarch, solangedieCommisfiondau-
re, seinenGekalt mohnatlichmit loo Rlhlr. zuverbessern. Der von
Middelburg hatte sicherklähret,daß ermit loo KayserGuldenmoh-
natlich zufriedenseynwolte. Der Vice-SyndicusRöpert soltean
stat derbisherigen4. nun s Rthlr. Vieten-Gelderhaben. Doch die»
sesalles ward nochnichtvon denvepucirtcn festgesetzet,sondernnur,
bis auf ZustimmungihrerKommittenten, angenommen.

Hiernächstwurden dieVota derLand-Rähte undDeput.Ro-
ftoch. nochmahlsverlesenund inErwegunggezogen; da dennzu?ro.
rocoUgesetzetward: vb wohl dieRitterschaftmitgutenGründen dar-
thun mögte,daß sie, zu einerVerhöhung der Loncribmion nichtge-
halten, so woltensiedoch, zur volkommenstenHerstellungeinesrelp.
gnädigsten und unterthänigstenVernehmens zwischenHaupt und
Gliedern, diesenPunct nicht ausserBeobachtunglassen. Sie tön¬
tenzwarkeinevölligeMedenehmen,weilniemandvondenMd-
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tcn zugegen; dochinHofnung, daß einegäntzlicheVereinbarung mit
derLandes-Herschaft,vor der Kayferl.Lommizsion, würde getroffen
werden: so wölkensiesichzu einerZulage gestehen,so sauer es auch
dem erschöpftenLandewerden dürfte, wobeysieaber dochnochvieles
zu bedingenhatten. Denn die vergangene Zeiten hatten sie witzig
gemacht, die künstigeMißverständnissevorher zu sehenund zu verhü«
ten. Der von der L.ühe zuMulsorv, welchervorhin schoneine
Unzufriedenheitgeäussert,gab d. 16. zuProtocoll: „Es hat dieRitter«
„schafft des Ambts Bukow mir schlechthinnicht commircixet, die
„Verhöhung des quanti contribut. zu verwilligen.,, Er trug auch
sonstnochandere Dinge vor, welcheGerechtsamedes Landes betra¬
fen, als dieVenvegerung der Appellation in FifcalischenProcessen;
worauf aber dieandern antworteten: siewären dazunichtmttruiret.
Der E. Ausschußwürde wohl das nöhnge beobachten. Womit al-
so dieserConvent geendigctward, p)

z. Damahls wolte die Stadt Rostock, welche sich bey ihrer
neuen Convention rechtwohl befand, die Güter Barrelsdorff und
ZVillershagen, von demClosterRtbm'y, wiedereinlösen. Es war
aberZarressdorffaus Oeciitoren Händen gekauft, wie drobenan-
gezeiget,cz)in welchemFall keineEinlösung bei;uns stat hat. Die
Provifores frugen, aus dem erzehlten Lonvenc, die veputirten alhie
um Raht, wie siesichdabey zuverhalten hatten; weil jeneaber nicht
den rechtenGrund anzeigenkonten, so wüsten dieseauchihnen nicht
zurahten.

Am n.Dec. ergingenzu VOicn,Kayserl.Conclufa; so mm
nachMecklenburg kamen,und derRitterschaft guteHofnung mach-
ten, daß die oberwehnteAuseinanderfetzungs-Lonventionwohl dürft
te rückgängigwerden. Denn der HertzogzuSrreliy Mirorv hat.
te sicham 24.X0V. zuXVien, bei)der angefangenenHof-LommislZ.
c>ninrerveniencio gemeldet, und durch mehrgedachten vonMiddel.
bürg, einezweckfüglicheSchrift übergeben,dieauch ad a£tageleget
ward. Die RitterschafthatteumMittheilung derStädtischen Schrift
MZV0M4.^V. gebeten,welchesienun erhielte; wobeyzugleichKay-
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serl.Maj. declarirten,daß DieangefangeneHof-Lomwission ehestens
sollefortgesetzetwerden, r)

Inzwischen hatte dieRitterschaft bereitsAo. 1749. im Se¬
ptember eineSchrift druckenlassen,welchedenTitul führte: N?ar-
hassrc Erzählung, was sichmit denHerrn Hertzogenvon Mecklen¬
burg, feitangetretenerLandes-RegierungdesHertzogsChrlsttan L.U-
dcrvtg c. c. und DeroselbenLund-Ständen, bis im Monaht Juni»
1749"zugetragen; welchemit looBcylagen begleitetwar, wodurch
siefette beglaubigetwerden. Dieser ward nun Ao. 1750. einestar»
ckeSchrift vomHofe entgegengesetzt,die derVerfasser nante: Ver-
rhetdtgce Gerechtigkeit der Hertzoglich-Mecklenb.Maaß-Reguln,
wodurchgedachteErzählung (ölte entglaubigetwerden. Sie hatte
1ivBeylagen, diegröstentheils bisher noch nicht gedrucktund ge-
schicktwaren, das MecklenburgischeStaate-Recht, in denwichtigsten Ao.
Haupt-Stücken, zuerläutern. Hieraufgab dieRitterschaftAo. 175T. 17^1»
heraus: AusführlicheBetrachtung über verschiedeneStücke der
Gemeinschafrs -und Contributions-Vevfatfim$; wodurch die ob-
erwehnteRechts gegründeteVorstellung feite bestücketwerden, diese
hatte als.Bcylagen, ohne was nochin den Anmerckungmbey der
Betrachtung selbstangebrachtwar. Gegen dieseschriebder Hos in
selbigemJahr einausführlichesWerck, genant: L.cyresvl)ort, zur
Behauptung desRechtsderHertzogl.Mecklenbl.Auseinandersetzungs-
Lonvencion; wobey l24. Beylagenwaren. Es ward aber mit die«
senund darauf nochfolgendenSchriften, dieBeruhigung des Lan-
des, welcheder Hertzogso sehnlichwünschte,nichtbefodert. Wir
kommenalso wiederzuunsermVorhaben.

Das Vieh-Sterben ging im Landenochimmerweiter fort.
Es erfolgte eineFürstl. Verordnung, das verreckte,mit Haut und
Haar zu begraben. Diß geschähezwar,aber es hals nicht. Daher
am g. Jan. sreygegebenward, weiles dieSchinder nicht,für denge-
setztenLohn (>6ßl.) abdecken wollen, daß ein jeder solches, seinen Eh-

ren unbeschadet,verrichtenkönte. Es erfolgtendarauf nochandere
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guteVerordnungen,diein denIncelliAenc^-Blätternzulesensind.
Adereshalfallesnichts/dasSterbenzognochimmerherum.

Der E. Ausschuß hatte die Vorder-Städte abermahls am
zc?.l)ec. a.p. zu einer Vergleichs-Handlung einladen lassen; sie ant¬
worteten aber D.n.Jan. da der eineBevollmächtigte aus ihnen, (Hof-
RahtScorch aus Güstrow) seit letztgepflogenerHandlung versior-
den: so fünden sie sichnicht ermächtiget, ohne neue Volmacht und
InNruLiion von den andern Städten , sichzu solchenTractaten einzu-
lassen. Hiezu aber würde ein algemeinerLonvenc der Städte erfo-
dert, welchensie dochauch nicht anders, als mit Vorwissen der gnä¬
digsten Herschaft anstellendürften. Inzwischen müsten die versiegel«
ten ALia von letzterVergleichs-Handlung unentsiegeltbleiben. Die
Mterschaft sähesolcheEntschuldigungals eineFolge der neulichsibey-
gelegt erhaltenen ^ooRihlr. an.

Die Städte hatten noch bey ihrem letztenConvent (d. 16.
Apr. a.p.) beliebet, zur Bezahlung ihres Aflefloris Koncrf und an¬
dererAusgaben,eineAnlagevon8ooRthlr. zumachen. Es erging
alsod. 2s.Jan. einAusschreiben,samtbeygelegterRepaititionan die
Städte; darin die Vorder-Städte zugleichgute Hofnung, wegen
Wiederherstellung der bürgerlichenNahrung, durch ein erwartetes
Kayserl.Decretum, machten. Denn so hatteder StädtischeAn-
wald zu rvien, der von Harprechr, bereits den 27. Jul. a.p. der
Städte Quadruplic (vierte Satz-Schrift) übergeben; darauf solche
Wiegesagt, d. n.D<?c. der Ritterschaft war commumciret worden,
um sich allensals mit Antwort vernehmen zu lassen. Es kam aber
auchjetzodieRitterschafthieraufd. 12.Febr. durchdenvon Mid¬
delburg ein, undstelletevor, daß dieStädte mancherlei)beträchtli-
che^ova angebracht; zudem wären siemit denStädten, in gütlichen
Vergleichs-Handlungen, begriffen,und hätten die bisherigenLandes-
Umstände solchenur unterbrochen. Bat also,zu erlauben, daß siesich
nochmit ihrerQuintuplica(fünftenSatz-Schrift) mögtevernehmen
lassen. Womit der Städte Hofnung abermahls wegfiel.

4. Esward.8.Febr.daesmitderHof-LommisüonZUVQtitt
zur
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zur abrancchltgenSesfion kam. Als Kayserl.Lommillärii fundensich
hier die drei)Reichs-Hof-Rähte, von Z^norr, Laron von Senken-
bcrg undLaron vonVockel. Der8ecretar.Iol). Georg Reiyer,
führte das Protocoll^ Von Hertzogl.Schrverinscher Seiten wa-
ren da, derGeheimteRaht und Reichs-Tags Gesandter,LaronTeuf-
f'el von Türkettsee und der Vice-Cantzlar Ditmar. Von Streliy,
der Geh. Raht von Moll. RitterschaftlicherSeiten waren zugegen,
die vonIasnumd, von Wackcrbarth und von Middelburg.
Dieser letztewar auch,alsReichs-Hof-Rahts^genr. bevolmächtiget,
Nahmens desHertzogs zuSrrcliy-Mirow zuprotelUren, daß /.was
„der bekanntenLandes-Unionzuwiedervorgenommen werden mögte,
/.daran wolle seinFürstl. Herr Principalis beysichetwa für Ihn erau-
„genden LuLcesüons-Anfall, nicht gebunden feyn.,, Man sähe also
schonvoraus, daß die ohne desLandes-Bewilligung angefangene,und
nachher so mühsam vertheidigteAuseinanderfetzungs-Lonvention,s)
dennoch wohl würde vereiteltwerden. Es ward solcheProtection
mit zu ProtoLoII genommen, wodurch der Ritterschaft, die jederzeit
solcheTheilung für schädlichgehalten, auch in andern Stücken gute
Hvfnung gemachtward. Es gefielaber derselbengar nicht, daß die
Städte keineDeputaten zu dieserCommisfion gesandt,und damit zu
erkennengegebenhätten, daß ihnen die alteUnion, welchein damah-
ligen Streit-Schriften von der Hof-Seite sehrgeringschätzigangezo-
gen ward, nicht sonderlicham Hertzenläge.

Als es zurHandlung selbstkam, soward der Contributions-
Punct zuerstvorgenommen. Die Fürstl. Scbrvcrmsche erklährten
sich,daß sie,wegendesModi (nach denHufen zu stemm) an sichselbst
nichts einzuwendenhätten. Es seynur um einerichtigeAusgleichung
der adelichenGüter nach Hufen zu tkun. Eine vorzunehmendeAus¬
messungwürde hiezudas schicklichsteMittel seyn. Die Ritterschaft!!-
chenDeputaten wandten dagegenein: die Husen-Anzahlseybereits,
durchKayserl. Decifion vom 23. Mart. 1733. und 2. Oft. 1738. auf
4700 fest gesetzet. Die Kayferl. Lommisüon zeigete darauf an: sol-

ches sey nur mitlerweilig(proviswnaliter) geschehen. Doch da die
N 2 Alis-
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AusmessunggrosseUnkostencrfoDernwürde, auch dieselbevi.le
Sä)wierigkeitenund neueParticular-Processeerweckenkönte: so
würdeam bestenmiteinerBogen-Handlung(per averfionem)aus¬
zukommenseyn. Diß war nunauchderRitterschaftMeinung,und
hattesieschondeswegend.31.Aug. 1750.eitiePun&ationausgesctz.t,
darinsiesichzueinmehresals 12000c)Rthlr. erklährethatte; wenn
dieDomänenund Städte eingleichesthunwürden. Solche Pun-
öation hatten die RitterschaftlichenDeputaten schon d. 6. Febr. der
Kayserl.Commisfion,unterderRubric: Fertterrveirigeuntettbl.
Ricrerschaffrl. iLrklahrung, übergeben. Da nun dieselbeden
Fürstlichencommuniciretward, sostelletendiesedaraus d. 11.Pebr.
einekurye ZWiedcr-Erklahrung; worinsiediewahreHusen-Zahl
ausfündiggemachtwissenwollen. Darauf vonjederHufeeinjähr-
lichesbilliges(Quantumsoltefür beständigverglichenwerden. Es
woltenaber dieRitterschaftlichensichhieraufnichteinlassen. Sie
meinten, die4700 HusenwärenvomKayserentscheidentlichfestge-
setzet;woltenauch,daßdieStädte, zurBehandlungdes(^oncribu-
rions-Puncts, mit zuzuziehenwaren, wie denn die Scargardische»!
sichhiezu,durchihrenAnwald,NahmensFischervonEdrenbacb,
gemeldethätten; aber dieKayserl.sagten:daßderStädte quotasich
hernachschonfindenwürde,und soltedazuderTerminus,auf nächste
Sesfion, angesetzt werden.

Am II. Febr.ward solchedritteSesfionzwargehalten. Es
ward aberdieFrage: ob die 4700 Husenentscheidentlichodernur
mitlerweiliggefttzct?nichtausgemacht. Denn es woltendieRit-
terschaftlichenzuvoran ihreCommittentenschreiben,um nähereIn-
.rtru&ionzuerhalten. Die Hertzoglichenaberbliebendabei),daßdie
wahreHusen-Zahlannochauszumachen;acstaltAo. 1669.wiedro-
dengesagt,dieselbeauf 12^45.angegebenworden,t)

Hieraufergingd. 1s. 5ebr.einLommifiarischesRescris'tan
dieRitterschaftnachMecklenburg, darin ihr zuerkennengegeben
ward: wiebereitundgeneigtdieHerrenHertzogewaren, alleZwi-
stigkeitenmitderselbeninGüteabzuthun.DieRitterschaftmögte

sich
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sichnun auch erklähren,wozu sie sich, überRichtigstellungderHufen,
einverstehenwolle; anerwogen sich dieHerren Hertzoge so moclerat
erkläret, daß siees bei)nahe der Ritterschaft selbstüberlastenhätten:
ob sie die in Ao. 1669. anerkante Husen-Zahl noch jetzoannehmen
oder eineAusmessungder Hufen erwählen wölken. Sie würde nun
hierüber, ohne Aufschub, einepofitive und uneingeschränckteErkläh-
rung abzugebenhaben. Solche.zu befördern und alle Aüszüglichkei-
ten abzuschneiden,würde dienlichseyn,geschickteund derSachen ver-
ständigeLeuteaus ihremMittel zuerwählen, welchediezu Wien sich
befindende Ritterschaft!. Deputaten jederzeit inftruireii fönten, „so
„würde dadurchdiegütlicheEinverständnis,mitAdthuung allerStrit-
„tigkeitenin kurtzemzum glücklichenStande zu bringen seyn.,,

Was die Sache der Sradte wieder dieRitterschaft, wegen
der bürgerlichenNahrung betriff: so hatten die Städte gebeten, daß

auch diesevor der HosCommisfion wogte zur gütlichenHandlung
kommen. Es erging daher gleichfals am 15.Febr. ein Refcripc an

sie: Jemanden, zur gütlichenBelegung, genugsamzu bevolmächti-

gen, und innerhalb 2.Monahten nachWien zu senden; so folte au6)
hierüber gütlich gehandelt werden. Es sähe aber hiemit noch sehr
weitlauftig aus; indem die Städte von der Ritterschaft unmügliche

Dinge soderten. Denn so wollen dieStädte, es solledieRitterschaft

erweisen,was sievor ao. 1572. für Krüge gehabt, welcheihr fodann

zu lassenwären. Es hatte aber der zo jährigeKrieg, die darüber spre¬

chendeNachrichten vorlangst verschlungen. Die Hertzogl. Bevol«

mächtigtenstateten aus u?icn d. 20. Febr. Relation ab, und gedach¬

ten darin auch diesesPuncts. Sie meinten,daß die Städte nur al-

lein über die Ritterschaft dieserwegenklage, aber sie hatten von je her

sichauch über die Fürstl.Ampt-Leute beschweret.

n) Protoc. gehalt. zuNeu-Strelitz imGeh.RahtsLoIIegio den 2.

und Z.OÄ.i7)0. o) Protoc. desConventsderStargardi¬
schenStädte geh.zuNeu-Brandenb.d.15.Oft. 175-0. p) Pro¬
toc. des Landes-Lvnvems zuRostockimvec. 1750. -z)Fib. is.

N z 9. 141»

-
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p. 141. r) Conclus.Caefar. VOM r i.O£t. 175-0. s)Fa£tiSpe-
cies und wahrhafter historischer Bericht, von Denen im Hertzog'
thum Mecklenb.und dazu gehörigenLanden seit600 Jahren,un-
ter denLandes-Herren vorgenommeneLandes-Theilungen 1749»
t) Protoc. der Kayserl. Hof-Lommisüon vom 8«und 11.Febr.
1751.

Das X. Cap.
AnschickungzumLandes-Vergleich.

§. i. Unterschiedliche Gesinnungen der Städte.
2. Die Ritterschaft gibt nach. Der Heryog von Strelig-

Miron» stirbt,
z. XVas bey der ^o^Commisßon zu VCittl vorgekommen.
4. 5Vas weiter daselbst vorgegangen.

a fm 2. Apr. meldeten die Burgemeistere zu parchim und Gü-
strorv an Burgemcistcr und Raht der Vorder-Stadt Neu-
Brandenburg: ob es ihnen gleichfals gefällig seyn wolte,

nach Sternberg zu kommen; um daftlbst wegen Volmacht und In-
klruLlion einesDeputaten nach XEicit zu sprechen. Der Convenc
ging d. 17-Apr. vor sich,da denn beschlossenward, zurErsparung der
Kosten, nicht eine eigeneDeputation nachrvicn zu senden; sondern,
nach dem Naht der HertzoglichenGevolmächtigten daselbst, so sie in
jetztgedachterRelation gegeben, die beyde Städtische Agenten (Har-
precht und Fischer) dieserwegenzu bevollmächtigen. Solche Voll«
macht würde Dr. Aütemeycr aussetzenund allein auf den von Har-
precht richten,alsdenn soltensie alleStädte, mit ihrenUnterschriften
und Eigneten, beglaubigen. Die Inflxu&ion wölkenallein die Bur-
gemeisterein den Border-Städten unterschreiben,und sonstnieman-
den,werderauchsey,Nachrichtdavongeben. Es wardaberaus
diesemallennichts.
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Die Ritterschaft wolle gleichfalsunter sich,auf derHof-Lom-
misüon Anrahten/ einenLvnvenr halten. Die zu Rostock befind-
licheLand-Rähte und Oepurirte, die sichsonstE. Ausschußgenannt,
meldeten solchesVorhaben, durch ein ^emoiial vom z r. ^arc. an
J.DHl. so ebenjetzozuRostock waren. Da sie denn sogleich,doch
citra confequent. authorifiret wuuOcn, zu solchemheilsamenZweck
alle und jede von derRitterschaft, einzuladen; und zwar mitderVer-
Warnung„daßderjenige,welcherausbliebeoderdesConventsBe--
„rahtschlagungen bis zumEnde nicht mit beywohntezuallem was be-
„schlössen,eben so volkommen,als wenn er dabey gewesenWare,ver¬
bunden seynsolle./, DerLonvenc ward darauf d. 14. .Apr. ausge¬
schrieben, um d. 18«Maji in Rostock einzukommen,ward aber her«
nach nochweiter, bis auf d. 22. Jim. ausgesetzct.

Am 1.Jun. kam der Vice-Cautzlar Dirmar aus v?rcn wie-
der zurückund zuRostock an. Von hier kam der Hertzog d. 2.Jun.
nachSchrverm, besuchtedas Lust-SchloßAlcmorv, und kehrted.s.
jun. wiederzurücknachRostock. Am 12.jun. kam gedachterVice-
Cantzlar zuSchwerin an.

Der Frev-Herr Gerd Carl von Saw zu Vcllin, erlangte
d. 23. Jun. vomKayser das Rcichs-Gräfiiche Diploma, so Hierbei;er¬
folget.

Die Städte desStargardischcn Craises, schriebenaus tteiu
Lrandenburg d. 19.Jun. an den E.Ausschuß, sreuetensich, daß sie
nun angenehmeHosnung, zurHinlegung der LandverderblichenZwi-
stigkeilenschöpfenkönten; bezogensichaus ihre alte unzertrennliche
Vereinigung mit den übrigenStänden desLandes, und verwahreten
sichgegen alle einseitigeVergleichs-Handlungen. Der E. Ausschuß
antwortete ihnen d. 29. jun. bezeugctegleichstesseineFreude über die
rechtschaffeneund patriotischeGesinnung dieserStädte/ „um diealte
„I.lnions-VerbindungundwohlhergebrachteLandes-undContribuu-
„ons-Versassung,wieesdas alteHerkommen,dieLandes-Fürstl.ke-
,/verlalenundgnädigsteResolutionen/ auchdiebesondersostmahlige
„Kayftrl.Erkenntnisse«rfodetten/beyallenVochllenheiten/ seltend
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„zusehen,,versicherteDaneben7Da§ deswegen,nach Gtreliy, an I.
Dhl. geschrieben,um dasigenStädten, nach ihrem Vellangen, die
Mit-Zulassungzu diesemLonvent zugestaten. Beklagte aber auch,
daß bis dato nochnichtdiegeringsteAntwort hierauf eingelaufen;in«
dessenwollen sienichts beschlossen,was demgemeinschaftlichemlnrer-
esseentgegensei). Die Unterschriftwar: , L.and-Rahr lind Depu-
„rirtc von R.u.L.. der HcryoZthümer Mccklendl. zum Engern
„Anßschuß.,,

Die Burgemeisteraus Parchim und Güstrow hatten, auf
ihrem vorerwehntenConvent, auch von der Lontribution der Clo-
ster-Dörser gesprochen,daß ihnen dieselbesowohl als derRitterschaft
zu Hülfe kommenmüste; weil dieStädte, vermöge der Reverfalcn
von 1572.gleichesRecht mit der Ritterschaftan den Clöstern hätten.
Nun war ihnen dieRitterschafthierin,was denLontriKucions-Punct
anlanget, gar nichtentgegen; sondernhatte vielmehr schongeäussert,
daß dcrCloster-Dörfer(^ontnKution allendreyen,als vomainen, Rit¬
terschaftund Städten, zugute kommenmüste. Die Burgemeistere
aber meintenHieb«)sonderlichaus ihrerHut zu seyn,und fertigtenein
Supplicatum an I. Dhl. liessenauch dieseSache den 8. und io.Maji
an die andereStädte gelangen,und waren ihnenzugleich,zurBetrei«
dung derselben,eineColle&e von 800 Rthlr. anmuhten. Es erfol-
gete aber von Schwerin d. 17. jul. zurAntwort: daß die Städte
solchangegebenesRecht, an fcicContribution derCloster-Dörfer,bin»
nen z Wochen, gehörigerläutern, bescheinigenund sodanngnädigste
Verordnung gewärtigensolten. Hiebe«)ward ihnen zugleichbefoh-
len, einevolständigeund von 2. Zoranen vidimirte Abschriftvon der
Union de Ao. 1659. mit allenUnterschriften,einzusenden. Denn die
Städte hatten derselbenin einemExhibitozuIPQicngedacht,und also
zu erkennengegeben,daß siedieselbehätten. Als dieVorder-Städte
säumeten,sowohl ihr vermeintesRecht an gedachteContrilnition, zu
erweisen,als auch dieverlangteUnions-Formul einzusenden;soerging
deswegenam 17.Aug. eineErinnerung. Endlicherfolgteam 6.Sept.
Mls Schwerin/ die Antwort an dieVorder-Städte, welchedahin

aus-
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auslief, daßJ.DHl. so wenigderRitterschaftals denStädten etwas
an derContribution derClöstergeständigwären, als welchelediglich
der Landes-Obrigkeitzustünde.

2. Inzwischen waren schon im hinterlegten Jahr die Hos-
Rahte Dctharding undHandrvich, ?ro5essores!v!ecjic.zuRostock
und dievoÄOles 25tun, Scbaumkcl und Becker zuCraiß-
Phyficis ernant, um das^eckcinal-Wesen zu beobachten, aufApothe-
kere,LKirurZis.Badern undHeb-Ammen zusehen,wozueinegewisse
Verordnung vorgeschrieben,die d. 20. Jul. zu Schwerin durch den
Druck bekantgemacht, und an alle Städte gesandt ward; wobey
auch zugleicheine Tax-Ordnung für die Medicos, Ghirurgos und
Heb-Ammen zufindenwar. Es waren dergleichengute Anstalten
schonvorher in den benachbartenLändern gemacht, wovon man zu-
gleichbei)uns das Muster nahm.

Die Vorder-Städte zeigetenbei)Hofe d. 13. Aug. an, daß
sie nöhtig fündeneinenLonvenc anzustellen. Es ward ihnen in der
Antwort, wieschonsonst,angefüget,daß siehinführo,bei)solchenBe¬
richten, zugleichden Ort zumConvent melden „auchum gnadigste
„Genehmhaltung und Vergünstigung, nachArt und Pflicht beschei-
„denerUnterthanengegenihreLandes-Obrigkeit,,anzusuchennichtver¬
gessensolten. Am i z. ><ov.meldetendie Vorder-Städte den Ort
ihrerZusammenkunst,nemlichScernberg, und baten umFürstl.Ge-
nehmhaltung, welcheauch d. 17.N0V. erfolgte. Solcher Lonvenc
ward ausd. 2r.Dec. wegenFortfahrung mit der Licent, angefetzet.
Es war aber nichtallenStädten gelegen,daß der Terminus so kurtz
vor Weynachten bestimmet. Voiycnburg, wolte gar nichtdarin
willigen,daß dieStädte befchliessensolten,denI^icenr-^Iczäumweiter
beizubehalten,als worüber ihre Stadt ohnfchlbarmüstezuGrunde
gehen. Einige hieltendafür, daß der Städte Nahrung, durchdiel^i-
cent, am meisten zu befodern, weil die Einkünfte der Fürst!.Cammer,

mit demAufnehmender Städte, wüchfen; daher zu vermuhtenwä¬
re, da^ der Hof gern das Ausnehmender Städte befodernwürde.

Neunzehntes Luch. O Aber
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Aber was entgingsodann nichtderCammer in denFürst!.Aemptern,
wenn diesesoltendiebürgerlicheNahrung fahren lassen?

Am 14. vec. ließ der Hertzog ein Patent ergehen: daß die
Beampte und Befehlhaberein den Hertzogl.Domänen nichteigenes
Gefallens denenleibeigenenUnterthanen für gewissesLose-GeldEnt-
lassungs-ScheineoderFrey-Briese ertheilensoiten.

Als es mit derHof-Lommission zuXVien was langsamvon
staten ging, und der HertzogChrisitan L.uden>ig, naä) seinerHuld-
reichenGesinnung,gern mit seinemLandezuRuhe seynwölke; soward
abermahls ein Versuch zur gütlichenHandlung mit der Ritterschaft
des Landesd. 30.Sept. undfolgendenTagen zuSchwerin, durchden
Vice-CantzlarDilmar angestellet. Es war auch dieunabläßigange-

rAö. wandte Mühe, welche bis um dieMitte öesDecembris währete, nicht
»752. vergeblich.Wie denn derHertzogitnjanuario 1772, und abermahls

d. 27.>I^rr. umständlichnach lvicn berichtete: daß der Contributi-
ons-Modus, nach den Hufen, in Güte abgethan. Denn man war
sichsoweit einiggeworden,daß dieStcur solteaufHufen geschlafen,
von derHufe yRthlr. gegeben,und demEdelmann, an stat der Rit-
tek'Hufen, dieHälfte seinesGutes sieurfreygelassenwerden. Wo-
mit also dieRitterschaftsichder fernemBestimmung des Steur-.>lo-
rfi begab, als welchebisher manchenWiederwillen verursachetund
dieLand-Tage aufgehaltenhatte. Diefes war nun fchonein starckcr
schritt, zumvölligenVergleich, indessenwaren dochnochunterschied-
lichePuncte übrig, dievongrosserSchwierigkeit schienen. Wir wer-
den bald einmehres davon hören,wenn zuvoralhie eineshohenTo-
des-Falles gedacht.

Der HertzogzuStrelitz-Mirow, Carl L.udcwigFriderich,
welcherkeinenGefallenan der Ausemandersetzungs-Lonventionhat-
te, die jetzoso manchesMißvergnügenverursachte; war cinHerrvon
feinerGelehrsamkeit,scharferEinsicht,ordentlicherWirtschaft und
sehr leutseligemUmgangemitJederman. Der manchesan der Re->
gierungseinesHerrn Bruders zu Srrel,y bemerkte, welchesdessen
rechtschaffenesGemühtsehrbeunruhigte,auchvermutlichseinenTod
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befoderte. Er starb d. s. ^un. zuralgemeinenBedaurung des gantzen
Landes/ besondersdes Streliyschen, über welchesseineRegierung
gantznahezu seynschiene. DessenGemahlin war Elisabeth Alber¬
tina, eineFürstin, sodieseineKlugheitder wahrenGottcssurchtzuih¬
rem ewigenRuhm besitzet;sieist des HertzogsErnst Friderich, zu
Sachsen-Hllburgshauscn Tochter, welched. f. Febr. 1734. beyge-
legetward. Die"Ehe war volkommenliebreichund gesegnet, der
Hertzogzeugetemit ihr ro.Kinder, s.Printzen und s. Printzeßinnen,
diealsoauf einanderfolgten:

1) Christiana Sophia Albertina, geb. d. ö.Dec. 173^
2) Carolina, geb. d. 22.Dec. 1736.starb bald darnach.
3) Adolph Frider. IV. geb. d. 5. Maji 1738. ward regierender

Herr.
4) Elisabeth Christina geb. d, 13. Apr. 1739. starb ein Jahr

nachher.
?) Sophia 2.ouise, geb. d. 16. Maji 1740, starb d. zi.

6) Carl L.uderv. Frider. geb. d. ro.OÄ. 174?.
7) Ernst Gottlob Albrecdt geb. d. 27. Aug. 1742»
8) Sophia Charlotte, geb. d. 19.Maji 1744.
9) Gotthilff, geb. d.28.OÄ. 1745.

io) Georg August, geb. d. 16. Aug. 1748.

Drei) Tage, nachdiesesHertzogsTode, (d. 8. Jim.) ward des¬
senTestament, in Gegenwart etlichervon Srreliy bevollmächtigten
Rahte, eröfnet; darin dieVormundschaft seinerKinder der Fürstl.
Frau Wittwe aufgetragen war, wobei) es auch blieb, gestalt der Kay-
ser solchesTestament, auf Anhalten derFrauWittwe, d. 4.8ept. be¬
stätigte. u)

3. Die Haupt-Sache, welcheden völligenVergleich zu
Schwerin noch zurückhielte, war der oftgedachteX~lcbtn>Modus
bey derContribucion,welchendieerlegten,soausserdenHufen wohn-
ten. DiesenModum hatte vorhin dieRitterschaft,zurErleichterung
der Hufen-Steur, gehabt. Nun aber begehrtesolchendieLandes-

£> 3 Hex-
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Herschaft, und gaben die alten Zeiten, daß er bald hieher, bald dort-
hingeflossen; folglichkein beständigesHerkommenanzuführenwar.
Es ward also dieserPunct zurKayserl.LommislionmitSrreliyscher
Einstimmung/ ausgesetzt. Inzwischen ward das Lontnbutions-
Wesen derBauren vorgenommen,welchein denDörfern derSläd-
te wohnten.

Hiezuergingd. 19. ein Hertzogl.^Ian6at an den Graf
vonVafleviy, der seitd. 8. ^srt. GeheimerRaht war, an denOber-
Hauptmann und Cammer-piXlIäentenChristian von Loch, Re-
gierungs-Raht von Gmich, und an die Cammer-Rähre, Johann
Cornelius von Müller und Johann Georg Wache,Husen, um
von den Städten, welcheDörfer hätten, eine Deputation nach
Schwerin zu fodern; mit ihnen, wegen des rückständigenzuliczui-
diren undHandlung darüber zu pflegen; über diekünftigeErlegnissen
aber eine richtigenorm zumStande zu bringen. Diese HHrn.
Rähte schriebendeswegenden 26. O&ob. an die Vorder-Städte
parchim und Güstrow, und setztend. 28. ^ov. zu solcherDepri¬
vation an.

Indessen war d. 6. Oft. ein Kayserl. Conclufum ergangen,
daß die Hof-Lommisüon zu Wien foltewieder vorgenommenwer-
den. Es ward auch abermahls d. iz. OÄ. eineLeslion gehalten.
Hier waren zugegendieReichs-Hof-Rähte, Baron vonHaaen, von
^norr, Laron vonSenkenberg undLaron von Vockel, stmitdem
LecretarioRciycr. Von Hertzogl.ScbrverinscberSeiten funden
sichnochdievorigen,so nun beydeGeh. Rähte waren, nemlichTeuf-
fel und Dirmar, von SrreUyscher, Moll. Ritterschaft!.Bevoll¬
mächtigterwar derHoftMarfchall Balrh. Hcnn. ron lvendestcn',
samt den vorigenvon rvackerbarrh und von Middelburg. Der
Grargardiscben Städte Agent, Fischer von Ehrenbach, ward
gleichfalszurErscheinungangesagt,weiler aber nochkeineVolmacht
hatte, so erschiener nicht. Hier ward nun gedachterWeben*Modus
vorgenommen. Die Hertzogl.AbgeordnetenübergabeneineSchrift
ANjerder^ubric: Loco oralis recejfus, darin sie dieseSache der
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Kayserl.Lommislion vorstelleten. Die Ritterschaftlichenerklähreten
sichDarauf,Dagsiebevollmächtigetwären,zudemverglichenenHufen«
Quanro.wenn solchesdurchdieAusmessungfestgesetzet,nochzehntau-
send Rthlr. wegendesNeben-Kiock,anzubieten; wobcysiebedmgen
wolten, daß solchesQuancurnnimmerzuerhöhenund in neuenDrit-
fein zu befahlen. Sie sajsetendiesesineinerSchrift, sosie: Ritter-
scdaffcl.ütcklahrung wegendes Neben-kiocii,nannten. Mündlich
thaten sie nochhinzu, daß siegar nichtwillens waren des Hertzogs
Besteurungs-Rccht zu schmälern„jedennochmüsten sie auch, der
„Warheit nach, voraus setzen,daßsolchesRecht nichtunumfchräncket
„sey„dieGrentzenhierinwürden durchdievon vielen100Jahren her
errichteteLandes-Versassung,durchdas von denLand-Ständen be¬
sesseneund von denHertzogenselbstanerkannteEigenthumö-Recht,
wie auch durchdienachhererlangtePnvilegiaunöReverfales bestim¬
met, wobei)sienochein pro memoria übergaben,darin siedieGrün-
de anführten,welchesiefür dieBeybehaltung des Neben-KIocliihrer
Seits hatten. Sie sagten: R. u. L. hätten von jeher das Recht ge-
habt, über das Quantum sichmit der Herschaftzuvergleichen,und
den Modum zu stellen; welchesRecht hiemit, durchihre wilkührliche
Anerbietunglitte, und dennochwolten sie, zur BezeugungihrerVer-
ehrunggegen die Durchl. Herschaftnochjährlich10000 Rthlr. zule-
gen. Baten also,dieKayserl.CommisfionmogteihreDurchl. Her-
tzogezurAnnehmungdiesesAnerbietensvermögen. Weil aber der
Hof-Raht Busse vormahls angegebenhatte, dcrNeben-^Ioclusfönte
18o tausendRthlr. betragen,sowolten 10. oder auch20. gegen 180.
nichtviel sagen. Doch dieRitterschaftmustegantzanders von dem
Ertrag desNeben-KIoäiversichertseyn; sonstwäre siegewißin ihrem
Anerbietenweit hohergegangen. Es war auch nicht müglich, daß
der Neben-^Ioclussoltemehr als der Haupt-Kioäus auswerfen,wel-
ches dieCammer-Güter zeigenkonten, worin derselbeNeben-Ivlocius

DieRitterschastlichenvexmirtenbeschweretensichalhie,daß
derHertzvgzuSchwerin/nachdemdieLand-Lxecmoresnbaeschaft,

Q z sie
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sieanBeytreibungderRestantenhindere,insonderheitwasdieNeces-
farienbeträfeund wenn sieunter sichfreywilligeAnlagenmachten,
wie jetzo,zur gegenwärtigenHof-^ommklicm. Die Hertzoglichcn
antworteten:Es suchedieRitterschaftnichtdieExecutionbei;I.
Durchl. unmittelbar,oderbei)derselbenNegierung,sondernbei)den
Gerichten;diedochnur für Streitnmd nichtfür Policey-Sachcn
wären. Würden sienur demHcrtzogedenMund darumgönnen,
sowärenI. Dhl. bereit ihr zuwilfahren. DieserPunct war also
leichtverglichen.

Die Conti-ibutionvon der Ritterschaftwar nun schon4.
Jahr herbestehengeblieben,währenderZeitmogtenetlichezumAb-
trag desaufgesummtenunvermögendgewordensei;»; deswegendie
Vermögendebesorgetwaren, daßjener(Quantumauchauf siemit
fallendürste. AberdieHertzogl.erklahrtensich,es würdendieLan-
des-HerrensichbilligfindenlassenunddenSchaden wegenderIn¬
solventen auf sich nehmen. Wogegen gleichstes nichts einzuwen¬
denwar.

Die Ritterfchastlichcnzeigetenan, daßdieStargardischm
Städte sogernin derUnionbleibenwollen, und wiederalleTren-
nungproreüiret hätten. Die Commisfionsagtedarauf: daßauch
dieanoernStädte nochwürdenvor sieerscheinenmüssen,und hätte
die Stadt Rostock schoneinenGevolmächtigtenan den Agenten
Fischervon Ehrcnbach bestellet,womit dieseSesfionbeschlossen
ward, w)

4- Hierauf ward am 17. Oft. abermahls eine Sesfion zu
Wien gehalten,da denndas letzteProtocollumwiederverlesen,und
sowohlvondenHertzoglichenals Ritterschaft!,unterschriebenward.
Die Kavserl.verlangtenvondenHertzogl.eineGegen-Erklährung,
auf dieRitterschaft!.ErklährungwegendesNeben-k^ocli.Die Her-
Högl, übergaben eine Schrift, s» sie Wieder, ErMrung nannten,
darin siesagten: „Ein quantum generale (wie hier die gebotene
„10000Rthlr.) habevonje her denGru«d unendlicherStreitigkei¬
ten, zwischenderLandeö^ObrigkeitundUiiterthancnabgegeben;da



ao.i7!2. Mecklenburgs Beruhigung.
,vereinedasselbezugering, deranderezuhochgeschähet,es seyals»
/FeinbesserMittel,zurAbschneidungunsterblicherStreitigkeiten,als
„diespecialeBeyträgeeinesjedenKontribuenten./, Was sodann
cinjederzugebenhätte, das WeltendieLandes-Fürstenin einunwie-
derruflichbillig-mäßigesI^orrnarivurn.durchgütlicheBeystimmung,
bringenlajsen. Die Landes-HerfchafrwoltedavondieReichs-und
Craiß-Steuren,bisauf yo.Römer-Monahte,übernehmen;was dar¬
über, dazuwürdedieRitterschaftund ihreHinteressen,gleichandern
Eingesessenen,dochnichtmehrals dendrittenTheil, erlegen,sowie
solchesauf Landtagen, mitGutbefindenundBewilligungderRit¬
terschaft,in quantoundmodo, würdereguliretwerden. Bei) Un¬
glücks-Fällen,woraufDemission(ErlassungderSteur) gehöre,wür-
dendieLandes-Herren,wennes cinzeleFälle beträfe,(als wennein
Haus abbrennet)mit derBescheinigungdesGerichts-Herrenjedes
Orts zufriedenseyn. Ware aber der Lasusvon weitemUmfange
undalgemein,(als bei)Hagel-Schaden)sowürdedieUntersuchung
durchzweneauf Landes-Fürstl.KostenabzuordnendeCommiflarietj
zuuntersuchenseyn,denendieRitterschaftauchdieihrigengleichmäßig
deysügenkönte,um das QuantumunddenModumderDemissionzu
bestimmen.Was diê ecellarienbeträfe,sowürdensichdieLandes-
Fürstenauchhierin, zusolchemjährlichenQuanto erbieten,welches
von derLiebeundMildederselben,gegendieRitterschaft,zeugensolle.
Wegen Durchzüge,EinquartirungundVerpflegungderTrouppcn,
würdendieLandes-Fürstengernversprechen,was in derKayserl.Re-
folution vom 23.Mart. 1733. für billig erkannt. Es ist solche Reso¬
lution in den JuftifT. Decifion.Imper. vom angeregten Jahr zu lesen,
und gehetdarauf,daßsodannGleichheitzwischenDomain™,Ritter¬
schaft!.GüternundStädten zuhalten.

So gut nun dieseErklährungderHertzogl.Abgeordnetenla»-
tete: so hattendochdieRitterschaft!.Deputh-tcnnichtweiterInfhu-
ftion als auf die bereits gebotene 10000 Rthlr. deswegen sie dieses
allesnur auf Bericht(ad referendum)annahmen. Doch batensie
dieLvmmisüonmit einigenVorschlügeninsMittelzutreten,wovon~ -

si«
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sie sodann gleich fals ihren Lommircenten referiren wolten. Tie
Commisfion hielte die Bedencklichkeiten derHertzoglichen, wegen der

fotthinzu befürchtendenStreitigkeiten,für obwaltend,brachteaber
dennochim Vorschlag; weildieContribuenten,so derNcbcn-Klo-
ciusergriffe,(alsMüller,Schäfer,Handwercker,Haker,Dröscher:c.)
vonunterschiedlicherGattung waren, ob man nichtunterihneneine
Diftin&ionmachenfönte, alsodaß etlichederselbendenFürstenUN-
mittelbar,etlicheaberzur HülsedesAdels steureten,wozues auch
hernachmahlskam; aberjetzowoltendieRitterschastlichennichtdie
GrentzenihrerInftruftion überschreiten.Was dieNeceflarienbe¬
traf, darüberverlangtendieseeinenähereErfahrung. DieHertzogl.
antworteten:Sie köntensichnichtehervolständigund bestimmter-
klähren,bis siezuvordie Specificationder eigentlichenNeceflarien
eingesehenundgeprüfet. Doch föntensieversichern,daßdasQuan¬
tum, so die Landes>Herschaft dazu geben wolte, würde hinlänglich
seyn, und solte ein Fundus angewiesen werden, woraus der Städte
undvomainenAntheilzuvertreten. Die Ritterschaft!,baten, den
Punct wegenderrückständigen4 jährigenLoncriKucionzurRichtig-
keitzubringen. Denn siemüstengar zuempfindlich,wegenZurück-
bleibungderNeceflarien,hierunterleiden,auch würdenvieleihrer
LeuteinSchuldengerahten,undkünftigdurchdieExecutions-@ebu()*
ren, zuhart mitgenommenwerden. Die Hertzoglichenempfunden
dieses,underwiederten:Es soltenur dieRitterschaftRechnungab-
legen,wohinsiediehohenSummen an Neceflarimverwandt, als
welcheschonAo. 174z.gefodert,aber nichtherausgegebenworden.
Man wollediesenPunct nichturgiren, um alles anstößigezuvermei-
den; wegenderInsolventenhättensiesichschonnähermalenerklähret.
Die Ritterschaftlichenregerirten: Sie woltensichdessalsihrerecht-
licheVorstellungvorbehalten. Die Commisfionaberhieltedafür,
daß dieserbeiläufigePunct, wegenderNeceflarien,nochwohlruhen
fönte, um füglicher zum Vergleich zu kommen; womit diefe Sesfion
Iimitijetward. X)

Sie
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Sic gingaberd.20.Oft. wiederan. Da dennnachUnter-

schreibungdeslegtenProtocolli,dieKayserl.sagten:Weil dißgütli-
cheGeschäftauf die, vonderRitterschaftzu fassendeErschliessung,
ankäme,unddaßihrenDesminenhierzuvolkommeneInftruftioner-
theiletwürde; zudemEndedervon VOendesiennachHausereisen
wolte: sowürdeman ihn baldmöglichstwiederzurückerwarten,bei)
seinenKommittentenmögteer indessenden bestenFleißanwenden»
daß dieMaaß-Reguln zurErgreifungundFestsetzungeinesbilligen
Vergleichsungesäumtergriffenwürden. Da denndieseCommisfi-
on, so bald möglich, solle reaflumiret werden, y)

Der HertzogzuSchrvcrin erhieltevon diesenallenV.zi»
Oft. durcheineEftaffette,Nachricht. Indessenwar diesesdieletzte
Bemühung,so dieHof-OommisllonzumVergleichanwandte; in-
demdaraufim LandeselbsthiezumehrereAnstaltgemachetward.

u) HistorischeErzählungdesjenigen,sosich wegenVormund-
schaftdes ältestenPrintzenvonMirorv zugetragen,in 'Praft.
gegründeterBeweißvonAo. 175-3. w) Protoc. derKayserl.
Hof'Commisfionvom lz.Oft. 1752. x) ?roroc. derKayferl.
Hof=CommifT.vom17.Oft. 1772. y) Protoc. derKays.Hos-
Commiff. vom 20. Oft. 1772.

Der Neichs-Grafttt vHnSala Kayserll'chesviploma
cle claro prcsburg d. 2Z.^unii 17s l.

ir, ^rany, vonGottesGnaden,erwehltcrRömischerKayser,zualle«
ZcttenMehrerdesRcichs,inGermanienundznJerusalemKönig,Herzog

zuLothringenundBar, Groß HerzogzuToseana,HerzogzuCalabrien,Geldern,
Montferrat. in SchlesienzuTesche».FürstzuCharleville.MarggrafzuPont a
Moiissonund Nomen»,GraszuProvinee,Vaudemont,Blankenberg,Zntphen,
Saarwerden,Salm, Falkensteinze.k.

Bekennenfüruns, undunsereNachkommenamheiligenRömischenReich

öffentlichmitdiesemBrief,undthuukundallermanniglich:ÖbwollendieHoheder
Römisch-KavserlichenWürdigkeit,dareinderAlmachtigeGOtt, uns nachseiner

VaterlichenFürsehunggeselzethat, mitvielenherrlichenundedlenGeschlechtern

Neunzehntes Luch. P



undUnterthanengeziehretist: Jedochweil»solcheKayfcrlicheHoheit,jemehrdie
malteedleGeschlechtereihrenadclichenTugendenundstattlichenVerdienstennach,
«m'tEhren, Würdenund Wohlthatenbegäbetwerden,herrlicherglantzet,und
scheinbarlichergemachtwird, auchdie UnterthanendurchErkäntnißKayserlicher
MildezudestomehrschuldigergehorsamerVerhaltung,löblichenThaten,auchge-
treuenundstetenDienstenbewegetwerden. UndwirnunausjetztberührterKay»
serlicherHoheit,auchangebornerGüte undMilde, in Gnadenvorderistgeneigt
seynd,allerundjederunsererunddesReichsUnterthanen,Ehr, Würde,Anstich-
inenundBesteszubetrachtenundzubefördern;So seindwir dochmehrersgewo-
gen, derenjenigenNahmenundStammenin höhereEhreundWürdezuerheben,
derenVor-EiterenundsievonAlt-Adel-undritterlichemStand, herkommenund
gebohrenseind,auchsichin unserenunddesheiligenReichsAngelegenheiten,mit
Hetreuenund gehorsamstenDienstenstandhafterzeigen,und durchihre ritterliche
Thatenvoranderenrühmlichhervorthuu, undderWeltkundbarmachen.

Wann wirnungnadiglichangesehen,wahrgenommen,undbetrachtetdas
«lt-adelicheHerkommen,diesonderbarenTugenden,stattlicheVernunft,Geschick-
lichkeitundanderevorzüglicheBegabnissen,womitunsunserunddesReichslieber
Getreuer,Gerd Carl, desheiligenRömischenReichsFrepherrvon Sala,
«msBellin,Zehna,Braunsberg,^SteinbeckundSchönbergbesondersangerühmet,
undanbei)desmehrerenglaubwürdigvorgebrachtworden,wasmassenseineVor-
Elterenaus einenur-altenundbereitsin denenentferntestenZeiten,als Marche»
sen wohlbekanntenGeschlechtentsprossen,insbesondereaberseinAelter-Vaterzu
AnfangdesSiebenzchendenJahrhunderts,wegenverschiedenerin seinemVacer»
landerduldeterDrangsahlensichinDeutschland,undzwartaxMecklenburgischer»
Niedergelassen,alwoseineNachkommensichseitherobeständigin ur-alteundführ«
nehmeGeschlechterverheurathet,undsowohlbeydenendasigenHerzogen,als an-
derwartig,vonZeitzuZeit vieleansehnlicheCivil«undMilitair-Ehren-Stellen
bekleidet;Nichtminder,daßer Gerd Carl Freyherrvon Sala ftlbstenin
gedachtemHerzogthumMecklenburgansehnlicheGüterbesitze,undin dierühmlichen
FußstapffenseinerVorfahrenzu treten,vonJugendauf emsigstbemühetgewesen,
«uchinskünftigezunnferm,desheiligenRömischenReichs,inigleichendesDurch»
lanchtigstenErtz-HausesundgemeinenWesensNutzenundBestensichbisinseine
Grube unanssetzlichzuverwenden,des gehorsamstenErbietenssey,wieer dann
solchesnachdenenbesitzendentreflichenEigenschaften,wohlthuukan,mag,undsoll.

So habenwirdemnachausobangeführtenundmehranderenunserKaiser¬
lichesGemüthbewegendenUrsachen,mitwohlbedachtemMuch,gutemRath/ unS
«echtemWissen,ihmeGerd Carl Freyherrnvon Sala, dieKayserlicheGna-
Sßgethqn,undihnsamtseinenjetzigenund künftigenehelichenLeibs-Erben,und

derew
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derenselbcnErbens-Erbenbeederlei)Geschlechts,absteigendenStammes,für und
für in denStand,EhrundWürdeunsererunddesheiligenRömischenReichsGra-
fcnundGräfinnengnädigsterhoben,eingesetzetundgewürdiget,auchderSchaar?
Gesellund-Gemeinschaftderenselbenzugefügt,zugeselletundverglichen;

Thundas, fügen,gleichen,undgesellensiezuderenselbcnSchaar-Gesell-
undGemeinschaft:

ErtheilenundgebenihnendenTitulundNahmendesheilige«Römische»
ReichsGrafenundGräfinnen;Meinen,setzenundwollen,daßsiefürundfürunsere
unddesheiligenRömischenReichsGrafenundGräfinnenseyn,sichalsonennenund
schreiben,undvonunsundunserenNachkommenamReichundsonstenjedermän«
niglichdafürgehalten,gcehretunderkennetwerden,dazualleundjedeGnad,Ehr,
Würde,Vortheil/RechtundGerechtigkeit,Vorzüge,HerrligkeitinReichs-und
anderenVersammlungen,undRitterspielen,BenefieiaaufErtz-uudDom-Stifte«
ren, Geist-undWeltliche-AemterundLehenanzunehmenundzutragen,als ande-
re unsereunddesheiligenRömischenReichsvonIren vierAhnenVäter-undMüt-
terlicherSeits rechtgebohrneGrafenund Gräfinnen,theilhastig,tauglichund
empfänglichscynsollen;

ZnmchrerGedächtnüßuusererKayserlichenGnadehabenwirihmeGerd
Carl desheiligenRömischenReichsGrafenvon Gala, seinenehelichenLeibs-
Erben,undderensclbenErbens-Erben,Manns-undFrauens-Persohnen,dasbis¬
hergeführteur«alteWapennichtalleinhiemitbestätiget,sondernauchnachfolgend-
beschriebenesReichs-GräflichesWappenkünftighinallezeitzuführenundzuge-
brauchengnadiglichgegönnetunderlaubet,alsmitNahmen: Einenweissenodee
silberfarbenmiteinerMarqnisen-CronbedecktenSchild,in welchemobeneinaus-
gebreitetereinköpfigerrechtsschanenderschwartzerAdlermitgoldenenSchnabelund
WaffenundrothausschlagenderZunge:Untenabereinrochoderrubinfarbig-ge»
zinnetesGebaumitzweyenEck-ThürnenundeinemThorzusehen. Die Schild,
haltereseyndzube»denSeiten eingoldbewafneterschwartzerAdlermitausstrecken-
derZung;wiedannsolchGraflichesWappeninMitte diesesunsersKayserlichen
Gnaden-BriefsmitFarbeneigentlichentworfenist:

Weiters,unddamiter Gerd Carl desheiligenRömischenReichsGraf
VSNSala nochmehrunsereKayserlicheGnade,womitwir ihmewohlgewogen
scynd,verführenmöge,habenwirdemselbenundseinerehelichenNachkommenschaft,
Manns undFrauens-Perfohnen,diebesondereKayserlicheGnadgethanundFrey-
heitgegeben,daßnunyinführo,in ewigeZeitenvonunsundunfernNachkommen
amheiligemReich,auchunserenundihrenCantzeleyen,in allenunserenundihren
Reden,Schriften,BriefenundMißiven,sovonunsundunserenNachkommenaus-
gehenwürden,worinnensiebenennetundbestimmetwerden,derTitulundEhren»

Mrt: HochundWvhlgebohrngegebenundgeschriebenwerdensolle;Immaassen
K » kvjx
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wir dannsolcheszugeschehen,bcynnserenCanzleyenbereitsbestelletund befohlen
haben.

Ferner gönnenund erlaubenwir ihmeGerd Carl des heiligenRomi-
schenReichsGrafenvon Gala, seinenjetzigenundkünftigenehelichenErbenund
derenselbenNachkommen,beyderleyGeschlechts/über all obiges/auchnochdieses
«usbesonderenKayserlichenGnade»/ wie/ wannundzuwelcherZeit es ihnenins«
gesammtetwa gefälligseynmögte,immittelbahre/von uns und demheiligenRö^
wischenReichdependenteReichs-GütherinFrancken,Schwaben/amRheinstrohm
»indsonstenimReichkäuflichenan sichzubringen,uiidsolchein eineReichs-Graf-
schasterhebenzulassen/jedochunsund demheiligenRömischenReich an unsere»
und sonstMänniglichenan seinenRecht undGerechtigkeiten»«vergriffenund un>
schädlich,auchmitdemausdrücklichenVorbehalt,daßzugleichdasjenigewas in un¬
sererKayserlichenWahl-Capiculation Paragrapho Quinto deserstenArticuls
hierbeyerforderlichist/genauersillletwerde; Wie ihnendann auchfteystehensoll/
sichgegenunsundjedermanniglich,in allenihrenSchriften,Pettschaste»̂Insiegle»,
HandlungenundGeschäften/bei)ihrenGerichten,und sonst/des rothenWachses
zu gebrauchenunddamitzusieglen.

Gebietenund befehlendemnachdenenErtz-Bischöfen,zuMayns, Trier
«ndCölln,als unserenunddesheiligenRömischenReichs,durchGermanien,Gal-
lien/ das KönigreichArelatundItalien Ertz-Canzlcren,anchâllenanderenunsere»
Canzleren,Cauzley-Verwalterenund Seeretarien/ gegenn'ärtigcnund künftigen,
«rnstund festiglichmit diesemBrief und wolle»/ daßsiefernereBefehlundOrd¬
nungin usferenundunsererNachkommenCanzleyen,geben/ schaffenundbefehlen,
auchmitErnstundFleiß daranseyenunddarobhalten, daßnun hinsühroermeld-
tem Gerd Carl des heiligenRömischenReichsGrafenvon Sala. feinenehe-
lichenLeibs-Erben,imdderenselbenErben undNachkommenbeyderleyGeschlechts
das Prädieat und Ehren-Wort, Hoch-und Wohlgcbc'hrtt jugelegtund
zegebenwerde;

Wir gebietenimgleichenfernerallenundjeden,Chur-Fürsten,Fürsten,Geist
,mdWeltlichenPrälaten,Grafen,Freuen,Herren,Rittern, Knechten,Land-Mar-
schallen/Landes-Hauptleuten,Land-Voigten,Haupt-Leuten,Vice-Domen,Voig¬
ten, Pflegeren,Verweseren,Amt-Leuten,Landrichteren,Schultzheissen/Bürger«
meisteren/Richteten,Rächen,Kündigern/derenWappenEhrenholdenPersevan-
ten/ Bürgern, Gemeindenundsonstallenanderenunser»unddesReichsUntertha-
«enundGetreuen,was Würden/Stands oderWesensdieseyn»,ernstundfestig-
»ichmit diesemBrief und wollen,daß sieoftgedachtenGerd Carl des heilige»
RömischenReichsGrafen, von Sala, feineehelicheLeibs-Erbenundderensel-
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benErbenbeyderleyGeschlechtsfürundfür zu ewigenZeilen,in allenund jeden
GräflichenVersammlungen/ Sachen, HandlungenundGeschäften,für unsereund
desheiligenReichs,rechrgebohrneGrafenundGräfinnenerkennen,ehrenundwür-
digen, auchsonstallerundjederGnaden,Ehren, Würden,Freyhciten,Rechtund
Gerechtigkeitengeruhiglichsreuen,gebrauchen,gemessenundgänzlichendaKeybleiben
lassen,darannichthindernoderirren,sondernsiebeydemallenwiehieobenflehet,
festiglichhandhaben,schützen,schirmenundganzlichdabeybleibenlassen,darwiedcr
nichtthun, nochdas anderenzuthungestatten,in keineWeisenochWege,als lieb
einemjedenseye,unsereund desReichsschwereUnguadundStraffe, und darzn
einePöen,nemlichzweyhundertMarcktlötizenGoldeszuvermeiden,dieeinjeder
soofter freventlichhiewiederthäte, uns halbin unsereunddesReichsCammer,
undden andernhalbenTheil, ihmeGerd Carl des heiligenRömischenReicht
Grafen, von Sala, oderseinenErbenundNachkommen,sohierwiederbeleidü
getwürden,ohnnachlaßlizzubezahlenverfallenfeynsolle,dochuns und demheili?
genReichan seinenRechtenundGerechtigkeitenunvergriffenund unschädlich.

Mit UrkunddiesesBriefs, besiegeltmit unsermKayserlichenanhangende»
Jnsiegel,der gebenistzuPresburg, dendreyundzwanst-gstenTagMonathsJuny
nachChristiunfersliebenHerrn undSeeligmachersgnadenreichenGeburt in sD
benzehenhunderteinund fünfzigsten,unfersReichsimsechstenJahre.

grm-
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Das xi, Alp.
StrclitzschcSachen.

Z.i. Von Stargardischen und Schwerinschen StadttN.
Der ^,erysg zu Streliy stirbt.

2. Bewegung derVormlindschafc halber.
Z. Allerlcy Furstl. Verordnungen.
4. ^»ayser!.̂ .escripra.

berwehnterRcichs-Hof-RahtsAgent I. Fr. FischervonEh¬
renbach, schriebd. i4.0Ä.ausrviett nach^eu-Zrandcn-
bürg, was seinesOtts am i z.OQ. vorgegangen,undwieer

der JöofcCornrriisfionnichthabe beywohnenkönnen,Massenes ihm
anVolmachtundInüruÄiongefehlet,dieihmzwarderBurgemeister
2\cUevschond.Äy.Maji175-1.versprochen,abernachhernichtgesandt
habe. Bat also,ihmsolchebeydeStücke annochzuübcrmachen,mit
Vermelden„daßwiedrigensallsKayserl.Maj. sämtlicheStädte Ernst
„gemessenciticcnwürde.,, GleichesInhalts schriebauch derStar-
gardischeSyndicusA.D.Röpert, aus Wien d. i8.0^- Es hiel-
ten hieraufdicStargardischen Städte d. 1.Xov. einenConventzu
Zl7leu-2Zrandenburg,derBurgemeisicrRcller trugvor,wievor al¬
len Dingen Anstalt zu machen,daß gedachterAgent, sowohl, wegen
seinesgethanenVorschusses,als auchVerdienstesund^onoiani/be-
friedigetwürde. Ferner wäre zubercchtschlagen,ob man ihn noch
längerbehalten,undzudemEndeihmeineBestallungeinsendenwol-
te. Es ward daraufvon denvepmirtenbeschlossen,ihreRückstände
für denAgenten,sofortan denSecretar.zuNcu-Brandenb.F. tTT.
Cllnge einzuschickenund denAgentennochbis Michaelisfolgenden
Jahres zubehalten,bis mansähe,wiees mitderHof-Lommjssionzil
VL>ienablaufe,wozusieihm eineunterschriebeneBestallungsenden
wolle?!. WegenseinesInftruöion wüsdezuvop>mitdenSchwerin-

schen



ao.i7ü. Mecklenburgs Beruhigung. ny

schcnStädten, zusprechenfeyn,um einengemeinsamenSchluß zu
fassen,z) DieserAbredezufolge,ward d. 6.Nov. aus Huu25vcin*
dcnburg an dieSchrvertitscdeVorder^Städte geschrieben;umei-
neLonferericsentwederzuJabel, oder,wo es bequemer,zuN)ahrci?
anzustellen.

IndessengingzuSchwerin diedommizlZonmit denStäd¬
tenvorsichwelchegedachterMassenaufd.2§.Nov.angeschet.Es
erschienenvepurirte von solchenStädten, welcheDörfer oderdock)
etlicheBaurei,Stellen untersichhatten,dieschonbei)Ao. 1717.ail-
geführet. Der Geh.Naht, Gras von Basicviy, erösneteihnen,mit
Wiederholung desschonmvchntenHcrtzogl.Auftrages,undzeigete
an, daßiUMcbin seinAussenbleibmentschuldiget,vi-.Aüccmeycr
recezsirteimNahmenderStädte undbat: daßihnencine?ropoliri-
c>ngeschehenmögte „welchergestaltdieHöchstverordneteHertzogl.
^,Lommiüar/ das Lomriburionz-Wesen,von denenStädtischem
„Dörffern, sowohlwegendesvergangenenals künfftigcneinrichten
„zukönnenvermeinen.,,Sie woltendaraufMorgcnNachmittagihre
Erfahrungabgeben.Sie erschienenauchamfolgendenTage,aus-
genommenBurgemeisterIanenyky ausGternberg undBursemek-
sierAnberg aus Gadebusch, welchefchondavongereisetwaren;
dochmitHinterlassungeinerVolmachtan dieandern. Nachweit-
läuftigerBehandlungerklärten sichParchim undGüstrow, daßsie
von Ao. 1748.bis 5Z.undalsovon6.Jahren, in zwepenTermine»
gebenwolten,was in demSteur^cliÄ l?zz. vonderHufegesodert
worden.(9Rthlr. z6ßl.) Die Lommissaniversprachendavonzube«
richten. Am i.Oec. ward solchesErbieten,in der drittenSesfion;
völliggenehmiget. Da auchhiervondemNebenMoäogesprochen
ward,welchendieLommMni) ausserderHusen-Steurnochvonden
Städten (gleichwievonderRitterschaft)fürskünstigebegehrten:so
verbatendievepurirtcndiesenPunct bis zurvölligenKeZulirungdes
Steur-Wesens. Als aberauchdieStädte wüsten,daßderHertzog
denHalbscheidderRitterschaftlichenHufen sieurfreyerkanthabe,s»
suchtensieebendergleichenFreiheitwegenihmStadt-Dölffer;wol-
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Jen auchhiervonkeineswegsabstehen. Deswegendie Handlung
hierüberbis d. 22. Ian.i7sz. anSgesetzetward/ alödenn,ohnefernere
Ladungzuerscheinen.K)

Hierüberstarb der regierendeHertzogzuStrelitz, Adolph
Hriderichlll.den n. vec. Morgendsnach5.Uhr. Ein leutseliger
frommerHerr undgrosserLiebhaberDerMufic,woriner seinmeiste?
Vergnügenfand, und daherdieRegicrungs-Geschästehauptsächlich
seinemPresidenten,oftgedaä)temSchere, überließ,der bis hiehee
lebteund feinAmptsorgfältigbeobachtete.Des HertzogsGemahlin
war Dorothea Sophia, aus demHauseHolstem-Ploen, vonde-
ren Vermählung bey 1709. gedacht. Er liebte sie hertzlich, und be-

trübtesienur allein,da erstarb. Er regierteüber40.Jahr, undüber-
lebte66.wiewohlschwächlichund zuletztkümmerlich,hinterließkeine
Leibes-Erben. Denn ob er zwar2.Töchter gezeuqet,als: Maria
Sophia, geb.d. 5. Maji1710,undMagdalena Christina, geb.d.
2s./un. 171r. fostarbdochdie erste,als RegentinzuRühn, d. 24.
?ebi-.1727. dieandereschonin zarterKindheit. UmseinCammer«
Wesen standes schlecht,weilseineGemahlinwehrFreigebigkeitals
Einkünftehatte, welchessichetlicheBedientensehrzuNutzezuma¬
chenwüsten. Der GemahlinwarFürstenbergzumLeib-Gedingver-
macht. Sie zogabernachSchönberg. Die sämtlicheCreditores
wurdenauöNeu-Srreliy d.20.J1111.175-4.vor einerdazumederge-
fetztenKommissionciciret; da eö denn, mirderselbenBefriedigung
«ichtalz»vergnügtablief.

2. Der unstreitigeNachfolgerwar sein Bruder, Sohn,
Adolph Frider. IV. ältesterPrintzdesam 5.^un.verstorbenenHer.
tzogözuSrrcliy Mirow, deraber erstim 15.Jahr war. Es cab
alsohier, wegenderVormundschafteine,dochmirgeringe,Bewe-
Kung. Die Hertzogl.Frau Mutter war, wie schongesagt, von dem
Herrn Vater zurVormünderin bestelltund vomKapserbestätiget.
^5icschicktealsodenGeh.Cantzlen-RahtJacob» nachSrrclitz, lind'an

alleFürstl.LolleZiazuNel»-Scrcliy, um Nahmens ihresalte,
stenPrmtzcnBesitzzunehmen. Sie erhubsichauchscldstmit dem
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Printzendahin, nochan selbigemi l. vec. undward den ratendie
Gvarde eydlich verpflichtet, auch von den Nahten und Hof-Bedienten

einHandschlaggenommen,woraufbaldalleandereStädte desCrai-
ses,samtderRitterschaftfolgten.

DerScdrvcrinsche HertzogChristianL.udervigaber,hiel-
te sichversichert,daßihm,als ältestenVetter dieVormundschaftge¬
bühre,ließdaheralsobaldic>c>Mannaus Güstrow unddarausnoch
mehrereaus andernGvainifoticnmarchircn. Die erstendavonka-
mend. 1z.Dec.ins@tteUgjcl)c,undfassetcneineviertelStunde von
derRefidentzpofto,in einemDorfe. Der ScbrverinscheGeheim.
Raht, Graf ronÄasscviy, war bei)ihnen. Dieserthat denAntrag
zuStreich, daßderHertzvg,seinHerr, diegantzeRegentschaftderda-
sigenLandeverlange;da er sichdennauf die alteHauß-Verträge
undbisherigeObfervancebezog. Der Hertzoggab auchzuScbrvc,
NN d. 22. Oec. ein Patent heraus, darin es hieß: „daß Wir, nach An-

„leitungderRechtesowohl,alsinsonderheitauch,krafftdes ii?Unfern
„Regier-Häusern,SchwerinundStrelitz errichtetenFreund-Vetter«
„lichenVertrags, (dieserwar erstneulichgetroffen)UnsderVor-
„mundschafftsundLandesAdminiftrations-Führungnichtentlegen
„mögen,,welchespatent an alleEingesesseneder Hertzogl.Strelitz-
fthenLande,sowohl in derHerschaftSrargard, als in demFür-
stenrhumRayeburg, gerichtetnxir.

Es ward aberSrreliyscher Seiten dagegeneingewandt:
derFürstl. letzteWilledesHertzogszuMirorv, sey0.8.Jim. inGe¬
genwartderGtrellyschen gevollmächtigtenRäthe (wie drobenge-

sagt)eröfnet,auchdemregierendenHertzogeAdolph FriderichIII.
davonAbschriftgegeben;welcherdaraufgeäussert,daßer derVesta-
tigungdiesesTestaments, beymKaysernichtentgegenseynkönnte.
Darauf habedieverwittweteHerzoginauchsolcheBestätigunggesu-
chetundden4.8ept.vomKaysererhalten.NachsolcherBestätigung
hättensichallerersteinige,gegendas Hauß Mirorv übelgesinnete,
angegeben,welchedemneulichverstorbenenHertzogeAdolphFridcr.
deyseiner̂ nehmendenKranckheit,dahinvermögt,daßer einenan-

Neunzehntes 23ucJ?. £>. tWtf
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dcrn Vertrag mit dem Schwerinschen Hertzoge gemacht; welcher
doch unverbindlich wäre.

Es kam hierauf zu einer Vergleichs-Handlung, womit ver-
schiedene Tage zugebracht wurden; wiewohl vergeblich. Endlich
brach der Graf von Basieviy dieselben d.27.Dec. gantzlichab, wor¬
auf derFKrstl.Schwerinsche Obnst vonZülow mit 4. Compagnien
zu Fuß und i. zuPferde, auf dieScreliysche Lande, anrückte. Den
28»Dec. waren solcheTrouppeti, bey anbrechendem Tage, vor New
Grreliy, und entwafneten daselbst die alhie auf der Refidentz gefun¬
dene Wache. Die Bediente wurden eins theils in Eyd genommen,
und das patent vom 22.vec. von den Cantzeln verlesen auch offent-
lich angeschlagen. Darauf die Städte mit Gvamifonen beleget
wurden.

Der Printz Adolph Frider. IV. war indessensogleich,beym
ersten Einmarsch derSchwerinschen, davon und nachGreissowald
gegangen; um nicht wieder seinen und der Frau Mutter Willen, ge-
nöhtiget zu werden, mit nach Schwerin zu gehen, und daselbstunter
«ines Vormunds Aufsicht zu seyn. Der Professor D a l?n e r t zu
Greifswald, schriebvon diesemAufenthalt des Printzen einen rol-
ständigen Gericht. Die Frau Mutter aber wandte sichmit ihrer
Klage an denReichs-Hof-Raht, und bat, ihrem Printzen dieVolljäh-
rigkeit zu verleihen; welches sie auch leichtlich erhielte, womit also
dieseUnruhe geendiget war. Es kam hierauf etnTra&at heraus, un¬
ter dem Titul: Gegründeter ^crveiß, daß im Hertzogl. Mecklenbl.

N.v. Hause die Testamentarische wie auch Mütterliche Vormundschaften
?75Z. den Gesetzlichenvorgehen 175z. worinnen alles mit Urkunden bele¬

get ward. Wir kommen nun wieder nach Schwerin.
z. Hier ergingen mancherlei) Verordnungen. Also ward

d. i2. Jan. ein General-Pardon für die Ausreißer, von den^Cantzeln,
publicicet/ und an gewöhnlichen Orten angeschlagen; wenn sie sich,
innerhalb 6. Monahten, wieder einfinden würden. Auch kam aus
Rostock d. 14. Marc. ein Patent: an alle ausgetretene Leibeigeneder
Fürst!. vomainen und Cammer-Güter/ welche aufs gnadigste einge¬

laden
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laden wurden, sich in die Fürstl. Aempter wieder einzufinden. ES
ward ihnen verheissen, daß für sie sollen Hisch-Kalen (kleine Häuser
für 3 oder 4Pattheyen) gebauet, auch solchemit guten Garten verse¬
hen, und ihnen allerley Zuschuß durch die Fürstl. Cammer, gereichet
werden. Denn dieFürstl. Dörfer waren eine zeitlang her sehr verö¬

det. dagegen aber die Adelichen, durch die sogenante Hisch-Katen an-
gebauet und mit Einwohnern sehr vermehret worden. Diß fiel jeder-
man in dieAugen, daher aber auch nun der NebenModus in der Con-
tiibucion weit mehr, als vordem, verhieß; folglichkeineHoftmng war,
daß die Ritterschaft denselbenbehalten würde; wiewohl es doch end-
lich dahin verglichenward, daß wenn Leibeigene,die also zumGulhe
gehörten, in dergleichenHisch-Katen wohnten, sie vom NebenMod»
folteii ftey bleiben, b)

Am 24. Maji erfolgte einPatent aus Schwerin, wie man, um
Feur-Schaden zu verhüten, genaue Aufsicht haben solte.

Als nachAbsterben des Lons-ttonal-Raths und Super. (Eaock
Zanders, decRedor in Cismar, Piofeft und D06L 2)ernhard
Heinrich» Roennberg, vonJhroDurchl. zumLonllü. Rath undSu¬
perintendenten in dem Güstrowschen OiüriÄ wieder vociret war;

so ward er durch den Superintendenten Joachim Hartman« am 8.
Julii zu Güstrow nunmehr» würcklich ordiniiet und introducitet.
Von den Feierlichkeiten, die bey solcherAnweisung vorzugehen pfle-

gen, haben wir schonoben Exempel angeführet.
Am 4. erging ein'Ed>a, darinnen den Barbierern und

Badern verboten ward, innerliche Euren zu gebrauchen; wobei) zu-
gleich denen Wasser-Trägern und OlitXten-Kramern, so aus Böh-

men und Ungarn häufig herum liefenund viel Geld aus dem Lande
schleppten, wie auch diejenigenso die Artzcneyendes NMfchenWay-
sen-Hauses herum trügen, der Eintrit im Lande untersaget ward.

Den 18. Aug- erfolgte eitieConftitution, wodurch dieEhrloß-
undAnrüchligkeit der Gcrichts-Stadt-und Stecken-Knechte, Profosse,
Bettel-Vögdte,Schliesser, Pförtner u.d.gl. aufgehoben ward. Die-

se solten, in den Städten, wie andere christlicheBürger beerdigetwer-

Q a den.
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den, die Todten-Gilden sie hintragen, und die Obrigkeit, mit gutem
Cxempel, im Folgen vorgehen. Sie waren sonstvon Tage-Löhnern,
als welche entweder gar keine Bürger oder doch die geringsten unter
ihnen, ausser Zunft und Gilde, seyn, ohne alle Feyerlichkeit getragen
und beerdiget worden. Es gefiel aber solcheVerordnung denen nicht,
so alsHandwercker, samt ihren Gesellen in Zünften waren, an deren
Errichtung und Bestätigung sieKosten wenden müssen, und also auch
was voraus haben wolten. Sie meinten, daß wie im Leben, also
auch im Tode, einUnterscheidder Stande bleiben müste. Daher es
vieleWeitläufigkeit gab, als hierauf zu2)üyorv Ao. 1756. der Pfört¬
ner desAmpts verstarb; da dieBürger, durch Anrückung eines star-
ckenLommanrio von Soldaten, musten genöhtiget werden, den Pfört¬
ner als einen ihres gleichenzu begraben.

Zu dieserZeit wurden in Schweden Wollcn-Mam>taÄuren
angelegt, wozu das Garn häufig in Mecklenburg gekaust ward. Diß
schieneDenFabriqucn unsers Landes, diedoch noch niemahls recht em-
pvr gekommen, zumNachtheil zu gereichen. Es erging also d. 2. Nov.
ein Mandat, aus der Schwerinschen Regierung, welches der Hr. Ge-
heimte Raht von Dirmar unterzeichnet hatte, an DieMagiftrate der
Vorder-Stadte: Ihr Bedencken abzugeben, ob nicht dcßwegen ein
Landes-Herliches Verboht nöhtig sei)? Es war aber doch dieserHan-
del den Einwohnern so schädlichnicht, als wenn die rohe Wolle jähr«
lich mit vielen Fracht-Wagens ausgeführet ward; indem noch viele
Einwohner durchSpinnen an demGarn etwas verdicneten.

4. Beym Enger Ausschuß waren die Geld-Mittel gantz aus-
gegangen, daher die Reftanten fleißigausgesuchetwurden. Diß traf
unter andern die Stadt Güsttörv, wegen der Dörfer Dehme« und
Glascviy; als welcheaus den Anlagen von 1749. und 17sr. noch
insgesamt 672 D\fhtr, 14 §1.4 pf. rettircn folten, deswegen der E. Aus-
fchuß sie schon d. ir. Apr. verwarnen lassen. Es gab aber in der-
gleichenFällen eben wohl Schwierigkeit; deswegen der Ritterschast-
licheAnwald zuWien, von Middelburg, sichdarüber beym Reichs-
Hof-Rahtbeschwerenmuste.Erstcllttevor,daßjad.13.Oft.1752.

bey
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bei; der Kayserl. Hof^Lommission verglichenworden; Dtißauf bewil¬
ligte Anlagen zuNeceflarien DieExccucion ergehen solle, und bat also
d. 2. Maji umeinMandatumS.C. solcheHülfe nichtzuversagen.Wie
diesesnicht alsbald erfolgt«: so wiederhohlte er seineBitte d. 16.Aug.
worauf endlichd. 29. Oft. einConclufum erging,an denHertzogCl^ri-
sitanL-uderrig zu referibiren: /.Kayserl.Maj. hätten mit befremden
„und mißfällig aus angeregfen ^emarialien ersehen, daß biß diese
„Stunde noch keine Exemtion zu erhalten gewesen sey, wölken also
„Ihm (dem Hertzoge) hiemit aufgegeben haben, seine wiederhohlte
„Versicherung in Erfüllung zu stellen.,, Als auch der Hertzog dagegen
eingewandt, daß solcheAnlagen der Rittersch. zu hochwären, soward
in diesemConclufo hinzu gethan: daß die hohe Anlagen von der Un-
ordnung beym Land-Kasten und Aufschub der Land-Tage herrührten.
Daher der Herr Hertzog seinezur Fortsetzung der Hof'Commisfion
abzuschickendedahin inftruiren mögte, daß solcheUnordnung und Auf-
schwellungabgestellet und dadurch dem Hertzoge selbstdie Legierung
erleichtertwerde.

Der regierendeHertzoghatte befunden, daß die Beschickung
der Hof°Commisfion bisher grosseKosten erfoderthabe. Da nun
derLaron Tcuffcl nach demReichs-Tag zuseinemPosten gegangen
und der Baron von Dttmar wiederin derRegierungzuSchwerin
war: so schriebderHertzogaus Schwerin 0.2. Nov. amdenKayser,
daß er seinenzu XVien fubfiftirenDenHof-Raht, den Edlen von
Schrvannasmi mitlerweilig,zudemVergleich^Geschästbevollmäch¬
tiget habe, und bat, dieseHos-Lommisllon wieder anzuheben. ES
übergab solchesSchreiben gedachterSchrvannasmi, als welchem
Reichs-Hof-Rahts Azenc war, und ward darauf d. i z.vec. im
Rüchs-Hof-Raht clecreriret,solchesÄclafta zulegen. Weil aberdie«
serAgenr nichtdafür gehaltenward, daß er demVergleichs-Gefchaft
gewachsensei),als wozudiegenausteWissenschaftderLandes-Verfas-
sung und insonderheitder Geschichteseit200Jahren erfvdertward;
die man damahls nochmchrentheilsaus denArchive» desHofes und
desLankshabenmuste:sowardzugleicherZeitandemHerrnHer-

£>.3 tzog
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tzog refcribirct: „So batD derselbe einen / derer OlKeientien mit der
„Ritterschafft, duö demGrunde Kundigen und zu gütlicherHandlung
„genugsamBevollmächtigten hieher (nach Wien) schickenwird/ wie
„Ihm bereits zuverschiedenenmahlen aufgegeben worden ist: sowird
„die Kayserl. Hof-Lommi^llon zur Güte alhier/ ohne allen Aufschub,
„wieder eröffnet werden.

Hierauf erfolgte d. ly.Vec. noch eine andere Kayserl. Evo¬
lution, darin zusorderst der oberwehnten Patenten vom 4. Jan. 1749.
gedacht/ und davon gesagct ward: daß dergleichen Lonciiburions-
Verbot wieder dieMecklenburgischeLandes-Verfassung und insonder-
hcit wieder den Schwerinschen kecels von 170?/ auch wieder die von
Zeit zuZeit erlasseneKayserl. Erkentnisse wäre, kraft welcher „alle Jahr
„ein Land-Tag/ nach der Erndte, auszuschreiben und unter andern
,/micht>asContributionale auf demselbenzu verkündigen und derRit-
„terschafft nichts in Weg zu legen/von ihren Hintersassen ihre czuotam
„in leidlichenFristen einzutreiben// woneben der Hertzog an seinevor-
mahls ausgestellteReverfaleti erinnert ward / daß er auch, imSucces-
sions-Fall wolle „über heilsame Ruhe und Ordnung im Land?/ Ver-
„trage, Rcversalez und Herkommen t ungleichen über ergangene oder
.Mfftig ergehendeKayserl. Erkenntnisse halten.,, Es seyübel gethan,
daß durch Verabsäumung des Ausschreibens zu Land-Tägen ein sol-
cher aufgeschwollener Rückstand der Contribution veranlasset wor¬
den :c.:c. Wenn der Hertzog nur nicht selbstdie gütlicheHandlungen
verzögere/ sondern aus seinenRahten solcheMänner bevollmächtigte/
die verständig und der Sachen kündig: so solte alles, was bey Land-
Tagen in Unordnung gekommen und geblieben sey, in gütlichen We-
gen richtig gestelletwerden. Die Land-Kastens Rechnung müstezwar
«bgelegt werden/ gestalt auch dieRitterschaft sichdazu willig erkläret
habe; unmöglich aber konten dieLand-Täge und ordentlicheVerkün-
digung auch Eintreibung der Contribution, wegen noch nicht abgeleg-
terRechnung von privatis, aufgefchobenwerden. Dieser letztePuntt
war dey der Lesllon am 17.Ott. 175-3,vorgekommen/ und war diß
dawiif dieAntwort.

z) Pro-
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z) Protoc. des Stadtsch.Lonvenrs zuNeubrandenb. vom I. d^ov.

1752. a) Protoc. der Schwerinschen Commisfion vom 28,
Nov.lqq. 175s. b) Erb-Verglcjch von 1755. §.44.

Das XII. Lay.
VondemErb-VergleichdesHertzogSmit

Ritter-undLandschaft.
§. i. U?as dazu für Ansialten gemacht.

2. Der VetQkichfrP/an wird übergeben und berahrfchla»
ger.

Z. XVas »niedem von der Lühe und den Strcliyschcn Ges
volmacbttgten vorgefallen.

4« !Lö rvird eine Commttte erwählet. Der von Rchbeck
kommt in VerHaft.

KundmachungnützlicherVerordnungen ward zu Schrve« A<?>

r Fl NN noch ferner fortgefahren. Also erging,d. 12.kebr. 1754. 1754-

einI^renr, wieder die fo genanntenZiegeuncr, die doch
mehrentheilsaus allerhandzusammengerottetenUngezieferbesinnen.
Sie solten sichinnerhalb4. Wochen packen,oder auchgewärtigen,
daß sie,ohne weitläuftigeUntersuchung,mit den allerhärtestenLeibes-
und nachBefinden, Lebens-Strafen belegetwürden. Von solcher
Zeit an, ward dißGesindel kaum in Mecklenburg gespüret. Als
sichwiedereinigeangaben,ward derCaptine von presiemin wie«
der siecommandirn, der siealleaushub.

Ueber die fremdeWerber ward noch vielfältigBeschwerde
Hesühret; indemeinige,unter demVorwande, daß siegekommenihre
Anverwandten alhiezu besuchen,sich,zur Auskundschaftungder an-
sehnlichsten Leute, so lange aufhielten, als sie immer wölken. Wieder

dieseeraing d. 4. Apr. einPatent, so an alle Städte gesandtward:

M forthin kejt,fremder(Mcier, Unter-vKcier undSoldat, er fty
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„wer er wolle,auchsonstniemand, der den geringstenVerdacht eines
fremden Werders wiedersichhabe, in derStadt, Vor-Stadt, oder
„Stadt»Dörffern, langer, als höchstens24. Stunden soltegeduldet
„werden.,, Wer sichals Zubringer bei; fremdenWerbern gebrauchen
lassen,der solte,ohn alleGnade, als einRauber, mit demGalgen be-
strafetwerden. Diß Patent ward aus Rostock d. 28. Nov. wieder-
höhlet; woraus eineIrrung entstand, die auch bis zumReichstag
nach Rcgcttsbmg ging, und mancheBeschwerlichkeitnachsichzog,
wovon unten einmehres.

Es waren unterschiedlicheJuden pnvileZirtt, sichim Lande
aufzuhalten. Hierüber schienennun schonvieleKrämer in denStäd»
ten mißvergnügt; wurden es aber nochweit mehr, als sichvielean-
dereJuden, diekeineErlaubnis hatten, zu den privilegirten, einsun-
den. Es erging also d. 20, Apr. ein Befehl an dieCommendanten
undBefehlhabere, insonderheitan Burgemeistere,GerichteundRaht,
dahin zusehen,daß solcheeingeschlicheneJuden, innerhalb4. Wochen,
sichmit ihrenHabseligkeitenaus demLandebegeben,oder,wiedrigen«
falls gewärtigen sollen, daß sie mit wilitailischerMacht aus ihren
Häusern geworfenund gänhlichausgetriebenwürden.

Durch solcheVerordnungen wurdenRitterschaftundStädte
nichtwenigvon derLandes-väterlichenGesinnungdesHertzogsüber-
zeuget. Es nahete nun dessen721erGeburts-Tag heran, gegenwel-
chemSr. Durchl. gern dievölligeRuhe des Landes hatten hergestellt
gesehen. Diß war aber aus derHof-Lommislwn zu XVicnnochin
Jahr und Tag nichtzuerwarten; zudem konte man aus den letzten
KayserlichenRefci-iptcnwohl abnehmen, daß das Verfahren des
Gchrvcrmscdcn Hofes nichtin allemBeyfall fünde, deswegenauch
nichtweiter fürrahtsam gehaltenward, Unkostenan dieseCommisfion
zu wenden; sondernman wolte lieberhier im Landeselbstversuchen,
ob man nichtzumvölligenVergleichgelangenkönte; zumahlendoch
schonalhie der ersteSchritt glücklichgethan war. Doch sähe man
auchwohl, daß derRiß nochviel zugroß sei), als daß er gegen den
Gcbmts-Tas (d, 17, Maji; .hätte könnenschöpfet werden; indessen

ver-
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versuchteman was möglichwar, und versäumetedaran sovielweni-
ger was, weilderHertzog.der sonstvon sehrdauerhaftenLeibes-Kräft
teil/ in diesemFcüh-Zahr anfingzukränckeln.

Es ward also einLandes-Lonvenc nachSchwerin ausge
schrieben,um zusvrderstdieStädte mit der Ritterschaft zumnahem
Verständnis zu dringen; wozu d. 2. ^aji eineLonserence zwischen
ihnen gehaltenward. Von derRitterschaftwaren zugegen,die noch
deydeübrigeLand-Rahte, als dervon Oery zuRoggow und der
von Hahn. Aus demAdel, derDrost von vvackerbarch, Haupt-
mann von Hobe zuBerendshagen, der von Camps zuCoppelow
unöt der Stallmeister von Iasmund. Die Vevolmächtigtender
Städte hatten ihren ConfulentenDi-.Z^üremeyer, bep sich. Die
Städte übergaben einenEntwurf, wie sie meintenden Modum der
Contiibution mit der Ritterschaft zu fassen. Aber die Ritterschaft^
woltm sichmit ihnen nicht darüber vernehmen, sondern nur davon
reseriren. Auf dieletztenTraäatcti von 1748. wolten sie sich, von
HeydenTheilen, nichtbeziehen;weilsieabgebrochen.Die Ritterschaft
trug alsovor: „1) Ob dieStädte nichtdesSinnes blieben, daß ihr
„Haubt-modus soltekünfftignachdenErben seynund die,in dem,von
ihnenübergebenenmodo angeführteAccife undLicent zurSubleva-

,#tion d<r Erben, auf eine leidliche Weise, genommen werden?,, Ihre
Dörfer undHufen aber, als welchenichtzudenErben gehöreten,mü-
stensiea parc versteuren. 2) Ob siesichnichtzueinemgewissenQuan-
to gestehen wolten, ihren Modum darnach einzurichten? z) Ob sie zu
DenNeceflärien geneigt wären und sich hiezu mitständlich zu erklären
beliebenwolten? L)r.Zxütemeycr bat um Abschriftdes Protokoll,,
damit dieStädte sichhierüberbesprechenund ihre Meinung beybrin-
gen fönten,c) was weiterdaraus geworden,findeichnicht. Gewiß
ist, daß dieseVergleichs-Handlungen, wie allevorige, vergeblichge-
Wesen.

Der Screliysche Hof säheindessendie Scbwermscbe Tra-
üaten mit den Land-Ständen an, als würde dadurchdiewiederher¬
gestellte Lommunion zwischen bcyden Fürstl. Häusern, in algemeinen

Neunzehntes Such. R Lan-
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Landes-Sachen getrennet. Vorhin war dieserHof mit Aufhebung
derAuseinandersetzungs-Lonvemionnichtfriedlichgewesen,und hat-
te versuchtbeysolcherGelegenheitnochwohl einmehres für sichzu er-
halten, als im Hamburgischenkecelz verglichen. Es war abervon
demSchrvermschen Hofe derLand-Raht Hahn mit einigenDepu¬
tate» nach Gtreliy gesandtworden, um dieseJrrunq zu heben,und
dieLommunion nachInhalt desHamburgisckcn Vergleichswieder
herzustellen. Als man nun zuScrelty meinte,daß das jetzigeBetra-
gen zuSchwerin wiederdenVergleichwäre, so übergab der Srre-
ttyscheAuwald tNoll, zu Wien d. 8. Jul. eine beschwerendeBitte
und Anzeige,darin er um ein Manche,caflator. S. C. anhielte. Es
ward aber solcheBitte, vom Kayser d. 19. ^ul. abgeschlagen,und
schriebder Kayser,Ambtshalber, an denHertzogvon Streliy: , Es
„seySr.Maj. höchstmißfälliggewesen,daß der HerrHertzog beyGe-
„legenheitdes letztausgeschriebenenLand-Tages (algemeinenConvo-
^cations-Tages) einigeAnsprücheregegemacht; wodurchdas vorsey-
>,endeVergleichungs-Wcrck mit dortigerRitter-und Landsch.in neue
4,Anständegereihte.,. Der Kayserwolte es, mit der Ausschreibung,
Haltung und Beschickungderer Land-Tage, auch mit Fertigung der
Land-Tags-Schlüsse auf dieArt gehaltenwissen,wie es feitA0.1701.
beobachtetworden. Darauf ward dem Hertzogeanbefohlen, seine
Stargardische R. u. L. an Besuchung der Land-Tage und Fortse-
tzung der Vergleichs-l'iaÄaten, auf keinerlei)Weift zu behindern;
vielmehrauch seinesOrts, zuHinlegung dieserSache, alles mögliche
beizutragen.

2. Zu gleicher Zeit (d. 19. Jul.) schrieb auch der Kayser, ex
officio, (Ampts Halver) an den Hcrtzog zu Schwerin: „Kayserl.
„Maj. seyzumallerhöchstenWohlgefallengewefen,daß sichderHer-
,/tzogdes sogemeinnützlichenVergleichs-Geschäfftsdergestaltangele-
„gen seynlauen.,, Der Hertzogmögte nur dahin sehen,daß allesnach
demZustande von 1701.ginge; wieauchan Streliy geschriebensep,
welchesRefcriptum Copeylichmitgesandtward.

m
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Als es nun mit der somühsamvertheidigtenAuseinanderse-

fsimg&Ccnvention zuEnde/lind hiemit der erste Punct inderSchwe-
rinschenPiopolicionvom 29.Pebr. 1748. abgerichtet/der dritte aber
daselbstnur zumVersuch angefacht war: so bliebder andere, wel-
chervomLonn iburions-Wesm handelte/nochalleinübrig; und daß
die bisher,theils schonsehrlang aufgestützteGravamina erledigetwür¬
den; um also einmahlzur völligenBeruhigung zu gelangen. Diß
so wichtigeWerck grif derHof folchermassenan / daß am 14.Aug. zu
Schwerin einalgemeinerLonvocarions-Tag nachRostock ausge»
schriebenward, um daselbstd. 24.8epr. einzukommenund folgendes
Tages „dieLandes-Fürstl.Erklärung über den bißheroin IraÄaten
„begriffenenVergleichö-PIan,zuvernehmen./, Solcher Plan bestand
aus 2s. Articuln; worunter der erste mit der Landes-Lonrriburion
anhub/ dochaber auchan ftat der schonverglichenenyRthlr. vonder
Hufe, zuvielerVerwunderung/ 11Rlhlr. setzte. Denn so hieß eS
darin: //Eine jeglichenach dieser(vorhin beschriebenen)Ausmessung
„undReftification aufkommendesteurbareHuft/sollzur obbenannten
„jährlichenordentlichenLandesLonrribucion. von nunan bißzuewi-
„genZeiten,Eilff R-cichsrhaKr erlegen, und solcherErlag von der
„Landes-Herschafftunter keinerlei)Vorwand jemahlsgesteigertwer-
-„den.,,Nun hatte vordem derHof sehrdawiedergestritten,Wenndie
Fmstl. Bauren sottenvon der Hüft über y Rthlr. geben; dahergab
es nichtwenigeBefremdung, als die Adelichensottenauf 11Rlhlr.
angestrengetwerden. Sonst aber waren auch in diesemPlan schon
vieleBeschwerdengehoben,welchebisher das Land sehr beunruhiget
und denGottesdienstgehinderthatten, als insonderheitdiePraefenta-
tion zu Pfarren ohneBeyseyn eines Superindenfen, so schon 84. Jahr
gedauret hatte. Es ward auch solcherPlan noch,durcheineErläute-
rung, nachherverbessert.

Das Geschäftselbstward zurbestimmtenZeit munter ange«
hoben und mit der mühsamstenSorgfalt fortgesetzt. Von des
SchwerinschenHertzogs Seiten, war der Geh. Raht Baron rort
Dilmar zugegen,welcherdas Ruder führte. Seine Beistünde wa-

R 2 m
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ren dieRähte Petersen und Rudloff, zwey erfahrne Männer, die
aber, nachihrerttmtretung, bey derRitterschaftnichtallerdingsgelit-
ten waren. Von Land-Nähten lebtenur noch der eintzigeHr. von
^ahnzuDieckhoss, welcheralso seinevölligeArbeit, bey schwachen
Leibes-Krasten,hatte. DerSrrellyschcHertzog Adolph Frtdcr. IV.
sandte zumGevolmächtigten,seinenCantzeley-RahtA. t. 0cip, D.
die von derRitterschaftkamensehrzahlreichund ansehnlich,insonder¬
heit derGrasHelmuhc vonplcsie zuIvenack undCamps, welcher
Fürstl. Staat führte,und für seinQuartier beyeinemKaufmannwö¬
chentlich2o Rthlr. gab. MancherleyOepuriiten aus den Städten
aller z.Crayfe, fundensichgleichfalsein,undbliebendieaus denVor-
der-Städten, fast beständig.

Der von Scdrverin mitgebrachteEntwurf oder Plan zum
Vergleich ward übergeben. R. u. L. sahen ihn an, als eineLand-
5£ags*Propofition, welche sie einmühtig zu berahtschlagen hätten.
Die Stargardischen gingendenselbengleichfalsdurch, und wurden
mit ihrenErinnerungenzuerstsertig. Ihr Vice Land-Marfchallwar
iLrnsiL.udu?lg von Gcnzöorv zuDeviy. Dieser brachte dieEr-
innmmgen der Srar^ardischen an den Strcltyschcn Gevolmäch-
tigten, und bat umResolution. Der Gcvolmächtigtegab solcheschon
d. z.0<I. zumVergnügen derSrarAardlschen R.u.L. ab, und ließ
sie auch den Scbrvermscbcn inllnuiren, so doch dem Schv?erin-
sehenHof nichtgefiel,weil es ein Condominium voraus fetzte. Er
bellete darin vor: wie seingnädigsterHerr dieseVergleichs-Handlung
gern besodernwolle; hälte aber dochauchgcwünfchet,daß in dieser
gemeinsamenAngelegenheit„von denenPropofitis undRelolmiswäre
^gebürendeLommunicarion gegebenworden,, wie es dieallerhöchste
Kayserl. Erkenntnissevom 19.Jul. a. c. desgleichenihre Hauß-und
Landes-Verfassungmit sichbrächte, ie5eivirte darauf dem Streliy-
sehenHause das Recht derThcilhabung an allengemeinsamenAnge-
iegenheitenderMecklenb.Ritter-und Landschaft, damit einegleiche
Landes-VerfassungzwischenSchwerin undStreliy, demHerkom-
MM nach/seynund bleibenkönne. Bedung dadep; was derMecklen-



ao.i7?4- Mecklenburgs Beruhigung. izz

burg-und WendischeCraiß demSchrverinschcn Hause zubilligen
würde, daß solchesauchder Srargardische demSrrcliyfchen ein-
gestünde. Die RefolurionesgingenvonArticul zuArticul, auf alle
2s. bei) den meistenhießes: wie unrerthänigst gebercn. Damit
es aber nichtdas Ansehenhabe,als wolte der Srrcliysche Hof dem
Schrvcrmschen vorgreifen; so ward bedungen,daß dieseResolutio¬
nen nichteher soltengültig seyn, als bis die völligeVereinbarung,
nach allenArticuln, getroffen.

Ritter-und Landschaftdes SchweriiiscbenNegier'Hauses,
halten anfänglichwenigVertrauen zu einem glücklichenAusgange.
Sie beratschlageten sichsehrlange, unter vielerWicder-Nede, was
sie für Antwort auf den überreichtenPlan abgebenwölken. Endlich
brachtendieLand-MarschälleAugust Larcold von L.üyow;u Eick-
hossund Vollrach L-evinMolyahn zuGrlibenhagcn d. io.Ott.
einMemorial an denHertzog, der in hoherPerson gegenwärtigwar.
Die Stande Hessensichdarin solchergestaltvernehmen,daß sieetliche
von den 2s. Articuln mit unterthl.Danck annahmen,etlicheabernoch
nicht für annehmlichhielten. Doch erklahretensiesich, und bäte»
darüber mit demHertzogl.KlimNerioin weitereHandlung zu treten;
wozusieauchvepurirten und Sub-Depucirtenernannten, und baten,
daß ihnenerlaubetseynmvgte,mit demStrcllyschenGevolmächtig-
ten Seip, gleichsalsin Conference zu treten. Dessenangehändigte
Refolutiones sie mit Übergaben, und ihre Zufriedenheit mit denselben

zugleichanzeigeten.
z. Sie erhieltendarauf, am ir.Oft. zurAntwort: daß sol¬

cheLonserencenamMontage, als den I4tendieses,ihrenAnfang neh-

wen konten. Die zuvepurirten ernante Personen tvaren zwar I.
Dhl. sammtund sondersangenehm; dochhätten sienichtvermuhtet

„den von der Lühe (zuMulfow) dahin vor andern bevorzügetzuse-
„hen, daß er eventualiter als Deputatus mit fubftituirefseynsolle,,
anerwogener den reatum (dieSchuld) soer sichdurchseinebekannte
Vergehung an Sr.Durchl. und an R.u.L. zugezogen-nochzurZeit

auskeineWeiseabgekehrethabe. DiesesVergehenbestanddarin,
R z daß
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daßer von einemvornehmenMit-Stand gesiegt.'Er seyeinPenfio-
naire des Hofes, folglich kein wahrer Parrior. Es hatte dieser von
der Luche, wie droben gezeiget, zu etlichen mahlen, bei) Landes-Lon-
venteneineandereGesinnung,als seineMit-Stände, geäussert;wor-
aus zuvermuhtenwar, daßer auchjef?onichtmitDenanderneinstim¬
mig seynwürde. Es hattederHertzogschonseinentwegenam 10.Jun.
und 28. Aug.anR.u.L. geschrieben,daßsieetwasaufihn hätten,so
aber dieStande unbeantwortetgelassen.Doch war ihmderZugang
bey dieserVersamlungoffengelassenworden; jetzoaber schriebder
Hertzogvon ihm „daß wir bey sogestaltenSachen, den von der
„L.ühe in der^ualirXceinesLandes-Oepurirtenan Unsundzudenen
„inUnsermNahmenzuveranlassendemLon5erencen,unzuläßigfinden
„unddafür,bißzurmißgemachtenSache, hiemiterklären.,,

Was denStrelitzschenCantzeley-RahtScip betrift, sohieß
es vondemselben,J. DHl.warenzwarnichtabgeneigt,ihnbeygegen-
wartigenTraäatcn zuzulassen;wiewohldessenbisherigeAufführung
scheine,als sucheer nur das SchwerinscheHauß zu beeinträchtigen
und disseitigeLand-Ständezuverwirren;indemer sichnochüberdie-
selbeneineMitherschaft,durchdiegescheheneInfinuationseinerReso¬
lutionen,angemasset,welchesdochdenklarenWorten desHambltr-
gischenVergleichs§.8«entgegenlause.Würde ersichinVergleichs-
mäßigenSchränken haltenundsichalleininBeobachtungderNoht-
dürftdesSrargardischen Diltiids begnügenlassen,sosolteseinhie-
figerAufenthaltgar angenehmseyn. GleichwieauchdieStargar-
dischenStände allewegean denVergleichs-HandlungenundCon-
ferencenThcil nehmenunddieScdrvermschenmit ihnencommu-
nicircntönten. Die Schrvcrinscbcn mögtenihnenauchvonallem
was vorgingeNachrichtgeben,aber von demStrelitzschenGevoll-
mächtigten,sollensieweiter, es seymündlichoder schriftlichnichts
annehmen. Er bliebenichtbeyseinenWorten undseineRefolurio-
nes stünden auf Schrauben.

Damahls ward derMajor von Viereggc zuCobrow, im
AmptGüstrow, zumProvisordesRchntyschenElosterserwählet.

Zu
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Zu dervorlängsterledigtenLand-RahtSStelle im Stargardtschen,
wurdendermehrgedachteHofMarschallvon VOendesscn,dervsn
Deviy undderCammer-Herrvon Oery vorgeschlagen.Der von
XVcndesienhatte sichbey derHof-Lommigsionverdientgemacht,
ward alsonun mit unter demaltenMecklenburgischenAdelauf-
genommen/wieer vorlängstgebeten,undzumLand-Nahtvondem
HertzogezuSrreliy erwählet. Der StädtischeAffeflorbeymHof-
Gericht,Konox», war imFebr.zuGüstrow gestorben. Es ward
alsoan dessenStelle vr.Rcüger d. i s.Oü. gewählet. Darauf gin-
gendiemeistenvonR. u. L. nachihrerHeymahtauf 8.Tage, und
kamend. 2Z.0Ä. gutentheilswiederzurück.

Am 2f.O£tobr.übergabensieeinMemorialan I. Hertzogl.
Durchl. darinsieeinMißvergnügenüber dieletzteHertzogl.Antwort
vom ri.Oft. zeigeten,undbaten,daßderHertzogseineUngnadegegen
denvon der L.ühe wolte schwindenlassen. WegendesStreiiy-
sehenGevollmächligtenliessensiesichnichtein, sonderneödahinge-
stelletsei)»,ob undwieweitseineConduitetadelhaftgewesen.Ver¬
sichertenaberauchdabei),siewürdensichvondemSrargardischen
Craisenichttrennen,danebenbatensie,daßderHertzognochetwas
bei)ihnenin Rostock verweilenwolte. Es erfolgtehieraufd. 26.
OSt.einHertzoglichesKelenpr: daßes beyderVersicherungderwei-
ternHandlungüberdenVergleichs-Planbleibe,undwürdeesJ.Dhl.
sehrangenehmfeyn,wennR.u. L.sichentschlossenwolten,D.28.0a.
dieConferenceanzufangen. Es kontenauchI. Dhl. gefchehenlas¬
sen,daßdervon derL.ühe„bißzurausgemachtenSache, aufgegen-
„wärtigemLonvocacions-Tage, für feine Person, sein freyes vorum
„führe,,dagegenaberwürdeauchR.u.L. verhüten,daßer sichnicht
cinenAnhangmache,odersichmehrals einprivatusunterihnenher¬
aus zunehmensuche. In denRechten,sosiemitdenStänden des
SrargardischenviNriÄs llnion5-mäßiĥatten,solteihnenkeinEin¬
trag oderNachtheilerwachsen. Sie mögtenalfodenStreliyschett
Gevolmächtigten,in gemeinenLandes-Angelegenheiten,durchOepu-
cirtcihresMittels, mündlichoderschriftlichansehen. Dochmüstm
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sieallewegedenHcryog zuScbrperin, als ihren eintzigenLandes-
Herrn, voraussetzen,folglicheinesolcheVerbindlichkeitannehmen,
dienichtausUnterthanschaftsondernalleinausVereinigunghmühre.
(non ex nexu fubjeäionis Ted unionis)

Es hattedieSchrvermscde R. u.L. denHertzogzuStreliy
am io. Ott. ersuchet,mit ihnenebensalsdieVergleichsHandlungen
anfangenzulassen.Als aberzuRostock das erwehntek.elcnprvorn
i i.OÄ. erfolgetwar: soantwortetederSrrcllysche Hertzogd.28.
0Ä. ES sei)mitsolchemRefcriptdiegrösteHindernisderVergleichs-
Handlungin denWeg gcleget. Darauf ward derBeymessung,als
waren die Streliyscben Kesolurionesauf Schrauben gesetzt,mit
AeusserungeinerEmpfindlichkeit,wiedersprochen,dagegenaber das
Betragen des BevollmächtigtenScip gut geheissen,auchzurVer-
geltungder scharfenAusdrückevom 1i.Oü. anstichlichhinzugethan,
//J.DHl. verlangtennichts,was derLandeS-Verfassung,denenaller-
„höchstenKayserl.Judicatisund demrechtlichenHerkommenzuwieder
„sei),Sie hattennochniemahlsdieGlückseligkeitihrerLandeS-Fürstl.
„Regierungauf fehlsameneuerlicheSyflematagebauet.,, Darauf
ward verheissen,daßderGevolmächtigte,soausRostock weggegan-
gen, fordersamstwiederhinkommenund HelsensoltedemVergleich
eineEndschaftzugeben.

4. Weil es nichtmüglichwar bei;derRitter-undLandschaft
untersovielenKöpfenvonmancherlei)GesinnungenetwaszumStan-
dezubringen,soward eineCommittevon 8-Personenerwählet,die
«inenPunctnachdemandernbcrahtschlagensolten. ESwurdenda-
zugenommen4. aus derRitterschaft,als derLand-Rahtvon Hahn,
derGrafvon pic^fe, derDrost ron vl?ackcrbarth undderLand-
Raht voulVendesien; 4. aus denStädten, als dieBurgemeistere
der z.Vorder-Stadte, Dehclof, Schocpffcr undZ>eller,wieauch
der aus Schwerin, Hof-Raht Johann Ioach. Stemwede, diese
waren schond. 30.Ott. in vollerArbeit. Einer unter denBürge-
meisternschriebdavon d. 12. Nov. „Ich habe seit 14.Tagen den
„täglichenC(»nf«ientienzwischendemSchwmnschenMinifteriound

der



aq.i??4-MecklenburgsBeruhigung. IZ7
„derR. u.L.DepurariondesBormittags, desNachmittagsaberden
„Conferent. mit dem HochFürstl. Strelitzschen Hrn. Gevollmächtig-
z/tcnbeygewobnet,,daraufmeldeter, daßan einemglücklichenAus¬
schlagedieserFriedens-Handlungnichtzuzweifeln,wennnur dieRit¬
terschaft,wegendesNeben-XioäisichnäherzumZielerklärenwolte.
Er meinet/daß solchesdieBilligkeitundDanckerkenntlichkeitvonih-
nenerfodere. Die Fürstl.Miniftrihätten sichüber die wichtigsten
Puncte schonvorläufigerkläret.

Bald daraufverlautete/ daß R. n. L. abereinstauseinander
reisenundnur diegedachteCommittehinterlassenwolte d̂ißGeschäft
fortzusetzen.Es ließaber derHertzogan sied. 14.Nov. schreiben:
Weil J.Dhl. auf derStände Anhalten,vom25.Ott. zuRostock,
mitUnbequemlichkeitgeblieben„sowürdenauchSie, in gleicherEm-
„sigkeitfür dieBeruhigungundWohlfahrt desVaterlandeshierzu-
„stimmenbleiben.,,

Den 22.Nov.gingderStreliysche Bevollmächtigtezurück,
gedachteaberbaldwiederin Rostock zuseyn. Die andernfuhren
fort fleißigzuhandeln. Bisher hattensienochimmermündlichüber
den Vergleichs-Plan des Hofes confenret; nun aber wurden sie sich
einig,künftigetwasschriftlicheszuverfallen. Die meisteSchwierig-
FettmachtenochimmerderNeben-Xloäus,daßdieRitterschaftden¬
selbensollefahrenlassen;und daß es mit demLand-Kasten,durch
EntziehungderbisherigenEinflüssevonDomamenundStädten, eine
sogrosseVeränderunggebenfolte,als welchesdas iKiKSyftemwar,
woraufderSrrcliyscheHof gezielet.

Damahls war OttoL.udcrvig vonRibbeck, zuLock, mit
andernzuRostock in Brauels HausezumMittags-Essen. Es kam
aber,aufHertzogl.Befehl,einCommandovon25.Mann Soldaten,
undnahmihninArreft. Diß erweckteeingewaltigesAufsehenbey
denEiferernfür dieFreiheitderöffentlichenConvente. Die Ursach
solteseyn:weilRibbcck einerseinerBedientengeschlagen,der ihn
darauf bei)Hofe verklagt; als nun ein Kefci ipe an ihn ergangen, sich

vernehmenzulassen,sohabecr seineEmpfindlichkeithierüber,mitden
Neunzehntes 2)uch. S schnö-
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schnödestenWorten gegensolchesvecrecum.zuerkennengeyeben,und
vamit allenFürstl.Refpe£lschändlichaus denAugengesetzet. Er
bliebin solcherVerhaftungbiszumAusgangedieserFriedens-Hand¬
lung.

IndessengingendieConferenconnochweiterfort, bis die
Fürstl. Miniftrisichd. i6.Dec. erklährten,daßsiewcitcrkeinegewie-
rige^.eloluciones,als bereitsgeschehen,vonsichgebenfönten. N.
u.L. wüstensolchevonI. Hertzogl.Durehl. selbsteinziehen,c)

c) A&a des ^onvocacions - Tages zu Rostock vom O&ob. Nov.
Dec. Ao. 175-4.

Dasxiil.Lap.
DerVergleichkommtzumStande.

§. l. 2ln rvas für Puncre derVergleich ficb gesicmmct.
Mancherlei Uebcrlegungcnund Anschläge.2.

Z. Der Vergleich wird geschlossenund belirrheilcr.
4. 5Vird volzogen und besteiget. Tod desHcryoge.

R^itter-undLandschafthieltensichversichert,daßderHertzogdie
BeruhigungdesLandesmitFürst-väterlicherGesinnungheil-
sahmsuche,setztenolfoihreMit-WirckungzudiesemZweck

ernstlichfort, gingendieAiticuldesübergebenenPlansnocheinmahl
durch,undkamensoweit,daßsieaus den27o.Monms,sosieanfäng¬
lichhatten,nur nochi7.Puncte bemerckten;überwelchesieErläute-
rung ausbittenwölken. Selbige warenfolgende:

1) Daß dieDorfschaftenderClöster,derRostockschenOer-
ter und derStädte mögten,an stat der bereitsaccOi-äirtenvierten
Hufe,denHalbscheidfteurfrephaben.

2) Daß beyErlegungderHufen-Steur denKontribuenten
fteygelassenwürde,ober neueHSt. oderLourMcmitiv.proLenc
psLwgebenwolle»

^
z) Daß
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z) Daß es bei) Venen in Schwerin 1751. verglichenen 9 Rthlr.

für diereäificirteHufe,feinBewendenhabenmögteundalsodieEr-
höhunazu2Rthlr. (wie es in demPlanhieß)oder,wiesichdieHer-»
tzogl.Minifhinunmündlicherklaret,zu I Rthlr. wegfalle.

4) Daß für denNeben-Kiodurnentwederdasgebotenegene-
ral-quantum angenommen, oder solcher modus doch wenigstens geän¬
dertundnachdemPia»,welchendieRitterfch.davonübergeben,ge-
mindertwürde.

5) Daß dieVesteurungsolcherLeuteausserdenHufen,nicht
eherihrenAnsangnehme,bevordieAusmessungderGütervölligge-
schehen. Inzwischenes bcyDemEdidtvom14.Nov.1747.verbleibe.

6) Daß öieContribution der Städte, nach ihren übergebenen
Anmerkungen,mögereguliretwerden.

7) Daß allein venStädten, auchinRostock,wohnendevon
Adel,wennsiekeinebürgerlicheNahrungtrieben,vonallenArtender
Accife, gäntzlich befreyet blieben. Doch daß sie von dem, was zu
Bürger-Rechtliege,wennsiees eigentümlichoderPfandsweisebe¬
sessen,als Hauser,Aecker,Wiesen:c. dieSteur, gleichBürgern, zu
tragen, verbundenwaren.

8) Daß alle Contribution von Fürstl. Aembtern und Cam-
mer-Gütern,vonStädten, Closter-GüternundRostockschenGemein-
schaffts-Oertern,nachMaßgebungdesReverfesvom23.Febr. ,62r.
in denLand-Kastengebrachtunddarausan dieHertzogl.Cammerbe-
zahletwerde.

9) Daß dieKontributionderCloster-GüterundRostockschen
Gcmeinschaffts-Oerter,soin6.Jahren nichtverkündiget,folglichnicht
ausgegeben,der RitterschafftzuGute kommenund in Courantec
Müntzebezahletwerdenmögte.

10) Daß das Forum des E. Außsch.mögtedas algemeine
Land-Gerichtseyn; zumahlenin solchemCollegioreprsefentat.mich
Stargardifche mit wären.

11) Daß in FifcalifchenSachen und dieaufGeld-Strafen
ankämen/ sowohlvomConüftorioals vonden^uttir^Cantzeleyen,

S 2 die
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die appellation ans Land-und Hoff-Gericht stakfinde. Die auf Leid
und Lebengingenalleinausbeschieden.Doch daß auchdiesendieDe-
ienlion zugelassensey, und was bißher dawieder verhänget worden,
aufgehobenwerde.

12) Daß überhaubt der Juftitz-Punft, nach demVerlangen
derR.u.L.berichtigetwerde.

iz) Daß ein jeder seinLehn-Gut, auf sovieleJahre (wenig-
stens auf 2s.Jahr) verpfändenmögte, als es seinenUmstandennach
eonvenable.

14) Daß dieRitterschafftl.Güter nichtanders als durcheine«
Tausch gegenein Domamal-Stück könnten von derHertzogl.Cam-
meracquiriretwerden.

is) Daß die eröffneteLehnenichteingezogen,nochdenCam¬
mer-Gütern einverleibet, sondern an wohlverdienteeinheimischeund
recipirte vonAdel jedochmit vormahligemoneie, verliehenwürden.

16) Daß denen von der Rittersch.und Jedermanniglichem
vom Stande frei)gelassenwerde,sichder privac Kommunion, Son»
tags vor derPredigt oder in derWochen, zugebrauchen,obnebarü-
der, wie auchwegenderProclamation derVerlobten und Besetzung
derLeichenzurAbendzeit, Dispensationzusuchen.

17) Daß auf die punäe, so Rostock übergeben, gewierige
Resolution ertheiletwerdenmöge.

Ueberdemhätte dieRitterschasstgern die 6. erledigteStellen
derLand^Rähteersetzetgesehen.DennimSchrvcrinschenAntheil
fehltenalle 4. und im Gusirorvschen 2. die zweyLand>Rahte, so
hier sichfunden,waren überdemvon unterschiedlicherGesinnung, der
Land-Raht Hahn war gelassenund suchteseinenZweckmit Glimpf;
derLand-Raht von vl?endejstn aber heftig, und suchtedas Recht
nach derSchärfe, ging auch endlichweg aus dieserVersamlung, und
half denVergleich nichtmitvolziehen. N. u. L.übergabalso einMe¬
morial am 16.Dec. darin siedieMänner nannten,welchesiezurPiX-
fentation ausersehenhatten. Vorgedachte 17,Punkte wurden am
i7,Dec.desAbendsanI. Dhl. übergeben.
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Am ig.Dec. ließderHertzogdas Memorial wegenderLand«

Nähte beantworten. Es hießdarin, daß derHertzogsolchenAntrag
gnädig nehme, weil es hiemitdas Ansehenhatte/ als wolte R. u. L.
nach demVergleichs. desHertzogs,verfahren,bedungeaber auch
dabcy,daß, wenn der Vergleich nichtzumStande kommensolte,dee
Hertzog, durchdiesenSchritt, ihm an demRecht, Land-Rähte vhne
?rT5enrgnc)rlderStände zu machen,nichtsvergebenwolle. Am 19.
vee. erfolgtedieAntwort aufjene ly.Puncte, darin aber keineeintzi-
gek.elvlurior>.nachdemErwarten der Stände, ausfiel. Bel) allen
wurden die Ursachender abschlägigenAntworten angezeiqet,zuletzt
hießes: „Ihr sehetdemnachaus allen diesenunfernResolutionen,

„daß wir euchnichtaus einerUngnadeoderaus Strenge undVorur-
„teilen,sondernaus Gründen und erheblichenUrsachen,versagenmt'is«
„sen,was wir euchsonstgernenochzugestandenhätten.,, Es Wardts
nen aber dennochhernachin einigenStücken gcwilfahret.

2. Es waren nun z.Monahte mit biefenXradtatcnzugebracht

und darüber das Jahr geendiget. Doch gingen sie mit Ao. 17^.
weiter fort, wiewohlmit vieler Wiederrede unter denStänden gegen
einander, worüber mehrgedachtervon der LuchezuMulsorv, durch
den Major Gtistctv Frider. von Pressentin dieFürstl. Qrclie em-
pfing, sichnach seinemGute zu recinren, welchersichdarauf nach
VÖlsmar wandte und alhie an den Kayscr appellirte. Diejenige

welchender Vergleichs-?ian nichtgefiel, wandten einstheilsdagegen

ein: Es würde dieseHandlung demKaysernichtgefallen, man solte

also wiederzurHos-Lommislion nachVL>ienaus R.est>eLigegendem

Kayser, schreiten,(aber hierüberhatte sichKayserl.Majest. schoner-
klähret. wie wir aus demKescriptvom 19.Jul. vorigenJahres gese¬

hen.) Sie sagtenferner: wenn dieRittersch.mit der HuseN'Steur

einenbeständigen̂ loclumannähme,wie dieStädte mit derLonsum-

rion bereits gechan; so würden die Land-Täge bald aufhören, weil

man nicht mehr nach demModo fragen dürste, hiemit würden die

Stände den Zügelverliehren,womit ihre Vorfahren dieausschweift

sendeFürsten in denSchränken derGesetzeerhalten, und alsowären
S 3 sie
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flclim ihr bestesKleinod,und verlöhrendieAbhelfungihrerBeschwer-
Den. Wenn derHof denNcben-^wdum erhielte,soerlangeer über
allePachter, Schäfer, Müller:c. einBesteurungs-Recht,welcheszwar
schonvon mehrals 100Jahren her gesucht,aber nimmervölligzuge-
standenworden. Es fönte in Mecklenburg ergehenwie in Hol-
ßein, wo der Pflug anfänglich?pf. gegeben,jctzoschon80 bis 100.
Rthlr. wolte n>analsdenn über einealgemahligsteigendeErhöhung
klagen: so würden deswegenkeineExecutions-ViMcfer marchiven»
Die Beytreibung solchesNebeti*Mcxü,durchFürstl. Beambte oder
Bediente, würde dem Grund-Herrn mancherlei)Ungelegenheitund
wohl gar eine Amptssaßigkeitaufbürden. Bisher habe der Land-
KastenMit seinemCredit nochzutretenkönnen, wenn bei)Krieg und
Durchzügendas Landoder auchdieFürsten inNoht gerahten. Aber
durch dieZerreißung des Land-Kastenswürde der Credit begraben
werden. Wie wolte es ablausen,wenn solcheZeitenwiederkamen,als
vordem gewesen? da man doch noch immer Geld auf Credit des
Land-Kastenserhaltenund sichdadurch retten können. Würde den
Fürstm freyeHand gelassen,AdelicheGüter anzukaufen,so köntees in
Mecklenburg, als wie im25ayerschc„ und Anbalnschen ergehen,
woselbstdieFürsten endlichdenAdel gantzweggekauft, welchesder
Mecklenburgscbe Adel schonvordem besorget,und also nichtdarin
willigenwollen,wenn dieFürsten dergleichenbegehret. Je mehrder
HosGüter ankaufe,je kleinerwürde das Corpus derRitterschaft,da-
her sieendlichnichtmehr dieKostenwürden aufbringenkönnen, ihre
Rechtewiederden eingreifendenHof zuvertheidigen.

Andere unterden Land-Ständen gedachtenzurück,was die
Bestreitung desVergleichs von 1701.nachsichgezogen,und daß die
damahligenEiferer mit ihrer Appellation und Adhxrentcm@ticlxii
demLandedengröstenSchaden gethan. Sie schlössen,aus derZeiten
Unbeständigkeit,daßderVergleich,sowie er jetzoangebotenund nach¬
her gemildertworden, schwerlichnach 50.Jahren würde zu erhalten
seyn;sowenigalswiesiejetzodenvor50.Jahrengetroffenen,aber
nachherverworfenenwiedererhaltentönten,sosehnlichsieesauchge-

.. suchet.

1
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suchet. Sie hätten jetzoeinen so gerechtenund gnädigen Landes
Herren,dergleichenMecklenburg in langenZeitennichtgehabt. Sie
verehrteneinenFürsten, der nichtwillens wäre, die Stünde, welche
dessenVorfahren zuFürsil. Rechtenaus Liebeerhoben,und dabei)mit
Gut undBlut geschützet,um ihreRechte, die siefür sichzurückbehau
tcn, aus Regiersucht,zubringen, dessenGnaden-Bezeugungen,weil»
siesichsoseltsamsündcn,solteman denNachkommendurchErfüllung
seinesWunsches, mit dergröstenVerehrung anpreisen. In Verglei¬
chenkönneman nichtalles erlangen, was wo!)lzu wünschenwäre.
Alzugerechtund alzuklugsei)beydesverwerflich. Der Hertzogha*
be schonin vielenStücken nachgegeben,nun wäre solchesan ihnen,
dadurchkönten sie das grosseUnglückverhüten, das ihreVäter ge-
habt. Diese Gründe wurden von den meistenfür obwaltendange-
sehen. Sie wölkenalso diesesZeit-Puncts wahrnehmenund dieTra¬
ktaten nicht abbrechen,ob cs wohl dieAppellanten gernesehenwür¬
den, undes gar für nohtwendighielten,nachdemsieeinmahlproreNi.
ret, und damit, ihrerMeinung nach, diesemConvocations-C£agseine
A£livitatt benommenhätten. Sie wollenlieber,wegendesReben«
Modi, an stat der vorigen 10000, nun soocoRchlr. bieten. Den
Vergleich köntensiesoverclaululiren,daß damit der andernBesorg-
nie begegnetwürde. Wäre ein oderanderFürst einguterHaußwirth,
der adelicheGüter ankaufenkönte, so fünde sichdochauchbald wie-
der einVerschwender,der sieSchulden halber abstehenmüste.

DieseErklärungzu20000 Rthlr. brachtensiemitAnfang des
Febr. an den Hertzog, doch nur mündlich. Es ward hierauf begeh-
ret, solchesErbieten schriftlichzu übergeben; damit auch schriftliche
Refolution erfolgenkonte. Diß war vielenunter derRitterschaftbe--
dencklich,die da meinten, daß unter diesemAussenwerckeineMiene
verborgenläge. Nachdemsie sichlange hierübergestritten,soward
endlichbeschlossen,ein pro memoria, bei)abermahligerAudience,zu
übergeben. Es ward auch eines entworfen, aber ohneDamm und
Unterschriftgelassen; damit es allenfalönichtverbindlichwäre. Diß
stecktejemanddervepuyrtenin dieTesche.Wie sievorgelassen,
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und derHertzognach einemMemorial ftug,fo rückteer Damit,als mit
einerzur eigenenNachrichtgenommenenAbschrifthervor. Der Her-
tzogmercktewohl, daß dieseunzeitigeGeburt aus einemMißtrauen
herrühre, gab aber dennochdarauf d. 7. Febr. die hier anliegende

l. gantzgnädigeAntwort; womit die bisher noch hatte Gemühter be«
schämetund am allermeistengewonnenwurden. Die Gnaden-Be-
zeugungenderFürsten sindeinFeuer, welchesdieSchlacken desMiß-
trauens undWiederwillens,in denHertzenderUnterthanen, zurweg-
staubendenAschemache.

z. Hierausgingen die Conferencen mit demHertzogl. Mini-
flerio wieder an. Der Ritterschaft ward noch ein und anders gesta-
tet, als die gebeteneprivac-Lommunion und stilleBeysetzungder Lei-
6)en. Wegen des Neben»Modi aber erfolgtedieErklährung noch-
mahls, daß von dessenunmittelbahrenHebungJ.Dhl. nichtabgehen
köntennochwürden, man soltesichalso deswegenkeineweitereMühe
geben.

Als nun hievonnichtabzukommenwar, sogingenetliche,son-
derlichaus demSrargardjschen, davon,unter welchender von De-
riy seineStelle beymE.Aussch. reliZriirte. Doch bliebenderVice-
Land-Marschallvon Genykorv zuDcviy undBurgemeisterZxeller
aus Ncubrandenburg, wie ihre UnterschriftenbeymVergleich be-
zeugen. DerLand-Raht von wendcsscn aber setzted. 17. ^pr. zu
Rostock eineweitläustigeI^oreKation auf, welchenachhergedruckt
ward, darin er hauptsächlichdaraufging, daßsolcheVergleichs-Hand-
tung würde demKayserzuwiederseyn,wenn sie,ohneSr. Maj. Vor-
Wissen,softevolzogenwerden. Cr sagte,daß er die gantzeHälfte der-
mahligcrLand-Rähte ausmache,(weil er und v^bit nur nochallem«
Land-Rahte waren) und hätte das Vertrauen, daß „nach reiflicher
„derSachen Ueberlegungkeineintzigerseynkönne,der nichtmit aller-
untertänigster Ehrfurcht dieHand von derFeder zurückziehenwür-

„de, sals er auch dieselbe,in seinerUnschuld,zumUnterzeichnenbereits
„gefassethätte, wenn er bedeutetwürde, daß dadurchJhro Kayserl.
.Maj. - . - von Ihm angetastetwerde.,,

Dem
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Dem ungeachtet wurden hierauf die noch fehlende sechs

Land-Rähte ernannt, als im SchwerinschenCordt von Hobe zu
Bcrendshagen, Htou'cb von Blücher zn Gchim , Carl
L.copold vo»?Halbcrstadc zuGottsgabe und Magnus Fridericl?
25arner zuLulon? und kleinenGörnorv; im Güstrowschen,Joa¬
chim Rudolph von Äasicviy zuL.uxkcbnrI, und Volrach SLcvin
Molyahn ziiGrubenhagen , der zugleichLand-Marschall war.
Der Vergleichward am i§. April von diesenund andern gegenwär¬
tigen,auch hiernachstnochvon vielenmehr unterschrieben;so wie er
hier, als einLand-Grund-Gesetz,erfolget.

?lls DieDcputirtendesLldelshinauf, zuI.Hertzogl. Durchs,
gingen,um ihreDancksagungfür den erlangtenVergleich, nebsteiner
Glückwünschungabzustaten: so batensiezugleichfür dennochinHast
sitzendenron Ribbeck. Sie sagten:daß siezwar im geringstennicht
Theil nähmen an seinemVerbrechen, sondernvielmehrdasselbeernst-
lichverabscheueten. Weil aber doch dieJuden hatten Freyheit ge-
habt,beyihrem erfreulichemOsterfeste, einenMissethaterloßzubitten;
zurErinnerung,daßsieaufOstern, aus denAegyptischenDrangsalen
erlösetworden,sowollensie,bei)diesemgrossenFreuden-Fest,gleich»
sals für einenGefangenen bitten. Der gnädigeHertzognahm diese
Erfindung sowohlauf, daß alsvbald dieInquifition wiederdenvon
Ribbcck aufgehobenund er auf freyenFuß gestellet,auch nichtam
Leibegestrafetward; daraufer denVergleichmitunterfchrieb.Durch
welcheGnaden'BezcugungderPreiß desHertzogsund dieFreude deö
Lldels,ja des gantzenLandes,nichtwenigerhöhetwurden.

Am folgendenSontage Jubilate ward zuRostock einDanc?-
Fest gehaltenundnachdenPredigten einDanck-Gebetabgelesen,auch
untes Trompeten und Paucken-Schall: HErr GOtt dich loben
wir; aus Freuden-vollemHcrtzen,angestimmet. Das gantzeLand
preifeteGOlt als denMister des Friedens und Brunnen der Liebe,
daßdieso sehnlichgewünschteBeruhigung einmaklerfolget,und der
holdfeligeFürst Christian L.l»dewig hicmitseineNegimmgs-Jahre

. ZTleunzchntesBuch. T vor-
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vorzüglichgemacht, auch seinAndenckender Nachwelt zum steten
Segen erhalten wollen.

Der Land-Naht vonÄasieviy ward darauf nachWien ge¬
sandt, dieKayserl.Lonkrmarion über diesenVergleichzusuchen. Es
hatte sichaber auch daselbstschonder von der Luchemit seinerAp¬
pellation gemeldet/ deswegen eine Untersuchung vorhergehen muste,
ehe dieBestätigung ersolgenkonte. Der E. Ausschußmachte d. 6.

den Vergleich im gantzenLandekund. Indexen schriebenauch
aus LVismar d. 1Z.Maji R iL. v. Xvaislebcn und I. G. D.
v. d.L.ühe an den E. AusschußnachRostock. Diese wolten den
VonBaMviy nichtfürLand-Naht erkennen,sondernnanten ihn nur
denCammer-Herrn, bliebenauch dabey, daß solcherVergleich, über
Welchendieservon Bajseviy dieBestätigungsuchensolte,derKayserl.
Maj.und desselbenvorhinergangenenRcchls-Sprüchcnzuwiederse».
Ihr Schreiben ward gedruckt,wie denn hiernächsteinigeBogen zmu
Vorschein kamen, derenVerfasser sichdochnichtnannte, auchwem-
genEingang findenkonte,weil es schwersält, solchekurtzcVorstellun-
gen zu fassen,und unmüglichist,dieselben,ohnegenügsameErkentnis
derLandes-Geschichteund Rechte,zubeurtheilen.

Am 14. ^ul. trat der Srreliysche Hof dem Rostockschen
Vergleich mit bey,wovon die Accesfions-A&crihier zufinden.

Weil der GOtt des Friedens auch unsernersten Evangeli-
sehen Glaubens-Bekenner» für 200. Jahren nach überstandenen
mancherleyDrangsahlen undVersolgungen,densehnlichgewünschten
Religions-Frieden bescherethatte; so ward zum Lobe und Preise
GOttes auchzurdanckbahrlichenErinnerungseinerWohlthaten,wel-
cheer durchdiesesFriedens-GcschäfteseinemEvangelischen Zion
erwiesen,wie an andernOrten alsoauchin allenMecklenburgischen
Landern auf HertzoglicherVerordnung ein Jubel - Frieden - und
Danck-Fesi gefeiert,und zu solcherFreuden-Feierder 2s.8eprbr. als
der eigentlicheTag, an welchemfür 200. Jahren diesererfreuliche
Friede zuAugspurg unterzeichnetund zumStande gekommen,aus-
gesetzet.Vormittags ward in allenKirchengepredigetüber dieWor-

te
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te Davids Pf. CXIX. ,6s. Grossen Friedenzc. undNachmittags
waren zum^'exre verordnetdieWorte Jes. I^VIIl.22. Die Gore,
losen:c. welchePredigten nachheralle zur HertzoglichenRegierung
eingesandtund in?Archiv aufbehalten, auch einigeschonvorher ge-
drucktworden. Zu Rostock bezeugeleglcichfalsdieUniverfitsetihre
Freude an diesemund folgendenTagen durchmancherleyUebungen»
In derHertzoglichenVerordnung zudieftmFesteward sonderlichmir
angezogend̂aßauchderHErr unserGOtt durchdenL-andesGrund-'
Gesetzlichen Erb-Vcrgleich in diesemJahr unsermLandeFrieden
bescheret,wodurchalsowas/ wieobengemeldet,tunJubilatc-@ontag
zuRostock geschehen,an diesemJubel-Feste anch durchsgantzeLand
geschähe: indem der GOtt des Friedens auch für den geschenckten
Landes.Frieden durchgehendshertzinniglichgelobet und gepriesen
worden.

4. Als die Zeit zum Landtage heran kam, so ward derselbe
nach Malchin ausgeschriebenund dieCupita Propofitionis zugleich
gedrucktmitgesandt. Es waren derselben4. Sie handeltenvon der
Beratschlagung über den Contributions-Modum, vonDer©cheffel*
Tonnen-und Ellen-Masse,von Herbeybringungder Kostenzu einem
Cammmer-Gerichts-Hauseinlveylar und vonAusmessungder ade-
lichenGüter. Auf dem vorhergehendenConvent in Rostock wur-
den dieSchreiben des Land-Rahts von Lasteviy verlesen, darin er
aus Wien versicherte,daß daselbstdieParthey des von der L.ühe
wenigenEingang sünde. Dieser ward zudemMalcbinschen Land-
Tage gar nichtberufen. Die Hertzogl.Gesandten,welchedahin rei-
seten,waren dieGeheimtenRahte Laion vonDirmar undGrafvott
23astevig, ihre Bagage-Wagetis gingend. s.Nov. durchGüstrow.
Die Ritterschafthatte vieleKostenan eineranstandlichenErscheinung
gewandt,und waren dieSeargardischen sovielzahlreicherund ver-
gnügterzugegen,weil dieserLand-Tag auf ihrer Nachbarschaftwar,
dergleichensie in 30. Jahren nichtgehabt hatten. Sie traten nun
allerseitsdemRostockschcnVergleichbey.

T 2 Die
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Die versamletenStande baten/aufBefoderung derParthey
des von der L.ühe, daß an diesennoch eineLadungzumLand-Tage
ergehenmögte. Sie bekamenaber d. 14.Nov. aus Schwerin zur
Antwort, was hieranlieget. Von Rostock mar der Burgemeister
Beselin zugegen,welcheralhie d. i6.vec. verstarb.

Sonst ging allessehrvergnügtauf diesemLandtage zu mehr
als vorher in 100. Jahren geschehenwar. Hauptm. Joost Hinr.
vonLülorv zuVl?oscrin, provilor des ClostersDobbcrctn, ward
alhie und Johann Wilhelm vonprcsienrin zuPrcstin, beymClo-
sterMalchorv, zumHauptmann erwählet.

Zur AusmessungderGüter wurden ernannt, Fürstl. Seiten :
der Geh. Raht und Ober-Post-vireÄor 23runfig: von ^rlm, der
Geh. Cammer-Raht von rvarnsiadr, derCammer-Lommillänus
Vrandr und der Hos-Raht vi', ^vebcr. Ritterschastl.Seits:
Obfiß-Lieut. vonÄülorv zuCriyow, der vonGcnrz^ow zupog-
gelorv, der von derIahn zul^esc und 8/n6ieus Röperr.

Zum Engern Ausschußwurden erwählet: Land-Raht von
Barner, Land-Raht von ZZasicriy, der von Presienrin zuDa-
schon?, der vonDricbcrg zuGrambzorv und derCammer-JunFer
vonIasmmid zuCamin.

Der GeheimeRaht Baron von Dilmar, ward unter des
kandesAdel ausgenommen,auchihm, als erstenGesandtenzu diesem
Land-Tage, ein prxfent von rooocRthlc. gemacht,dem andernGe¬
sandten,Grasen von Sasierly, von ssooRthlr. Der Land-Raht
^»ahn, welcherunendlicheMühe gehabt, und die andernLand-Rähte
bekamengleichsalsansehnlicheVerehrungen, so daß in allemwohl
zOQc-ORthlr.dazugehöreten,wie ichaus einemBriefe vom i z.vec.
habe, der sichauf denLand-Raht ronGcnykorv, Stallmeister von
Iaemund und Major vonOery beziehet,die aus demSeargardi«
sehen auf diesemLand-Tage mit zugegengewesenund solchesbe-
zeuget.

Es solten noch unterschiedliche Puncte erörtert werden, die
tm letztenVergleichzumnächstenLand-Tageausgesetzetwaren, allein
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es wurden dieLand-Tags Handlungen unvermuthetabgebrochen,und "

dieserLandtag geschlossen,wcil es sichzu einer weitenIrrung m»
schcnSr.Hertzogl.Durchl. und demKönige inprcnfsin anließ, als
welcherdurch gcwaltsahmeWerbung und Aufhebung Hertzvglicher
Beampten undUnterthanenMccklcnblkrg sehrbeunruhigte; so daß
der Hertzog nach vielen versuchtenMitteln eines gütlichenAuskom-
mens genöthigetward, Sr.Kayftrl.Majest. und denenhohenReichs»
Mitstanden den Bedruck diesesLandes aufs nachdrücklichstezu cm«
psehlen,(wovon dieNachrichtengedruckt) da dennendlichdieseweit
aussehendeSache allererstunter Regierung Herrn HertzogsFridc-
ricds, nachgepflogenenUnterhandlungenzwischenbeiderseitigenAl)-
gesandtenvonplocho und von Teuffclzu Rcgenspurg aufgegrif¬
fen, und darüber eineVergleichs-ALiebis zu dero hohenPrincipalen
Unterschriftgeftrtigetward.

Als hieraufdas Contiibutions-Edi£t zu Schrvcrin abgefas¬
set ward: so bemerckteman, daß in demAbdruckdes Rosiockschen
Vergleichs einDruckfehler(dieZahl 2. für 7.) eingeschlichen,indem

§ 44. p.28. gesetzt:Wann diesevon No. 2. bis 17.benannte; da es
dochheissensolte: wann diesevon N0.7. bis ls. benannte; es ward
solchesaus der RegierungzuGchrverin d. 17.Dec. an denC. Aus-
schußnachRostock geschrieben. Der E. Ausschußsähedarauf das
Original nach, fand den Fehler und meldete davon d.2Z.I)oc. wciter

in dieAempter.dieebenfalsUrschriftenhatten,folglichdenFehlerleicht
und dieAnzeigedesselbengegründetfunden.

Das Siegel des E. Aussch. führte die z. Bilder aus dem
Mcklenbl. Wapen, im Kleebladt,als Stier-Kopf, Greif und Zlrm,
wie seit1621.dieUmschriftwar dazugekommen:Siegel der Meck¬
lenburgischen Ritter - und L.andschaffc, nach Maßgebung des
neuenVergleiches. 182.

EndlicherfolgtedieKayserl.ConfinnationdiesesVergleichsAo»
d.14.Apr.17s6.wovonbekommendeR.e5o!mionzeuM,dadenn>756
dieApxellsntengantzlichabgewiesenwurden. Vi-
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i^o Lib. XIX. Cap. Xlll. ^0.1756.
Es war dieseKayserl.Kefolution. welcheDenHertzogChri¬

stian L.udcu?igII. erfreuensolte,nochnichtabgefasset,svbefieldiesen
Landes-Herrn eine tödlicheKranckheit,womit er, zugrosserBekum-
mcrnißaller seinerUnterfassen,9. Wochen zubrachte.

@etnLeib-Medicus,Hof-Raht Bernhardt und derProfeflor
Medic.aus Rostock, Hof-Raht DerhardMA, wandten allenersinn-
lichenFleiß an,diefcnliebreichenHerrn nochetwas imLebenzu erhal-
ten, aber dieKräfte waren dahin, und das UngeheuerdesTodes spot--
tete der bestenArtzeneyen.

Darauf brannte d. 6. Maji dieStadtplan», mit allen offent-
lichenGebäuden (die Kirche und das Ampt-Hauß ausgenommen)
gäntzlichad.

Als der Hertzogam 1y.Maji seinen̂ sten Geburts-Tag noch
erreichete:soreifstendiebeydenLand-MarschällevontNolyahnund
vonL.üyow nachGcdrvcrm, des LandesPflicht, an solchemTage
zu bezeigen;brachten aber die traurige Nachricht von der überhand
genommenenKranckheit,mit zurück. Er lebtedarauf noch is.Tage/
und starb d. 30. Majiam Sontage Exaudi,gegenMittage um II. Uhr.

Wenige seinerVorfahren haben ein so hohesÄlter erreichet/
und keinerhat ihn an liebreichenWesen und Güte, gegen dieUnter-
thanen seinesRegier-Hauscs, übertroffen.

Einige Jahre vor seinemEnde litte er Schaden am Gesicht;
einEngelländer,Ritter Taylor genannt, verhüteteAo. >751.daß er
es nichtgäntzlichverlohr,dochmusteer,bepwährenderCur vielaus¬
stehen.

Er war ein grosserFreund derErblichkeiten bey detMufic,
ließunter andern auchgoldeneMüntzen schlagen,das Stück zu 10.
Rthlr. darauf sein Bildnis sehr wohl getroffenwar, die er ver-
schenckte.

War einBesorgerguterOrdnungen inUniverllrXrs-Kirchen-
midPolicey-Snchen, insonderheitaber einunermüdeterHerstellerder
ZAeruhiglMg des Landes, welcheseinAugenmerckschonbei)Antrit
dttNegittung wa^ dieer bis ins steJahr geführet,und worin er sei-

neu
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neu Zweckvölligerreichet, ehe er nochin DieEwigkeitaufgenvmme?
worden, nachdemer ?z.Jahr is.Tage gclebet.

Von dessenGemahlin, Gustava Carolina, die schonvor K.
Jakren das Zeitlicheverlassen,istdrobengenuggesagt. Die Hertzog«
ilchcnKinder diesesgesegnetenEhe-Paars sind:

geb. d. 1717. wacher darauf dieRe¬
gierungantrat und demLande die degründeteHofnung machet, daß
GOtt werdemit ihm seyn,weil er mitGOtt ist. Von dessenVer-
mählung ist drobengehandelt.

Ulrica Sophia, geb. d. r. )ul. 172z. istReaentinzuRhön.
L.udwig, geb. d. 6. Aug. >725. DessenGemahlin ist Char¬

lotte Sophia, Prinheßin vonSachsen Sa»ilf<ld-Codlirg, sod. 24.
8epr. ^751.gebohrenund Ac>.i7SS<d. 12.Jan. vermähletworden.

Amalia, geb. D.14.Maji (ntc^td. 8. Mart.) 1732. istCano
nissinzuHerforden. Sie sind in dem Vcrzeichnißder jetzt(1756.)
regierendenhöchstund hohenHäuser in Europa angesühret.

Die Leicheward d. 20. Jul. in der Schelf-KirchezuSchwc-
ritt, ohnegrosseFeyerlichkeiten,dochStandes-mäßig, beygesetzet.

Inzwischenstarb auch^d.ly./un. derparchimsche Luperin-
cenäensJacob Lernhard Polchow, da er 56. Jahr erlebethatte.

1.

Hertzogl.RefaiptötiRitter-undLandschaftauf
demLonvoc^tions-TagezuRostockvom7.kebr.!755.

Von GOttcsGnadenLkrittian HertzogZUMe¬
cklenburg.:c.ic.

Unser» gnädigstenGruß zuvor. Veste, EhrenvesteauchEhrbahre
undEhrsame, liebegetreue. So wenigWir währendesVer¬

gleichsHandlungen, Uns eines eintzigenVorfalls bewustsind, wo-
durchwir Euch zu einigenMißtrauen gegenUns Uhrsachegegeben;
Und sowenigwir von Euchglaubenkönnen,daß thynichtwissensou
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tet,was UnsermLandesFürstlichenKelpeQund eurerunterthänigen
vevorion gemäßsey,wann ihr euchanUns unmittelbahrinSchliff-
ten erklährenwollet; So sehrundso dillighat es Uns befremden
müssen,Unsam gestrigenAbenddurcheureOepuritte, mit einigen
vonftembdenHändenbeschriebenenBogenPapier,beladenzufinden,
denenes,ausserJahr Tag undUnlerschrifftauchan allemdemfehlet,
wo nochwohl nie einemLandesFürstenvon seinenUnterthanen,in
FälleneinerunmittelbahrabzugebendenErklährungentzogenist. We¬
nigstenswissenWir gewiß,daßinMecklenburgdieseArt, sichan den
LandesHerrn schrifftlichvernehmenzu lassen,voneuchzumersten-
mahl gut gefundenworden, und ihr müssetentwederdazuaus dem
höchstengrad einermißtrauischenVorsicht,odereineranderngesähr-
lichenUrsachebewogenseyn,weilwir sonst,Eurerdevotionnachdie¬
seneuerlicheArt mitUnsunmittelbahrzuhandelnnimmermehrver-
muhtenkönnen. Die von beydenSeiten, gleichbei)demerstenEin-
tritt in gegenwärtigenVergleichs-^i'aÄ-itenadA6lagegebeneundge¬
nommenereciproczveVerwahrungundBedingung: daßauf denun-
verhofftenFall desverfehlendenVergleichs,allesvonbeydenSeiten
geredeteundgeschriebenefürungültigundunkräfstigmithinnichtvon
der geringstenVerbindlichkeit,Folge oderVersänglichkeitseynsoll,
hättebilligbeymFortgangderHandlungenallesausschlössenkönnen,
was als ein anstößigesMißtrauenoderHinterhalten,vondereinen
oderandernSnte, irgendangesehenwerdenkan.

EureeigeneÜberzeugungwirdeuchauchinnerlichdarüberw
redenmüssen,daßbißherowährenddesgantzenVergleichsGeschafft
vonUnsrerSeiten, mit euchallenthalbennachGnadeundAufrichtig-
keitverfahrenworden. Es bleibtuns daherunbegreiflich,warumihr
nunmehro,da dieHandlungeneinemgewünschtenEndenäherals je-
mahlsgekommen,undda man billigvonbeidenSeiten destovertrau-
ter zuWerckegehensolte,in EurerErklährungwederuns nocheuch
nennen,hingegenüberdievoneuchselbstbei)DiesenTrafifecenbißhero
schuldigermaassenbeobachteteKelpeÄgemäßemArt der unmittel-
bahrenschriffilichenAnträgeanUns,gäkitzlichhinausgehen,mithinzu

man»



o N 153

mancherleyNachdenckendadurchgar unverhoffteGelegenheitgeben
wollen.

NichtsdestowenigerwollenWir einenWeg wiedenandern,
beyUnsererbißherigengnädigenArt, miteuchzuhandeln,beharren,
folglichaus demblossenTrieb UnsererzueuchtragendenLandes-Va-
terlichenGnadeundLiebeeurenvorbeschriebenenMißtrittgegenUnö,
dahinübersehen,daßwir euchnichtnur dieunförmlichenPapiere,wie
siees verdienet,nichtzurückgeben,sonderneuchauchnochdazuUn-
sersFürstl,Nahmens,HandzeichensundSiegels auf ebendiejenige
eureAnträgewehrthaltenwollen,an welchendochalles,wasRefpeä:
undVertrauen derUnterthanengegenihrenLandesHerrn erfordert,
augenscheinlichfehlet.

Der gantzeVorfall solldemnachsürUnsdiesmahlbloßda¬
durchan euchgeahndetseyn,daßwir euchunsergnädigstesVertrau-
enversichern,ihr werdetkünftighin,denUnsvonEuchgebührenden
Refpeä in schriftlichenunmittelbahrenAbgabenan Uns,besserzube¬
obachtenwissen.

AnlangenddemnachdenJnnhalt dermehrerwehntenPapiere;
So wollenwir,daßsolcher,wieEureDeputateversichert,diegäntzli-
cheMeinungUnsrergesamtenRitter-undLandschafftausmache,gerne
glauben,aucheuchdarüber,als übereinMcrckmahleurerBemühung,
denVergleichzubefordern,UnseregnädigsteZufriedenheithiedurch
nichtunbezeugtlassen. Nachdemaber bei)derAnnahmedeseinen
oderdesandernvon eurenErbiethungenin Ansehungder in Euren
GüternbefindlichenSteuerpflichtenLeute,diewichtigstenBedencklich«
keitenobwalten,diegrossenth<ilsdiejetzigeundklinfftigeErhaltung
eurereignenRechteundVorzügezumGrundehaben; So gebenwir
EuchhiemitinGnadenauf eureOblatazubedencken1)Ob ihrs mit
eurereigeneninUnfermVergleichsEntwurffeuchversichertenImmu¬
nität reimenkönnet,daßihr dabei)zuewigenZeitenSelbst-Schulde-
ner derSteuer für dieLeuteausserdenHufenwerdenwollet?2) Ob
ihr alsosüreureNachkommenverantwortlichfindet,einegedoppelte
Contiibucionzuübernehmen,da wirdochvoneuchundEurenNach-
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kommenausserder verglichenenblossenreal-Steuer von derHelssce
euresgantzenunbeweglichenEigenthumsnichtsverlangen,hingegen
eucheurepersöhnlichImmunität gantzlichversicherthaben, z) Ob
ihr euchdenmit denOblatissothanereuerImmunitätipfofa&owie¬
derumbegeben?oder4) dafürhaltenkönnet,ihr genösseteurerAde-
lichenImmunität,wann ihr entweder2OOLoRthlr.zuewigenZeiten,
aus eureman sichsteuerfreienSeckelsteuren,odercmcheuer an sich
steuerbahreHufe,nochmit einerzwotenSteuer, vongantzverschiede-
nenNahmenundWesen,fürsteetsbelegenwollet?Ihr sehethieraus,
daß es aus wahrer Landes-väterlicherAufrichtigkeitundWohlmei-
mingfür eureRechteundSicherheitgeschehe,wannwir die,euchund
eurenNachkommenso nachtheiligeOblataanzunehmen,Bedencken
finden. Woferneihr hingegenweiterin Betrachtungziehenwerdet,
daß dieineurenGütern lebendeLeute,ausserderPachtundDienstfür
das, was ihr ihnenvon deneurigeneingethan,euchnichtsschuldig
sind,hingegenderLande?Obrigkeit,gleichallenandernLandesInsas¬
senmit derpersönlichenoderKopff-SteueknachallerWelt Rechten
verhafftetbleiben;So wird es euchim Grundeselbstfrembdevor-
kommenmüssen,daß ihr euremLandesHerrn in Nahmensovieler
steuerpflichtigenLeute,ohneSpecialVollmacht,dieSteuer verweigern
wollet, diebeyallensalsLandesObrigkeitlichanzustellenderunmittel-
bahrerNachfrage,von keinemderselbenseinemLandesFürsten,in der
von Uns vorgeschlagenengcirleidlichenMaasseverweigertwerden
wird,nochkan, oderauchärgstenFalls mit ihnenbesondersin fepa-
yato leichtauszumachenstünde.

Wir gesinnendiesemnachan Euchgnädigst,daßihr in dieser
Sache, nichtaus vorgefaßtenMeinungen,sondernnacheurerundeu¬
re^NachkommenwahrenBestendieEntschließungfasset,und indem
es bei)dem,imEntwurffeuchmitgetheiltenVergleichnunmehroauf
BeweiseeurerDevotionankommt,wohl erweget,daßsovieleeuch
darinangebotheneneueRechte,VortheileundBegnadigungenvollen-
kommender Devotion wehrt sind, die in derAnnehmungUnserer
NormezurSteuer für dieLeuteausserden Hufen bestehenwürde.
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Wir wollennichtgerne. dchdemzu hoffendenVergleichüberkurtz
oderlang, derEinwandderÜbereilung,oderdesnichtgenommenen
genugsahmenBedachtsentgegengesetzetwerdenkönne. Wir em-
pfehleneuchalsonochmahlsaus Landes-väterlicherbestenintention,
die reiflicheUcberlegungdes UnserSeitigen Vergleichs-Entwurffö
überhaupt,undin demArriculvonderSteuer derLeuteausserden
Husen insonderheit.Was ihr dagegenmitGrunde vorbringenzu
könnenvermeinet,daswollenwir gernevoneuchentwederin schrifft-
licheVorstellungenan Unsunmittelbahr,oderauchmittelstdernach
wievoreuchoffenstehendenConferencenmitUnscrniMinifterio,vor«
nehmen. Es sollUnsrerseitsnirgendan gnädigenundgründlichen
Ernährungengebrechen,undihrwerdetbeygenauererAusmercksahm-
keitund Überlegungan allenStellen des zu treffendenVergleichs
wahrnehmen,daßallenthalbenleediglicheuerBestes,eureRechte,eure
Ruhe, eureWolsahrt,undeureSicherheit,denHaupt-Vorwurfdes
gantzcnVergleichs-Wercksausmachen.

Diesesallesgönnenundgebenwir euch,sovielnur an Uns
gnädigstgerne,wiewir euchsamtundsondersmitGnadewohl bey-
gethanverbleiben. Datum in UnsererRefidentz-@tat>tRoftock
d. 7.Febr. 175-5-,

Christian L.udervig H.z.M.

Infcriptio.

Den Vesten undEhrendesten,auchEhrbarenundEhrsamen,Un-
fernLiebengetreuen,aushiesiegemConvocations-^agversamm-
letenLandRath,LandMarschallen,undübrigenvonRitter un&
LandschafftUnsererHerzogthümerMecklenburg

(L.S.)
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!!.
Des

DurchlauchtigstenFürstenundHerrn

Herrn LbristianLudewigß
HerzogenzuMecklenburg,FürstenzuWenden,Schwerin

undRatzeburg,auchGrafenzuSchwerin,derLande
RostockundSrargnrd Herrn:c.

mir
DeroRitter-undLandschaft

getroffener
Landes-Grund-GesetzlicherErb-Vergleich

Vom varo Rostockden i8ten?lpril i?ss.

Wir LbristianLudewigvonGOttesGnaden,
HerzogzuMecklenburg,FürstzuWenden,Schwerinund

Ratzeburg,auchGrafzuSchwerin,derLaude
RostockundStargcirdHerr?c.

Urkunden hiemltfürUns undUnsereNachkommen,Regierende
HerzogezuMecklenburg:NachdemIbro RayserlichetNa-
jestat demvonUns, gleichmitAntritUnsrerRegierunggefas-

seten,undvonZeitzuZeit,sovielan Uns, kenntlichgemachtemLan-
des-VaterlichemVorsatz, allevon Unserenin Gott ruhendenVor-
fahrenan derRegierunghinterlassen«innerlicheStreitigkeiten,durch
gründlicheVertrage zuheben,mithinUnseregesammteLandein die
GlückseligkeitdesFriedensundderRuhezuversetzen,dadurchzuStat-
tenzukommen,allerhuldreichstgeruhethaben,daß AUcchöchst-Dic-
selbebereitsuntermsten Junii 1749. zugütlicherHinlegungaller,
zwischenUnsundUnsrerRitterschaftderZeitentstandenenundentste-
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hcn wollendenStreitigkeiten,eineKayserlicheHof-Commihionzur
Güte aliergnädigstzuverordnen,undin derenVufolg Wir mitder
Erbarm UnsrerliebengetreuenRitter-tmdLandschaft/überdie,zwi¬
schenUnsundihr, theilsvorgefundene,theils unverhostneuentstan.
deneIrrungen, in dieWege zumVergleichgetretensind; daß nun-
mehrodiebis hieher,theilsvorallerhöchst-gedachterHos.Commißion,
theilshierimLandegepflogenemühsameHandlungen,ihr vergnügli¬
chesGedeyhenerreichet,undWir unterKaiserlicherallerhöchsterOd-
waltungmitUnsererRitter-und LandfthaftfolgendenVergleichge-
troffen,vollzogen,undvonNachkommenzuNachkommenunverbrüch-
lichzuhalten,Landes-Fürstlichversprochenhaben.

§. 2. Wir verkündigenund versprechenalso hiemitgleich
AnfangsUnserergesammtenRitter-undLandschaftvolkommeneSi¬
cherheitundErhaltungbeyIhren Rechten,Gerechtigkeiten,Freyhei-
ten, Vorzügen,Gebräuchen,undGewohnheiten,wie solcheUnsere
Ritter--undLandschaftüberhaupt,odereinjederStand fürsichallei-
ne, und einjeglicherderselbeninsonderheit,rechrebcständigerworben
undhergebrachthat.

§. z. Undda Wir schonin demerstenJahre UnsrerRegifc»
rungderRitter-und LandschafteinenförmlichenundbündigstenBe¬
stätigungs-Briefüber ihreRechteundGerechtigkeitenertheilet;So
wollenWir auch,zunochmahligemBeweis,wiefehrUnsdieErhal-
tung derselbenam Herzenliege, die, UnsrerRitter-und Landschaft
vonUnserenin Gott ruhendenVorfahren,verlieheneRechte,Privile-
gienundBegnadigungen,welchein denAssecuratione-Reversenüber-
Haupt,undinsbesonderein den,zur bequemernEinsichtundNorm, Nun»,
unterdenNummernI. Sc.II. beigefügtenReversalenvon denIah- l.&II.
rcn 1572,und1621,in denRefolutionibusadGiavamina,undindenvid.Lib.X.
daraufergangenenKapserlichenundReichs-Vleariats-Erkänntnissen,p.232.u.
enthaltensind, abereinstLandes-Fürstlichanerkannt,bestätiget,und Lib.XII.
versicherthaben,derGestalt: daß solchein allenPunktenundArti- p. 261.
culn, welchein diesemFundamental-Vergleichnichtanderswohin
verglichenworden,alö Landes-Grund-Eefttze,nachwievorgehalten,
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angezogenundgeltendgemachet,dievonRitter-und Landschafta»ck)
dabei)alleWege geschützet,gehandhabet,unddagegennichtbefchwe-
ret werdensollen.

§. 4. GleichwienunUnsersowohl,als UnsrergetreuenRit«
ter-undLandschaftWunschundAbsehendahingehet,daßsowohlalle
alte,nochnichterledigteLandcs-Beschwerden,als auchalleneueJr-
rungenvölligzurgestimmtenZufriedenheithingelegetund verglichen
werdenmögen; So sollsichdieserFundamental-undErb-Vertrag
überallein vorigenundneuemZeitenergangeneBeschwerdenin der
Maaßeerstrecken,daßnichtnur dieunerledigteBeschwerden,alterund
jetzigerZeiten,ganzlichin diesemVergleichadgethan,sondernauchdie
dieserwegenhiebevorergangene,sowohlKaiserliche-undRcichs-Vi-
cariatöErkänntnisse,als ertheileteLandes-FürstlicheI^eversalezund
R.elolmic>ne8nochmahlsanerkannt,bestätiget,bekräftiget,erläutert,
und solcherGestaltzurunwandelbarenVerbindlichkeitaufsbündigste
vestgesetzetseynsollen.

ErsterArtt'eul.
Von derLandes-KontributionzuGarnisons-
Fortificattons-Legatlons-Kosten,zuNeichs-Deputattons-

undCrayßTagen, auchCammer-Zielern.
§. s. das Contributions-WeseninMecklenburgvonZeitzu

ZeiteineMateriezumancherlei)innerlichenZwistigkeiteil,
THeilszwischendenLandes-FürstenundRitter-undLandschaft,Shells
zivifchenderRitter-undLandschaftunterihr fclbftabgegeben,undWir
daherallenBedachtdahingenommen,daßinAnsehungdesContribu-
tions-Wesens,unddllesdessen,was demanhängigist,mitRitter-und
Landschafteinebillige,undzuewigenZeitenbestehendeVergleichung
undRichtigkeitgetroffenwerdenmöge; So habenWir

(i.)
sovieldieaus denRitterschaftlichenGütherninsonderheit,jährlich,zu

vbge-
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obgedachten,inReichs-GesetzenselbstvorgeschriebenenErfordernissen,
zuerlegendeKontributionbetriff,überDenModumsowohl/ als über
dasQuantumderselben,Un6MitUnsrergetreuenRitterschaft,folgen-
derGestalt unwiederruflichverglichen,daß in denRitterschaftlichen
Güthernder,vonderRitterschaftselbst,als derältesteundfüglichste,
deliebteHufenMocK>8vonnunan bis zuewigenZeitenhiemitange¬
nommen,zugestanden,undvestgesetzetseynsoll.

§. 6. Wann nunderHufen-^oduszursichernNormimEon-
tributions-Wesennimmermehrgereichenkann, dafernenichtzuvor
dieeigentlicheAnzahlderwürklichvorhandenenHusen,dannauchder
Begrif einerHufean ihr selbst,ins gewissegesetzetworden; So ha-
denWir UnsmitUnsrergetreuenRitterschaft,dienachdenRevers«--
len einfreyerStand istundseynsoll,mit billigmäßigerVoraus-und
FestsetzungihrerImmunität, einerallgemeinenAusmessungderRit-
terschastlichenGütherverglichen,und folchemnach,wegendesganzen
RitterschaftlichenHufen-Messungs-undBonitirungs-Wefens,nach¬
folgendesverabredet,undPacktweisevestgesetzet.

§. 7. Es sottnämlichdieAusmessungallerundjederRitter-
schaftlichenGüther, siemögenStamm-Güther odernicht,Lehnoder
Erbeseyn,mit allenihrengegenwärtigenHöfen, Dörfern, Aeckern,
Wiesen,Holzungen,Brüchen,Möhren,Land-Seen,Weyden, und
allenLändereyen,auchübrigenPertinenzien,wiedieNahmenhaben,
ohneUnterscheid,vonwemdieselbebesessmwerden,undob sievorhin
fürRitter-Hufen,Hof-Acker,oderBaur-Hufengehaltenworden,nach
dem,zwischenUnsundUnsrerRitterschaftbesondersverglichenen,und
unter den NummernIII.undIV. hienebengeschlossenenMessungs-
und Bonitirungs-Fußvorgenommen,unddemnächstin einemjeden,
durch solcheAusmessungund Taxation zu einemgewissenHusen-
Stand überhauptgebrachtemAdelichenGuth, ohneeinigeweitere
Ausnahme,dieHälftederHufen,gegenLeistungder, in allenLehn-
und Allodial-BriefenvorbehaltenenRitter-undMann-Dienste,von
derLandes-Contributiondefreyet,undsolcherGestaltfürImmun zu
cwigenZeitengehaltenwerden:Die andereHälftederHusenaber,

es



es besitzesiewerDawolle,Eontributions-pfli'chiigbleiben,undvonsel¬
bigersteurpflichtigenHälftederHusendiejährlicheLcmdes-Contribu-
tionabgetragenwerdensolle.

§. 8. DieConsistenz,oderderZnnhalteinerHufe, wirdhie-
durchsolcherGestaltbestimmet,daß daruntereinErstreckundJnnbe-
grifvon DreyhlmdercScheffelnEinfallan clasliKclitemSaat-Lan-
de,Wiesen, uuöWeideverstandenwird: mithinwird dieZahl der
Ritterschaftlichensteurfreyensowohl,als steurpflichtigenHusen,wenn
zuvorallesnachder,im erstenArticulunterdenNummernIII.undIV.
KimGrundeliegendenJnstrucktion,gemessenundtaxiretist,auf solche
Art ausfündiggemacht,daßmanalle,beydenRitterschaftlichenoder
AdelichenFeld-MarkenundDorfschaftenbefindlicheGrund-Stücke,
an Acckern,Wiesen, Weyden, Holz,RuschundBusch,und wiees
sonstNahmenhabenmag, nichtsals diehiernächstbenanntewenige,
vonUnsausdrücklichnachgegebeneStücke, davonausbeschieden,in
einswirst,und soostmahleinevolleHufestatuiret,als ostmahlsichin
mehrbemeldetenRitterschastliehenGürhernvolleDreihundert Schef¬
felanSaat-Lande,Wiesen,Weiden,RufchundBusch,nachderKette
undderTaxe derbeeydigtenHauswirthefinden.

§. 9. Wobey jedochOeconomifcherBilligkeitvachausdrück-
lichvorbedungenist,daßeinLandüblichesBaur-FuderHeufür zrvecn
Scheffel claßificirtenSaat-Landes in beiderlei)Fällen, es seyhin-
länglicheroderüberflüßigerWiese-Wachsverbanden,oder es fehle
daran,gerechnetwerdensollen;GleichwiehingegenjeglicherScheffel
claßificirtenSaat-Landes, gegenjedenScheffl Jnstrucktionsmäßig
bonitirterWeyde,auf-undabgerechnetwird.

§. 10. DieSchefstl-undRuhten-Maaßebetreffend,wirdder
richtigeRostockerScheffelzumGrundegenommen:Auf eineRuhte
aber, werden,nach hiesigeroderLübeckerMaaße, AchtEllenoder
Sechzehn Fuß, und auf einenFuß zwolfZoll,mehrernInhalts der
untermNum.III. beygefügtenMcssungs-Jnstrucktivn,gerechnet.

§. ii. WegenTaxationundClaßificationderAeckerWiesen,
Weiden, Holzungen,Möhre, Rufch,BuschundSee» :c. liegetdie

unterm



jjj o 161

untermNummerIV. verglicheneBonitirungs-Jnstrucktion/ohnealle
weitereReftrvationundEinrede,zumGrunde.

§. 12. Mit den,binnendenAdelichenGüthern,Feld-Mark--
ten undDorfschaftenetwabelegenen,oderdamitvermengetenPfarr-
undübrigenGeistlichenAeckern,samtallensonsterwcißlichad piaCor¬
pora gehörigenGrund-Stücken,solles solcherGestaltgehaltenwer-
den, daß, was davonbisheronichtsteurpstichtiggewesen,oderden
Adelichen?oi!elIoiibuzals Loncribuableangerechnetist/anchkünftig
derRitterschaftnichtzurLastgereichen,vielmehrnachgeschehenerVer-
Messung,beyAusrechnungdes steurbarenHufen-Standes, abgeschla-
genwerdensoll.

§. i z. Damit aberkünstighierüberkeinerlei)Streit oderJr-
rungentstehe;So sollendiePfarr-und übrigeGeistlicheHufenhie-
mit folgenderGestaltbestimmetseyn:So oftmahleinsolcherPredi-
ger, welcherTheil an desGMHsoderDorfs Außen-Weidehat, er-
weißlich,odernachuntrüglicherMaaßgebungderKirchen-Bücher,uni>
Wsitations-Protocolle,an saatbaremLande,oderan urbarenWie-
sen-Gründen,in welchenletzteren,nachMaaßgebungdesyten§. ein
Baur-FuderHm für 2.ScheffelEinsaatgerechnetwird, einhundert
undfünfundsiebenzigScheffelEinfallbesitzet,sooftmahlsollenauch
diePfarr-und übrigebesetzteGeistlicheHusenEinhundertundfünf
undzwanzigScheffelanAußen-Weide,oderin RuschundBuschge-
rechnetwerden,undsonachProportionbeydenübrigen.

§. 14. JedochsollendieGeistlichedurchdiese,bloszurichtiger
ÄusfindungdeswahrenRitterschaftlichenHufen-Standes,willkühr-
lichangenommeneBestimmungihrerHufen,nichtserwerben,was sie
vorhinnichtgehabthaben.

§. is. SolchenEndessollenauchan Orten,wo diePrediger
undGeistlicheetwa nur eine, langstvorhinbestimmteAnzahlVieh
haltendürfen,nichtmehrals pracisefünfclaßificirtcScheffelanAus-
sen-oder gemeinerWeide aus jeglichesHaupt-Vieh, abgerechnet
werden.

§. 16. Ob zwar nach Anleitung obigen 5.7. die Ausmessung

NelMZehntesÄuch. 36 der
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derAdelichenGüthersolcherGestaltallgemeinist,daßnichts,es habe
Nahmenwiees immerwolle,davonausbeschiedenworden; So sol-
lendochnachgeschehenerHauewirthlicherTaxation,beyAusfindung
der steursreyenundfteurpflichtigenHälfte,nachfolgendeStücke, als:
ÄdelicheHof-und Dorf-Stäten, fernerauchAdelicheLust-Gärten,
Teiche,undgeringeGewässerundBäche,welchenichtauf die,in der
»estgestelletenBonitirungs-'JnstrucktjonverglicheneArt ästimiretoder
kämetwerdenkönnen,desgleichendieAcker-Koppeln-undWasser-
Graben,nichtminderunbrauchbareS>and-Schollen,Post-Heernind
übrigebestandige,niezumAufbrechenundzurCulturundWeidekom¬
mendeWege, samtsolchenMöhrenundRevieren,welchegar nichtz>l
Aeckern,Wiesen,undWeidenzunutzensind,abgeschlagen,undden
BesitzernderGüthernichtmitangerechnetwerden.

§. 17. DahergegensollenKüchen-undBaum-Gärten, Land-
Seen, undGewässer,Mühlen-Stäten, undalleandereGrund-Stü¬
cke,welcheanAeckern,Wiesen,undWeiden,odersonstGenußgeben,
unterdemAnschlagbegriffenseyn,undad computumkommen.

§. ig. Jedoch solleninsonderheitdieGarten nichtnachihrem
Ertrag, sondernalsAckertaxiretwerden.

§. 19. So kommenauchWälder, Brüche,und Dickungen)
shne einigenUnterscheid,mitzumAnschlag.

§. 20. Doch solldabei)vondenTaxatorennur auf denGraß.
Wachs, undauf diedarinnzunutzendeWeide, keineswegesaberauf
dieBeschaffenheitdesBodens, oderauf andereAbnützungen,gesehen
werden.

§. 21. Daher sollenWälder, Brüche,undDickungen,nach-
demsiemehroder wenigerWeide geben,bis an FünfhundertQua-
drat-Ruhten,claßificiretwerden.

§. 22. MehrereQuadrat-Ruhtenals Fünfhundertfollenauch
in dendickstenZuschlägen,jungenHolz-Kämpen,Latten-Brüchen,und
andernDickungen,gesetztauch,daßzurZeit derTaxationsolcheganz
keineWeidegebenkönnten,nichtauf einenScheffelEinfallgerechnet
«erden.

§. 2z»
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§. 23. Weil bei) ver Ausmessung und Taxation der Adelichen
Güther, wennauchdieMessungs-undBonitirungs-Jnstrucktiones,
nochso vollständigeingerichtetund gefassetwären, leichtallerhand
IrrungenunterdenPossessorenderGüther,unddenLandmessernoder
Taxatorenentstehenkönnen:uberdemauchnichtrathsamftyndürste,
jchtbenanntenLeuten,das wichtigeVcrmessungs-undBonitirungs-
Wesen, ohneeinigeDirectionundAufsichtzuvertrauen,sosolleine
aus dreyenbis vierUnsererRäthe, undebensovielenRitterschastli-
chenDeputirten,gleichzähligbestehendeDirectoriabCommißion,an-
geordnet,undsolche,nachdemdieGliederderselben,ihrersonstigen
EydeundPflichte,sovielsolchesDirektoriumbetrist,erlassenworden,
dahinbeendigetund instruiretwerden,daßsienichtnur das ganze
Messungs-Taxations-undRegulirungs-WesenderadelichenHusen,
aufeineunpartheyischegewissenhasteArt dirigire,sondernauchalle
bade»auf irgenderdenklicheArt entstehendeGravaminaundDiffen-
fus, perMajora, und nöthigen Falls nach angestellter I^ocal-Besichli-
gungundUntersuchung,durchdenkürzestenWeg undsolcherMaaßen
entscheide,damitjedemGleichundRechtwiederfahre,undmanweit-
lauftigerRechtsgängeundweitaussehenderIrrungen,sovielmöglich
einesjedenBesugnißunschädlich,überhobensey.

§. 24. Von eben dieser DireÄorial-Gommjslion, sollen jedes»
mahlihrerzween,einervonUnserer,deranderabervonRitterschaft-
licherSeite, auf demjenigenGuth, welchesnachgeschehenerVermes-
sungundeingerichtetenChartenundRegistern,bonitiretundraxiret
werdensoll,gegenwärtigseyn,unddasTaxationsWesen, unterZu¬
ziehungeineshiezuvonsolchemDire6\oriobesondersin Eydzuneh,
Menden I^orarü. solchergestalt ciirigiren, daß sie die Clasfificatores, je
zweenundzween,einenvonUnserer,denandernvonRitterschaftlicher
Seite zusammenschürzen,hiernächstdergesammtenSchürzenseparate
Aussageleparacimad Protocollumnehmen,solcheAussagen,wenn
sieetwadifferiten,erstzusammenaddiren,unddarnach,durchHülse
derDivifion, zuetwasgewissesreciueiren;Gestaltsamdannsolches
Endes,diesesvireÄoriummit einerganzbesolidemInstruktion ver»
sehenwttdensoll. K s §.25»
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§. 2s. Die erforderlicheLandmesser,wieauchdieLandwirth-

schafts-undAcker-verständigeTaxatores,sollenUnsrerundRitterschaft«
licherSeits, undzwarvonHeydenTheileningleicherAnzahl,vorge-
schlagen,und dieselben,wannsiezuvorderstanderweitiger,etwagelei-
fielenSpecial-Eydeerlassensind,nachden, unter denNummernV.
undVI. hienebengefügtenFormularen,in gemeinschaftlichenEyd bey
tem, in vorhergehenden§. gedachtemCommisfionsCollegiogenom¬
menwerden.

§. 26. Die Zahl der Landmesser ist eigentlich nicht zu bestimmen,
undwillman,damitdas verglicheneMessungs-Wesendestoschleuni¬
ger vonstattengehe,derensovielenZagiren,als an geschicktenund
untadelhastenPersonennurzu habensind.

§. 27. Der Taxatoren aber sollen aus Ursachen, welche die Na-
tur der Sache, und dieBonitirungs-Instruktion unterNum. IV.
von selbstan dieHand giebt,aufjeglicherSeite drey,mithinin allen
Sechs erwählet,undsooft dieLandmesserPlan undRegistereines
adelichenGuths bei)mehrgedachterDneäorial-ComrnisfTioneinlie¬
fern, in rem prxfentem geführetwerden,wobei)sowohl Uns, als
der Ritterschaftsreybleibt,nachBefindensolcheTaxation, durch
mehrereundalleAemterbeibehalten, odersieabzuschaffen,undan
derenStatt andere,vonmehrgedachtervii-eäonal-Lommislionin
Eyd nehmenzulassen.

§. 28. In Ansehung der, zu diesem Regulirungs-Werck über-
HaupterforderlichenKosten,bleibtcs beyUnsermgnädigstenErbieten,
daßWir, zumBeweißUnsrerNeigungzumFriedenundzumWohl-
standUnsrergetreuenRitterschaft,dieVermefjungs-Kostenbis auf
Vier TausendSieben Hundert steurbare,undVier TausendSie-
den Hundert steurfreyeHufenzufammengerechnet,und alsoüber-
Hauptdie sämtlichenMessungs-Regulirungs-Kostenvon9400 Hu-
fen,gemeinschaftlich,hinfolglichmit derRitterschaftzurHälfteüber-
nehmenwollen. -

§. 29. Die überschüssige, oder über jene Zahl hinausgehende
Hufenaber, sieseynsteurpfiichtigodersteursrey,werdenauf Ritter»
schaftliHealleinigeKostenvermessenundregulier,

§. zo.
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§. Zo. Die Ausmessung der adelichen Güther sollzur beque¬

menJahrs-Zeit imFrüh-Jahr undHerbst,soDo§niemandenin der
WirthschastAufenthaltoderSchade geschicht.vorgenommenwerden.

§. zi. Weil jedoch die Haupt-Absicht dieses §. nur dahin gehet,

daßdasangewachscneKornvvndenLandmessern,undderenBaackern
undKetten-Ziehern,nichtzertretenwerden;So sollen,damitdieAus-
Messungnichtgar zulangsamvonStaten gehe,dieLandmesserzudce
Zeit,wennindenbesaamtenSchlagenSchade geschehenkann,Rusch,
Busch,undunbesäeteOertervermessen,mithinzukeinerZeitvonder
einmahlangefangenenArbeitfeyren.

§. z2. Es sollauchjedemBesitzereinesAdelichenGuts srey
stehen,bei)derMessungundTaxationgegenwärtigzuseyn,undseine
Nothdurst geziemenddabeywahrzunehmen,nur daß niemanddie
LandmesserundTaxatoresan ihrenGeschäftenaufirgendeinigeArt
irre mache.

§. zz. Damit dieAusmessungeinensovielgeschwindernFort-
ganggewinne;So solldieselbeAemter-weise,und,nachdemmaneine
zureichigeAnzahlvonLandmessernhabenkann,in sovielenAemteru,
als nur möglichist,zugleichgeschehen.

§. 34- In ebensolcherAbsichtversprechenWir Uns,es wer-
dendiejenigevonderRitterschaft,welchebereitsvorhinzuihremPri-
vat>NutzendieGüthervermessen,unddavondieChartenundordent-
liche Feld-Register aufnehmen lassen, Uns und ihnen selbst, die grossen,

undmit einerabermahligen,in solchemFall vergeblichenAusmessung,
verknüpftenKosten,sparen,undgedachteihrePlans, samtdensFeld-
undSchlag-Registern, oderaufs wenigsteviäimirteExti-aöe der
Quadrat-Ruhten-Zahl bona fidc heraus zu geben, sich nicht entziehen.

§. 35. GleichwieWir aber auchhierunterniemandenetwas
vorzuschreibengemeinetsind,vielmehrsolcheProduttionderCharten
undRegisterineinesjedenfreyenWillengestelletseynlassen;So soll
jedochinFallen,wo dieBesitzerderRitterschaftlichmGüthersichda-
zuin unterthanigsterAufmerksamkeitundaus redlicherAbsichtbereit-
willigfindenlassenwürden,dieTaxationundClasfificationderAecker,

X 3 Wie-
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Wiesen,WeidenundübrigenGrund-StückeeinessolchenGuths der
?ro6uÄionderFelD-Registervorhergehen,DamitDieCanDruirtbfchaftfc
ynd AckerverstandigeBonitatoresDurchDie, in solchenFeld-und
Schlag-RegisternbereitsradicirfeEonicinaignichtverleitetwerden,
danachstwiederdiejetztverabredete,und ihnenzurRichtschnurvorge-
schriebcneInKruÄionzuboniriren.

§. z6. Wenn aber die Taxation geschehen ist, und ein Possessoi¬
desGuths procluciretalsdannseineRegister; So soliderzuAusmes¬
sungsolchenGuths verordneteLandmessereinigeFigurenunDHaupt-
LiniensolchenPlans, accuratnachmessen,unDdieFeld-Registerrevi-
diren: Und wann sichallesrichtigbefindet;So sollendergleichen
CbartenundRegisterzuK.eÄiKcirungundAusfindungdersteurfreyen
und steurpflichtigenHusen solchenOrts, pro norma genommen
werden.

§. Z7- Würden im übrigennichtso vieletüchtigeLandmesser
herbei)zuschaffenseyn,daßman dieAusmessungin allenAemternzu-
gleichanfangenkonnte;So sollderAnfangzumessen,in denAem-
lern sowohl,als in denGüthern, DurchsLooß,oDernachdemVor-
schlagderRitterschaft,gemachtwerden.

§. z8. Findensichbei)derAusmessungstreitigeScheidenund
Grenzen; So sollendieselbengemessen,auf derChartenoticct,indem
Messungs-Registerbemerket,unddemjenigenvor derHand, undbis
zuausgemachterSache zugeschriebenwerden,Derinpossessio»ist.

§. Z9. DerLohn derLandmesserundNotarien, wirDmit Den-
selben,wennmanzumWerk schreitet,gemeinschaftlichund bestenszu
behandelnseyn,sowiehingegendieTaxatoresjeglicherSeits bezah¬
letwerden,als welchesdiegemeinschaftlichanzuordnendeDire&orial-
Commisfionam bequemstenbesorgenwird.

§. 4<D.Diesemnachwirdhiemitweiterverglichenundvestge-
setzet,daßdiewürklicheAusmessungundBonitirungauf Maasseund
Weise,wievorstehende§§.unddiein selbigenangezogeneEntwürfe,
buchstäblichvorschreiben,nichtnur nachvollzogenemVergleich,sofort
ihrenunnnstelligenAnfangnehmen,sondernauchdamitnichteher

aus-
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aufgehöretwerdensoll,als bißdas ganzeWerk zumStand gebracht
stynwird.

§. 41. Die GütherundDorfschaftenderdreyLandcs-Clöster
Dobbertin,Malchau,undRibbenitz,nichlwenigerdiesogenannteRo¬
stockerGemeinschafts-Oerter,imgleichendiezudenCammereyender
Land-Städte, auchdenOeconomieugehörigenHöfeundDorfschaf»
ten, werdenauf gleichenFuß,wiedicRilterschaftlichen,gemessen,und
inHufengetheilet:Da dannderBetrag derHufeneinesjedenGuths,
Hofes,undDorfs, zuewigenZeiten,gleichdenNitterschaftlichenGü¬
thern,halb frey,undhalbjwirpfiichtigbleibensoll.

§. 42. Die Vermessungs-KostenwollenWir bis auf Fünf
Hundert steurbare,undFünf Hundcrc stemfreyeHusenzusammen
gerechnet,und alsoüberhauptdie sämtlicheMessuugs-undReguli-
rungs-KostendieserHufen,^LinTausend an derZahl, gemeinschaft-
lich,"folgsammit denClöstern,sogenanntenGemeinschaslS-Octterg,
undStädten, auchdenOeconomie-Dörfern,zurHälfteübernehmen.
Die überEmTaufendhinausgehendeHufenaber,sie.seynsteuerpfiich-
tig odersteuerfrei),werdenaufderClöster,Gcmeinschaftö-Oerter,und
Städte alleinigeKostenvermessenundreZuliret.

§. 4z. Einejegliche,nachdieserAusmessungundRe&ificatiora
aufkommendesteurbareHufe, sollzurobbenanntenjährlichenordent-
lichenLandes^ontribunon,vonnunan, bißzuewigenZeiten,Neu»
Reichsthaler k"?euesrvey Drittel erlegen,undsolcherErlagvon
der Landes-Herrschaftunter keinerleyVorwand jemahlsgesteigert
werden.

§. 44. Anlangendhiernachstdie, in denAdelichenundCloster-
Güthern, so genanntenRostockschenGemeinschasts-Oettern,und
StädtischenauchOeconomie-GüthernundDörfern,ausserdenHufen
wohnendefreyeLeute,undderselbenjährlicheBesteurungzuobbereg-
ter jährlichenLandes-Lonrriburion;So istnachstehendeNorm,nach
demVorschlagUnfterRitter-undLandschaft,darüberverglichenund
vestgesetztt.

Es
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Es gebennämlich:
Rthlr. ßf.

i DieGlas'Hütten-MeisteroderViee-Meister 20. -
2. Die Glas-Hütten-Gesellen 4. -

Wenn derTrund-HerrselbstGlasemeisterist;
So gibter nichts: Ein iederGeselleaber das
obbenannte.

ZtzDie Kessel-undSensen-Tragev 6. -
derenGesellen 2. -
derenJungen 1. -

4. EinHandwercksmann 2. 24
5. Die Papiermacher 4. -
6. Die Müller,sieseynKorn-Walk-Graupen-Grüh-

Stamp-und Schneide:c. Pacht-oderErb-Müller z.
7. Ziegel-Kalk-undPotasch-Brenner z. -
?. Theer-Schwäler z.
9. Salpeter-Sieder 3,
jo. Molden - und Stab-Holz-Hauer z.
11. Spon<Reisser z.
12. Lementirer z.
I Z. Säger z.
14. Decker z.
ij. Teich - und anders Gräber z.

Wenn diesevonNum. 7. bis 15.benannteals
Handwerkerin denGüternleben,freyeundnicht
unterthänigeundzumGute gehörigeLeutesind.

16. KüsterundSchulmeister,wenn sie einHand-
werktreiben,steurenvonihremHandwerk 2.

,7» EineGrütz-Querre,sonichtausadelichenHöfen
oderin denMühlenist s.

18. Ledigeund freyeManns-Personen, wennsie
dienenkönnenundnichtwollen 4.
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Rthlr. ßl.
19. LedigeundsreyeWeibs-Personen,wennsie

dienenkönnenundnichtwollen 2. - -
20. Die Pacht-Fischer 2. -
21. DiePensionarienvonihremEigenthumals

eineoroentlicheKopf-Steuer 10. -
22. Die Holländer s. n
23. Die Pacht-Schäfer z. -

24. DieKruglagen-Jnhabev 2. 24:
Bcy allendiesenPersonen/welchelediglichvonihremKopfsteu-
ren, wirdvestgesetzet:

a) Wenn derMüllergleicheinHandwerk,oderzwoodermehrMüh-
lengepachtethat,zahleter duchnur einmahl.

b) Ein Kmgerzahlet,wenner einHandwerktreibet,als einHand-
werkereinmahl,oderwann er zugleichHolländerist, einmahlals
Holländer.

c) Ein Holländer,wenner zugleichSchafer ist, steureteinmahlals
Holländer.

«!) Die Pächter, wennsiezugleichzweyoder mehrGüterundHöfe
inPacht haben,steurendochnur einmahl.

e) Die Pächter,welchenurBauer-Husengepachtet,gebennichts,weil
sienichtalsPächter, sondernals Hüfenerangesehenwerden,und
vondenHusensteurenmüssen.

§. 4s. Dabe» gebenWir UnsrerRitter-und Landschafthiemit
diefeierlichsteVersicherung:

1.) daßsothaneSteuer jährlichnebstderHusen-Steuerauseinem
allgemeinemLand-TagefpecificenachderjetztbeliebtenNorm ver-
kündiget: \

2.) vonderRitter-und LandschaftundvondenübrigenEigenthü-
mernundInhaberneinesjedenGuths,vondenbenanntenGuthsEin-
wohnerneingehoben:

z.) in denLand-Kastengebracht,und
4.) vondaraus,nebstderHusen-Steuer,unterrichtigenSpacifica-

rionen,anUnsreRent-Cammerbezahletwerde. Es sollauch
NetmzchnrcvSuch. D 5.)dm



5.) den zu übergebenden, von dem Guths-Herrn und Eigenthümer
selbst/ oder deren Administratoren/ oDec, wenn das Guth verpachtet,
von dem Pachter eigenhändig zu unterschreibenden wahrhaften 8peci-
^csriombus völliger Glaube bcygemessen, und keine endlicheBescheini¬
gung oder Versicherung verlanget werden. Wie dann auch

6.) die von der Ritterschaft und übrige Landbegütertc in keineWe-
ge mit Viücatiombus von Unfern Beamten beschweret werden, son-
dern, wenn es nvthig, auf Unser Verlangen die Untersuchungen von
demCngern Ausschuß angeordnet, und durch die Landes-LxeLucores,
mit Vorwissen jeden Guths-Herrn undEigenthümers, vollstrecketwer-
den sollen. Uebrigens haben

7.) die Lonrribuenten diese Steuer in Curanter gang und gebiger
Münze zu entrichten, und soll

8.) diese verglichene Norm, auf ewig der Gestalt vcstgesetzetseyn,
daß weder die in derselben enthaltene Gattungen von Personen, unter
«inigerley Practext im geringsten verändert, noch auch die Steuer ans
andere oder mehrere erstrecket und hinausgezogen, weniger dasQuun-
rum Lonrriburionis jemahlen erhöhet werden kann oder soll.

§. 46. Gestalt Wir mit dem gesummten Ertrag dessen, was von
den steurbaren Husen, eine jede zu Harn Rcichstbaler neuer Zwey
Drittel, und mit dem Ertrag der Steuer, die nach obangcsührtcr
Norm, von den, ausser den Husen wohnenden, und Verkehr treiben-
den Leuten erleget wird, welche beyde Ertrage zusammen geschlagen
werden, und das General Quantum Contributionis ausmachen sol¬
len, als der ordentlichen, relpeÄive Ritter-un d Landschaftlichen Con-
tribucion, zu Garnisons-Fornsications - und Legations - Kosten, zu
Reichs-Krayß-und Depur^rarions-Tagen, auch Cammer-Zielern,
völlig zufrieden seyn wollen. Was

(ii.)
§.47. Die von Unsen, Städten zu Fortifications - Garnisons'

Reichs-und Crayß'vepurariuns-Kosten, auch Cammer-Zielern jährlich
zuentrichtendeLomnbmionanlanget;So lassenWirUnsdennach-

gesetz-
1 , . '(
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gesetzten,von derNilter-und Landschaft entworfenen ^oäum in Gna-

den gefallen.

Städtischer̂ocjusContribuendi
1. Von Häusern.

Von einem vollen Hause, ohne Unterscheid, in Ring,
Mauren und Vor-Städten belegen, quartaliter Rthlr. ßl»
i2ßl. also jährlich 1.

Von einem halben Hause quartaliter 6. ßl. also
jährlich »4.

Von einem Viertel-Hause oder Bude quartaliter

z. ßl. also jährlich - 12.

Ii. Von Ländereyen.

Von einem Morgen Acker, der nicht in Schlägen
liegt, und alle Jahr besäet werden kann, ä vier
Scheffel Rostocker Maaße, wenn er besäet ist,
jährlich - - - - 4.

Von einem Morgen besäeten Acker, der in Schlä-
gen lieget, jährlich - - . - 2.

Von der Brack wird nichts gegeben, es sey dann,
daß etwas darinn gesäet ist, welchen Falls der
Morgen giebet - - - - 2.

Von einem vierspännigen Fuder Heu, so auf dem
Stadtfelde geworben - * - 2.

Von einem ;weyspännigen Fuder - - 1.
Wer nicht in der Stadt oder Vorstadt woh-
net (nämlich ein Fremder) und dennoch Acker
und Wiesen auf dem Stadt-Felde an sich ge-
bracht, giebt von allen gedoppelt.

100 Hopfen-Kuhlen - - - - 4.

» 2 III,
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III. Vom Bich.

Einer der Ackerbau treibet,von einem Pferde jahrlich
Einer der keinenAckerbau treibet/ von einem Pferde

jahrlich - , - -
Von einem Ochsen oder Stier jährlich -
Von einer Kuhe jährlich -- -
Von einem Scbaaf oder Hammel - -
Von einem Fahsel-Schwein . -
Von einer Ziege oder Bock - .
Von eimm Stock Immen - - -

IV. Vom Scharren-Schlachten.
Äon einem Ochsen ohne Unterscheid/ er sey groß

oder klein, auch Stier -
Von einer Kuhe - -
Von einem Kalb ohne Unterscheid - -
Von einem grossen oder kleinem Schwein -
Von einem Hammel. Ziege, Bock, oder Schaaf
Von einem Lamm oder Hoicken - -

V. Vom Haus-Schlachten.
Von einem Ochsen, groß oder Hein, auch Stier
Von einer Kuh - -
Von einem Kalb ohne Unterscheid - -
Von einem Schwein, groß oder klein -
Von einem Hammel/ Bock, Ziege oder Schaaf -
Von einem Lamm - - -

Vi. Vom GctraidezurMühle.
Von einem Scheffel Weihen
Von einem Scheffel Rogken - - -
VoneinemScheffelMalz - - -

Rth!.

1.
-

I.

ßl.
4.

8.
4.
Z.
1.
1.
16»
4.

32.
6.
s.
4.

24.
4.
4.
3«
1.

s.
Z.
s.

Von



Rlhlr.
Von einem Scheffel Brandwein-Schroot - -
Von einem Scheffel Futtcr-Scbroot - -

Von einem Scheffel Korn zu Grütz oder Graupen -

VII.Von Knufmannschafttnundsonstigem
ErwerbundNahrung.

Ein einheimischer Kauf-und Handelsmann, er
handele womit er wolle, auch Hacker, und an-
dere Handlung treibender, es bestehe dieselbe
worinnen es wolle, gibt an dem Orte, wo er
feinDomicilium hat, nach dem Debit von je-
dem Reichsthaler verkaufter Waare - -

Alle mic Wein und starkem Getränk handelnde
von ihrem Debit ä Reichsthaler - - .

Ein fremder Kauf-und Handelsmann auch Kunst-

ler und Handwerker, er verkaufe,was er wolle,
nicht minder Pfe>de-und Wiehe-Händler, inn-
und außerhalb Jahrmärkten,von jedemReichs-
thaler yelöseten Geldes - . -

Ein Herbergierer in kleinen Städten jährlich -

Ein Herbergierer in großen Städten jährlich -

Ein Künstler und Handtverker, auch Gatt-
ner ohne Gesellen, quartaliter 12 ßl. also
jährlich - - -

Em Handwerker vderKünstler mit einem Ge-
seilen oder zwei) Jungen quarcalicer 24 ßl.

also jahrlich - - -

Ein Handwerker, so drey Gesellen halt quartali-

ter 36 ßl. also jährlich - -

Ein Handwerker vderKünstler sovier und mehr
Gesellen hält giebt quarlslirer I Rlhlr.

'
-

V Z

1.
2.

1.

2t

m
ßl.

2.

Ein
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Ein Schornsteinfeger, so Gesellen halt, w loco
Domicilii jährlich - - ' 4 -

Ein Schweinschneider in loco Domicilii jahrlich - 4 »
Ein Tagelöhner, so seine gesunde Gliedmaßen

hat, er sei)beweibet oder nicht, czuarrulirer
12 ßl. also jährlich - - - i.

Weiber, Knechte, und Mägde, so aus ihre eige-
ne Hand liegen, und nicht dienen wollen,
jahrlich -bis - - - 2. -

Commödianten, Seiltänzer, Marionetten-
Spieler, Markschreyer, Oculisten, Bruch-
schneidet, Bärenzieher, und dergleichen, tag-
lich - - - f r. f

§. 48. Hierauf versichern Wir in Gnaden, daß vorstehender,
mit dem ersten October diesesJahrs seinenAnfang nehmender Städ-
lischer Contributions-Modus, zu keinen Zeiten verhohet, und weder
überhaupt noch in einigen Stücken, ohne Einwilligung Unserer Land-
Stände geändert werden, vielmehr diejenige Summa, welche sotha-
ncr Modus, nach Abzug der bewilligten, sowohl Landes-als besonder»
Städtischen Neceflkriorum, in jeglichem Jahr auswerfen wird, das
jährliche Städtische Quantum Contributionis seyn und bleiben, auch
allezeit an gangbarer kleiner Münze, ohne Agio, angenommen werden
soll.

§.^49- Diese Steur soll in einem Zimmer auf dem Rathkause
zu gewissenStunden, Vor-und Nachmittags, eingenommen werden.

§. so. Im Fall aber keinZimmer vorhanden, oder dazu der er-
forderliche Raum fehlet; So kann der Einnehmer jeden Orts die
Stemstube in scinerWohnung anlegen: Doch unter der ausdrückli¬
chenBedingung, daß dieserhalb keine Miethe gefordert werde.

§. sl. Es soll auch bey Besetzung der Einnehmer-Stellen, auf
die dazu genugsam qu^ticirte Magistrats -Personen in den kleinen
Städten vorzüglich Absehen genommen werden.

§.ys



K o U§ 175

§.) 2. In Den grösseren Städten aber, wollen Uir noch einen
Einnehmer setzen. Jedoch soll dem Magistrat, wie bishero, also auch
fernerhin frey und unbenommen seyn, jemanden aus seinemMittel zur
gnädigsten Confinnation in Vorschlag zu bringen, der gegen den, aus
ber Steur zu erhebenden gewöhnlichen Gehalt, als Infpeftor, der Ein¬
nahme, an dem dazu bestimmten Ort, täglich mit beywohnen, und sich
möglichst angelegen seyn lassen füll, dahin zu sehen,daß Edicl-und Zn-
structionömüßig/sowohl von dem Einnehmer, als auch von denUmer-
Bedienten, in allen Stücken verfahren, und besonders auch die ein-
kommende Steuer von dem Einnehmer richtig und ordentlich berech¬
net, auch dessenRegister-oder Rechnungs-Buch, jedesmahl, bey Ablauf
eines jeden Monaths, über Einnahme und Ausgabe gc chlossen,mithin
zuDNachsicht und Einsendung bereit gehalten, und, Falls bey einem
oder andern ein Mangel oder Unordnung zu verspüren, solches zu nöh-
tiger Anordnung gehörigen Orts angezeigt werde.

§. s z. Das einkommende Geld ist jcdcsmahl bey dem Schluß
der Sesfiun von dem Einnehmer, in Beyseyn dcs InlpsÄoiis, nachzu-
zählen, und demnächst in einen verschlossenenKasten zu stecken, zuwel¬
chem der lnlpeÄvr den einen, und der Einnehmer den andern Schlüs-
fei hat, und werden die daraus auf Unsere Anweisung zu bezahlende
Gelder, nicht anders, denn in beyderseitigerGegenwart, aus der Calle
bezahlet.

§. 54. Die Einnehmer sollen ohne Vorwissen utid Confens des
Infpeäoris nichts vornehmen, auch keineZetteln, als nur in dem hoch-
stenNothsall, zu Hause ausgeben, noch G<ld annehmen, sondern die
Contribuentm nach demOrtund auf die Zeit verweisen,so zur eigent¬
lichenEinnahme gesetzetist.

§. ss. Gleichsieauch soweniginn-als ausserhalbJahrmark-
ten, hinsolglich zu keinerZeit, den Juden, oder andern fremden Kauf-
und Handelsleuten, einige Freyheil und Erlaubniß, in der Stadt zu
haufiren, ertheilen, sondern allezeit die Loncesüon, Ordnungsmäßig
von dem Worthabenden Burgermeister, schriftlichgewärtigen sollen.

§. ;6. Wenn Defhuda.tiones und Contraventiones bey der
Steur



©teut vorsalkn; So solldieUntersuchungderselben,in dengrvssen
Städten vonUnsermEicent-InspeLto-e,mirZuziehungderI.icent-
Einnehmer,in denkleinenabervonUnsermEicent-Einnehmer,allein
geschehen.Nach befundenerDefraudationundContravention, sol¬
lenfcieDefraudantenundContravenienten,in die,in derEinnehmer-
Infh-uäion daraufgesetzte Strafe verteilet werden.

§. 57. Des Endessollvor jetztgedachtenEicent-Bedienten,ein
jeder Kontravenient, ohne Ansehung und unbeschadet seines sonstigen

fori ordinarii, sichgestellen,undnachkurzerrechtlichenErörterung/
demAusspruchde»elben,ohnedavonan em-oderanderesLoIIegium
appellircnzukönnen,sichunterwerfen. Falls aber jemanddadurch
beschweretzuseynvermeinenwürde; So sollihmderRecurfusan
Uns,oderUnsereRegierungoderan das zumStemwefenverordnete
(Kollegium, frei) und offen stehen, da Wir dann die Gravamina dem
Collegio, zu Erstattung seines Gutachtens, eommuniciren, und nach
BefindendesselbenweiteregnädigsteVerfügungmachenwollen.

§. 58. Wenn mit derElution zuverfahrennöthigist; S»
wird solche,auf vorhergehendeK.eczuifitionderSteurstubegewöhn-
lich vollstrecket, und so viel die Cdictmäßige, in Latum Oeüaudationiz
LcLontraventionis zu conkscirende Sachen, wie auch die Edictmaßig

zudiQirendeStrafe betriff;So soll,wennderWerth desConfiscir-
ten, oderdas Quantumder di&irtaiStrafe, übervierReichsthaler
gehet,solchepro dimidiaparte,' ohneeinigendecourt berechnet,die
übrigeHalsteaber,halbdemOenuncianten,und das übrigezumilden
Sachen gereichetwerden. Wenn es aber unter vierReichsthaler
ist; So solldavondervierteTheil demOenunciantengegeben,und
das übrigead piosufusverwandtwerden.

59. Von denenjenigen Sache», welche in diesem Modo nicht
ausdrücklichenthalten,sollkeineSteuer gefordertund genommen
werden.

§. 60. Die Vifitatores sowohl, als auch Thor-und Mühlen-
Schreiber,sollenunterjedenOtts gewöhnlicherGerichtsbarkeit,ausser
tn Sache»/ so ad officium gehören, stehen.

§. 65.
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§.6l. Alle^ceiäentienwerdendenInlpeÄoren,Einnehmern,
auchdenUnter-BedientenbeyharterStrafe/ ausserwas wegender
BücherundStempelungderSacke gebrauchlichist, hicmituntersa«
get: wiedannauchbesondersdenThor-Schreibernhiemiternstlich
verbothenseynsoll,wederHolznochTorf, nochsonstetwasvonden
zurStadt kommendenVictualienundeinparkendenWägen, unter
welchemVorwand es auchseynmochte,zufordernundanzunehmen.

§. 62. Den Neuanbauenden,wennsieeinewüsteoderabge-
brandteStelle neubebauet,sollen,wennsolcheSHauSzuvordurcher¬
fahrneHandwerksleute,in BeyseyneinesMembriaus demStadt-
Magistrat,unddeöEinnehmersselbigenOrts wo derBau geschehen,
auf ihrengeleistetenBürger-Eydtaxiretwerden,nachdemWerth des
HaufeS,wennes vierhundertRcichöthalerund daruntertaxiretist,
Fünfzehnpro Cent, übersolcheSummaaberzwanzigpro Cent, von
UnfterSleur-Einnahmein denbisheroüblichenKatis,baar entrichtet
werden.

§. 6z. Wohergegendiejenigen,welcheihrealteHäusernieder-
reissen,undstatt derenneuebauen,nachvorgängigergleichmäßiger
TM/ zehnproCent zurHülfezugewartenhabensollen.

§-.64. JmgleichensolleneinerjeglichenStadt, ohngeachtet
vonUnsbei)diesemModo,sowohldieLandes-alsbefondernStädti¬
schenXecellarien,für dieStädte übernommenwerden,zurAufnahme
ihrer Cämmerey, aus der Steur, annoch fünf Jahr die bisherigen ze-
henpro Cent hiemitbewilligetundversichertseyn:Mit Anfangdes
Jahrs 1760.aber, solleinejedeStadt FünfvonjeglichemHundert
bis zuallenZeiteneigenthümlich,undohneeinigeBerechnungzuge-
niestenKaden,undvondemSteur Ertrag einerjedenStadt, in jegli-
chemMonat vorabnehmen.

§. 6s. Den Schützen-Königenin denStädten, solldasjenige,
was ihnenvonUnsbisherognädigstbewilligetist, zuihrerErgötzung
fernergelassen,undaus derSteuer felbigerStadt, wo derKönig«
Schuß geschehen,ohneweitereVerordnung,baar gereichetwerden.

§.66. JedochfallendievorhinausgezahltezwölfReichsthaler
Neunzehntes Such. Z Büx-
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Bürger-Gelder,wegendervonUns für dieStädte jährlichabzutra¬
gendenLandes-NeceMrien,an Unowiederumdergestaltzurück,daß
solcheforthinnichtweiterauszahlet werden.

§. 67. EndlichwollenWir dasjenige,was Unserein Gott ru-
hendeVorfahrenundWir, inAnsehungDerStädtischenallgemeinen
und besonderenAngelegenheitengnädigstversprochenhabeninsoferne
das alleshiedurchnichtlimirirelworden,Hicmitin genere undinfpe-
cie huldreichstbestätigen,mit derwetterngnädigstenVerheissung,den
künftigetwaentstehendenübrigengemeinenund besonder»Beschwer¬
denundAngelegenheitenUnsererStädte, nachBilligkeit,inGnaden
völligabzuhelfen.

§. 68. Im übrigenwerdenUnsereEinnehmerin denStädten
zurgenauenBeobachtungderfubNumeroVII.anliegendenInftruäi-
®ngnädigstangewiesen.Anlangend

(in.)
§. 69. Die jährliche Landes-Lonrnbmion von UnsernAemkern

undCammer-Güthern;So wollenWir Unsaus selbigenebenmäßig
nachdensteurbarenHufen,undzwarvonjederHufenichtunterNeun
ReichsthalerneuerZweydrittel,gleichdenRitterschaftlichensteurbaren
Hufen,dazuBeytrag thunlassen.

§.70. Diese jährliche Landes»Contribution aus den Ritter-
schastlichen,wieauchaus denCloster-Güthern,undsogenanntenGe-
meinschasts^OertcrnnachdcnsteurpflichtigenHufen,undzwarvonei-
»er jedenzuNeun ReichsthalerneueZwcydriltel:undvon denin
denGüthernausserdcnHufenwohnendenLeuten,nachderobenange-
zogenenNorm:vondcnStädten, nachdemverglichenemModoCon-
tribuendi: und von Unseren Fürstlichen Acmtern, und Cammer-Gü«
thern,nachdensteurpflichtigenHusen,wirdjährlichauf einemöffent-
lichemallgemeinemLandtagverkündiget,undmittelstLandes-Fürstli-
chenEdictsdaraufausgeschrieben.Wonächstdieaus denadelichen
Güthernauf eine,dcrRitterfchaftbeliebigeArt, zusammenundin den
LandkastengebrachtmithinfernerzugesetzterZeitan UnsereHerzog-
licheCammersofortbezahletwerdensoll.

§. 7u
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§.71. Aus Unfern Aemtern und Den Städten wird die jährli¬
cheLonrlibmionoderSteur, nichtin denLandkastengebracht/son¬
dernunmittelbarvonUnsrerCammerwahrgenommen.

§. 72. Die Contiibution aus den Closter-Güthern und söge-
nanntenRostockischenGemeinschasts-Oertern,auchStadtischenCäm-
merey-undOeconomie-GüthernundDörfern, wirdgleichderRitter-
schasclichenLonrriburion,in denLandkastengebracht,undaus dem-
selbenanUnsfpecificebezahlet.

§.73. Wegen desZahlungs-Termins,sindWir zwarerbö-
thig,Unsjedesmahl,nachBewandnißderUmständemitUnsrerRitter«
schastzuvergleichen;Doch bedingenWir humitzumvoraus,daßdie
Zahlungs-Fristnichtweiterals aufzweyTermine,nämlichWeynach-
ten undFastnacht,hinausgesetzetwerdensolle.

§. 74. Ausser oberwehnter Behandlung der jahrlichen Contri-
bution, wollen Wir aus keinerlei)Grund, Vorwand, oder Angabe,
wederderGarnifons-uiiöLegations-.!^i>fi:en,zuReichs>Deputations-
undCrayß-Tägen,auchCammer-Zielern,nochsonstzueinigenandern
CollectenundHülfen,alleindieReichs-undCrayß-auchPrinzeßinn-
Steuren ausgenommen,ztlkeinerlei)Zeitundin keinerlei)Weiseoder
Wege, vonUnserergetreuenRitterschaftundderenHintersassen,noch
von denStädten undderenBürgern, EinwohnernundHintersassen,
ei«mehreresfordern,nochuntereinigerleyBehelfundNahmen,am
wenigstendurchdenWeg derThätlichkeit,siezumehrernErlagan-
hallen.

§.75. Insbesondere solldieRitter-und Landschaftaus dem
Grund oderVorgebender Garnifons- unb Legations-hostenzu
Reichs-vcpucarions - und Crayß-Tägen, auch Cammer-Zielern, zu ei,
nemgrössernQuantonichtverbundenseyn,obgleichmehroderweni¬
gerVesiungenin UnserenbeydenHerzogthümernSchwerinundGü-
sirow,jetzooderkünftigscyn,undangeleget,vieloderwenigerMann-
schast,Proviant, Munition,oderandereKriegs-Bedürfnisse,zudes
Landes-unddesselbenBefchütz-Erhaltung,Besserung,Bau, odersonst
dazumögtennöthigerfundenwerden,sondernsiesolldurchdenAb-

Z 2 trag,
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trag, derverglichenenSteur, hievonundinsgemeinvonallemundje-
demBeytrag,unterwasNahmen,Vorwand, Lonoeskion,General¬
oder8peciaI-Verleihungen,oderderenExtenfion,selbigergegenwär¬
tig oderkünftigerfordertwerdenTnögte,gänzlichundüberallbefrei)et
ftyn undbleiben,und weiterzu keinenandernColleelen,Hülfenund
Beyträgen,gehaltenftyn. VielmehrwollenWir nunundzuewigen
ZeitenvonderRitterschaftund ihrenHintersassen,wieauchvonden
Städten weiternichts, ohnenur wieobgedacht,dieReichs-Crayß-
undPrinzeßinn-Steurenfordern,auchkünftigzwey-odermehrjährige
Landes-Lontributiones nicht aufschwellen lassen, und darnach mit ein-
mahlverkündigen,sondernjährlichnur eine,undzwardieverglichene,
für dasJahr fälligeLandes-Gontribution,verkündigenundvergliche-
ner maassenerheben.

§.76. Jedoch foll Ritter-und Landschaft die verglichene Con-
tributionnur solangezubezahlenschuldigftyn, als dieselbeundihre
Hintersassenbei)demIhrigen ruhigwohnen,unddesselbenzuihrem
UnterhaltundBehufgemessenkönnen.

§.77. WaS dieRemisfionesderContributionanlanget; S»
solldas(Quantumund derModusRemisfionisderGestaltbestimmet
ftyn, daßbeyallgemeinemtotalemMißwachs,Hagel-undBrand-
Schaden, wenn alleFrüchteauf demFelde,oderin denGebäuden
verderben,sodaßnichtdas völligeSaat-Korn übrigbleibt,oderbey
genialem Weh-Sterben imLande,wenndemBauren seinmehre-
ftesMilch-oderZugviehumfällt,oderbeyWurm-und Heuschrecken-
Fraß und dergleichen,dieHusen-LontributioneinganzJahr cesliren.

§.78. Würde einemHufenerHaus und Scheune zugleich
durchFeueraufgehen;So sollerdrei)Jahr Contribunons-sreyseyn.

§.79. BetreffendieseUnglücks-FälledenHalbscheidderNu-
Hungen,sodaß nichtdas zweyteKorn gebauetwürde; So cesllret
foieContribution ein halb Jahr«

§. 80. Diese Proportion soll ebenfalls in Ansehung der, zu dem
Hof-Mer gezogenensteurbarmHufenStatt haben.

§.8r.
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§. 8r. Die Bescheinigungder einzelnen/ etwaeineHufeoder
einganzesGuth betreffendenUnglücks-Fäll«,wollenWir

'im
ersten

Fall demGewissenundgutenGlaubendesGerichts-HerrnjedesOrts
heimstellen^im andernFall aber, dieUntersuchungdurchzweene,auf
LandcsfürstlicheKostenabzuordnendeLommiMuien,denendieRitter-
schaltoderinAnsehungderStädtischenLändereyen,dieLandschaft,
einigeihresMittels,gleichmäßigbeysügenkannundwird/vornehmen,
undsolchergestaltdasQuantumRemissivnisbestimmenlassen,mithin
denContribuentendieRemislionvonderContributionsclbstange-
deyeN/ und bey Abgabe t>erContribution de» Betrag der Remisfidn

abziehenlassen,ohnedaßdarunterdieRitter-und LandschaftÄnge-
ringst«,einigerSchadloßhaltung.oderErgänz»oderErsitzunghalber,
Anspruchzubefürchtenhabensoll.

§.82. BetreffenddieRernislionesderdurchBrand-Schäden
verunglücktenBürger in denStädten; So sollensie/wennsieHaus
undHof Verliehren,Vier Jahre derGestaltderSteur-Freyheitge-
niessen,daßsiebeyAblaufdesJahrs dieerlegteSteuer/ baar ausder
Steuerstubewiederumzurückerhaltensolle».

§.8z. BeyFeld-undAcker-Schöden,wirdes mitihnen,wie
obenbeydenLand-Begütertenverglichen,gehalten.

§.84. Mittlerweileda dieAusmessungundReÄiKcirungihren
VergleichmäßiqenFortganghat, sindWir gnädigstzufrieden,daßeS
bey der provisorischenZahl von Vier Tausend Sieben Blindert
steurbarenHufen,undzwarsovielUnserebeydeHerzogtümerSchwe-
rin undGüstrow/inclusivedes, auf 5Zsund dreyviertelHufensich
betragendenStargardischenDiftri&s,betrifft,seinzeitlichesBcmen-
denhabe, und darnachdas provisorischeContiibutionz-Quantum
vonVierzigtausendReichsthalerneueZweydrittelinclusive,derStar-
gardischenQuote, zusammengebrachtunderlegetwerde.

§.8s. JedochistdievorberührteNorm derSteuer vonden,
in denadelichenGüthernbefindlichensteurpflichtigenLeuten,sofortda-
bey mit in Gang und Uebung zu bringen, mithin deren Steuer, ausser

demjctztgedachtenprovisorischenQuantoauskommenderContributi-
Z Z en»
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on, aufdemLandtagezuverkündigen,zubewillige»,in denLandkasten
zu bringen,unddarausanUnszueinrichten.

§. 86. Wir bedingenaberhiebeyausdrücklich:daßdiesesmitt-
lerweiligeSccur-Weftnnach4700Hufen,keinenAnlaAzurZögerung
desMcssungs-undKeÄiKcÄrinns-WesenSgeben,unddaßfolglichder,
nachvollbrachtemMcsiungs-undKeÄiKcarions-Werk,sichergebende
steurbareHusen-Stand, sofort verglichenermaßen,als das wahre
künftigeundbeständigeFundamentderRitterschaftlichenLonrribun-
on, in volleWürklichkeitundAusübunggefttzetwerdensoll.

§.87. AnlangenddieseitdenJahren 1748.bis 1754.inclusive
unverkündiateund rückständigeLonrnburionindenRitterschaftlichen
Güthern; So wird solcheausZrveymahl hundert und Fnnfzig
TausendRcichsthalerin gang-undgäbigerMünze,worunterjedoch
keineandere,als Unsreeigene,oderauchBrandenburgische,Sächsi¬
sche,undLüneburgischevierundachtSchillingslückezuverstehenseyn
sollen,hiemiteinsfüralles, und ohneeinigenAbzugoderEinwand,
verglichenund vcstgesetzet,derGestalt,daßUnsreRitterschaftUnsrer
deydenHerzogthümerSchwerin undGüstrow,sichzudieserSumme
und derenAbtrag,als eineunlängbareklareSchuld,pflichtigundver^
tmndenbekennet.

§.88- Die Art derAufbringungdieserrückständigenContri-
bution,kannundsollnachdemContributions-Ediä:vom14(011No¬
vember 1747,sowohlimHaupt-als Ncben-Xlocio,unterderRilte»
schaftselbst,hiemitgestattetundvestgesctzttsepn.

§. 89. Weil sichaberverschiedenein denRitterschaftlichenGü¬
thernfinden,welchewährenddersiebenJahre, dermassenin Verfall
undUnvermögengeralhen,daßihnendieAufbringungderrückstandi-
genLonniburionunmöglichfällt; So wollenWir, zurErleichterung
der Unvermögenden, mithin zu desto füglicherm Abtrag der vorhin vest-
gesetztenSumme vonZweymahl Hundert und Fünfzig Tausend
Reichsthaler,dieSteur vondenLeuten,die ausserdenHufensind,
nachdemdarüberobenverglichenemFuß undMaaß, für dievergan¬
genesiebenIch« derRitterschaft,unddenübrigenLand-Vegüthemn,

in
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inGnaden, Kraft diesesdahinüberlassenund zugeeignethaben, daß
alleundjedesichdesErtrags derselben,ohneeinigeBerechnung,zu
richtigerBezahlungdesmehrbefagrenRückstandsvon250000Rchlr.
bedienensollenundmögen.

§. 90. In Hinsichtauf dieZeit,zuwelcherderAbtraggesche-
henfeil,istverglichenundvestgesetzet,daßdieZahlunginFünfTermü
nenzubeschaffen.Der Erste sollauf Trinitatis diesesJahrs mit
FünfzigTausend Rcicbrhaler: derAndereaufAnthonii1756.in
ebenderSumme: derDritte aufTrinitatis>756.111gleicherSunt*
im: derVierre aufAnthonii1757.1»vorbesagtemBelaus: undder
Fünfte aufTrinitatis 1757.mitdenletztenFünfzigTalisendReichs-
thalern anUnfteNent-Cammerbaar und ohneeinigeAusfluchtent-
richtetwerden. GestaltsichdieRitterschafthiemitdes Einwands
von Non-Valenrcn, undallersonstigenEinreden,bündigstbegiebt.

§. 9«. Die Contributionfür diesesjetztlaufende!75ssteJahr,
soll,wiediein allenFolgezeiten,auf allgemeinenöffentlichenLand-
Tagen verkündiget,folglichnichteher,als bis solchealljährigeVer-
kündigungLandes-VerfassungSmiäßiggeschehen,entrichtet,nochbey-
getriebenwerden.

§.92. Wegen derStadtischenDörfer wollenWir Uns der
nochetwarückständigenContributionwegen,besondersvergleichen:
Wegenderdißjährigenaber,geschichtderAbtrag,nachdemderRit¬
terschaftzugestandenenFuß.

§. 9z. Im übrigenwollenWir derRitter-undLandschaftden
Beytrag derCloster-GütherundGemeinschasts-Ocrter,auf dierück-
ständigesiebenjährigeContribution,zuGute kommenlassen.Was
aber die disjährige und künftige Contribution aus den Closter-Gü-

chern,RostockfchenGemeinschafts-Oertern,undStädtischen,auchOe-
conomie-Dörsern betrist; So gehet deren Betrag zwar in den Land-

Kasten:Es wirdUnsaberderselbein denvorhinvestgesetztenbeyden
Terminen,gleichderRitterschaftlichenContribution,nebstderSteuer
derLeuteausserdenHufen,fpe«ificebesondersentrichtet.

§' 94«.



§, 94- Wann nunhiernächstderLc>nn-ibunc>-^-Rückstandvo¬
rigerJahre, nebstderjährlichzuerlegendenordentlichenContribution
aus denAdelichenGüthern,in verglichenerZeitundMaasseabgetra-
genseynwird; So sokl,nachvölliggeschehenemsothanemAbtrag,
ausserderjährlichen/ jetztverglichenenordentlichenContributionund
ausserdenReichs-undCrayß-auchPrinzeßinn-Steuren,vonwelchen
im solgendenArticulgehandeltist,dieRitter-undLandschaftmit ihren
HintersassenzueinigenCollectenoderHülfen,siemögenNahmenha>
denwiesiewollen,aus eigenerLandes-FürstlicherBemächtigungoder
Anforderung/nichtverbundengehaltenwerden.

§. x>s.Da auchUnserein Gott ruhendenVorfahren denen
vonderRitterschaft/ wegenderAccite-oderConfumtions-Steuer-
Freyheitin UnserenStädten, vorteilhafteLandes-FürstlicheKclolu-
rionesertheilethaben; So wollenWir denenvomAdelUnsererLan-
de,und derenWittwen undKindern,solcheFreyheitvonderAcci5e-
Lonlumtion8-undVieh-Steur, ebenfallssowohlin Rostock/als in
llnscrnübrigenLand-Stadten,hiemitinGnadenversichertund bestä¬
tigethaben. GestaltWir solcheshiemitwissentlichthun: Jedochder
Gestalt,daßeinjedwederzuVermeidungallerUnrichtigkeitseineige-
nesBuchüberdiezuerlegendeSteur undAccifehalten,unddenjähr¬
lichenBetrag aus derSteur-Skube, ohneweitereVerordnungbaar
wiederumzurückempfangen,derjenigeaber der wiederVerhoffen
Mißbrauchdavon,inDurchhelfungsteurpflichtigerLeuteundMaaren
gemachtzuhaben,überführetwerdenwürde,für seineLebens-Zeitder
^ccile-undSteur-Freyheitverlustigse»nsolle.

§.96. In AnsehungdervonUnserenDomainctizudenRitter-
fthastlichenGütherngekommenen,undwiederum,wegendervonden
RitterschaftlichenjuUnfernDomaincngezogenenGüther,isthiemitver¬
glichenundvcstgesctzet/daßzuVermeidungaller schädlichenWeite-
Hingen, die aus langwierigen Untersuchungen oderVergleichungen der,

vondemeinenan denandernTheil gekommenenGüther, entstehen
könnten,allesgegeneinanderaufgehoben/undwiees jetztist, ange¬
nommenundgelassenwerdensolle.

§.97.
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§. 97. Jedoch wollenWir von denenRitterschastlichenGü-
thern,dieseitAntrittUnfterRegierung,mithinseitdemJahr 1748.
anUnsundUnsereCammergekommen,oderkünstigan dieselbekom«
mensollten,sürohinallemahl,sowohldieLandes-Lonniburionzum
Landknsten,alsauchdieAnlagen,undwas sonstaufLandtägen,Crapß--
oderAmts-Lonventcn, nachMaaßgabedes eilstenArticuls dieses
Vergleichsbeliebetworden,an das CorpsderRitter-undLandschaft
abstattenlassen.

§.98. Wir begebenUns auchfürUnsundUnsereNachkom-
men,allerAnsprachean die,vonUnserenvomamen,zuUnsererFürst-
lichenVorfahrenZeiten,an dieRitterschaftgekommeneGüther,Meye-
reyen,Dörfer undHusen,derGestalt,daßWir davonnichtszuewi«
genZeitenrevocirenwollen. JedochbehaltenWir UnsdasJusRe-
luendi allenthalben wo eSUns ex?aÄc> zuständig isi,hiemit offen und

bevor. Wie dennauchdieRevocationesderetGüther, dievordie-
femVergleichbereitsvonUnserntwegenangestelletsind,undderent-
wegenLispendensistweiterabernicht,zurordentlichenAusführung,
ausbedungenbleiben.

§. 99. DahingegenauchUnfrerRitterschaftalleWege unbe-
nommenundvorbehaltenseynsoll,derjenigenan Unsgekommenen
Gütherhalber,wo das JusReluendiexPadtozuständig,oderdieRe-
vocation vor diesem Vergleich, rechtshängig gemacht ist, weiter aber

nicht,sichgegenUnsundUnsereNachkommen,desRechtenzubedienen.
§. 100. In AnsehungdernöthigcnLxecucionbeydemLontri-

burions-Wesen, haben Wir Uns mit Ritter-und Landschaft der Lan»

dcs-Lxecurniumhalber,undüberdenModumexequendiderjenigen
Executions-Dr&nung, ausdrücklich verglichen , welche am Ende der

BeylagendiesesVergleichssublignc»0. angefügetist.

Zwcyter Articul.

VonReichs-Crayß-undPrinzcßinn-Stcuren.
§. 101. Von demBeytrag zuReichs-undCr^vß-Steuren,

sottniemandbefreyetsei,n,sondernes hat beyder,indenNdchs-Con-
Neunzehnres Äuch. A a liiru-
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ftitucionerivestgesetztenallgemeinenVerbindlichkeitzusolchenSteu-
ren, derGestaltseinBewenden,daßdavonNiemand,wesStandes,
Wesens,oderBetriedser immerseynmöchte,ausgenommenwerden
soll.

§. 102. Mithin sollen so wenig Unsere Hof-Civil-und Milirair-
Bediente,geist-undweltlichenStandes, als wenigdievomAdelund
ihreBedienteoderHintersassen,dieStadt Rostockund alleStädte
mitMagistratenundBürgernallerlei)Wesens,davoneximiretseyn,
sondernalleundjedeordentlichherbei)gezogenwerden.

§. ioz. ZuVerkündigungdieserReichs-undCrayß-Steuren,
sollenjederzeitvonderLandes-Herrschaft,hergebrachtermaßen,allge-
meineLandtage,ausgeschriebenundgehaltenwerden.

§. 104. Auf selbigemwollenWir derRitter-und Landschaft
einevollständigeund beglaubigteAbschriftder darüberergangenen
Reichs-undCrayß-Schlüsse,mittheilen,folglicheinmehreres,als in
selbigenvonReichs-undCrayß-wegenbewilligetunderfordertist,von
Rilter-undLandschaftnichtfordern.

§. los. DahingegensollRitter-und Landschaftdieauföffent-
lichemallgemeinemLandtagverkündigteund bewilligteReichs-und
Crayß-Steur, nachdemdarüberjedesmahlvonderRitter-undLand-
schaftinVorfchlagzubringenden,undvon derLandes-Herrschastzu
bestätigendenContributions-Modo,unweigerlichundunnachstelligzu
erlegen,schuldigseyn.

§. ic-6. Wir versprechenhiebenebstUnserRitterschaftbeson-
ders,daß, wennnichtüberZweihundert Römer-Monatbin einem
Jahr vonKayfer-undReichs-oderCrayses-wegenerfordertwerden,
UnsereRitterschaftfür sichundihreHintersassen,zudenReichs-und
Crayß-Steurennichtserlegen,sondernvonUnsundUnsernFürstli«
chenNachkommenbis dahinübertragenwerdensollen.

§. 107.Ein gleichesversprechenWir auchUnserenLand-Städ-
tcnaufDreyhundertRömer-Monathe.

§.w8. Wenn aberüberZweihundertRömer-Monatheerfor-
dertwerden;So sottzwardie Ritterschaftfür sichund durchihre

Hin-
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Hintersassenzudem,was über200Römer-Monatheergehet/gleich
andernLmides-Eingefessenen,Beytragthun,jedochgleichUnfernDo-
mainctiunddenStädten, nichtmehrals dendrittenTkeil,stattihrer
Quoteerlegen,derGestalt,wiedasQuantumundderModusDazuauf
Land-Tagenbewilligetundvestgefetzetseynwird.

§. 109. Zu einerjedenQuote steurendie in denFürstlichen
Aemtern,adelichenGütkern,undStädten befindlicheEin-undHinter--
fassen,auchfreyeLeute,undsämtlicheGeistlichkeit.

§. l io. GleichwiederBe»trag derLximittenallerlei)Nahmens
undWesens,dannauchderCloster-Dörfer,derStadt Rostock,und
dersogenanntenGemeinschafts-Oerter,zuReichs-undCrayß-Steuren,
allendreyenconrribuirendenTheilen,als denOomainen,derRitter-
schalt,unddenStädten zuGutekommt,alsokommtauchderdritte
Theil des gedachtenBeytrags derRitterschaftauf ihremDrittheilin-
sonderheitzuGute.

§. in. Wegen der Wismar-Poel-und Neu - Closterschen
Quote, solldieRitter-undLandschaftmitallerAnforderung,sowohl
fürsvergangene,als fürskünftige,gänzlichverschonetbleiben.

§.112. DieRcichs-Crayß-undalleanderegemeineSteuren,
gehenvonjedemderdreyconnibuirendenTheile,derStadt Rostock,
denClöstern,undvormahligensogenanntenGemeinschafts-Oertern,
wieauchdenBeytragderAulicorummibCtericorum.irngldcfyendes
Civil?und Wlicair-Standes mit eingeschlossen, mit Einlieferung der
Specificationum, nach Vorschrift desXVIIlten Articuli Der Reverlä-
lenvomJahr i62i,baar in denLand-Kasten;zuwelchemeinSchlüs«
selbeydeuenvon der Ritterschaft,und der anderebeydenenvon
Städten hinsührofeynsoll.

§. uz. Die EinnehmerderReichs-undCrayß-Steuren sol-
len Uns von Ritter-und Landschaftprxfentiret, undvonUnseren
CommiffenisunddemEngern-Ausschuß,beendigetwerden. Diese
sollendieeinkommendeGelderin Unserer,zumLand-Kastenalsdann
besonderszuverordnendenCommiflarien,unddervonderRitter-und
Landschaftdazuvepuriiten Beyftyn, gebührlichzu berechnender-
pflichtetseyn. Aas §.114»
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§. 114..Wenn nun nachAktragderverkündigtenReichs-und

Crayß-Steuren imLand-Kastenetwasübrigbleibt;So sollsolches
entwedereinemjedencontribuirendemTheile, nachProportion des,
von ihmegeschehenenBeytrags baar wiederumausgcannvoiret,odeo
zudesLandes-undgemeinemBesten, nachgemeinsamerBeliebung,
pro rata verwendetundgebrauchetwerden.

§. i i s. Die Prinzeßinn-Steurensollenaufallgemeinenüffentli-
chen Land-Tagen, in Fallen, da einesregierendenLandes-Herrn
PrinzeßinnTochterauszustattenist,verkündiget,und berathschlaget
werden.

§. 116. Zu VermeidungallerkünftigenGelegenheit,wowus
einigerZwist, in Ansehungder Summe einerPrinzeßinn̂Steur,
entstehenkönnte,isthiemitverglichenund vestgefttzet:daßsolcheüber-
Hauptvom gantzenLandezuZwanzig Tausend Reicbsrhaler in,
alsdann in UnsernLandengangbar-sowohlaus-als innlandische»
CurrenterMünze,sür stetsbestimmetseyn,und bleibensoll.

§. 117.Der^locjus.wornachdieseSteuer aus denDomänen,
AdelichenGüthern, undStädten, undzwarvon jedemTheilzusei¬
ner Tertia auszubringen,wirdzwarauf Land-Tagenbeliebetundver-
glichen,dochbleibtalleWege derLand-Beeden-oderderCrben-und
Hufen-k!o6us,inLonformitätderLandes-Keverlalencle^nno Is72
und 1621,derGrund.

§. l>8. Zu dieserPrinzeßinn-Steuer,sollendieStadt Rostock,
dieCloster-GütherunddieRostoctschenGemeinschafts-Oertergleich-
fallsdasIhrige, welchesdendreyencontribuirendenTheilen,jedem
proTertia parte zuGutegerechnetwird,beytragen.

§. 119. In denJahren,wennReichs-undCrayß-Steurenerge-
hen,wirdkeinePrinzeßinn-Steuergefordertodererleget,sondernaus-
gesetzet.

§. 120. Die solcherGestaltbewilligteGelder gehenin den
Land-Kasten,allwoes inAnsehungderEinnahme,Verwaltung,und
desAbtrags,nachdemxviillen §.derReverfaUnvomJahr 1627.
gehaltenwerdensoll.

Drit-



Dritter Articul.
Von denKlöstern,undderensowohl,als der

übrigen Lcind-Güthcr, Rcchtcn unb Stcm Pflichlen.

§. J2i. Die drei)Clöster,Dobbertin,Ribnitz,undMalchau,
sollenbci>ihrerConsistenzuni)beyihrenRechten,wiedarunterdieRe-
verlalezvomJahr 1572.Art. 4. unddas HerkommenMaassegebt»,
gelassenundgeschützetwerden.

§. 122. Der Ritter-undLandschaftbleibtauchdieWahl, Be¬
stellung,undbeliebigeVeränderungderProviforumundBeamten
unbenommen,und sollensowohldiebereitserwählteundernannte,
als die künftigzuerwählendeund zuernennendeClöster-provilore«
undHaupt-Leute,jetztundkünftigallemahiunweigerlichundunauf-
hältlichgewühnlichermassenLandes-FÄrstlichbestättigetwerden,und
wenndie gesuchteBestätigungbinnenJahr undTag nichterfolget,
sollenselbigeeo ipfopro confirmatisgeachtetseyn.

§. i2z. Die vonderLandes-Herrschaftbißheronichtabgenom-
meneRechmingendieserdreyenClöster,sollennachJnnhalt vorange-
zogener^eveilalen,vonUnsunddenRitter-undLandschaftlichenve-
pucirtenaufgenommen,auchsolcherGestaltalleJahr gefertigetund J
abgelegetwerden.

§. 124. Unsrererb-unterthänigenStadt Rostock,undixnübri-
genStädten UnsrerLande,bleibenihrerefpeäive,DenReverfaUn,dem
Herkommen,undmitderRitterschaftgetroffenenVergleichgemässe
Gerechtsame,inAnsehungderbeydenClösterDobbertinundRibnitz,
in ihremganzenUmfang,mithinauchderRitterschaftifcrejuraan dem
ClösterzumheiligenCreuhin Rostock,hiemitausdrücklichverwahret
und beybehalten.

§. i2s. Es hat auchbeydem,auf demLand-TagezuGüstrow
am I4tenNovember1737.zwischenRitter-undLandschaftgetroffe-
nenSchluß in AnsehungderStädtischenTheilhabungan denClö-
stern,seinBewenden;JedochmitdieserErklärung:Daß denLand-
Städten überdie/ in demClösterDobbertinhabendedreyPlätzezur

Aa z vollen
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vollenHebung,nochSechsPlätzezurhalbenGeld-Hebung,alsZweene
in demClosterDobbertin,Zweenein demClosierRbnitz,undZweene
in demClosterMalchau,vonMichaelisdesj.tztlaufendenJahrs an^jedezuGechsziIRcichschaler jährlichenEinkommensjedochweiter
nichts,mithinwederWohnung nochVictualien, hiemitÄccor6iret
werden. WogegensichdieStädte hiedurchverbindlichmachen,Döjj
siefernerund zu ewigenZeitenunter keinerlei)Vorwand, mehrere
Stellen in allendreyenClöstern,es mögendieselbenvermehret,oder
verbessertwerden,verlangen,nochsichsonstigeJura als siebisheroex-
erciret,anmassen,und alsoin AnsehungderWahl derProviforum
undCloster-Haupt-Leute,auchbei)AufnahmederCloster-Rechnnng,
sowiebißherobeyDobbertin,alsoauchin gleicherMaasseundnicht
weiter,beydenClösternNibnitzundMalchauconcurrirenwollen.

§. 126. AnlangenddieRostockfchenStadt-undHospital-auch
Closter-Güther,nämlichimAmteRibnitz,Niederkrug,Rövershagen,
Stuthof, einTheil inBentwisch,einTheil inDierkow,Cordshagen,
Purkshagen,Voigtshagen,Göllnitz,Schlage,undBolckshagen;Im
AmteSchwann,Sildemow,Barnstorf,Bramau,Grossenklein,Gros-
sen-Schwaß,Lütten-Stove,Dalvitzenhos,Dietrichshagen,Elmen-
Horst,Schmarl, Lüttenklein,KassebohmmitdenPertinenzen,Broder»
siorf,Jckendorf.Ricdahl,und dieübrigenEigentümerundBesitzer
derGütherBockholt,Bartelstorfmit denPertinenzen,Bentwischund
Keßin,Ehmkenhagen,Willershagen,Zeppelins-Wulsshagen,Rosto-
cker-Wulfshagen,Alverstorf,Beselin,Bussevitz,Finkenberg,Harm-
siorf, Grossen-Kussevitz,Lütten-Kussevitz,Oberhos, und Hohen-
Schwärs, Gragetopfö-Hof,Huckstorf,Niendorf,Grossen-Stove,
WahrstorfBistow,Huckstorf,Polchow,u>>0Evershagen,welcheins-
gesammtbisherounfüglichGemeinfchafts-Oertergenanntworden;
So solldieseBenennung,welchesichaufden,imJahr 1621.unterm
ztenMärz, zwischendamaligenbeydenLandesFürsten getroffenen
^heilungs-Vergleich,in welchemdieseOerter,zwischenHeydenregie-
rcndenHerrenzuSchwerinundGüstrowungetheiltinGemeinschaft
gelassenworden,lediglichfürdamahlsbezogen,folglichnachder,zu

Anfang



AnfangdiesesJahr-Hunderts ergangenenConfolidacionnichtweiter
stattest ist,hinfürogänzlichabgethan,undnn derenSkat, zurkünfti-
genBenahmungdieserOerter,derAusdruck:UnfersNostockschenvi-
üriÄZ.vestgesetzttseyn.

§. 127. Es werdenabernichtsdestowenigerdiese,imRostock-
schenDiftri6tbelegeneGütherundderenEigenthümeroberBesitzer,bey
ihrenübrigenwohlhergebrachtenRechtengelassenundgeschützet,auch
diegemeinschaftlicheBeytrage,nachwievor,von ihnengeleistet.

§. 128. In AnsehungderjährlichenLundes-Lonniburion,er-
gehetebenfallsüberdiesegesammteDörfer dieAusmessung,undfolg-
licheBesteurungder dadurchsichergebendenstcurbarenHusen,und
zwareinejeglichezuNeun ReichsthalerNeueZweydrittel,indenLand-
Kasten,undvon darausanUnsreCammer.

§. 129. Wie dennauchdieübrigeSteur vondenEingesesse¬
nenausserdenHufen,nachder obgeschtenNorm,in denLand-Kasten
gebracht,undvon darausanUnsereCammerentrichtetwird.

§. 103. Wegen derReichs->Crayß-undPrinzeßinn-Steuren,
sollesgleicheBewaudniß,wiemitdmCloster-Güthernhaben,derGe-
sialt, daßdiejenigeStturen dieserGattung, welcheausLand-Tägen
dewilligetsind, in denLand-Kastengeliefert,und alsodemganzen
Steuer-Belaus mit zugerechnetwerden.

§. lzi. Im übrigenwirdhiemitdenClöstern,derAnkaus-iund
dieErwerbungmehrererLand-Güther,esseyausAdelichenoderStäd-
tischenDörfern, ohnevorhergängigenLandes-Fürstlichcnausdrückli¬
chenLonleris,unddergefammtenRitter-undLandschaftlichenEinwil-
ligung,vonnunan bißzuewigengelten,gänzlichbenommen.

§. IZ2. Jedochsollihnensreybleiben,?ermurarioneszutref-
fen,undmitdenerspartenGeldernauswertsliegendeGründeanzu--
schaffen.

§. izz. UndgleichwiesiebeyihrenjetzigenGüthern,Dörfern,
undBesitzthümero,in derEigenschaft,wiesiesolcheerworben,noch-
mahlsbestätigetseynsollen;AlsowerdenhingegenallekünftigeAc-
quifitiones der Clöster an liegenden Gründen und Güthern innerhalb
Landes,jetztalsdann,unddqnnals jetzt,vermchtiget»



§. i z4« Doch soll,itiiFrtllvonDenjetzigenCloster-Güthern,in¬
sonderheitdesClostersRibnitz,einige1eluirctwerdensollten,denClö-
stern,undbesondersdemClösterRibnitzfreystehen,mitdemGeldean¬
dereGütherinnerhalbLandesan sichzubringen,wozunothigenFalls/
derLandes-FürstlicheLon5ens.nichtgeweigertwerdensoll.

§. izs. AuchwollenWir und UnsereSuccefToi.esUns eines
juris primariarum precum, für Uns oder Unsere Fürstliche Gemahlin¬
nen,an gesammtenClöstern,nimmermehranmaßen/nochdasselbebe¬
gehren. Was insonderheitdasClösterRibnitzbetriff; So wirdder
im Jahr 1669.den I8tenSeptemberdeßsallsgetroffeneVergleich/
hiemit,ganzenJnnhalts, wiederholetundbestätiget.

§. 136. Und wollen Wir demselben zu Folge Unsern Lehnsherr-
lichenPontens,demClosterRibnitz,sowohlzudemangekauftenGuth,
Wulfshagcn,als zudem,bis auf DreyzehnTausendThaler annoch
zuacquirirendenGutht/ohneErlegungeinigerCanzley.oderanderer
Gebühre»/ertheilen,und solchespro allodio, ohnealleRefervation,
erklären.

§• iZ7«Im übrigenwerdendieClöster,dieEigenthümerund
BesitzerderübrigenvorbenanntenGüther.wievonAltersher,z«Land-
Tagen nichtverschrieben,nochgestattet,sonderndieClösterundderen
GütherwerdenvonderRitter-undLandschaft,unddieOerterdesRo-
stockschenOlKriÄs,vonderStadt Rostock,aufLand>Tägen,undsonst,
vertreten.

Vierter Arttcul.
Von derUnionderLandstande.

§. i?8- DieweilUnsereRitter-undLandschaftnichtnur in ei-
nernatürlichenVerbindungstehet,sondernselbigeauchimJahr 152z.
in eineunzertrennlicheUniongetretenist; So bleibtdieselbeunterge-
sammterRitter-undLandschaftnachwievor, in ihrerunwandelbaren
verbindlichenKraft undWirkung. GestaltWir ftedahin, wie in
demHamburqischcyVergleichvom8Merz >701.geschehen,hiemit
nbereiiistanerkanntundbestätigethabenwollen.

§. 139*



§. i39. Es verstehetsichalsodieLandes-Uniontheilsvonder
VerbindungderProvinzenuntersich,theilsvonderVerbindungder
Landstände,nämlichderRitterschaftundderStädte, inAnsehungih¬
rer selbst/untereinander.

§. 140. Was dieVerbindungderProvinzenuntersichbetrist;
So solldieUniondahinvestgesetzetundverstandenwerden, daß die
Eingesessenevon Ritter-und Landschaftin UnfernHerzogthümern
SchwerinundGüstrow,mitJnnbegrifderRitter-undLandschaftdes
StargardischenCrayses,in einerunverrücklichenGleichheit,anRech-
ten,Privilegien,undGerechtigkeiten,bestehen,und gelassenwerden;
derGestalt,daßobgedachtedreyCrayfe,nacheinerleyGesetzen,Landes-
Ordnungen,undVerträgen, zuregieren,mithinin solcherGleichheit
undGemeinschaftwieamHofgerichttindConfiftorio,soauchan den
Landtagen, undgesammtemContributionali,nichtwenigeran den
Landes-Clöstern,nachJnnhalt desoberwehntenHamburgischenVer-
gleichsvom8tenMarz 1701.§.8.9, und 10. folglichan allenandern
Rechten,Vorzügen,undFreyheiten,einanderin allengemeinenAnlie-
genheitenundNothfällen,mitRath undThat, nachrechtlicherOrd-
nung, sichuntereinanderzu vertretenund beizustehenhabensollen
undmögen.

§. 141. AnlangenddieUnionderRitterschaftund derStädte
unter ihnenselbst;So solldieselbein unverrücklicherGemeinschaft
u»dTheilnehmungan allei^,derRitter-und Landschaftzustehenden
GerechtsamenundBefugnissenbestehen,solchermaßen:daßdieStadt
Rostocksowohl,als dieübrigeStädte an ihrerConcunenz zuden
Land-Tagen,zumHosgerlcht,undEngeru-Ausschuß,zudenClöstern,
undüberhauptzuallenRitter-undLandschaftlichengemeinsamenR^ch,
ten undPflichten,nachwievor,demHerkommengemäß,nirgendbe-
einträchtigst,zurückgesehet,oderausgeschlossenwerdensollen.

§.142. Wie dennaucheinStand, ohneZuziehungundEinwil-
ligungdesandern,eineVerbindungübergemeinsameRechtezutres-
fen,nichtbefugtseyn,allenFalls abersolchefür nullundnichtigge-
achtetwerdensoll.

Neunzehntes Luch. V b §.H3»
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§. 143. In einemandern, obigemzuwiderlaufendenVerstän¬
de, solldieUnionvom Jahr 152z. nie, wedergerichtlichnochausser-
gerichtlich,-angezogenund gebrauchetwerden.

§. 144. Wie denn im übrigenjene, in der,zu mehrererBeve-
R VIII. stigungalles obigenfubNum.VIII. hiedeygehefteterUnionvomJahr

vid. Lib. Is2z. enthalteneBedingniß: daß damit der Landeö-Obrigkeitnichts
lX. p.lc?4>abgeschnittenseynsolle,hiemitwiederholetwird.

Fünfter Articul.
Von Land-Tagen.

§. 145. Land-Tage wollenWir, wie von je her gebrauchlich
gewesen,alleJahr anordnen und ausschreiben,damit Theilö das all-
jährigeLoncriburions-Wesen, BergleichSmäßigeingerichtet,TheilS
inAnsehungder künftigenReichS-Crayß-undPrinzeßinn-Steuren,je-
desmahl das Gehörigereguliret, Theils über die nöthig befundene
und zuerlassendeallgemeineLandes-Lc>nlUrutione8berathschlaget,und
endlichalles dasjenige, was unter demNahmen von Landes-Angele-
genheitenoderBeschwerdenvorkommenmöchte,durchLandeö-Fürst-
licheErledigungabgethanwerdenkönne.

§.146. Die Land-Tage sollender Gestalt allgemeinbleiben
und angeordnetwerden,wie es derHamburgischeVergleichvom8ten
März 1701. §.s. vorschreibet,als welchemWir nachzugehen,hiemit
in Gnaden versprechen.

§. 147. Gestalt demzu Folge, alle und jedeeingesesseneLand-
stände aller dreyerCraysezu denLand-Tägen durchLandes-Fürstliche
Ausschceibcnberufen,und auf denLandtagen, demHerkommenge¬
mäß, bey den,darauf vorfallendenHandlungen, ohngehindertStand
und Stimme haben und behaltensollen.

§. 148. Die Oerter zu denLand-Tägen sollennachwievor,die
jn denR.cverlälcnV^)N1621. bestinimeteStädte Sternberg undMal-
chin,wechselsweise,seynund bleiben,undWir wollenes, inAnsehung
derBeziehungoderBeschickungderselben,nach demJnnhalt dci'R«-
jei'falen vomJahr 1621. §. 23. halten»

§. 149.
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§. 149. In AnsehungderZeit, bleibtesbeydem gewöhnlichen,
und dazuam bequemstenfallendenHerbst.

§. 150. Jedoch sollUns undUnserenNachkommenan der Ne-
gierung allerdingsunbenommenseyn,inNothsällen und andern drin-
gendenLandes-Ängelegenheilen,ausserderHerbstznt,nachGelegenheit
derUmstände, Land-Täge auszuschreiben,und gewöhnlicherMassen
halten zu lassen.

§. i s s. UnsereAussthreibendazu wollen Wir in der herge-
brachtenFormul ergehenlassen,und nichtgestatten, daß ihnengegen
das Herkommen,und ohnerechtmäßigeUrsache,harteund ungewöhn¬
licheClausulN)ausserdieser: daß dieAusbleibendeund Abwesendezu
allen dem,wasaufLand-Tägen behörigbeschlossenist,verbundenseyn
sollen,einverleibetwerden.

§. 152. AufLand-Tägen sollensichalle und jededazuLandes«
Fürstlich entbotheneEingesessene,inPerson gehorsamlicheinfinden.

§. 15z. Diejenigen aber welcheim Lande gegenwärtigsind,
und behindertwerdenpersönlichzuerscheinen,sollen,wie von'AlterS
her jederzeitGebrauchgewesen,ihr Ausbleibenschuft-odermündlich
entschuldigen,oder entschuldigenlassen, jedochsollendie Abwesende
keineVollmachtenzuertheilenbefugt,mithindie etwa prociucirteun-
gültig seyn. Von den aufLand-Tägen sicheinfindenden,sollendie
Land-MarschällevorundnachErösnungdesLand-TagsUnserenCom-
miflariiseinen,von ihneneigenhändigunterschriebenenPersonen-Zet-
tel einliefern,auchwährendenLandtags, sooft UnsereCommiflärii
einenahmentlicheundschriftlicheAnzeigederGegenwärtigenvonRit-
ter-undLandschaft,verlangen,solchemit ihrerUnterschrifteinreichen.

§. 154. Die auf demLand-TagezuproponirendeLApir ŝollen
im AusschreibenVier Wochen vor demLand-Tage kund gemachet
werden.

§. 15s. Die Land-Tags Propofition wollenWir auf einmahl
an dengewöhnlichenOrten, nämlichzuSternbera auf demJudenberg
ausserhalbderStadt, und zuMalchinauf demRathhause geschehen,
auch sofortnach DerPubHcacionschriftlich,mitUnsermdazueigentlich

Bb 2 geges
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ZegedenenLand-Tags-Canzley-Jdnfiegel/und unterUnserer,vonUns
dazu bevollmächtigtenLvmmissäiicnUnterschrift/an Ritter-und Land-
schafthinaus gebenlassen.

§. 156. In Ansehungder auf die?i-«pylicionabzugebendenRit-
ter-undLandschaftlichenAntwort, bleibtes in der Regul bcy demvon
Altersher gewöhnlichenDritten Tag. Jedoch wollenWir bcy er-
heblichenHindernissen,nachBefinden,eineweitereFristnichtversagen.

§. 157. DieseAntwort soll ebenfallsschriftlichabgestattet,und
zu mehrererFörmlichkeitund Beglaubigung von dtm ältestenanwe¬
sendenLandrath und demllepucirten derStadt Rostock,in dessenAb-
Wesenheitaber, jedochohne sonstigeLonle^uen^, von dem erstenan-
wesendenVorder-Städtifchen Bürgermeister/eigenhändigunterschrie-
den werden.

§. 158. Däferns nun nach'der,darauf inUnftrmNahmen von
Unfern bevollmächtigtenCommiflaricn,ergehendenschriftlichenKelo-
lurion, etwas zu erörtern, übrig bleibensollte; So soll solcheszwar
schriftlichgeschehen,jedoch,daß zuErleichterungder Vereinbarung,
durchmündlicheAu-undVorträge, zwischenUnfernCommiflarienund
denvepuürten derRitter-undLandschaft,gehandeltwerde. Da denn
so lange über die, in Erörterung stehendeMaterien gehandeltwerden
soll,bis dieLand-Tags-Sachen überhaupt zur Reife einesförmlichen,
inUnsermNahmen zu pudlicirenden, und darauf, wie obgedacht,in
deglaubterForm schriftlichan Ritter-und Landschaftauszuantworten-
denLand-Tags-Schlujsts, gediehen.

§. 159. Währenden Landtags solldas Ab-und Zureistn bey
Tage oderNacht, ohneAufenthalt undAnzeigebcy demCommandi-
renden Officier, niemandengehindertwerden. Jedoch sollein jeder
Ankommender,Abreisender,undWiedcreinkreffender,wie von je her
auf ordentlichenLand-Tägen gebräuchlichgewesen, bcy dem Land-
Marschalle,zudessenCrayßer gehöret,sichzumelden,und dieserdann
weiter an UnsereCommiflaneti/ davon Nachricht zu geben, schuldig
feyn.

§. 160.



o 197

§. 160. Anlangen!) Dieetwanigen Landes-Gebrechen, Be¬
schwerden,oderAngelegenheiten;So sollensolchenach0er Antwort
(UtfdieLand-Tag6-?ropolIrion vonRilter-ttndLandschaft,mittelstei-,
nes, nach der obigen, beyderAntwort ad Gapita propofita vestgesetz-
tenFörmlichkeitund Beglaubigung,zu unterschreibendenMemorials,
übergebenwerden.

§. 161.Diejenigen Beschwerdenund Angelegenheiten,diebe-
reits inLandes>VertragcnundOrdnungen, oder in demerweißlichem
Herkommen, und in vorhin ertheilcenR.e5oiutionibuzihre abhelfiiche
Maasse erhalten, oder sonstin Liquidisberuhen, und webet)contra
jura Provincialia etwas vorgegangen, sollen unverzüglich und ohne

Weitläufigkeit, nachRecht undBilligkeit,nochbeywährendemLand-
Tage, abgethan werden.

§. 162. Diejenigen aber, welchealtioi-isiadaginissind, sollen
längstensbinnenJahres-Frist, und vor dem nächstenLavd-Tage, zur
gleichmäßigenbilligenEndschaft,durchgnädigsteLandes-FürstlicheEr-
ledigungenundErklärungen,kommenund gelangen.

§. 163. In EntstehungdessenbleibenderRitter-undLandschaft
alle rechtlicheWege inOrdnung der Landes-undReichs-Gesetze,mit-
hin an KayscrlicheMajestät, und diehöchsteReichs-Gerichte,unser?
schlössen.

§. 164. UebrlgensbehaltenWir Uns vor, UnsereRitter-uni)
LandschaftzuandernLonvocations-undDeputarionz-Tägenzu beru-
fen, und überUnsereundUnsererLandebesondereAngelegenheitenauf
selbigenzu handeln.

§. 16s. Doch sollendieSachen, welchegesammterRitter-und
LandschaftRechteundPfiichte antreffen, zu allgemeinenLandtagen
heimgelassenbleiben.

SechsterArticul.
VonLand-RälhcnundLand-Marschällen.

§. 166. Da inAnsehungder Zahl, Rechte,und Pflichtender
Lcmd-Nathe,sichZeichenZweifelergeben; So istdarüberfolgendes,

B d 5 zll?
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ZurbeständigenGewißheitverglichenunDvestgesetzetworden. Es sol-
Icnnämlichfortan inUnsermHerzogthumSchwerin Vier, und inUn-
sermHerzogthumGüstrow , inclusive des Stargardschen Crayseö,
gleichfallsVier, mithin allemahlAcht würkliche,in Unserenund Un-
sererRitter-und LandschaftPflichtenstehende,und in gedachtenUnse-
ren HeydenHerzogthümernwesentlichangesesseneLand-Räthe,bestellet
seyn.

§. 167. Bcy erledigtenLand-Raths-Stellen, wollenWir der
Ritter-und Landschaft,und zwar desjenigenHerzogchums,in welchem
sichdieVacanz eräuget, denuntertänigsten Vorschlag dreyer,imLan-
de angesesienenPersonen,von dem eingebohrnenoder recipittenAdel,
zu jedervacirende«Stelle, gnädigstgönnen, und aus solchenPrsefen-
rarisjedesmahl einenzumLand-Rath, sofort hinwiederumernennen,
auch denselbenauf dem Land-Tage, da der umerthänigsteVorschlag
geschehen,inBeyseynderervonRitter-und Landschaft,oder gleichnach
demLand-Tage, inBeyseyn einigervepmitten vonRitter-und Land-
schaft,dazudeeydigenKitten/ und zwar nach dem hier eingerücktem
zewöhnlichemFormular:

Ich, H.H. gelobe und schwere, daß id) dem Durchlauchtig¬
sten Fürsten und Herrn, Herrn Christian L.udervig, Herzo-
gen zu Mecklenburg, Fürsten zuvl?enden, Schrverin und
Rayeburg, auch Grafen zu Schwerin, der L.andc Rostock
Und Srargard Herrn zc. meinem gnädigsten Fürsten uud
Herrn als jegr regierende», L.andes-Fürsten treu und hold
feyrt, Seiner Herzoglichen Durcblaucbr L.anden »nid Acu¬
ten Äesteswisten, Schaden und Hacbrheil meines aujsir-
sten Vermögens, abrvendenund verhüten, in allcnLerath-
schlagungen, dazrt ich gefordert werde, das ehrlichste mei-
nein besten Verständnis nach,hintenangeseyer aller ^Lerveg.
nisten, so mich daran behindern könnten, rathen, was ich
in Rarhschlagen oder sonsten von Ihro Herzog!. Durcbl.
Fürstenrhum und L.anden Gelegenheit und Geheimnissen
erfahren^ und mir Rachsweise anvertrauet werden wird,
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Seiner Herzog!. Dl»rchl. und Dero Fürstenth«»m zum!7lach-
theil,Niemand offenbaren, sondern bey mir bis in die Gru¬
be verschrvicgen behalten, an keiner Grelle emd in keinen
Rachschlägen, da Seiner Herzog!. Durch!. Person, L.and/
undL.euren etwas zlim Nachrheil und Schaden, gefährli¬
cher lVcise, gerader und beschlossen rverden scll mich nicht
finden lassen, und alles dasjenige in pflichtschuldiger ge-
horsamsterUnterthanigkeir reden, rhun, und handeln will/
welches einem getreuen Rath von Ehren, löblicher Ge¬
wohnheit und Rechtswegen zl! rhun gebühret, und wohl
anstehet. Alles getreulich und ohne Gefährde/ als mir
GOTT helfe durchILSUM CHRIBTMN.

§. 168. Bey einerjedenVeränderung an der Regierung, biet*
den zwar dieLand-Rälhe, nachwie vor in ihrer Activität, siemüssen
aber gleichandernRüthen und BedientendenvorbeschriebenenLand-
Rathö-Eyd erneuern,und gewöhnlicherMassenablegen. Wir wol-
len auchderenRath, vermögeder Reverfakn von denJahren 1572.
Art. I. und 1621. Art. XXII. zu den Landes-Sachen in vorfallenden
Nöthen, zuziehenund gebrauchen.

§. 169. Auch sollen vier von ihnen, nach der Wahl der Ritter-

schast,denReverfakn de Anno 1572. gemäß,AflefloresbeymLand-
und Hofgerichtseyn.

§. 170. AufLand-LonvocatignsundOeputations-Tagen, wol-
len Wir einem jeden der anwesendenLand-Rakheund Land-Mar-
schalle/hergebrachtermaßen,täglichVier ReichsthalerzuseinerDeiray-
rung aus UnsrerRent-Cammer, baar reichenlassen. Diese sollen
von demTag derEinkunft,bis auf den letztenTag desSchlusses/ge-
rechnetund gezahletwerden.

§. 171. Die Berichte, Gutachten/ und Vorstellungen,welche
an Uns dieLand-Rathe aufUnserErfordern,oderaus eigenerBeweg-
niß, odernach demAuftrage derRitter-undLandschafterstatten/sollen
von einemjeglichemnahmentlichund eigenhändigunterschrieben,und
dieUmschlagedarum mit demangebohrnemPettschaftdeöVorsitzen-

dm/ besiegeltivtfOw, §.172»
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§. 172. ©er Begrif und Gebrauch des Nahmms einesbeson¬
dernLand-RäthlichenLollegiiaber, sollhiemitgänzlichuntersagetsepn.

§. 17z. Die Erb-Land-Marschälleanlangend; So hat deren
Anzahlvon dreyenüberhaupt, nämlicheinemim Mecklenburgischen,
einemim Wendischen,und einemim Stargardischen Craysc,ihr be-
ständigesVerbleiben.

§. 174. Auf Land-Convocations-und Deputations - ^äflCN,
michüberhaupt beyallenBegebenheiten,da im Nahmen der Ritte -
und Landschaft,UnomündlicheAn-und Vorträge zurhun sind, sich-
ren dieLand-Marschälle, nach der unter sicheingeführtenOrdnung
der Zeit und des Orts, das Wort,jedoch bleibtder Rilter-und Land-
schaft,wie sonst alle Wege frei;, auch durch dieLand-Räche oder
Deputate, An-und Vorträge thun zu lassen.

§. 175. UebrigenssollendieLand-Räthe und Land-Marschälle
bei)ihrem wohlhergebrachtenRanggelassenund geschützetwerden,al-
so daß die Land'Rärhe mit UnsernwürklichenGeheimen-Räthen,und
die Land-Marschälle mit UnsernObristen, nach der Anciennete, itj«
ren Rang haben sollen.

Siebender Articul.
VomEugcru-Ausschuß.

§. 176. Damit Wir und UnsereNachkommen der unbeque¬
men Weitläufigkeit überhoben werden, in Landes-Angelegenheiten
jedesmal)!mit dem zahlreichenLorpoie der Ritter-und Landschaft
unmittelbar zu handeln; So haben Wir die von Ritter-und Land-
schaltlängstbeliebteVerfassung einesEngern- Ausschusses,in folgen,
der Maaße, und für stetsverglichenerBestimmung, vestgcsetzet.

~

§. >77. Es solldemnachderEngere-Ausschußaus zweenLand-
Rathen, nämlicheinemaus UnscrmHerzogthnmSchwerin, und ei-
nem aus UnsermHerzogthumGüstrow, inclufive desStargardischen
Crayses, dannDreyen Oeputii-tenderRitterschaft,nämlicheinemaus
dem Mecklenburgischen,einemaus dem Wendischen, und einemaus

dem
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demStargarSischenCrayse, fernerauö einemvepurirten der Stadt
Rostock,und dreyenDepucirtender Vorder-Stüdte, Parchim, Gü¬
strow, undNeuenbrandenburg,folglichüberhaupt aus Heun Perso¬
nen, welcheAnzahljedochdieRitter-undLandschaftnachGelegenheit
derUmstände,mithin nachGutbefinden,jedochauf ihreKosten,zu ver-
mehren,jederzeitbefugtbleibet,an und vor ihm selbstbestehen.

§. 178. Diesem Engern-Ausschußsollhiemit der Begrif und
daöRechteines,diegesammteRitter-und LandschaftvorstellendenLc>I-
legii, aus Landes-FürstlicherMacht undHoheit, zu ewigenZeiten,für
Uns und UnsereNachkommen, regierendeHerzogenzuMecklenburg
deygeleget,und bestätigetseyn,um dieRitter-undLandschaftlichenAn-
geleget,heilenan und bei)Uns, folglichinn-und ausserhalbLandeszu
besorgen.

§. 179. Die Wahl der zumEngern-Ausschußzu bestellenden
Personen, sollaufLand-Tägen, oder andern gemeinschaftlichenCon-
ventcn, der Ritter-und LandschaftWillkühr und Freyheit überlassen
seynund bleiben. Nur, daß der Engere-Ausschuß,wie hiemitund
Kraft diesesgeschicht,in derGestalt undBefugnißeinesbesondernCol-
legii, bei)jederVeränderung an derRegierungvonUnserenNachkom¬
men, regierendenHerzogen zu Mecklenburg, ausdrücklichbestätiget
werden soll.

§. 180. Jedoch sollder Engere-Ausschußfür ipfo jure confir-
miret, angesehenund gehaltenwerden,so bald er darum bcpderLan-
des-HerrschastschriftlichAnsuchunggethan haben wird. Der Ausent-
halt und dieZusammenkunstder zum Engern-Ausschußgewählten
Glieder, bleibthiemit allenthalbenunbenommenund uneingeschränkt.

§. i8i. Wir wollenauchdiean Uns, von demEngcrn-Aus,
schußergehendeVorstellungen und Memorialienin den Ritter-und
LandschaftlichenAngelegenheiten,gnädigstannehmen,und darausje-
desmahl, nachBefinden,gerecht-gnädigstekelolmionez ertheilen.

§. 182. Damit nun bei) den schriftlichenExpedition» und
VerrichtungendesEngern-Auöschusses,alleWege destomehrereOrd-
nung und Glaubhaftigkeitwalten möge; So ertheilenWir Unserer

Neunzehntes 2)nch. C c Rit-
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Ritter-und Landschafthiemit ein eigenes,zumGebrauch des Engern-
AusschussesgewidmetesLandes-Siegel, in der Maasse und Gestalt,
wie es zu beständigerBeibehaltung allhierabgemahletist:

(L. S.)
§. 18Z. Mit diesemSiegel soller alle,dieRitter-und Landschaft

zusammenund gemeinschaftlich-angehendeSachen und Aussertigun«
gen, besiegeln. Selbiges soll auch von NachkommenzuNachkom¬
men, als das wahre Ritter-und LandschaftlicheSiegel, beibehalten/
und gebrauchetwerden.

K.184. Was aber diejenigenSachen und Ausfertigungenbe-
trist,welchenichtdieRitter-und Landschaftinsgemein,sonderndieRit¬
terschaftallein angehen; So erthcilen wir Unsrer Ritterschaft das
auch hiebeygemahlte

(L. S.)
besondereJnnsiegel, dessensiesichin ihrenalleinigenAngelegenheiten
und Ausfertigungen,mit ebendemGesetzderewigenUnwandelbarkeit,
zu gebrauchenhaben soll.

§. i8s. Hiebenebstsollhiemitfür stetsvestgeschetseyn,daß alle
von demEngern-Ausschußan Uns ergehendeVorstellungen,Berichte,
und MemorialieninRitter-und LandschaftlichengemeinenSachen, je-
derzeitvondemVorsitzendenLandrath,oder inAbwesenheitder beyden
Landrathe, von demältestenRitterschaftlichenDeputaten, und dem
erstenStädtischen Deputaten, eigenhändigunterschrieben,diejenigen
aber welchedieRitterschaftnur allein,ohneVerbindung mit den, die
eigentlicheLandschaftausmachendenStädten betreffen,von demvor-
sitzendenLandrath,und einemRitterschaftlichenDeputaten, mit eigen-
handiger Nahmens-Unterfchriftbeglaubigetwerdensollen.

§. 186. Der vorbeschriebenenSiegel bedienetsichRitter-und
LandschaftzuallenBerichten,Vorstellungen,undMemorials an Uns
sowohl, als in andern ihrenExpeditionen; und soll sichdabei)jeder-
zeitdes rochenWachses gebrauchen.

§• 187. Im übrigenstehetderEngere-Ausschuß,wenn er zube-
lan-
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langen, alsBeklagter alleWege in ersterInttan?, unter einemUnsre?
Landes-Gerichte,welchesderKläger erwählenwill.

§. 188. Doch bleibtdemEngern-Ausschuß,nachMaaßgebung
UnsererLandes-undder Reichs-Gesetze,an die Reichs-Gerichtezuap-
pelliren,allerdingsfrei;. Gestalt dann von UnserenGerichtendenen
Appellationen des Engern-Ausschusses, welche Unseren Landes-Gese-
tzen,und besondersUnsermPrivilegiode non appellandonichtentge¬
gen sind, der ungehindertestarkeLauf, mehrernJnnhalts des unten
vorkommenden2istenArticuls vom Juftitz-Wfjen, gelassenwerden
wird und soll.

§. r89. Uebrigensbleibtder Ritter-und LandschaftalleWege
unbenommen,demEngernAusschußsowohl dieBesorgung des Con-
tributions-Wefeties,als der andern, dieRitter-und Landschaftbetref-
sendenAngelegenheiten,inn-undausserhalbLandes, in gemessenerIn-
ftruaion lindVollmacht, ihrerWillkühr und bestenGelegenheitnach,
aufzutragen.

§. 190. Wir undUnsereNachkommen,wollenauchdasjenige,
was der EngereAusschußim Contributions-Wcfen, oder in andern
Landes-Sachen, sothaner obhabendenVollmacht nach, vornehmen
und ausrichtenwird, derGestalt, als gescheheesvonRitter-undLand-
schastselbst,ansehenund dafür halten lassen.

AchterArttcul.
Von derLandes-FürstlichenGesetz-

Gcbungs-Macht.

§. 197. Wann es der Wohlstand und die Ruhe einer jeden

Regierung erfordert,daß dieGrenzenderLandes-FürstlichenMacht,
Gesetzezugeben,ihre gemesseneBestimmunghaben; So istvonUnS,
um auchhierunterdieWohlfart undZufriedenheitUnfererUntertha-
nen allerStände zubefördern,folgendesnachden Requln der natür-
liehenBilligkeit, und der wohlhergebrachtenLandcs-Verfassungge-
maß, inGnaden versprochenund vestgesctzetworden.

C c 3 §.192»
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§. 192. Es theilen sich demnach die Landeö-Ordnungenund
LonNituriones hauptsächlichin zwoClasscn.

Zur Ersten gehörendie, welcheUnsereAemter, Domainen,
und Cammer-Güther, mithin die darinn geseheneUnterthanen, und
Unsereeigene,inUnsernbesondernPflichtenstehendeBediente, aller-
leyWesens, betreffen.

Zur Andern Classe aber gehören diejenige,welcheUnserege«
sammleLande,mitJnnbegris derRitter-undLandschaftangehen.

§. 19z. Was nun dieLrsieClasse betrist; So bleibtUns und
UnsernNachkommenan der Regierung,darinn Verordnungen, Ge-
setze,und LonNicmiones, besterUnsererGelegenheitund Willkühr
nach, zumachenund ergehenzulassen, allerdings unbenommenund
vorbehalten.

§. 194. Anlangend aber die andere Classe; So zerthdlensich
die darinn zu erlassendeGesetzeund Ordnungen, wiederumin zween
Grund-Sätze: Nämlich

1) in solche^Lerordnungenund Gesetze,welchegleichgültig,je-
doch zur Wohlsart und zumVortheil des ganzenLandes absichtlich
und diensamsind: und hingegen

2) in solche,welchediewohlerworbeneRechteund Befugnisse
UnsererRitter-undLandschaft,gesammt,oder besonders,jedochinAn-
sehungdes einenTheils, dem andern unnachthcilig,berühren.

§. 195. Wann nun irrjenen gleichgültigen,es se»in Justitz-
Policey-undKirchen-Sachen,oder wvrknneöwolle,von Uns undUn-
fernNachkommeneineallgemeineLandes-Verordnung undConftitu-
tion zu erlassenist; Sv sollendievon Ritter-und Landschaftauf öf-
fentlichenallgemeinenLandtagen, oderwenigstens,wann periculum
in mora, die Land-Räthe, und der ganze Engere-Ausschuß darüber
mit ihren rathsamen Bedenken und Erachten vernommen werden.
Bevor solcheserstattet ist, ergehet diePubücation der Verordnung
nicht.

§. 196. Würde aber das erforderteBedenkenin der dazuvon
Uns gesetzten,nachBewandniß der Umständeräumlichzugönnenden

Zeit,
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Zeit/ nicht eingehen; So bleibtUns mit der Publication, dessenohn-
crwartet, zu verfahren,allerdingsftey und unbenommen.

§. 197. Wir wollen übrigens auf der Ritter-und Landschaft,
oder der Land-Rathe und des Engern-AusschussesVernehmlassuitS
undErinnerungen,allebilligmäßigeLandeö-VatcrlichegnädigsteAuf'
merkfamkeitwenden, und im Werk spüren lassen: Jedoch Unferm
Landes-FürstlichemhohenJuri ftatuendj mit solchergnädigenVer-
nehmung nichts vergeben.

§. 198. Im letztermFallaber,da diezuerlassendeVerordnung,
denGerechtsamenUnsererRitter-und Landschaftentgegenlaufen ôder
von derenMinder-oderAbänderungdieFrage seynsollte,wollenund
sollenWir und UnsereNachkommen,ohneUnsrerRitter-und Land-
schaftausdrücklicheBewilligungnichtsverhangen.

§. 199. Gestalt Wir hiemitin Gnaden zusagen,daß Wir in
Landes-^onNirutionen,ohnevorhergegangeneöffentlicheAnträgeund
Beratschlagungen auf allgemeinenLand-Tagen, und darauf erfolgte
freyeBewilligungUnsererRitter-und Landschaft,ichtwas, welchesih-
ren habendenPrivilegien,Reversalen,Gerechtigkeiten,undVerträgen
zuwieder,keineswegesverordnen, nochder Ritter-und Landschaftet-
was neuerlichesauflegen, wenigerdie, auf UnsereDomainen und
Cammer-Güther gerichteteLonMcuriones,aufRitter-und Landschaft
ausziehen,nochdarnachinUnserenGerichtengegenRitter-und Land-
schafterkennenlassenwollen. Wie dann alles, was demzuwiedex
dißhergeschehen,hiemitaufgehobenund abgestellt seynsoll.

§. 200. UebrigensbehaltenWir Uns und UnsrerRitter-und
'Landschafthiemitausdrücklichbevor,diehiebevorigenVerordnungen
lindLonKituriones, inGleichförmigkeitdieserGrund-Sätze, relpeÄi.
ve, nach vorgenommenerRath-Pflegung undBeliebung,denjetzigen
Zeiten allenthalbengemäßzumachen,und folchenachGelegenheitzn
ändern/zu bessern/zu erläutern/zuerklären,und zuvermehren.

Cc 3 Neun-
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NeunterArticul.
Von denZusammenkünftenderRitter-und

Landschaft,oderdensogenanntenLandes-Conventen.
§. 201. Wann ausser den Landcs-L«nvczcarions- und Deputa-

tions-tdcjigen Zusammenkünften,welche von Landes>FürstlicherObrig-
keit wegen veranlasset und angeordnet werden, entweder die Ritter-
schast für sich, oder die Ritter-und Landschaft durch Bevollmächtigte
vepuürte, zum Behuf ihrer Angelegenheiten, öffentlich zusammen zu
kommen, nöthig finden; So wollen Wir zwar des Landes Bestens
halber dieselben nicht verhindern.

§. 202. Damit aber gleichwohl alle Unordnung und Anstößig-
feit vermieden, mithin alle Gelegenheit zu künftigen Irrungen, in An-
sehung der Freyheit der Zusammenkünste, abgeschnitten seyn möge;
So soll es deswegen hierunter auf folgende zwo Reguln für stets ge-
setzetseyn.

Daß nämlich,
j) die Zusammenkünfte derer von der Ritterschaft in den Acmtern,
nach wie vor, ganz uneingeschränkt seyn und bleiben:

Dagegen aber
2) ein, von dem Engern Ausschuß nöthig befundener, oder sonst von
der Rittxr-und Landschaft zusammen, oder von der Ritterschast und von
den Städten, und zwar jeden Theils für sich, beliebter und ausgeschrie-
bener Convent, jedesmal)! der Zeit und dem Ort nach, mittelst unter«
thanigsten Meroorials, entweder von dem Engern-Ausschüß, oder nach
Verschiedenheit des (Konvents, von den Landräthen, oder von den
Vorder-Städten, gemeldet, und darauf, jedoch ohne weitere darüber
ty erwarterideausdrückliche Landes-Fürstliche Verstattung, unaufhält-
lich ins Werk gesetzetwerden soll.

§. 203. Die von solchen Convenfe» an Uns abgeschickteDe-
jputirfe, wollen Wir gebührend hören, die Briefe und Supplicationes
»on ihnen, auch sonst ausserhalb Land-undOepmacions Tägen, nach
Befund deren geziemenden Einrichtung, annehmen, und darauf nach
Mcht lindBilligkeit, gnädig-gcwienge«.e5o!utwnes ertheilen.

Zehen-
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ZehenderArticul.
Vom Münz-Wesen.

§. 204. Als bei; jetzigenZeiten das Münz-Wesen in Unseren
Landen, und mit dem, sowohl der wucherliche Lauf und Werth der
neuenZweydrittel-Stücke, als auch der/ je länger je mehr überhand-
nehmende Ueberfluß der geringhaltigen Geld-Sorten, und die daraus
entstehende Steigerung des Preises aller guten silbernen und güldene«
Münze, zuAbwendung offenbahren Nachtheils und Schadens, Unse-
rer gesammten Landes-Einwohner> ein Landes-Obrigkeitliches-Einse-
hen erfordert; So versprechen Wir Unsrer Ritter-und Landschaft, daß
Wir, sogleich nach dem Schluß diesesVergleichs <,l!eKosten undBe-
mühungen dahin anwenden lassen wollen, oamit, nach vormahligem
alten Fuß und Herkommen in Unseren Landen, solcheMünz-Sorten
wiederum gangbar und gebig werden mögen, gegen welche Unsere ge-
sammteLandes-Eingesessene undUnterthanen, aller zu ihrem Verkehr,
Handel, Wandel, und Credit-Wefen irgend benöthigter, grober, und
anderer Münz-Sorten in Silber und Gold, auch ausserhalb Landes,
und in Unsern benachbarten Staaten selbst, zu billigern Preisen und
umsonst, jedesmal)! habhaft werden können.

§. 205, Es soll auch Unsere Ritter-und Landschaft kraft dieses
für stets dahin versichert seyn und bleiben, daß sie und ihreNachkom-
men in ihren Erlegnissen an Uns und Unsere jetzigeoder künftige Ren-
terey und andere Lassen, zu Bezahlung eines eigenen, so genannten
Mecklenburgischen Courant-Geldes, nie gehalten seyn, sondern ihre
Abgaben und Erlegnisse jedesmahlen in solchenMünzen, die in Unsern
Landen gang-und gebig seyn werden, zu entrichten, Fug und Recht
haben soll.

§. 206. Uebrigens werden Wir dasMünz-Wesen zu seinerzeit
auf Landtagen mitUnsrer Ritter-und Landschaft in Beratschlagung
ziehen, und nach vernommenem Bedenken, Unsere Landes-Fürstliche
Verordnung, nach Maaßgebung des Achten Articuls, zum gemeinen
BestenUnsmLandes-Eingesessenen darüber ergehen zu lassen,nicht er-
mangeln. Eilf-
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Etlfter Articul.

VondenAnlagendcrRittcr-undLand-
schaft unter sich.

§.207. Das Recht, welches einer jeden Gemeinheit zustehet',
unter sich selbst zu freiwilligen Anlagen sich verbindlich zu machen,
wollen Wir anchUnsrer Ritter-und Landschaft nicht bekürzen.

§. 2oz. Damit aber auch darinnen fürs künftige Gewißheit
und Ordnung erhalten werde, mithin Niemand sich mit dem Vor-
wand der Unwissenheit und Nicht-Bewilligung beym Abtrag der An-
lagen schützen,weniger zur Ungebühr sich den gemeinen Lasten und Ob-
liegenheiten entziehen möge; So soll es sowohl mit der Bewilligung
als mit der Betreibung der Anlagen folgender Gestalt gehalten wer-
c>en. Die freywilligen Anlagen werden/ der bisherigen Observanz
nach, entweder

I) auf Ritterschaftlichen Amts-Lonventen, wie auch von den Land-
Städten unter sich, bei) der Städte Zusammenkünften, oder

II) auf allgemeinen Deputations-Conventen von der Ritterschaft
allein, oder von Rilter-und Landschaft zugleich, oder endlich

III) auf allgemeinen Land-und Lonvocuüvn^-Tägen von der Ritter¬
schaft unter sich, oder von Ritter-und Landschaft mit einander,
bewilliget und beliebet.

(I)
§. 209. Mit den ausRitterfchaftlichen Amts. wie auch auf den

Stadtifchen-Lonveliten zu bewilligenden Anlagen, soll es der Gestalt
gehalten werden, daß, wenn eineAnlage au machen ist, das Ausschrei¬
ben zur Zusammenkunft, ausdrücklich zuBewilligung derAnlagen, mit
angezeigter Ursachen derselben, ergehe, und einem jeden infinuiret werde.

§.210. Diejenige, welche erscheinen, werden nahmemlich in
fcemProtocollo angeführet, und machen per majora den Schluß.

§. 2il. Diejenige aber, die auf das an sie, wegen der rwthigen
Anlage ergangene Benachrichtigungs-und Emladungs- Schreiben,
flicht erschienen sind, sollen, daferne bey d<m?iococotw dieBescheini-

. gung
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gung der richtigen Insmuacion des ergangenen Ausschreibens vorhan-

den ist, als hätten sie dieAnlage würklich dewilliget, angesehen, und zu

deren Abtrag, durch gehörige Zwangs-Mittcl angehalten werden.
§.212. Wir befehlen auch Unsern gesammten Landes-Gerich-

ten hiemit gnadigst und ernstlich: daß sie aus die von den Amts-Oe-
putirten, oder von den Border-Städten einzubringende, vorgedachter-
maßen eingerichtete Bcwil!igungs'?iorocc>Ila, als auf klare Hand und
Siegel, so fort die Execudon, ohne einigen Anstand, ergehen lassen,

und die Säumigen mit ihren, eine weitläuftigere Erörterung erfordern«

den Einwendungen, nach bcygelriebenen Anlagen, zum besondern Pro-

ceß verweisen sollen.
§. 21z. Betreffend hiernächst

CIO
die auf allgemeinen Oepurarionz-^onventen von der Ritterschaft al¬
lein, oder von Ritter-und Landschaft zugleich, zu bewilligende Anlagen;

So forider Engere-Ausfchuß in dem Ausschreiben zur Zusammenkunft,
ausdrücklich die Notwendigkeit, und Ursache, warum eine Anlage zu
bewilligen? anzeigen.

§.214. DieOepmirte der Aemter, oder wenn die Anlage all«
gemein ist, auch die Vorder-Städte, sollen hienächst auf den auszu-
schreibendenAmts-oder Städtischen Lc>nventen,in der unterm Num. I.
vorgeschriebenen Ordnung, sich über den Punkt der zu bewilligenden

Anlage inliruiren lassen, und mis demDeputations-Convent, wobey

die Nahmen der anwesenden Oepmitten dem Prococollo, wie gewöhn¬

lich, vorangesetzer werden, darüber, nach der Mehrheit der Stimmen,

einen Schluß fassen, und selbigen adProtocollum geben. Die solcher

Gestalt bewilligte Ritterschaftliche oder Ritter-und Landschaftliche An,

lagen sollen von allen, auch den difTentivcnDcnundüberstimmeten,ohn«

weigerlich, in den freywilligen Kasten abgetragen werden.

§. 2is. Zu Beitreibung der also bewilligten, und mittelst Ex-

tra&us des Deputations-Convents-Prococolli zu bescheinigenden An«

lagen, soll von Uns der Engere-Ausschuß CtnMandaturn de exequendo

an die Landes-Execucoi es, und die Ordres an fck'Chefs Unstet Milice,

Neunzehntes 2)uch. D i) zu
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zu Hergebung der allensals dazu nöthigen Mannschaft, auswürfen,
welche Wir niemahls versagen, sondern unweigerlich in Gnaden ge¬
schehen lassen wollen, daß gedachte Executives, nach der von dem En-
gern-AuSschuß, ihnen zuzustellendenLpecikcacion und zu erteilenden
InliruWon, die k-estanten von den Säumigen perExecuticmem bei)-
treiben, und an den Kasten der freywilligen Einflüsse abliefern.

§.2i6. Was endlich
(III)

die auf allgemeinen kand-und Convocations c<£<i$envon der Ritter¬
schaft unter sich, oder von Ritter-und Landschaft mit einander, zu de-
willigende Anlagen betrist; So soll der Engere-Ausfchnß seidige auf
dem Ante-Comirial-Convent vorläufig, zu weiterer Kundwerdung,
an alle und jede ad Protocollum anzeigen,und hienächsi auf dem Land->
oder Lonvocarions-Tage, in förmlichen Vortrag bringen. Welchem-
machst die mehresten Stimmen der Gegenwärtigen darüber den
Schluß machen, die Abwesende, oder vorher Wegreisende aber, als
ausdrücklich consenrirende, angesehen, und zum Abtrag, da nöthig,
executive angehalten werden sollen.

§. 217. Mit der Execution wird gleicherGestalt, wie bei)Num. II.
vestgefttzet ist, verfahren, nämlich also: daß von Uns der Engere Aus-
schuß, die nöthige Mandat de exequendo, und Ordres an die Chefs
Unfrei*Milice, ausbringe. Und wie Wir diese Execution niemahls
versagen oder anhalten werden und wollen; Also sollen die Landes-
Execuroies dabei) lediglich nach fccrSpecification unölriftruftion des
Engern Ausschusses zu verfahren, schuldig seyn.

§. 218. Zu allen, in vorhin bemerkten dreyen Nummern beschrie-
denen, und in der vorbeftimmtenOrdnung fürs zukünftige auGlschrei-
denden, und zu bewilligenden Anlagen, wollen Wir JnnhaltS Unserer,
vben im ersten Articul gegebenen Versicherung, denBeytrag von den,
seit Antrit Unsr«r Regierung, zuUns und Unseren Oomainen gekomme-
«en adelichen Güthern, jederzeit ohnweigerlich thun lassen.

§.219. Wie denn auch dieClöster, und die in Unserm Rostock-
fchenDiftrift belegene, oben im dritten Artfcul benannten Güther, nicht

weni-



weniger die,den Stadt-Cämmereyen undOeconomien zuständigeDör¬
fer, Güther, Ländereyen, und Stücke, auch Priester-Bauren, (jedoch
diese drey Letzterenur in dem Fall, wenn sie vormahlen der Ritterschaft
erweislich gehöht) so wie Ritter-und Landschaft zu den, bereite voll
der Ritterschaft alleine, oder VvnRitter-und Landschaft zusammen de-
liebten, oder ferner zu beliebenden Ritter-und Landschaftlichen Ahla-
gen, den schuldigenBeytrag nach proporrion leisten sollen.

§. 22o. Zu den Rirter-und Landschaftlichen Anlagen, die mit zu
der Stadt Rostock, und des gemeinen Landes Besten, und von der
Stadt mit zu bewilligen sind, giebet dieselbe, der Landes-Verfassung
gemäß, ausser ihren Land-Güthern und Dörfern, nach wie vor, de»
zwölften Theil.

ZwölfterArticnl.
Von gemeinenLandes-Ausgaben,oder

sogenanntenNeccssarien.
§. 221. Indem die natürliche Billigkeit erfordert, daß Ritter-'

und Landschaft dieAusgaben in gemeinen Lander-Angelegenheiten ge-
meinschaftlich tragen; So ist auch nichts natürlicher, als daß,zuVer-
meidung allen Mißverstandes und Streits über den Begris und Um-

fang der gemeinen Landes-Angelegenheiten, zum Zweck der gemeinen
Landes-Ausgaben, etwas Gewisses vestgesetzet, und dadurch sowohl

aller einseitiger Vortheil, als auch alle einseitige Beschwerung, geho-

den werde. Die gemeine Landes-Ausgaben betreffen entweder vr->
deutliche jahrliche, oder ausserordentliche Ausgaben.

§. 222. Zu denenjenigen Landcs-Ausgaben, welche von Ritter--

und Landschaft zu den jährlichen ordentlichen gerechnet werden, wollen

Wir, zum Beweis Unserer, zu Unserer Ritter-und Landschaft hegenden
Landes-vaterlichen Huld, für UnsereDomainen, dann auch für Unsere

gesammte Land-Städte, die jährliche Summe von Zwölf Tausend

Reicbsthaler, in derMünz-Sorte und Valeur, wie die Ritter-und

LandschaftlicheContribution alljährig erleget wird, nämlich'für Unsere

Dd 2 Domai-
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Domamen Sechs Tausend Rchlr. in neuenZweydritteln,und
Sechs Tausend Rthlr. inCourantergäng-und gäbigerMünze,für
UnsereLand-Städte,hiemitderGestaltversichernundversprechen,daß
solcheAchtTage vor WeinachtenzurHalste/undin denerstenAcht
Tagen derFastenzurandernHälfte,baar an denLand-Kastenbezah¬
let, im unverhostenSäumungs-Fall aber, Uns von demjährlichen
RitterschaftlichenContributions-grtrag,abgezogenwerdensollenund
mögen.

§.22z. UnsereRitterschaftaber,sollihrenAntheilzudenordent-
lichenjährlichenLandes-Ausgabenauf ihre steurpflichtigenHufenzu
legen,unddieHufen-Steur darnachzuerhöhen,freyeMachthaben.
JedochistdieVerhöhungderHufejährlichauf Landtagen anzuzei-
gen,undzugleichmit in dem,Landes-FürstlichzuerlassendenContri-
butions-Edidt, zu verkündigen.

§. 224. Wegen desBeytraas desStargardischenCrayseszu
dengemeinenAusgaben,hat sichUnfteRitter-und Landschaftbester
Gelegenheitnachzuvergleichen.

5. 22s. UnsreErb-untcrlhänigeStadt Rostock,hat sichihres
Theils dahinerkläret,jährlichzu denLandes-XccclknisZrvcyrau-
sendReichschalcr neueZweydrittelzuentrichten,und in denLand-
kästenzuliefern.

§. 226. Was nunsolcherGestaltjährlichvongestimmten,zuden
gemeinenAusgabenbeytragelidenTheilenaufkommt,darübersollRit«
ter-undLandschaft,ohnejemahlsanUnsundUnsreNachkommendar-
überRechnungablegenzudürfen,nachihremGulbefindenundWohl-
gefallen,zuschaltenundzuwaltenhaben.

§. 227. Was hingegendieRitterschaftalleine,oderdieRitter-
undLandschaftzusammen,unterdemNahmenderausserordentlichen
Notwendigkeitenund Verwendungengebrauchenmochte,das ist
durchbesondereAnlagenaufzubringen,inAnsehungderen,imvorher-
zehendenArticulVorsehunggeschehenist/ beywelcher«SalleWege
seinVerbleibenhat.

§, 22?.
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§. 228. Was endlichWir mitNitter-undLandschaftunterdem
Nahmen derausserordentlichenNotwendigkeitenundVerwendun¬
gen,welchedasBesteundWohl desganzenLandesbetreffe»,gebrau-
chenmöchtend̂as istdurchbesonderevonUnsundRitter-und Land-
schaftdeßfallszubewilligendeAnlagen,aufzubringen:WozuUnsere
Domainensowohl,als dieRitterschaftlicheGülher undStädte ge¬
meinschaftlichbeytragensollen. UndwollenWir Uns,in Ansehung
UnfererDomainen,desBcytragsnichtentäussern,fonderndendritten
Thcil dazu,baar,ohneKürzung,und ohneeinigeEinredeundBehelf,
an denLand-Kastenallemahlunweigerlich,entwederentrichten,oder
von tierContributionkürzenlassen.

§. 229. DiejenigenAusgabenaberwovoneinStand alleinNu-
tzenundVortheilhat, tragt derselbeauchfür sichallein.

§.2zo. So werdenauchdieSchuldenderRitterschastundder
Städte vonjedemTheilprivativegetragen,mithintragt dieRitter-
schaftihreSchulden,sowohlinAbbürdungderZinsen,als derCapi-
talien, allein, und die Städte hasten gleicher Gestalt ihrer besondere»

Schulden halber,nur für unduntersichallein.
§. 2? l. Was endlichbieProceflebetriff;So werdensolchet'n

gemeinenRitter-undLandschaftlichenAngelegenheiten,oder,wenndie
Sache gleicheinenLandstandallein, oderein odermehrereGlieder
desselbenangienge,jedochzueinemLaude&Gravaminequalifieirefwä¬
re,aufRitter-undLandschaftlicheKosten,mittelstgemeinschaftlicherAn-
lagengeführet. BelangensieaberRitterfchastlicheoderStädtische
Sachen allein,wobeykeinLandes-Gravamenobwaltet;So fallen
auchdieerforderlichenKostenjedemTheil allemzurLast.

DrcyzehenderArticul.
VomMülzm,Brauen,undBrandwein-

Brennenauf demLande.
§.2z2»DerPunkt desBrauenszumfeilenVerkaufundzuBe-

legungderKrügeaufdemLande,istdahin,verglichenworden:daßalle
D d z auf



auf demLande,inUnfernCämmer-Güthernsowohl,als indenRitter-
schastlichenundübrigerEingesessenenGüthernbelegeneKröge,welche
aufundhinnenzwoMeilenvondenStädten belege»sind,schuldigunv
gehaltenfeynsollen,das benöthigteBier aus der nächstenStadt in
solcherDiftanz;u nehmen,damitinnerhalbJahrsfrist, nachVollzie-
hungdiesesVergleichs,denAnfangzumachen,undfottanzuconti-
nuiieti, der Gestalt: daß diejenigen Krüge, welche in vorigen Zeiten
vonein-oderanderer,invorbmgttrDiftanzgelegenengewissenStadt/
mitBier versorgetworden,verbundenseynftllen,wenndieseStädte
durchglaubhasteSpecificationes,Urkunden,oder sonstenerweißlich
machenkönnen,daßsieselbigeKrügein dennächstenzwanzigJahren
vorAnno 1700.mitBier verlegethaben,aus solchenStädten ferner--
hin ihrBier zunehmen. JedochsolldenandernStädten, wieauch
UnsrerCammer,und denenvonderRitterschaftjeglichenOrts, vorbe-
haltenseyn,ihrenrechtlichenGegenbeweißbeyzubringen.

§. 233. Hienächstsollenkeine,in gemeldetervillanz belegene
Krüge,von derVerbindlichkeit,das Bier aus einerauf oderbinnen
zwoMeilenbelegenenStadt zunehmen,ausgenommenvdereximiret
seyn,als nur alleiniglichdiejenige,wovonbinnenJahresfrist,nachge-
schlossenemVergleich,erweißlichgemachetwerdenkann,entweder/daß
solcheKrügevor demJahr 1686.vi verhandenenFürstlichenLehns-
undConcesfions-Briefen(dieoiiglnalicerzuproduciren)mitverlie¬
henundconcedirtf,oderauch,daßUnfereCammer,dieRitterschaft,
undEingesessene,solcheKrüge,entwederselbst,oderdurchihreKrüger,
mitBier zubelegen,einevonihnenbeweißlicheGerechtigkeit,oderden
Gebrauchvor Anno1682.überRechtsverjährteZeitgehabt: Jedoch
bleibtdenStädten ihrGcgenbeweißvorbehalten.

§. 234. Die Belegung aller dieser ob^edachten Krüge, ist unter
diesen(^onclinonendenStädten zugestanden:daß daselbstgegenei-
nenbilligen,nachdencurrentenPreißdesGerstenseingerichtetenund
xioporrioniiitenEntgeltoderWerth, jederzeiteingutes,gesundes,unü
starkes,vonHopfenundMalz, (mitAusschließungallersonstige»Jn^
xredienzienund Kräutereyen)gebraustesBier, in guter Tonnen-
Maaffe, ä 64 Kannen/überlassenund geliefertwerdensolle,

§.2Zs.
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§. 2zs. Zu demEndeI) jährlichin jederStadt, zuzwoverschie-
denenZeiten,als umMartiniundFastnacht,durchzweeneunverdäch¬
tige,unddazubesondersinEydgenommen«PersonenausderGemei»
ne.undzweeneaus demMagistrat,nachdemwahrenKorn-Preiß,auch
derLonitedesBiers, dieTa>'ederTonneBier gesetzetwenden,2)den»
KrügeroderKäuferfreystehensoll,vonwelchemBürger in derjenigen
Stadt, wohinderKrugvorgedachtermaaßengehöret,er dasBier in
selbstbeliebigerQuantitätnehmenundsichliefernlassen,oderselbstab-
holenwolle:Ais überwelchesrefpedive LiefernundAbholen,sich
KäuferundVerkäuferzuvergleichenhaben: und z) keinesogenannte
Brauer-Zunft,d<mLandmannzumPrajuditz,in denStädten jcmah-
lenaufgerichtet,auchkeinReihe-Braueneingesühretwerden,nochein
oderanderobrigkeitlicherZwangeintreten,sondernjedembrauenden
Bürger, mitwelchemderKrüger,oderdessenGulhs-Herram besten
handelnundauskommenkann,derVerkaufdesBiers, ohneAbgiften
an dieStadt, freybleiben,alsoderKrügeran keinemgewissenBürger
oderBrauer gebundenseynsoll.

§.236. Es sollauchUnsundjedemGuths-Herrnfreybleiben,
wenner dabeyseinConto findet,seineKrügeohneWiederredeaufhe¬
ben,voneinemOrte zumandernlegen,imgleichenneueanrichtenzu
können.

§. 237. Wenn auchvon dembrauendenBürger entweder
schlechtesBier, zumSchaden, sonderlichdesreisendenMannesund
dersitzendenGäste,geliefertwerden,oderauchnichtgenungBier, ob
es gleichbestelletgewesen,vorräthigseyn,folglichderKrügervergeb-
lichsolcheszufordern, reisen,darnachwarten, unddaher in Kosten
und Schaden gesetzetwerdensollte;Sv solleinsolcherBrauer auf
diesenFall, für das erstemahl, einenReichsthaler(vorbehältlichder
weiternObrigkeitlichenAhndung)undbei)fernerendergleichenFällen^
das DuplumundTiiplum, undsonachProportion,demSchaden
leidendenKrügerzuseinerInäemnilation.zu bezahlenschuldigseyn/
und dazuohneUnkostenund Aufenthaltdes Krügers oder seines
Guttzs-Herrn,durchdieStadt-Obrigkeitauf diekürzesteundleichteste

Art/ «xecmiveangehaltenwerdet.
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§. 2Z8. Sollten sichauch wieder Verhoffen in den nächst bele¬

genenStädten, daherdieLand-Krügerihr Bier nehmen,solcheUm-
ständehervorgeben,daßes ohnmöglichwäre, darausBier zuerhal«
ten; So sinddieKrügerverbunden,aus einerandern,auf zwoMei-
len belegenenStadt, das Bier immittelst,biß solcheUnmöglichkeit
cesfiret,zunehmen.

§. 239. In demFall jedoch,da dieNehmungdesBiers, vor-
kommendenUmständennach, keinenVerzug leidet,bleibtes jedem
Grund-Herrnfrey,immittelstselbstbeliebigenRath zuschaffen.

§. 240. Den Bauersleuten undEinwohnernauf demLande,
inclusive der Schmiede, Müller, Küster, und Schulmeister, soll nicht
verstattetundzugelassenseyn,zumseilenVerkauf, sondernnur ledig-
lichznihrerNothdurft, auchzurErndte und zuBauten, zumülzer»
und zubrauen.

§. 241. SchwachesBier oderCoventaber,zuihrertäglichenUn-
terhaltungundNohtdurstzubrauen,bleibtihnenallenunbenommen.

§.242. Was siesonstenzuKindelbieren,Hochzeiten,Begräbnis-
sen,undGildengebrauchen,habensieans dennächstbelegenenStad»
ten oderKrügenzunehmen.

§.24z. Den SchmiedenundMüllern,dienichtzugleichKrüger
sind,isterlaubet,densogenanntenSchmiede-undMühlen-Coveitt,ih-
renSchmiede-undMühlen-Gästen,ohneEntgeldzuschenken.Hin-
gegensollUnsererCammer,derRitterschaft,unddenübrigenLandbe¬
güterten,auchderenPächternundPensionarien,nichtwenigerden
Predigernund ihrenWittwen, sernerallerdingsfreybleiben,auch
künstigniemahlsverwehretseyn,oderwerden,sovielzu ihremund
derihrigeneigenenGebrauch,undBehufihrerHaußhaltung,undAus«
richtungen,auchBauten, vonnöthenist, vonihremselbstgebauetem
^orn, zumülzenundzubrauen.

§.244. Das Mülzenaus eigen-gebauetemGersten,bleibetUnse,
rerCammer,derRitterschaft,unddenLandbegütertenallerdings,nach
wievor, frey; Nur wirdwegensolchenMichens,dieseshiedurchden
Städten versprochenundversichert,daßdas,auf demLandegemachte

Malj,



nichtin DieMecklenburgischenStädte zum feilenVerkauf ge-
bracht, oder auf demLandezumVerkauf abgesetzetwerdenfvlle.

§. 245. Es sollderBürger undVerkäufer desBiers, demKrü-
ger über fünfTonnen Bier, im ganzenJahr nichtborgen, damit die
Schuld, beydenTheilen zumSchaden, nichtgehäufetwerde. Hin-
gegen sollendie Krüger denen/enigenBürgern und Verkaufern des
Biers, welchensie berührtermassenfchuldiggewordensind, in leidli-
chmTage-oder Monaths-Fristen solcheSchuld bezahlen,dazu ihnen
dieObrigkeitder verschuldetenKrüger, in allerKürze, rechtlichbchüls-
lichftyn soll.

§.246. Weil dieGlas-Hüttenunter dieKrügeüberallnichtzu
rechnensind; So (blies einemjedenEigenthümerderselben,alleWe-
ge ftey bleiben,dieselbenmitBier undandernBedürfnissen,von ihren
Höfen selbstzuversorgen,oder sichdeshalbmit denHütten-Meistern,
besterGelegenheitnach,zuvergleichen.Jedoch auchderGestalt: daß
dieHütten-Meisterdamit keineKrügerepoderHäckereyzumVerkauf
für andere,ausserihrenHütten-Leuten,treiben.

§. 247. JmaleichenistUnfrerCammer,derRitterschaftundden
Landbegüterten,auch derenPächtern undPensionarien,hiemitdurch-
gehensrelerviret, daß, wenn sieArbeits-Le«te,als Gräber, Rader,
Dröscher, Decker, Säger, Zimmer-und Mauer-Lente,oder andere
Handwerker, Arbeits-Leute,und Künstler, auf ihren Güthern und
Dörfern in Arbeit stehenhaben, sie dieselbenachGefallen mit Bier
und andernBedürfnissen,von ihrenHöfen selbstversehenkönnen.

§. 248. Wann sichaberfindensollte,daßeineroderderandere
aus demLandewiederdenEinhalt diesesAvticulibandelnwürde; So
solldieStadt,die Interessedaran hat. denjenigenBeamten,vomAdel,
oderLandbeguterten,unter welchemder Contravenient gesessen,den¬
selbennahmkündigmachen,da danndieObrigkeitdesOrts bemCcn-
travenienten das Brau-Zeug zunehmen,und ihn insünsReichsthalcr
Strafe zu verdammen, auch ihm ferner dergleichenContravention
ernstlichzuverbietenhat.

§. 249. Würde dieObrigkeitaberdarinsaumigseyn;So kann
Neunzchmes 2)uch. E e die
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dieklagendeStadt DenFifcalem,einesUnsrerLandes-Gerichteexciri-
ren, damitsowohlgegendeuUebertreter,als auchgegendessenObrig¬
keit,derOrdnungmich,gerichtlich,aber fummariterverfahre»,und
dieselbeciriretwerdenmöge,um anzusehen,daßsowohlderUebertre-
ter in dieStrafe vonsünfReichsthaler,undVerlustdesBrau-Zeugs,
als auchdes UebertretersconmvirendeObrigkeit,in Strafe bis auf
dreyßigReichsthaler,undin dieUnkostenverfallenscy, underkläret
werde.

§.250. Anlangenddas Brandwein-Brennenauf demLande,
wirdhiedurchvestgesetzet,daßUnsrerCammer, derRitterschaft,und
denLandbegüterten,undihrenPensionarien,Behuf ihresViehes und
derLand-Nahrung,solchBrennendesBrandweinstmddesselbenVer-
silberungaufdemplattenLande,ausserhalbUnsrerStädte, inAnkern
undOxhöften,fernernachBeliebenzustehen,auchinsonderheitdenen
von derRitterschaftundLandbegütertenunverwehretseynsolle,ihre
Krügedamitzuversehen,dochdaßauchdiesenKrügernunbenommen
und nichtverbotensevnsoll,Franz-auchguteabgezogeneBrandwcine,
denReisendenundihrenandernGastenzumBesten,aus denStädten
holenundverschenkenzudürfen.

§. 251. DagegenversprechenWir UnsernStädten, daßsiein
UnsernAemternundTomainen, dieKrügemitBrandweinbelegen
sollen.

§. 252. GleichwiehicrnächstdasfrcyeundungezwungeneCom¬
merciumeingrossesThcil der Landes«undeinesjedenEingesessenen
Wohlfarth mitausmacht; Alsoisthiedurchvestgesetzetworden,daß
UnsrerCammer,denenvonderRitterschaft,undübrigenLandbegüter-
ten, ihrenPachternunddenIhrigen, solchungehindertesfreyesLom-
mcrcium, mit allen dem, ttnis sie auf den Güthern, und durch ihre
ÖkonomischeSorge undFleißbauen,ziehen,underwerben,alsKorn,
Weh, Wolle,Flachs,Hampf,Obst,Honig,Hopfen,Wachs,Butter,
Käse,und mit allenandernGuths?io6uÄen, sowohlen gros, als
en detail, innindausserhalbLandes,freyundbeliebigstzustehen,und
«lsoallerdingsgänzlichrelerviretundversichertbleibensollet

§.2sZ.
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L. 2sz. Weil auch alle auf dem Lande wohnende, Kaufmann-

schaft,KrämereyundHäckereytreidendeLeute,dempublica, undin-
fonderheitdenStädten, nachtheiligzufeyngeachtetwerden; So ist
bewilligetundgeschlossenworden,daßsolcheLeutezukeinerZeitweiter
auf demLandegeduldetwerdensollen.

§. 254. Welchemnachdiejenigen,die inUnfernCammer-Gü-
thernund unterderRitterschaftetwawohnen,und dergleichenGe-
werbetreibenmögten,dahinangehaltenwerdensollen,daß siesich
binnenSechsMonaten,nachVollziehungdiesesVergleichs,hinweg-
undetwannachdenStädten, um daselbstkünftigihrGewerbezutrei-
ben,verfügenmüssen.

§.2ss. Weil auchdieStädte sichnochimmerbeschweren,daß.
sichsowohlLeute,welcheauf demLandegesessen,als auchfremdeher-
um vagirende,und, denStädten zuHülfe,nichtsconnibuirendeJu-
denundKrämerfinden,welcheHopfen,Honig,Felle,Flachs,Federn,
undWachs, vor-auf-und wegkaufen,umdamithernachzuwuchern;
So sollensolcheLeutehinfortinUnfernAemternsowenig,als in den
RitterschafllichenGüterngeduldet,undsolcheVor--undAufkäufercyen
vonniemandenbetriebenwerden.Doch solles hiemitdurchausnicht
dasAbsehenhaben,derFreyheitdesCommetcii,sowenigdiredlealS
per indire&um Einhalt zu thun, mithin bleibt den Ausländern, als

O.uedlinburgern,Sachsen,undanderenFremden,unbenommen,dm
Land'Leutenihr Vieh undübrigeProduftenabzukaufenundwegzu¬
führen.

§. 2s6. Ferner sollin denStädten und auf demLande,das
schädlicheHausirenfremderKrämer und Juden ausserhalbJahr-
Markts,abgeschafftwerden,jedochausgenommendieGlas-undOli-
täten-auchHechel-Träger,Leinwand-Händler,Sieb-Macher, und
Scheeren-Schleifer,welcheaberin einerUnsererStädtedasBürger-
Recht,soihnenauchnichtgeweigertwerdensoll,gewinnen,und,wenn
sienichtBürger werdenkönnen,dennochineinerUnsererStädte, zu
den Landes-Oneribus etwas billiges mit beitragen sollen, worüber ih¬

neneinObrigkeitlicherSchein desOtts zuettheilen,welchervonih¬

nen,qufErfordern,zuproducirenist.
Ee 2 §.2f7»
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§. 2s7» Alleswaöin diesemArtickulverglichenist, sollin Unse¬

ren AemternundCammern-Güternebenauf dieselbeArt, Zeit, und
Maasse,wiein denRitterschastlichenGütern,undhinwiederumindie-
fendurchaus,wiein jenen,beobachtetwerden. MaassendieRitter-
schaftlichenGüter hierinvor UnserenAemternundCammerGütern,
im mindestennicht zu belästigen, sondernhierunterallemahleine
Gleichheitgehaltenwerdensoll.

§.258. WessenUnsereRitterschaftsichim vorstehendenmuUn-
serenLand-Städtenverglichen,dessenhat Ritter-und Landschaftsich
auchmit derStadt Rostockin allenPunktenvereinbaret.

Merzchcnder Articui.

VonHandwerkernausdemLande.
§. 2s9. Damit wegenderHandwerkeraufdemLandekünftig-

hin alles in klarerMaaßgebungbestehe;So ist für stetsverglichen
undvestgesetzet:daßausserdenGlas-Hütten-Meistern,Zieglern,Kalk¬
brennern,undMüllern,auchSägern, Deckern, Lementierernoder
Klemern,und dergleichen,keineHandwerck<rauf d<mLandegehalten
odergeduldetwerdensollen,als bei)jedemGut

j) Ein Grob Schmid mit einem Gesellen.

2) TinGrob'RademacherzuralleinigenVerfertigungder,zurLand-
WirthfchastnöthigenBaur-undBau-Wagen, ohneGesellen,

z) EinGrob-Leinweberüberhauptmit drei)Tauen.
4) EinBauer-SchneiderohneGesellen,
s) EinMauer-Mann ohneGesellen. Falls aber jemandkeinen

Maurer habenwill,kanner einenZimmermannmiteinemGe-
seilenhalten. Ist aber derMüllerschoneinZimmermann,so
stehetihmdennochsrey,einenMaurer dabei)zuhalten.

6) EinTischlerohneGesellen.
7) EinSchuflickerohneGesellen,jedochdaßdiesernichtauchneue

SchustwArbeit, wie dieNahmenhabenmag, zumachensich
unterfange.

§. 26c?.
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§. 260. Die Schmiede, die Maurer/ die Zimmer-Leute, uui>

TischlerausdemLande,sollenes miteinemAmteodereinerZunftin
einerUnfrerStädte zuhaltenschuldigseyri.

§. 26 r. Den auf dem Lande befindlichen Müllers und Zimmer-

Meisternsollfrei)feyn,dieMühlenundGebäudeneuzubauen, und
imStande zuhalten. .

§. 262. Alle vorstehende Handwerker überhaupt sollen keine Ar-

beitaus denStädten zuverfertigenübernehmen.
§. 263. Dahingegen sollen die Stadt-Obrigkeiten schuldig ftyn,

dafür bestenszusorgen,daßdie,vondenLand-Leutenin denStädten
bestellete Arbeit, vorzüglichst befördert, tüchtig verfertiget, und zur ab-

geredetenZeitgeliefert,auchderenPreiß nichtüberdieGebührgesetzet
werde.

§.264. Gestalt denn in diesen und dergleichen Fällen, wenn

nämlichvon dem Land-Mannüberein-oderandereHandwerkerin
denStädten folcherhalbBeschwerdegeführct,wi«auchHinwiederum^
wennvondenHandwerkernaus denStädten, wiederdieLand-Leute,
wegen Zurückhaltung des verdienten Lohns, in foro competente, und

zwareinesjedenseinererstenInftanz, geklagetwürde, refpeäive so¬
wohlvondemMagistratin denStädten, als vondemGuts-undGe¬
richts-Herrnauf demLande,unparthepischeundprompteJußitzsum-
mariter, auch aufUnkosten des unrechthabenden Theils, acimmittriret

werdensoll.
§. 26s. Gleich auch Wir so fort nach Vollziehung dieses Ver¬

gleichs,fordersamstdieVerordnungergehenlassenwollen,daßinvor-
beregten,und allenübrigen,in diesens§. weiterberührtenFällen,bei)
UnfernLandes-Gerichtenebenermassenlummarirerverfahret?,undden
etwanigen̂ppellarionibusin folchenFällenkeinLKeciuslulpenlivus,
sondernlediglichdevolutive gestattet,undder5uccumbirendeTheil,
nllemahlin dieKosten,auchdertemereappellansübcrdemin einege¬
wissePön conclemniretwerde.

§. 266. Im übrigen bleibt der Ritterschaft zuvorderst frei), alles

dasjenige,was ihreeigeneUnterthanenundLeute,ohneeinHandwerk
E e 3 gelcr-
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gelernetzuhaben,verfertigenkönnen,durchDicfclt>efürsichselbst,und
für ihreGutß-Obrigkeit,zureigenenNothdurftverfertigenzulassen,
hiernächstauf ihrenadelichenHöfenfür sichundihreFamilie,aufeine
Zeltlang,allerlei)Künstler,zuihrereigenenNothdurft,zuhalten.

§. 267. Wie dennaucheinemjedenLandbegütertenfrei;bleibet,
einenSchneiderinLohnundLivreezuhalten,welchernacherhaltenem
Abschiede,wennerseinHandwerkweiterfortsitzenwillvondemAmte
mit einigerStrafe nichtbelegetwerdensoll. JedochsollsolcherLohn-
Bedienter,währendderDienst-Jahre,für andereLeute,unterkeiner-
leyPrätext arbeiten,nochihnenso!chv6verstattetwerden.

§.268. ZugleichabersollStädtischerSeitm dahingesehenund
dafürgeforgetwerden,daß denvomLandewegziehendenHandwer-
kern,dieAufnahmein dieStädte ansalleWeifefhäliciretwerde,da¬
mit dieseLeutenichtnöthighaben,wegenUnmöglichkeitdesUnterkom-
mensin denStädten, entwederauf demLandezubleiben,odergar
aus demLandezugehen.

§.26?. Der Terminus, in welchemdie übrigenHandwerker
vomLandeabziehensollen,ist auf Ostern des instehendeni7s6ste«
Jahres vestgesetzet.

§. 270. Es sollenundwerdenauchUnsereStädte dahinsorgen,
daßallemahlguteund tüchtigeHandwerkerundKünstler,sovielim-
mer möglich,in denStädten gefunden,wienichtwenigerdieselbenzu
guterAufsichtüberihre,in ArbeitstehendeLeuteauf demLande,und
daßsieinVerding undTagelvhn, dieLanbdegüterteunddieIhrige,
nichtgegendieGebührübersetzen,undvervortheilenmögen,vermöge
der, mit vorgehabtenRath und refpeäive EinwilligungRitter-und
Landschaft,zupublicirendenPolicey-Ordnung,angehaltenwerden,da-
mit dieselbennichtgenöthigetwerden,beyunverhofterErmangelung
tüchtigerundbilligerHandwerkerin denStädten desLandes,fremde
ausserhalbLandes,zusuchen.

§. 271. Wenn etwazwischenBau-Herrn undHandwerkern
Streit entstehenmögte; So sollendieZünfteundAemterin den
Städten, sichdarunternichtmeliren,sichkeinerCognitionanmassm,

viel-



vielwcnigerzumRichterauswerfen,sondernes sollSicUntersucheund
EntscheidungdergleichenStreitigkeiten,derordentlichenObrigkeitje--
denOrts überlassenwerden,folglichauchdenHandwerks-Zünftenin
denStädten nichtfreystehen,solcheVerbindungenuntersichzuma-
chen,daßinzwischendieArbeitdesBau-Herrn liegenbleibenmüsse.

§.272. Sollte sichaberwiederVerhosfensolcheInccmvemen^
äussern,daßdieArbeitliegenmüsse;So solldemBau-Herrn, um
seinenSchaden zuverhüten,freystehen,zuVollführungseinerArbeit,
alsdannLeutezunehmen,wo er will.

§. 273. Es sollauchjedemLand-Begütertenfrei)ftyn,beynöthi-
genBauten,soZimmer-Leute,wiealleübrigeHandwerker,zunehmen,
aus welcherin UnserenLandenbelegenenStadt es ihmgefälligund
beliebigist,wennsiedaselbstzufindenundumlandsittlichenTagelohn
arbeitenwollen. WobeykeinemAmtenochMeistergestattetwerde«
soll,ihremMitmeisterundAmtsgenoisenzuverwehren,auf dievonei-
riemandernangefangeneArbeilzugehen,oderdieselbeanzunehmen,
nochdurchVerboth,Schelt-Worte,odersonstdarunteretwasin dea
Weg zulegen. JmmassendieMagistralein denStädten hinüber
alleWege ernstlichhaltensollen.

§.274. DafernenunjemandvonHandwerkernauf demLande
demJnnKaltdiesesArticulsentgegenhandelnwürde; So solldem
AmtedesselbigenHandwerksin dernächstbelegenenStadt freystehen,
durchzweybisdreyAbgeordneteihresMittels,derObrigkeitdesOrts,
wsfelbstderContraveniencbefindlich,solchesgeziemendanzuzeigen,
woraufdannsolcheObrigkeitentwederselbst,oderdurchjemandder
Ihrigen, mitZuziehungvorgedachterAmts-Abgeordneten,bei)dem
angegebenenContravementeödeshalbgenaueNachsuchunganzustel«
lenhat, und, imFall dieContraventionwürklichbefundenwürde,
nichtnur dasverbotheneArbeits-StückderObrigkeitdesOrts verfal-
lenseyn,sondernauchvonderselbenderLonrravenienrmitWillkühr-
licherStrafe beleget,undzuErstattungder,fowohldemGerichte,als
denabgeordnetenAmts-MeisternverursachtenUnkosten,nachobrig-
keitlicherbilligerErmäßigung,angehalten,und anbei)demselbenan-

deswei-
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Derweitige Contravention, bei; künftiger schweren Strafe, nachdrüci-
lichuntersagetwerdensoll.

§. 27s. Das Ausfallenaber aus denStädten gegendiePfu-
scher,odersogenanntesBohn-Hasen-Jagen,sollgänzlich,bei)will¬
kürlicherStrafe, verbothenseyn. Die dergleichensichunterstehen,
sollenvon derObrigkeitdesOrts, woselbstsolcherUnfugbegangen
würde,denRechtennach,alsFnedens-Stöhrer, gestraft!undangese¬
henwerden.

§.276. Sollte aber dieObrigkeitselbst,diesemArticulzuwider,
dergleichenHandwerks-Leute,in ihrenGütern oderGerichten,nicht
nur hegen,sondernauchzumNachtheilderStädte dieselbenihrHand-
werktreibenlassen;So habenalsdanndieStädte einesolcheObrig-
fett beyUnserenLandes-Genchtenzubelangen,und diefenvegenalle
rechtlicheSatisfaftionzusuchen.

§. 277. Alleswas obstehet,sollin UnserenAemternundCam«
mer-Gütern,um dernöthigenundnützlichenGleichförmigkeitwillen,
gleicherGestalt, und zu gleicherZeit, beobachtetwerden.

§.278. Was in obigemzwischenUnserenAemternunddenRit-
terschastlichenGüthernan dereinen,und^UnserenLand-Stadten an
der andernSeite, verglichenworden,dessenhat sichauchdieStadt
Rostockin allenPunkten mitUnsrerRitter-und Landschaftverein-
bahret.

§. 279. Uebrigensbleibetallendenenjenigen,dievonihrenGü-
lerndieGrenz-oderMark-Fleckens-Gerechtigkeit,mitbindasRechtal¬
lerlei)Handwerkerzuhalten,undsonstigebürgerlicheNahrungzulrei-
den,rechtlichznbeweisenundzubehauptenvermeinen,solchesvorUn-
fwn Landeö-Gerichtenauszuführenunbenommenundvorbehalten.

Funfzehender Artlcul.

VondenZöllen,wieauchvonDamm-
Brücken-undWegeGeldern.

Z. 2Z0. In AnsehungderZölle,lassenWir es bei)demXVtcn
Atticul
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3irttculDerReverfalenvomJahr i6zr. undDemdarinnfürstetsvest-
gesetztemaltenHerkommen,ohneeinigeErhöhung/DerGestalt/Daß
gleichwohleinjeDerbei)seinerhergebrachtenExemtionundFreyheit
unbeeinträchtigetverbleibensoll.

§. 28r. Wir wollenhier,lachstDiebeweißlichenMißbrauchebey
dcnZoll^Bedientenund sonstüberhauptLandes-Fürstlichabschaffen.

§. 282. NeueZöllewollenWir äbtr hinsühronichtanlegen,und
daßes irgendwogeschehe/nichtgestatten,mithinwederZoll-Stangen,
nochVerwatnungs-Bretter,auf DenadelichenGüthern, wo derglei-
chenniegewesen,setzen,auchkeineneuerlicheWege, ausserdm herge«
brachtengewöhnlichenLand-Strassen,umDerZöllewillen,vorschrei-
benlassen.

§.28z. Es sollenauchdie, nachdemJahr 1621.etwaange-
legteodergesteigerteZölle,als neue,undsolche,dieunstathastundab-
zustellensind,angesehenund heruntergesetzetwerden.

§. 284. Begebesichöauch,daßWir einenZollzuverlegenUNS
gemüßigetfänden: Ritter-undLandschaftaberkönntesodannrechtlich
Darthun,daßaus solcherVerlegungihr einigesNachtheilerwüchse;
So solldieselbedamitgehöret,folglichDieVerlegungsoeingerichtet
werDen,daßniemandgegründetzuklagen,Ursachehabensoll.

§. 28s. Es sollauchvonDenSchafen,welcheimLanDebleiben,
und beymUmzugDerSchäfer voneinemOrt zumandern,undnicht
zumVerkaufanFremDegetriebenwerden,keinZollgefordertwerden.

§.286. Wir wollenauchnichtgestatten,DaßUnsereZoll-Be,
diente,mitübermäßigen,undmehrals einenSchillingaustragenden
GebührenfürPaßier-Zettel,oderandernungebührlichenForderungen
undNeben-Geldernjemandbelästigen. Betreffendaber dieZoll-
FreyheitDerRitterschaftinsonderheit;So sollihnenselbigenichtnur
vonallem,zuihrerHaushaltungbedürfendenVieh, undsonstigenZu-
behör,imgleichenvonallen,zuErbau-oderBcfscrungihrerWohnhäu¬
ser,Scheuren,Ställe / und anDererGebäudeauf denadelichenGü-
kernerforderlichenMaterialien,sondernauchausdrücklichvonihrem
Vieh, Korn,Flachs,Hampf,Butter, KästundHonig,auchvonder

NeunzchmcsSuch. Ff Wolle
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Wolle unddergleichen,sosieauf ihrenGüterngebauetunderübri¬
get, undentwederdaselbst/oderinUnserenStädten, oderausserhalb
Landesverkaust,folglichmitallm übrigen?rc>cluQen,siemögenNah-
nienhabenwie siewollen,ungekränkthiemitversichertund gelassen
werden. GestaltWir auchsolcheFreyheitauf ihrePächter hiemit
erstrecken.

§. 287. Damit nunhiebeykeinUnterschleifvorgehe;So sollen
dievonAdelbeyUnfernZoll-Stätcnjedesmahltaugliche,und mitei-
genhandigerUnterschriftderervonAdelundEigcnthümer,oderin de-
renAbwesenheit,vonbevollmächtigtenVerwalternoderPächtern,m»i>
deygedrucktemGerichtS-SiegeleinesjedenGuths-Herrn, versehene
Pässe,worinn,zuVermeidungallerUnrichtigkeitundZweifel,alles
undjedes,dieZoll-State berührendes,Stück für Stück, eigentlich
und richtigangegebenist,vorzuzeigenschuldiĝausserdemaberkeiner
UnsererZoll-Bedientengehaltenseyn,dieZoll-FreyhcitPlatzfindenzu
lassen.

§. 288. AlleübrigevorhinnichtberührteSachen welcheaufden
RitterschaftlichenGüthernverfertigetwerden,undnichtzudennatür-
lichen?r»6uÄengehören,nochauöden?rc>6uÄengenuicht,sondern
durchdieKunsthervorgebracht,undzumVerkaufausserhalbLandes
bestimmetsind,mithinausserhalbLandesabgesetzetundverfahrenwer-
den, erlegendenhergebrachtenZoll, nachwievor,unweigerlich.

§. 289. Stünde auchnochin andernStücken, das in denRe-
verfakn zumGrunde gefetztealte HerkommenderRitterschastlichen
Zoll-Freyheitentgegen;So wollenWir, ZnnhaltövormahligerLan-
des-FürstlicherErklärung,geschehenlassen,daßdiealtenZoll-Register,
mit ZuziehungRitterschasllichervepuritten, mit möglichstemFleiß
nachgesehenwerden. Wi« Wir dennauchsolchenFalls die alten
Zoll-RollenundZoll-Register,dievor demJahr 1621.errichtetsind,
mitBenennungderimLandebefindlichenZoll-Stäten, auchmitBe¬
stimmungderetwanigenGebührfür Paßier-Zettel,undandererFor-
derungenoderNeden-Gelder,aufs neuedrucken,und unterUnjerm
Jnnsiegelin allenZo^Staken anschlagenlassenwollen.

§. 290.
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§. 290. Es sollen auch Die Zoll-Bediente ihrer unziemlichen Ge¬

mächlichkeithalber, DieReisendemitViel) undGüternaufzuhalten,
oder sichungestümerund empfindlicherBegegnungzu untersahen,
durchausihnennichtbeygehenlasten. Gestaltihnensolcheshicmit,
bcyVermeidungderschwerstenStrafe, untersagetfeynsoll.

§.291. An denOrten,wo imJahr 1724.zuBesser-oderAbkür-
zungdergewöhnlichenundaltenZoll-Strassen,undzumehrererBe¬
quemlichkeitderReifenden,Dämme, Brücken,undWegeverfertiget
sind, unddafür btDhiehereinbilligesfür jedesPferd oderfürjeden
Wagen, womitdiefeBrücken,Dämme,oderWege berühretwerden,
genommenist, dafelbsthat es beydemStand undBesitzfothanen
Jahrs, seinBewenden.

§. 292. Jedoch wollen Wir nicht gestatten, daß bey künstiger

AbkürzungoberBesserungder öffentlichenLand-Wege,etwas mit
ZwangoderSperrung, unterdemNahmenvonDamm-Wege-oder
Brücken-Geld,einseitigund neuerlichaufgebrachtwerde: Sondern
Wir wollenin Fällen, da dieNothdurfteineAenderungoderBesse-
rungöffentlicherLand-Wegeerfordernsollte,dieSache aufLand-Tä-
genabhandeln,oder,woGefahrmitdemVerzugverknüpfetist,gleich-
wohldas unumgänglichverfügte,nachheran Ritter-und Landschaft
gelangenlassen,undderenNothdurftdarüberin Gnadenhören,mit-
hindarauf,nachMaaßgabedesVllltenArliculs,arcerMen.

SechszehenderArticul.
VonJagd-undHol;-Sachen.

§. 29z. Bey demJagd.Wesenüberhaupt,versichernWirUn-
srer Ritterschaft und den übrigen Land-Begüterten, hiemit in bester

Form gnädigst,daßWir esdeßhalbbei)dm»XIXtenArticulderk.e-
verfalen vom Jahr 1621. grundsätzlich, ein-für allemahl vollkommen

verbleidenlassenwollen.
§. 294. Dem zuFolgewollenWir keinemUnsrergetreuenUn.

terthanenan seinerJagd-Gerechiigkeit,die er überrechtsverwährte
Ff- Zeit
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Zeit rechtmäßighergebracht,geruhiglichgebraucht/ undnochjetzoim
Besitzhat,einigeBehinderung,Kränkung,oderBeeinträchtigungwie-
Verfahrenlassen,weniger,daßsolchesvondenUnsrigengeschehe,Der-
statten. GleicherGestaltsolles wegenderüberlaufendenHunde,und
wegenVerfolgungundAufnehmungdesangeschossenenWildes über
dieGrenzen,nachdemangezogenemLlrticulderkeverlülen,schlechter-
Vingsgehaltenwerden.

§. 29s. Es bleibtdemnachwegenderJagden und derenGe-
brauchs,lediglichbei)demBuchstabderPolicey-Ordnungvomaten
Julii 1572. und demdarinn enthaltenenVerbot!) vonFastnachtbis
Jacobi.

§. 296. Unter diesemVerboth ist jedochdas Feder-Wildpret
nichtbegriffen. Nur daßsichderJagd nachselbigem,pfleglich,und
mitMäßigunggebrauchtwerde.

§. 297. Es sollenauchin diesemVerboth, derRegulnach,auf
demUnsrigen,UnsereJagd-BedienteundBeamteallerdingsmitbe-
griffenseyn. Gestaltsiehiermitausdrücklichbefehligetseynsollen,die
verbotheneZeit, beyVermeidungschwererStrafe, genauzubeob-
achten.

§. 298. Es bleibtUnsaberunbenommen,denUnsrigenjederzeit,
durchsonderbahrenBefehl,dieFällungundLieferungdes,beyUnserer
HofstaatnöthigenWildes,ohnejedochderRitter-undLandschaftFel-
der im geringstenzuberühren,'gemessenaufzugeben.

§. 299. In Ehrcn-undRoth-Fällen,nämlichzuHochzeiten,Kind-
taufen,undBegräbnissen,sonstenabernicht,solleinemjedenvonder
Ritterschaftûndvon denLand-Begüterten,welcherdieJagd-Gerech-
tigkeithat,auchselbstin derverbothenenZeit,ohneMeldungbeyUns,
und ohneeinebesondereVerstattungvonUnserhaltenzumüssen,nach
NothdurftetwasWildes zufallen,auchdieBerghane,wildeGanse,
Endten,undHaafen,ohneUnterscheidderZeit, jedochmitder,schon
obenbedungenenenwirthlichenMäßigung,zuschiessenerlaubetseyn.

§. zoo. Die Policey-OrdnungvomJahr 1572. Tit. iz. soll
VichtausserdemFall, damehrerevonverschiedenemGeschlechteine

Feld-
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Feld-Markzusammenitinchaben,undeinerDncinnwenigerdennvier
Hufen,undderanderemehrbesitzet,erstrecketwerden.

§. zoi. Wir wollen auch den neuen Lehn-Briefen eine, der her-
gebrachtenunderweißlichenJaMGerechligkeitdesOrts nachtheilige
Bedingung,undwiderWillenabgenöthigteVerzicht,nichteinverla-
den,auchinAnsehungderaltenLehn-BriefeundderDarinnenthalte¬
nenJagd-Verleihung,nichtsverfänglicheszu-oderabthunlassm.

§. ZO2.Nichtwenigeristdie,vonSeiten einesunddesandern
Valalii oderJnnhabers, Vormahls etwa gescheheneKenunciarion der

Jagd, nichtzumPrajuditzder^Znatenzuerstrecken,sondernes soll
solcheRenunciation,wenndasLehnaufdieAgnatosdevolvicetwird/
sofortcesfiren.

§. 303. EntstündeaberüberdieJagd-Gerechtigkeit,sieverstehe
sichvonderhohenoderNiedernJagd, einZweifeloderWiederspruch;
So sollUnserForst-undJagd-LolleziumdaruntermitThathandlung
nichtsvornehmen,sonderndarübervorUnsermHos-undLandgericht
in gehörigerOrdnung, Rechtzugebenund zunehmen,hiemitange-
wiesenfeyn.

§. zc>4.In AnsehungderUnsnachdemJnnhaltderReversalen
disherozugestandenenVor-Jagden in den adelichenGütern, wollen
Wir fürUnsundUnsereNachkommenUnsererRitterschaftdahinei-
nenBeweisvonUnsrerLandes>väterlichenLiebenndMildigke.it,hiemit
gegebenhaben,daßWir UnssothanerVor/agd vonnunan für alle
Zeitenverzeihen,undUnsreRitterschaft,samtallenLand-Begüterten,
welchedieserVorjagd-Gerechtigkeitunterworfengewesen,davonent-
ledigeterklaren. Wie Wir dannsolcheshiemitfürUnsundUnsere
Nachkommenwissentlichthun,UnsderVorjagdgänzlichbegeben,mit-
hinUnsreRitterschaftsamtallenLand-BegütertenvonderSchuldig,

keit,dieLandes-FürstlicheVorjagden auf ihrenFeldernzuerleiden,
fürjetztunöstetsfrey-undloßgesprochenhabenwollen.

§. 305. FindetübrigensRitter-undLandschaftrathsamodernö-
thig,daßvonUnseine,denjetzigenUmstandenundZeitengemäßeall-
gemeineWild-und Jagd-Ordnungerlassenwerde; So wollenWir

Ff z derftl.
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derselbenunterthänigstesErachten in Gnaden darüber vernehmen,und
daraus nachBefinden mit Erlassung einer solchenOrdnung nicht ent-
stehen.

tz. zo6. Wegen des, nur vor kurzerZeit erst inUnsereLandeund
zuUnserenGehegen gebrachtenTannen-Wildes, ist hiemitvestgesetzet
und versichert, daß von nun an, innerhalb Sechs Jahren, sothaneö
Tannen-Wild, wenn es etwa aus-und aufRitterund Landschaftliche
Felder treten mögte, von niemanden geschosienwerden,nachVerlauf
solcherJahre aber, einem jedweden, welcher die Jagd-Gerechtigkeit
nach hohem Wilde, Jnnhalts des XIXten Articulö der Reverlalen
vomJahr 162r. hergebracht,und in Besitzhat, das Jagen und Schies-
ftn nachTannen-Wild, unverwehret und erlaubt seynsoll.

§. 3°7« In Ansehung derHol; Fällung in denadclichenGütern,
behält es bey dem, unterm 24 febiuai-. i7sc>. von Uns, zum allgemei-
nen Landes-Besten erlassenen, und hiebey unterm Num. IX. mit ge-
drucktemPatent, in allem durchgängig seinBewenden. Jedoch mit
dieserErklärung, daß I) diejenigenAllodial-Güter, welchenin den,
von Uns ober UnsernVorfahre» darüber ergangenenAllodial-Verlei-
Hungen,besondereRechte und Freyheirendarunter beyaelegetworden,
auf keinerlei)Art benachtheiligetoder eingeschränktseyn, und daß 2)
«lleLehn-GüterjährlichzwölfStück Eichenund fünfzigStück Buchen,
ohneAnzeigeund Schuldigkeit zurLonlens Suchung, einmehresaber
nicht,zum Verkauf zu fällen, hiemit für stets berechtigeterkläret seyn
sollen.

§. 508. Wann beyLelm-Gütern ein mehrers verkauft wird,sol-
len dieKonsens-Gebühren, Jnnhalts der Reverfalen, auf ein halbes
von Hundert vestgefetzetbleiben. Im übrigen solldas, in Unfermhie.
Keygedruckten?arenc angezogeneT6iÄ vom r6tcnJunü Anno 1702,
<uiund für sichniemahl allcgiret, noch in Gebrauch gesetzetwerden.

SiebenzehendcrArticul.
VonEMquartirung,undVerpflegung

UnsrerTruppen.
F.309.UnsereRitter-undLandschaftistundbleibt,nebstdea

Clü-
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Clöstern undOertern des RostoctschenOiüriÄs. von allemBeytrag,
zuBezahlung undVerpflegung UnsererTruppe», gänzlichbefreiet,io^
dem Wir solchelediglichauf UnsereKostenzu errichtenund zu unter-
kalten, gegen die verglichenejährlicheLandes-Lonnibution zuGarni-
fons-Fortifications- Legations-Kofien, zuReicl)6^Deputations-und
Crayß-Tägen, auchCammcr-Zielern,Unöhiemit bündigstverpflichten.

§. z iO. Wie es aber beyObdach undLager-StatindcnStäd-
ten für UnfreMih'tz seinBewenden Hat; Also versprechenWir inson-
derheit UnsrerRitterschaft hiemitgnädigst : daß sie und ihre Hinter-
fassen,von aller Einquartirung und Verpflegung Un'rer Milicz,ite bc-
stchein Infanterie oder Cavallerie, oder wie sie sonstNahmen haben
mvgte, zu allen Zeiten und in alle Wege frei) seynund bleibensolle.

§. zu. Gleicher Gestalt sollenUnsere Land-Städte mit Be-
quartirung Unsrer Cavallerie gänzlichverschonetwerden.

§. zi2. Wegen UnsrerLeib-Garde zu Pserde aber, und wegen
der Service-Tabelle, für die dabei)bestellet?Officiers sowohl, a!6
sonst,behalten Wir Uns einenähereVcrglcichung mit UnserenStäd-
ten, worüber nachhingenau gehalten werden soll, bevor.

§. z iz. Es soll auch Ritter-und Landschaftmit Lieferungenzu
Magazinen, mit Aufforderung ihrerUnterthanen und Angehörigenzu
Fortifications-und Schanz-Arbeiten, und Herbeiführung der dazu

erforderlichenNotwendigkeiten, oder stat dessenmit Gcld-Beytra-
gen,außer den allgemeinenReichs -Crayß- und Land<s-nöthigenRet-
tungs-Fällen, allerdings stets verschonetseynund bleiben.

§. 314. Wann über Verhoffen dieseUnsereVersicherung über-
schritten,oder hintangesetzetwerden wollte,solldieAbstellungaller Un-
gebühr, und die Erstattung der Kosten sowohlals des wiederrechtlich
geforderten, so sott ohne Weitläufigkeit von Uns verfügetwerden.

ß'. z is. Wegen Defeition Unsrer Militz, und der deßsalls zu
-machendenallgemeinenVorkehrung, wollenWir nächstens,nach ver¬
nommenemrathsamenErachten, auch relpeÄiveEinwilligung Unsrer
Ritter-uni> Landschafteine besondereConftitution ergehenlassen.

§.zi6. In AnsehungderStädtischenBeschwerden,wegen
Ew
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Einquartierung und Service-Gelder, wollen Wir Uns so fort nach
geschlossenemVergleich, nach Anleitung vormahliger Landes-Fürst-
licherResolutionen und der Billigkeit, mit den Städten einer solchen
Ordnung vergleichen,daß keinerStadt vor der andern zu einigenBe-
schwerdenUrsacheübrig bleibensolle.

AchtzehenderArticul.
VonfremderTruppenMarschen,

und Durch-Marschen.
§. 317. Nachdem bereits der Ritter-und Landschaft in dem

XXXVillten Articul der Reverfalen vom Jahr 1627.Landes-Fürst-
lich versichertworden, daß keineLauf°Plätze und Durchzüge in und
durch hiesigeHerzogthümer und Lande, oder je anderer Gestalt nicht,
dann aus Maaß,wie in den Reichs-Abschieden versehen, verstattet
werden sollen; So lassenWir es bey dieserVersicherung hiemit und
Kraft diesesnochmahls für stets bewenden.

§. z i 8. In unverhostenFällen aber, wo eine auswärtige über-
wiegendeMacht vordringen wollte, ist hicmit Unser gnädigstes Ver¬
sprechen, für Unö und UnsereNachkommen, daß Wir Uns, eines ge-
waltigen Unternehmens und Einfalls halber, bey der Reichs-Versam-
lung oder bey dem Crayse, und sonst aller dienlichenOrten, mit Un-
fern Beschwerden nachdrücklichmelden wollen, damit demLande des
zugefügtenSchadens halber, vollkommeneGnugthuu«g und Erstat-
tung geschehe,mithin der Reichs-Lxecurions-Ordnung gemäß, Unse-
ren Landen überhaupt, und Ritter-und Landschaftinsonderheit,alleöf¬
fentlicheund gemeineSicherheit wiederfahren möge.

§. 319. Wann Wir auch die Vergütung fothaner Exa&ionen
oder eine etappenmäßigeBezahlung erlangen; So wollen Wir sol-
ches den Ständen kund machen, und sollenmit derselbenZuziehung
denDamnificatis pro rata des erlittenen Schadens, dieseInclcmnifa-
tions-GelDcr auögezahletwerden.

§. 320,
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§. 320. Uebrigenösollim ganzenrande dieBilligkeit undGleich-

beit zu dreyengleichen̂ heilen, zwischenDomainen, Ritterschaft/ und
Städten, beobachtet,keineGegend für die andere, keinStand für den
andern/ mit Einquartierung, Schätzungen, und Marschen beschweret,
ein jeder Marsch den gradesten Weg geleitet, und den beschwerten
Oettern, durch billigenBeytrag von den verschontgebliebenen,Ver¬
gütung geleistetwerden, als in welchemFall die Stadt Rostock den
zwölftenTheil, Verfassungsmäßig beiträgt, auch im Fall die Stadt
Rostock selbstgelitten, nach Maaße des erwiesenenSchadens,'vom
Lande, in VerfassungsmäßigerProportion, mäemmlirct wird.

§. 321. Jedoch wollen Wir in jetzt gedachten Fällen, auSLan-

des-väterlicherMilde,und besondererZuneigung für UnfreLand-Städ-
te, dieUns zustehendeTertiam von derQuote derStadt Rostock,hie-
mit zu ihrer Erleichterung,abgetreten und versicherthaben.

§. 322. Damit nun hierunter Ritter-und Landschaftdestomehr
gesichertwerden möge; So soll ihr nicht nur frcy stehen, in obigen
Begebenheiten, jederzeitdie nöthiggefundeneVorstellungen und Erin-
nerungen unterthänigst einzubringen,sondernWir versprechenauch
Kiemitgnädigst, daßUnfern Landes-FürstlichenLommMnen, allezeit
Ritter-und Landschaftlichevepmirte zugcsügctwerden sollen,umbZeit
und'Art wie die Marsch-Route einzuleiten,nebst der ganzen Einnch-
tung und^epluririon derQuartiere und Lieferungen,wiedieNahmen
haben mögen, ordentlichund richtigauszumachen

§, 523. Zudem Ende sollRiltcr-und Landschaftvon allemzeitige
Nachrichten ertheiletwerden, damit ihre Oepunrte den zu haltenden
Conferenzen, und der Formirung der dazu gehörigen Entwürfe, bev-
wohnen können.

§. 324. B«) militärischerEinquartierung lassenWir es schließ-
lichbey demHerkommen, Kraft welchesdie RostockifchenDörfer zu
denenAemtern, worinnen siebelegen, gezogenwerden müssen, aller-
dings bewenden.

»
NennzchtttcsSuch. G g Neun-
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NcunzehcnderArticul.
Von denLeibeigenenUnterthanen

derRitter-undLunvschast.
§. Z2s. Wir undUnsere Nachkommen wollen und werben über¬

haupt UnsererRilter-und Landschaft,die Landes Clöster, und Rostock-
fchenGemeinschasts-Oertermit eingeschlossen,inAnsehungdesZustan-
des und Wesens der Leibeigenschast/ und der damit behaftetenUnter-
thanen und Bauersleute, nieZweifel oderHinderniß machen,hingegen
alleWege ernstlichdarüber halten, und durchUnsereLandes Gerichte
halten lassen,daßJnnhalts derReverfalen vomJahr 1621. Art. XVI.
die Bauersleute, die, ihnen um gewissenPacht oder Zins eingethane
Husen, Aecker,oder Wiesen, daferne siekeineErb-Zins-oder andere
Gerechtigkeitgebührendzu erweisenvermögendsind,dcmEigenthums-
Herrn aus vorhergehendeLoßkündigung,wann sie solcheauch vor un-
denklichenZeiten besessenhaben, mithin alles Einwands von 'Versah-
rung ungeachtet, ohnweigerlichund ohne Proceß-Weitläuftigkeit ad-
zutreten und einzuräumenschuldigsc»nsollen.

§. 326. Wie denn auchUnsereLandes-Gerichtediejenigen,Wcl-
cheeinige,demGuts Herrn zugehörige,den Bauren aber eingethane
Stücke, ermeldtenBauren abgemiethet oder abgepachtet, demnach
kein besseresRecht) als ihreAutores haben können,wieder die Guts-
Herren zu schützen,sichnichtanmassen,sondernselbigevielmehrzuUN-
tveigerlicherAbtretung ihrer bishero inne gehabtenHusen,?lecker,und
Wiesens, wenn die Sache be» selbigenGerichten angebracht wird,
fineambagibus proceflus ernstlich anzuweisen, folglich so viel an ihnen,
dem AKccurarions- Recefs den Nachdruck zll geben, gehalten seyn
sollen.

§. ?27. Würden aber die Bauersleute sich aus obberührte Erb-
Zins-odef^ine andereGerechtigkeitberufen,und daher auf beschehene
Loßkündigungzu weichen,und die Grund-Stücke abzutretensichwei-
gern; So sollendieAdelicheuid Landbegüterteselbigeso fort aus tu

gencr
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generMacht, und unverhörter Sache, denRechten zuwider,zu vertrei-
den, oder zu verstoßen,nicht befugt seyn, sondernis solldenBauers-
leuten, zu der ihnen obliegendenBeibringung ihres vermeintlichha¬
bendenRechts, einerechtsförmrgeFrist gesetzet,und nach kurzembep-
derseitigemVerfahren, in UnfernLand»̂ Gerichten darüber was Rech«
tens, erkannt werden.

§. Z28. Dahingegen werden und sollenUnsereLandes-Gerichte
auf dcrBauren Klage, wenn nichtzugleichganz unerlaubteThathand-
lungenund Umständemit bescheinigetsind,nichtsofort Poenal-Mandat*
erkennen,sondernsichdarunter nach den Reichs-und Landes Gesetzen,
wie schonim Art. Iii. öerRevei falm vomJahr 1572. zumTheil ver-
sichertworden, genau verhalten.

§. Z29. Wann auch in solchen Processen, der eine oder andere

Theil, die Verschickungder Acten zum (Spruch auswärtiger Rechts-
gelehrten,aus seineKostenverlangen möchte; So sollihm solchenicht
versaget,sonderndamit, wie gewöhnlich,ohneAufenthalt der Sachen
verfahren werden.

§. zzo. Hiebenebst erneuernWir mich die im XLIV. Articul
öerReverfalen vom Jahr l62l. schon gegebene Versicherung, daß Wir

den Gutö-Herren ihre ausgetretene Leibeigeneoder Unterthanen auf
gebührlichesAnsuchen,nachMaaßgabe der vonUnsereninGott ruhen-

denVorfahren an der Regierung, weyland Herrn Herzogs Adolph
Friedriche, und Herrn Herzogs Gustav Adolphs Gnaden und
Stedden, publicirteiiGesinde- Tagelöhner,Bauer-und Schäfer-Ord¬

nung d. a. I6s4> Tic.2. §.9. beigebrachterBescheinigungder Leibei¬
genschaftinUnsernAemtern undStädten nichtaufhatten, sondernun-
weigerlichabsolgenlassenwollen.

§. 331, Und weil den leibeigenenUnterthanen nichterlaubet seyn

kann, wieder ihrerHerren Wissen undWillen sichin Krieges-Dienste

zu begeben; So wollenWir bei)UnfernOfficiersnachdrücklicheVet-

sehungthun, daß hinsühroNiemand von solchenLeuten,ausserin vor-

kommendenReichs-Crayß. und Landes-notwendigen Rttlungs-Fal-

ien, geworben,am wenigstenaber mit Gewalt von den adelichenGü-
Gg 2 terrj
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lern und der Städte Dörfern undHofen, auchdenCloster-Gütem
NNdGemeinfchaft-Oertern,weggenommenwerdensollen.

§. zz2. Im Fall aberjemandmitVerschweigungseinerLeides
KenschaftsichunterUnsereTruppenbegebenmögte,sollselbigeraufdes
Guts-HerrnAnsuchungundBescheinigungderLeibeigenschaft,unaus-
hältlich,ohneEntgeld,undfoliebdcmOfficierist alledurchdieVer-
zögerungentstehendeSchadenundKostenzuvermeiden,wiederloß-
und demGutS-Herrnherausgegebenwerden.

§. zzz. AuchwollenWir, wieWir bisheronichtgestaltet,srem-
denWerbern fortannichterlauben,Unterthanen,odersonstinDienst
stehendePersonen,gegendenWillenihrerLeibes-undBrod-Herrnzu
Krieges-Dienstenanzunehmen. Wie Wir dennauchnachwievor
keinegewaltsameWerbung angesessenerBürger, oder der Hand-
wcrckS-Purschen,nochsonstigerin denStädten sichaufhaltenderPer-
sonen,wederfremdenWerbern, nochauchUnserneigenenTruppen^
»erstattenwollen.

§. 3 34- Was die Verlegung und Niederlegung der Bauren an-
langet; So wollenWir dieRitter-undLandschaftmclufivederClu¬
sterundderRostockschenGemeinfchasts-Oerter,beyihremLandsiltli-
6)enEigenthumSRecht,überihreLeibeigeneGutS-Unterthanen,und
dereninnehabendesAckerwerkundGehöfte,unbeschwertlassen,mithin
ist und bleibtdieVerlegungund NiederlegungeinemjedenGuts'
Herrn, derGestaltfrei)undunbenommen,daß erdenBauren vonei-
riemDorf zumandernzusetzen,unddessenAckerwerckzumHoftAcker
zunehmen,odersonstdasselbezunützen,Fug undMachthabensoll;
jedochmitderMaaße, daß alleund jededaraufhastendereal-Pflich*
tenundLasten,nachwievor,deshalbvomGute getragen,unddiever-
legtenoderniedergelegtenBauren,nacheinesjedenGuts-HerrnLon-
venience,auchausseroderohneHufen,wiederuntergebrachtwerden.
Uebrigensaber sollenihnenan denOrten, wohinsieverlegetwerden,
keinen«ieOnerarealiaauferlegetwerden.

§. zzs. Würde jemandein oder mehrereBau» Hufen, oder
aucheinganzesDorf aus ünmrmenStückenanrichten;So sollihm

solches
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solchesallezeitunbenommen,dabencbenaber ihm oder seinenErben
vorbehaltenbleiben,solchesnachseinerConveniencewiedereingehen
zulassen.

§. ZZ6. So viel aber dieganzlicheNiederlegung der Dörfer und
Baurfchaftenbetriffaus welcherVerarmungundVerminderungder
Unterthanenentstehet;So sollsolcheeigenmächtigeNiederlegungei-
ncsTorfs, an sichin derRegulgänzlichverboten,hingegeneinjeder
Eigenthums-Herrschuldigseyn,solchesseinVorhabenjedesmal)!zu-
erstdemEngemAusschußanzuzeigen,welchersodannan Unsdavon
seinengutachtlichenBerichterstaltet,damitWir daraus,wegeneiner
solchen,beyeinemGut vorgehendenin das allgemeineBesteeinschla¬
gendenHaupt-Veränderung,dieNothdurstweiterLandes-Fürstlich
verfügenkönnen.

Zwanzigster Articul.

Von PolitischenSachenüberhaupt.
§. zzy. NachdemUnsererRitter-undLandschaftvonUnserensn

Gott ruhendenVorfahrenan derRegierunglangstversprochenwor-
den,eineigenesMecklenburgischesLand-Rechtin Druckgehenzulas-
sen; So wiederholenWir solcheVersprechunghiemitinGnadenda-
hin, daßeinsolchesLand-RechtbinnendennächstenzwcyenJahren,
mitZuziehungRitter-undLandschaft,zusammengebrachtundpuWiei-
r.etwerden,mithinUnsereVerordnunganUnseregesamteLandes-Ge-
richteergehensoll,darnachdurchauszusprechen.

§.338-NichtwemgcrwollenWir das Werk einervonneuem
durchzusehendenund zuverbessernden,mithin den heutigenZeiten gemäß
zu machendenPoliccy-Ordnungvor dieHand nehmen, und nach
MaaßgebungdesachtenArtkuls vonderLandes-FürstlichenGesetz--
Gebungs-Macht,durchdenDruckhöchstensbinnenzweyenJahren
publiciren lassen.

§. z39>Die zuvielenUnordnungenAnlaßgebendebißherigeUn¬
gleichheitderEllen-Schcffcl-uiidTonnen-Masse,auchdesGewichts,

G g 3 wollen
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wollenWir auf demerstenhierauffolgendenLaud-Tag,nachAnlei-
tungder,darüberbereitsunterm>8ten8epremlx-r,70z. ergangenen
Landeo-FürstlichenLonMmcion vornehmen, und nach vernommenem
rathsamenGutachtenUnsererRitter-undLandschaft,vonneuemin all--
gemem-verbindlicheLandes,GesetzlicheKraftsetzen.

§. 340. Die Monopolia, oder die Landes-Fürstliche Freyheits-
Briefe, vermögedereneinemallein,oder etlichenPrivat-Personen,
deralleinigeHandelmiteinerWaare zuWasseroderzuLandeverstat-
tet zuwerdenpflegt,solleninUnserenLanden,nachwievor, nichtzu-
iaßig,nochjemahlsstathaftseyn.

§. Z4>.Jedoch isthierunterkeineswegesder vorzüglicheAbsatz
undVerschleifder in UnserenLandensichergebendeneinheimischen
Produkten, oder die EmporbringungeinheimischerFabriquenund
Manufackturenverstandenundeingeschränket,als worübernachdem
ExempelderbenachbartenundandererwohleingerichtetenLänderund
Staaten zuseinerZeit,auf Land-TägenBeratschlagungenmitRit-
ter-undLandschaftzupflegen,mithinzumAusnehmendesLandes,heil-
sameMaaß-Regulnmit derselbenzufassen,vorbehaltenbleibt.

§. 342. Was deshalb aber in Unfern Cammer-Gütern bishero
verordnetworden,dabei)hateö,sovielersagteUnsereGüter undAem-
ter betrist,feinVerbleiben.

§. Z4Z.Die in UnserenAemternundStädten bestelleteundan-
gesesseneMusicantenund Schornstein-Feger,Schweinschneider,und
Scharf-Richter,auchAbdecker,derenGebührenin derbevorstehenden
Policey-Ordnungvestzusetzen,sollenzwarderRitlerschast,derGcst«lt
nichtaufgedrungenseyn, daß siesolcheebenaus den Aemternund
Städten, zuwelchensienächstmit ihrenGüternbelegen,zuVerrich-
tungderin ihrenGüternvorfallendenArbeit,zunehmengehaltensepn
sotten.

§. 344. JedochwirdhiemitderGebrauchauswärtigervonob-
berührtenHandthierungen,derGesialtuntersaget.daßdieRitterschaft
jederzeitdergleichenLeuteaus UnsereneinheimischenundLandes-Ein«
ge^sftnenzunehmenMldig sind.

5.Z4s«
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§. 345. Den gemeinenLeuten,die das Schornsteinsegen,
SchweinfchneidenundAbdeckenverstehen,undselbstverrichtenwol¬
len,soll,ihreeigeneSchornsteineselbstzufegen,ihreeigeneSchweine
selbstzuschneiden,undihr eigenesVieh selbstabzudeckenunverwehrt
styn.

§. 346. Denen von der Ritterschaft auf dem Lande, soll auch,

zuCrsparungderKosten,MusicantenundSpiel-Leute,nachihrenGe-
fallenzunehmen,sreybleiben,es sollauchdenSpiel-Leutenaus den
Dörfern unverwehrtseyn,auf Verlangen derEinwohnerauf dem
Landebei)ihrenGelagensichgebrauchenzulassen.

§. Z47. Wir wollen auch insonderheit, soviel dieSchvrnstemse-
ger betrift,dahinSorge tragenlassen,daßinjeglichemUnsrerHerzog-
thümer, einezulänglicheAnzahlSchornsteinfegerin verschiedenen
Städten seßhaftundgehaltenwerden,damitauf demLandesichnie-
wand überErmangelungoderEntlegenheitderselbenzu beklagenUr-
fachehabensoll.

§. 348. Wegen desZehenden,vonausserhalbLandesgehenden
RitterschaftlichenGeldernaus Lehn-Gütern,isthiemitverglichen,daß
darüberdieRitterschaftmitUnsrerCammervorUnsernLandes-Ge-
richtensichin ordentlichenProceß einlassen,darüber beyderseitige
schriftlicheHandlungbeigebracht,undallessodannaufdenAusspruch
linpartheyischerRcchtsgelahrkn,mitVorbehaltallerdemfuccumbi-
rendenThcilzustattenkommendenRechts-Wohlthaten,gesetzt,im-
mittelstaberdieRitterschaftmitAbsordN'UNgdesZehendenvonLehn-
Geldern,nichtbeschweretwerdensoll.

§. Z49. In Ansehungder^IlaclizI-Güteraber,bleibtesbeydem
herkommen undBesitz.

§. z^O.Jedochsollendievonder RitterschaftbeyderFreyheit
vonallenAbzugs-GeldernbeymAbzuginnerhalbLandesvoneinem
Ort undvoneinerStadt zurandern,gelassenwerden,undvonErle-
gungderselbengänzlichsreyseyn,auchdabei)sichwiederdieStädte
und'Stadt-GerichteallenSchutzeszu versehenhaben,

§. zsi.'Ebener GestaltverbindetsichdieStadt Rostock,die
daselbst



daselbstwohnendevonAdelbeyderleyGeschlechts,siemögenangeses-
fenseynodernicht,in Absichtauf ihredaselbsthabende,und befind-
licheMobiliaund Immobiliavon allenAbzugs-und veelmacions-
Geldern freyzulassen.

§. zs2. Werden abernachdiesemVergleichFremde,mit an-
sehnlichenCapitaliensichin UnsereLandebegeben,und darinn nie-
verlassenund ansaßigmachen;So sollihnenund ihrenErben,auf
denFall desAbzugs,das erweißlichEingebrachteohneErlegungei-
nigcrAbzugs-Gelder,abgcfvlgetwerden.

§. 353«Im übrigenwollenWir darauf weiternBedachtneh-
men,mit denUns benachbartenStaaten, zu mutuellerAufhebung
der Abzugs-Gelder,in Conventionzutreten.

§.Zs4. Die jedesmaligeLandes- FürstlicheBestätigungder
Ritter-und LandschaftlichenPrivilegien,lieveMen, Verträge und
löblichenGewohnheiten,sollunmittelbarzurStelle, nachder einge¬
nommenenErbhuldigung,durcheinevollzogeneschriftlicheUrkunde
geschehen.

§.zss. Würde aberdiesenichterfordert,oderohnederRitter-
und LandschaftVerschulden,ausgesehensolldochjeneBestätigung
in.demerstenJahr, ertheiletwerden;inEntstehungdessenaber,sollen
aüe Ritter-und LandschaftlichePrivilegien,Freyheiten,Gerechtigkei«
tenundVerträge derGestalt,als wäre dieförmlichsteConfinnation
erfolget,angesehenund gehaltenwerden.

§. zs6. Von allgemeinen,-dieRitter-und Landschaftmit ver-
bindendenVerordnungenimdEdi&en,sollinZukunftauf einemjeden
adelichenGut, und bei)einerjedenStadt einExemplarzuruntctthä-
nigstenNachachtung,infinuiretwerden.

§. 357. Denen vonderRitterschcist,obsiegleichmitkeinemsol-
chenCdaracterversehensind,dernachdembisherigenCanziey-Brauch
in denVerordnungenUndBefehlenderGnaden-Gruß,unddieGna-
den-Versicherungvon selbstmit sichführet,follHinkunftiqin allen
Ausfertigungen,von gefammrenUnfernCollcgiis, Anfangder
Gnaden-Gn>ß/und am Ende die Gnaden- Versicherunggegeben
wcrdm. §.358.
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§. z>8. Im übrigenfall Denenvon derRitterschaftdie,/mno
1701. mündlich/und170z.auf demLand-TageschrWjchverspreche-
neAenderungundVerbesserungderTitulatur, forderfamstwürklich
angedeyen,unddeswegenan UnseregesammteCollegiadas nöthige
dahinergehen,daßihnendas Praedicat: vester, denLand-Rathen
aberEdler, gegeben,auchinallenAusfertigungendenenvonAdeldie
Particul: -von, vor demGeschiechtS-Nahmen,undStat Du: Ihr
beygeleget,nichtwenigereinejeglicheVerordnung,diean verschiedene
Personenzugleichgerichtetwird,verschlafenausgeftrtigetwerdensoll.

§. 3S9- Jedoch soll diese besondere Begnadigung dem Bande
derangebohrnenUnterrhanigkeit,undderLandsäßige»Untenvmfigkeit,
womitdieRitterschaftUnsundUnserenNachkommenvkrknüpM.K,
undbleibt,nichtsvergebenoderentzogenftyn.

§. 360. Mit eben diesem Bcding^ mW Vorbehalt, dann auch un¬

ter der, selbstin KaiserlicherWahl-Li>pimlsric>nArt. XII.§.5. ent¬
haltenenVoraussetzungundVersicheiungderLandes-Fürstlichen1er-
i-icaiiÄl-Gcrechtsame,wollenWir die,vonKayserlicherMajestät,oder
von demReichs-Vicmmrertheilete,odernochzuertheilendeStandes-
ErhöhungenUnsrerLandsassen,Vasallen,undUnterthanen,besonders
auchin Ansehungderdarinn verliehenenTitulaturen, Praedicaten,
undPraerogativen,.anerkennen,mithinUnserengesammtenCollegiis
undCanzleyenbefehlen,denErhöhetenundBegnadigten,dieTitula¬
tur,undPraedicatebeyzulegen,welchebesageder, beyUnsrerRegie-
rungentwederschonvorgewiesenen,odernochvorzuweisendenOrigi-
nal-Oiplom^mm.ausKayserlicherundReichsCanzle»ihnen,gegeben
werden,in allenVerordnungenundBefehlenbeizulegen.Gestaltfür
dieZukunftalle und jedeStandes-Erhohuags-Oiplomamin ihren
OriginalienbeyUnsrerRegierungzuproäuciren,undmitHinterlas-
sungeinerbeglaubtenAbschrift,UnsereLandes-FürstlicheVervrdnun-
genundBefehleanUnseregesammteCollegiadarüberauszubringen,
folglichbevorsolchesgeschehen,wedervonUnsnochvonUnfernCol-
legiis anzuerkennen oder zu befolgen sinö.

Neunzehmes Vnch. ^ H h §.z6l.
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§.z6i. Denen vonAdel undadelsmäßigenPersonensollmit

keinerwiderrechtlichenIndiZnirzecbegegnet,und,daserneeinigeinLri-
minel-Dingeverfielen,wiederdieselbigenderGestalt, daß auf ihre
unschuldigeFamiliengegendieRechtekeinNachtheilerwachse,versah-
ren werden. Wie es dennbeydenReveifalenvomJahr >̂ 72.§.z.
vomJahr 1621.§.42. undden,in gemeinenRechtendemAdelzuge-'
eignetenVorzügen,verbleibet.

§. 362. Die auf einem Land-Gut hastende Lanlxs-Schuldcn,
Lonrnbucioiis-Anlags-undandereöffentlicheRückstände,wieauch
dieStadt-undCämmerey-Gefallein denStädten, sollenfürszukünf¬
tigejedesmal)!beyUnsernLandes-GcrichteninFallenergehenderpro-
clamarion,mit profitii'ct,jedochsolcheSchulden demweitläustigen
Proceßnichtmiteingepflochten,sondernaus demGereidestenabge-
nommen,undan dieBehördeberichtigetwerden.

§. z6z. Dabei) sollendieLandes-Schulden,so langesienicht
liquidiretsind,unddieRatajedenGuts nochnichtdccerminicefist so
Wohlrationepraeterici,als rationefuturi, nur in folle, refpeäive
durchdenEngern-Ausschuß,oderdieRitterschastlicheLlmts>vepuri>te
prokriretwerden,als dafürdasGut, es besitzewereswolle,nachwie
vor, hastensoll.

5. 364. Wann auch gleichpro praeterito, die Contributions-
undAnlags-ReKantenin TerminoLiquidationisnichtprofiticctwä¬
ren; So solldennochdasGut selbst,undeinjederneuerBesitzerdes-
selben,sowiefür diereftirenöeund currenfeContribution,alsofür
die reüirendeundcurrenteAnlags-ReKanten,alleWege zuhaften
schuldig,auchbcyde,sowohlLontriburivns-alsAnlags-Relianten,in
una eademque Clafie inConcurfu locitet, auch deßfallsehestenseine
besondereLandes-FürstlicheVerfügungbekanntgemachtwerden.

§.z6s. Wenn sichim LandeeinKorn-Mangelereignet,und
deßfallseinigVerboth für nöthigbefundenwerdenmögte,sollendie
vepucirtederAemterundderVorder-Städte,wennaberpenculum
in mora, dieLand-RätheundderEngere-Ausschuß,vordemVerboth
gehöret/undihreVorstellunginBetrachtgezogenwerden.

§. 366,
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§. 366. Wir wollenauchdurchUnsereCommiflärienvonAem-
tern,Adel,undStädten, dieUntersuchungdesMangelsanstellenlas-
sen,da dann,nachausgemachterNothdurftfür bieÄrmuth,derAus-
fuhrdesKornskeinEinhabtgeschehensoll.

§. 367. Wann Grenz-IrrungenzwischenUnsernBeamtenund
demAdel,auchdenStädten vorfallen,sollenselbige,imFall sienicht
durchunpartheyischeLommissarienin Güte entschiedenwerdenkön¬
nen,anUnserHoftundLand-Gcricht,zurechtlicherEntscheidung,ve»
wiesenwerden.

§. 368. Allenundjeden,an dieOst-Seemit ihrenGüterngren-
zendenvomAdelundLand-Begüterten,soll,nachwievor,gleichUns
selbstmitUnsernangrenzendenGütern,unbenommenftyn, dieaufih¬
renGüternaufkommendeNaturalien,mitFahr-ZengenüberdieSee
bringenzulassen,wohinsiewollen,auchmittelstderselbendieRoth-
dürftanBau-MaterialienundsonstfürihreGüterüberSee zuholen,
jedochdaßalleKaufmanns-Waare,undwas auseinenWaaren-Han-
delhinausgehenkönnte,ausgeschlossenbleibensoll.

§.369. FernerwollenWir inStreitigkeiten,welchezwischenden
Bürgerschaftenuntersich,undmitihrenMagistratenin denStädten
vorfallen,keineweitläufigeundGeldfpillendeProcesse,zummerklichen
Verderb der,ohnedis vonMittelnentblößtenStädten, zulassen,son-
derndieVerfügungmachen,daßdurchdie, einemoderdemandern
von denRaths-GliedernderVorder-Stadt, wohindieuntersichstrek-
tigeLand-Stadtgehöret,aufzutragendeCommisfion,dieGütevoral¬
lenDingenmithöchstemFleißversuchet,oderbeyderenEntstehung
nachkurzersummarischen,dochrechtlichenUntersuchung,undabgestat-
tetenBerichtcumvoto, beyeinem,hienächstanzuberahmcndenVor-
bescheid,woimmermöglichdieSache durcheinenAbschied,sofortab-
geurtheltwerdenmöge.

§. 370. OhneVorwissenundEinwilligungdesMagistrats,soll
denBürgernsammtodersondersnichtsreystehen,vondenStadt-
GüternoderJuribusetwaszuveräussern,odergar zuverschenken,zu-
mahlendenMagiftracibusindenStädten dieCuia desgemeinenWe¬
senszukommt. Hh 2 §. 371.
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§.371. In allenStädte», wo nv-chkeineStadt-Pfand-Bücher

eingeführetsind, solle»diese,zurBeförderungdes gemein-nützlichen
ereclit-Weftns,vonBürgermeisterundRaht aufgerichtet,unddarinn
alle,auf bürgerlichen,undzllStadt-Recht liegendenGüternhaftende,
jetzigeundkünstigeSchulden, ordentlichverzeichnet,auchbei)entste-
hendenPrioritäts-Streitigkeiten,den,in solchemStadt-Pfand-Buch
eingeschriebenenSchuld-Posten,derVorzugbei)denGelichtenzuer¬
kannt, anbei)die^clminiKrarorWderpioium Loijzoium, dieEhe-
Frauen, wegenihrerUlatorum,undwelchesonsteneinJus Pixlatio-
nis vor andernGläubigernprserenckiren,ihreForderungenin solche
Stadt-Pfand-Bücher eintragenzulassen,Phallen seyn.

§. Z72. Von denzuBürger-RechtliegendenHäusern,undan¬
dernImmodilibus.solldasEigenthumnichtanders,als durchdieVer-
lassungvordemStadt-Buch, aufanderePoffefforeskönnencransferi-
ret werden.

§. Z7'z.Die Erbtheilungs-SachenunterbürgerlichenStandes-
Personen,derenUntersuch-undRegulin!ng,soll,nachderPolicey-Ord-
nung,BurgermeisternundRath in denStädten, unddeinaus ihnen
verordnetemWaysen-Gericht,auf demLandeaberdesGuts Obrig-
keit,privativeohneBeeinträchtigunggelassenwerden.

F. 374. AllediejenigewelchebürgerlicheNahrungtreiben,ohne
Unterscheid,und selbigemögenwohnenan welchemOrtderStadt es
sey,sollenzuvorderst,eheundbevorihnensolcherNahrungs-Betrieb
zuverstatten,schuldigfeyn,das Bürger-Rechtzugewinnen,undalle
Lasten,gleichandernBürgern, zuübernehmen. Dabenedensollen
vieZünfke-indenStädten derGestakteingeschranketseyn,daß

1)keineüberstüßige,sondernganzleidliche,sogenannteAmts-
Gebührenvondenangehenden,dieAmts-GerechtsamesuchendenMei¬
stern,welchesichdurchrichtigeGeburts-undLehr-Briefe,auchdreijäh¬
rigeWanderschaft,und darüberhabendeKundschaften,als geschickt
dazulegirimiret,gefordert:

2) Solche angehendeMeistermit keinenAmts-Köstenoder
SchmaufereyenunddergleichenunnöthigenGeld-undZeit-verspillen-
»enWösichtungeN/vielwenigex y mit
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z) mit kostbaren,alten, unDunbrauchburenMeister-Stücken
beschweret,noch

4) cinesÄmls-Meisters-Tochter oderWittwe zu Heyrathen, ge-

nöthiget:übrigensaber alle bißheroeingerisseneMißbrauche,dabcy
gänzlichabgestellctwerdensollen.

§. Z7s. Die, von uraltenZeitenher, zwischenUnserenLanden
Mecklenburg,und derReichs-Stadt Lübeck,hergebrachteFreyheit,
vonZöllen,AcciscnundandernJmposten,sollhinfürozuAufrechthal-
tung desLommercil,aufkeineWeifeeingeschränkttnochbeeinträch-
tiget,hingegenreciproquementvonneuemvestgefetzet,mithinaufdie
beiderseitigeAufhebungdersogenanntenSchreib-undZulage-Gelder
erstrecketwerden.

§. 376. Wir wollen nicht gestatten, daß jemand von Unserer

Militz, durchwelchebürgerlicheHandthierunge6auchseynmögte,
denEinwohnern,Künstlern,undHandwerkernin denStädten, inih-
rerNahrung,EintragundAbbruchthunsoll.

§• 377. In AnsehungderAufnahmederJuden, versprechen
Wir UnfernStädten, derGestaltMaaßezuhalten,daßsiekeineUr-
facheüberderengar zugrosseAnzahlzuklagenhabensollen. Wie
dannauchdenJuden hiemituntersagetseynsoll,liegendeGründeei-
genthümlichan sichzubringen.

§. 378. AlleWasser-Stauungs-Bcschwerden, insonderheit der,

an derMüntz,Peen,Cölpien,Planer-und Goldberger-auchandern
Seen undFlüssenbelegenenInteressenten,sollenanpattheyisch,und
aufKostenderer,welchedurchunbefugteNeuerungen,mithinwieder-
rechtlicheinigenSchaden gethauhaben,wäreauchdarunterUnsere
Cammerbegriffen,untersuchet,underlediget,mithindurchbilligeVer¬
gütungvndErsetzungabgethanwerden.

§. Z79. Die ViilcArionez. zu Besserung der öffentlichen Land-

Wege undHecr-Strassen,sollenvon-UnfernFürstlichenCommissa-
xiis,mitZuziehungder,vonRitter-undLandschaftin jedemAmte,da-
zubestelletenvcpmitten,unddesEingeftsseneneinesjedenGuts,jedes-
mahlgeschehen,jedochaufkeineFeld-Dorf-Holz--undKirchen-Wege
«rstrecketwerden. Hh 3 §.Z80.



§. 38:o. Was im übrigenRitter und Landschaftinsgemein,oder
dieRitterschaftfür sich,oderauchdieStädte für sich,in gemeinen
oderbesonder»Angelegenheiten,zumgemeinenoderbesondernBesten,
anzutragenoder vorzuschlagenfinden,das alleswird denkünftigen
allgemeinenLandTagen,zugehörigenVorstellungenundBerathschla-
Zungen,folglichzuOrdnungenund WligmcißigenErledigungenund
Verfügungen,vorbehalten.

Ein undZwanzigsterArticul.
Von Iustitz-Wcsm.

§. ?8l. Damit inVerwaltungderJustitzbeyUnsermHos-Mid
Land-GerichtkeinAufenthaltverspüretwerdenmöge; So lassen
Wils hiemitnochmahlsdeyder, in derHof-Gerichts-Ordnungent¬
haltenengnädigstenZusage,nachwelcherWir undUnsereNachkom-
men,diezumHof-undLand-Gerichtverordnete,zuUnserenAngelegen-
Heltenwederabsonderlichnochinsgemeingebrauchen,sieauchnicht
von demOrt ihrerGerichts-Stelleab-und zuUns fordern,mithin
auchnichtausserLandesverschicken,nochvon denO.uartal-Rechts-
Tagen abhaltenwollen.

§. 382. Der starkeLaufder^ppellarionen
(I)

vonUnfernJustitzCanzleyensowohl,als vonlltifermConfiftorioan
das Hof-undLand-Gericht,follnachwievor, Innhalts derReverlä-
lcnvomJahr 1621.undmehrmaligerVersicherung,ganzungehin-
dertgelassenwerden.

§. z8z. Jedoch sollennachbenannkeFälle ausdrücklichhievon
ausgenommenseyn,in welchenselbstnachdenReichs-undUnseren
Landes-Gesetzen,auchnachderObservanz,dieAppellationesentwe¬
derschlechterdings,mithinquoadefte£turnfulpentivum& devoluti-
vum zugleich,oder auch gewistermaßen,nämlich quoacieffeÄum llis-
pentivumallein,unzuläßigerkanntwerden.

§- 384. Solchemnach hat keineAppellation, weder zudem ei»
i|«i/ nochzu demandernund folglichüberallnichtSlat:

i)in



1)in peinlichenundfifcalisc&enSachen, welchean LeibundLe-
dengeben,es seydarinnmittelstinquificorifc^>enoderaccufacorifchcn
Proceffus verfahren und erkannt worden.

2) Wann jemand in einer Verfchreibung, oder sonst/der Ap¬
pellation sichausdrücklichbegebenhat.

z) Wann eineeingewandteAppellationwegenversäumter,in
derHof-undLand-GerichtsOrdnungvorgeschriebenerFormalien,für
defert erkannt worden.

4) In geringschätzigen,nichtüberdreißigReichsthalersichbelau-
sendenGeld-Sachen.

5) Wann eineErkänntniß oder eine Lxecutions-Verfügung er-
gangen,welchesichauf einerechtskräftigeUrtelbeziehet,jedoch,derge»
gründetenBeschwerdenübereinenetwanigenLxcessuminexecutione,
unbeschadet.

6) Wann dieUrtel,nachgerichtlichgeleistetenEyden,jemanden
verurtheiletoderloßfpricht.

7) Wann bereits dreyconfoi me Urtelnin derSache verbanden.
8)In denFallen,wannjemandvoneinerbloßen,sonstkeinebe-

schwerlich-ClausulninsichfassendenCitationappellirct,oder,wann
er rechtmäßigciciretist, undkeinerechtmäßigeUrsacheseinesAussen-
bUibensausgeführthat,folglichin(Contumaciamverurtheiletworden.

9) Wann einerReftitutionem in Integrum von einerUrthcl er-
haltenhat, undin solcherReftitutions-@ad)cabermahlsachfälligge,
wordenist; AuchwanndasLeneKciumNullitatisergriffenundaus-
geführet,mithindieSache daraufentschiedenworden.

10) Wann in klaren und liquiden, auf reine Hand und Siegel
beruhendenSchuld-Wechsel-Gelübds-undBürgschafts-Sachener-
kanntworden. Jedochbleibeteinemjedenunbenommen,seineetwa
habendeExceptionesvor demselbenGerichtin feparatoanzubringen
und auszuführen,mithinsichdanächstderAppellationzubedienen.
Wie dannauchderobsiegendeTheil,wanner einAusländer,undmit
unbeweglichenGüternimLandenichtangesessenist, auf dieihmzuer-
kannteSumme, sattsameCautionbeydemGerichtzubestellen,schul-
dig seyn,und dazu angehalten werden soll.

38f»
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§.zßs. Hingegenwerdenqt^oadeKeötumtuipenllvumzwar
nichtsjedochquoadeffedumdevolutivum,Appellationesgestattet:

1)Wann dieUttelübereinSpolium,oderübermomentaneam
poffesfionem,folglichin pofTefToriofummariffimoergangen.

2) Wann nur eineInteiloLutoriameragesprochenworden.
z) Wann inSachen derKirchen,Schulen,Hospitäler,Armen--

Hänser,armerWittwenundWaysen, oder andererdürftigenund
miserablenPersonen,evdlichauchderAdelichenWittwen undTöch-
terUnterhaltoder'Aussteur,gesprochenist.

4) Wann dieUttel sichauf einenklarenVertrag oderVer-
gleich, oder auf klare, vor Unfern Landes-Gerichten getroffene Contra-
&e gründet.

5) In Sachen, welchekeinenVerzugleiden,als Beerdigungen,
Eröfnungen,einesTestaments,BesitznehmungvonderErbschaft,wenn
das TestamentmitkeinemsichtbarenMangelbehaftetist,Alimente.,,
verdienterLohn,undStipendien; oderwannsonstnocheineGefahr
mit demVerzugderSache, odereinunersetzlicherVerlustverknüpfet
ist: Wohin diePolicey-Bau-Wasser-Stauungs-undanderescheid,
oder gefährlicheUnternehmungenzumNachtheildesgemeinenWe¬
sens,odereinesDritten, unddiedarübererkannteInhibicojiaunDSe-
queftra zurechnensind,oderwann sogar

6) periculumarmorum,oderanderegefährlicheErweiterungen
zubefürchtenstehen,und dawiederin einerUttelVorsehunggesche¬
hen ist.

§. z86. JedochverordnenWir hiemit, daß m jetzterwehnten
'Fällen, da nur die.Appellationesquoadeffe&umdevolutivumins-
künftigeverstattetseynsollen,derAppellatisctjeArbeit7Falls er in Un-
fern Hertzogthümernund Landenmit unbeweglichenGütern nicht
gnugsamangesessen,demAppellantifchei,Theil, bevordieserderaus-
gesprochenenUrtelnachzukommenschuldig,zureichlicheCautionde re-
ftituendocum omnicaufoincafumfuccumbentiaezUbestellen,/edes-
Vahlgehaltenstynsoll.

-' 5.387.
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K.387. In allenübrigenFällen, siemögenbewandseynwiesie
wollen,behauptendieAppe!latione8an UnserHos-undLand-Gericht
chrcnLauf,undihrevolleWürkungunverkürzt.

§. 388. Es sollendaherUnsereJustitz-CanzeleyenundUnferCon-
fiflorium sich ausser den, im vorhergehenden ausdrücklich ausgenom¬

menenFallenâllerRejektiondereingewandtenAppellationen,imglei-
chenallerLoZnitionüberdieErheblichkeitder(-ravarninurn,undüber
denPuncktderRevolutiongänzlichenthalten.

K. 389. Wie sie dann auch wegen der5uccuml?enz>Gelder, und

BestrafungderAdvocaten,bloßdemJnnhalt derConftitutionvom
2astenNovember1655buchstäblichnachgehen,undvonderdabevo-
rigenersten,vomzostenOÄober1654zuErschwerunĝAppellatio¬
nen wiederDie.AppellantenkeinenGebrauchmachensollen.

§. 390. Wogegen Wir aber UnsermHof-und Land-Gericht hie-

tu< befehlen,daßes nachVorschriftderobangezogenenLonNimtion
vom2ztenNovemberi6ss,in seinenUrteilen,bepRcjiciruncjderAp¬
pellation so wohl, als bey dcnLonKrrnatoriiz, im Fall die Appellaticz

krivola ist, zugleich das Erkänntniß dahin mit richten soll: Es sei) die

Appellatiofiivola, mithin sowohl Oer Appellant, als dessen Advoca-

tus zu bestrafen.

§.39*.So vielaber
ao

die Appellationesvon UnserenLandes-Gerichtenan die höchsten
Reichö-Gerichtebetrist, denenebenmäßig,vermögederReversalen,
VerstärkeungehinderteLausgelassenwerdensoll; So behältes bot)
UnseremPrivilegiode non appellando, inAnsehungsothanerAppel¬
lationen,seinungeandertesVerbleiben. Es sollalsonachdesselben
dürremBuchstab,nichtan dieRcichs-Gerichteappellitetwerden.

1) In Sachen dieausundunterEin tausendGold-Gülden,oder
ZweytausendRheinischeGuldensichbetragen.

2) In Injurien-und Schmah-Sachcn, obgleich darinn bürger-

Iicl>ad aeftimationemgeklagtwürde,unddieiEftimationdieobbestim-
HiefeSnmmam appellabilem nicht austrüge.

Nclinzchmes 2)uch. Ii z)Jn
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Z) Jn Schuld-Sachcn, DaDas Debitum bekanntlich, oDcrsonst

scheinbar/liquidumunDrichtig,obgleichDieSchuld einmehrereöalö
dieangeregteprivilegirte©umtue,betrüge.

4) In denenFallen,inwelchenDiegemeinenKaiserlichenRechte,
oderdieConftitutiones,Obfervanz.unöGewohnheitenUnsererLande,
feineAppellationverstatten,nämlichnichtinallendenandernFällen,
dieoben,nachihrerverschiedenenGattung,ie5pe<üiveunter 10und
6Nummern,verzeichnetundausgedrucktstehen,undhieherwörtlich
wiederholetseynsollen. Dann endlich

s) nichtinEhe-Sachen,auchnichtin LaulisLeclesialiieis.Es
wäre dann,daßUnsereLand-StändewiederDieKirchen-Ordnungoder
Landes-Gefetzebeschweretworden.

§. 392. Hingegensollin allenübrigenFallen,diehierunternicht
begriffen,allenAppellationenan diehöchstenReichs-Gerichteallemahl
völligundunweigerlichdeferiretwerden.

§. 393. Alle Justitz-Sachen werden und sollen jederzeit lediglich
beyUnserenLandes-Gerichtenausgeübetundbetriebenwerden.

§. 394. DiesemnachwerdenundsollenUnsereRegierungs-und
Cammer-LolleZiaalleParthey-undStreit-Sachen. welchebeyihnen
anhängiggemachtwerdenwollen,an dieLandes-Gerichteverweisen,
diebeyletzterenanhängigezukeinerZeit abrufenund an sichziehen,
auchinsonderheitnierichterlicherWeisegegenRitter«undLandschaft
verfahren,sondernvielmehrdiese,in allenSachen, worinnes aufei-
nenRecht-undRichterlichenAusspruchankommt,beydenLandeö-Ge-
richten,durchdieRegierungs-undCammer-procuracoies,belangen
lassen.

§. zss. Wie DennauchUnsereBeamteundBediente,sooftsie
in ersterInftanzvor demHof-Gerichtbelangetwerden,sichdaselbst
«inzulassenschuldigseynsollen.

§. 396. Wir wollenauchwederdemHof-und Land-Gericht,
nochUnserenübrigenLandes-Gerichten,in VerwaltungderJuftit*,
Aufenthaltmachen,oderdurchUnsereRegierungoderCammerverur-
fachenlassen,folglichdurchkeineMandataoderlnhibitiones,odersonst

durch



öurct) Avocationes, JpinDornig und Zögerung Dccjuftitz erwecken, we¬
nigerDieGerichts-VerwandtedurchabsonderlicheBefehlebelästigen
undbeschweren,oderihnen,aufwasArt undWeisesieverfahrenoder
sprechensollenvorschreiben,sondernwollensolchesderGerichts-Allez-
forenundRacheGewissenundPflichten,womitsiedenGerichtenund
derGerechtigkeitverwandt,überlassen. Unddafernedie eineoder
andreParthey,derergangenenUttelnundBescheidebalber,sichgravi-
ret zuseynerachtenwird,sollselbigedieordentlicheWege undMittel
desRechtenan dieHand zunehmen,und sichderenzugebrauchen
haben.

§-Z97. JedochbehaltenWir Uns,wannnöthig,eineVifitation
UnsereHof-und Land-Gerichts,nachMaaßgabederHof-Gerichts«
Ordnung,anzustellen,undalsdanngebührlichEinsehenzuthun, hie-
mit ausdrücklichbevor. Wenn demnachsichjemand über einen
Spruch bcyUnsbeschwerenwird; So wollenWir zwar vondem
GerichteBericht,mitdenUrsachendesVerfahrensoderElkanntnisses,
erfordern,jedochdurchVorschreibungdesfernerenVerfahrensoder
weiternErkenntnisses,kemeswegesdenLaufder aufhalten,noch
demobsiegendenTheil an demEfteft der erhaltenenUttelhinderlich
seyn,sonderndieSache, in demStande wie siebefindlich,vonden
Gerichten,ohneAbwartungUnsrerResolutionausvorgedachtenBe¬
richt, exceptomanifeftxnullitatiscafu, fortfetzen,unddenRechten
nachzurEndfchastbefördern,nichtwenigerwas zeitheroin diesenund
oberwchntenPunkten, der^ullic?zuwiederetwa veranlassetworden,
hinwiederabstellenlassen.

§. Z98. Wie dannUnsereLandes>Gerichte,dafernedergleichen
Refciipta, Avocatoria, Sufpenfiva, Inhibitiones, und Mandata, wie
in denProcessenzuverfahrenoderzusprechen,an selbigefub- & ob-
reptitie ausgebracht und abgelassen werden sollten, authorifiret seyn

sollen,solcherungehindert,in denRecht6--SachenderGestalt,wieeS
ihrerOrdnung,denReichs-undLandes-Satzungen,gemeinenRechten
undAÄisgemäß,zuverfahren.

I i 2 §.Z99,
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§. Z99. Es follenauchUnsereLandes-Gerichteüberhauptvcr-
pflichtet,undhiemitangewiesenseyn, in Sachen, wo keineVerschi¬
ckungvondemeinemoderandermTheil ausdrücklichbegehretwird,
selbstzusprechen,und in solchenSachen, welcheaus denbesonderen
Landes-GesetzenundRechtenentschiedenwerdenmüssen,dieActen
nichtzuverschicken.Es wäredann,daßUnserbesonderInteressemit
eintrete,oderdieStimmen im Coliegiogleichwären, odereineoder
andereParthey dieTransmifHonemAäorum verlanget,in welchen
FällendanndieverbindlicheLandes-Lonlkitutiones»worausdieSa-
chezudecidiren,beygelegetwerdensollen.

§.4OO.AusserdiesenFällensollenUnsereGerichte,dieBey-und
End-Urtheileselbstabzufassenschuldig,undhiemitein-sürallemahlbe-
fehligelseyn.

§. 4<Dt.Wann auchüberdenSinn derLandcs-Lonllitutionen
denGerichtenselbsteinZweifelvorkommt;Soll darobnichtgeurthei-
Jet / sondern der Interpretation wegen, es ebenfalls, wie bey Erlassung
allgemeinerLandes-VerordnungenundConftitutioneMndemachten
Articulvonder Landes-FürstlichenGesetz-Gebungs-Machtverglichen
ist,gehaltenwerden.

§.402. Wir wollenauchgestimmtenUnserenLandcs-Fürstli-
chenLoIlegüs, wegenderCanzley»auchdenStädtschcnNieder-Ge-
richtenwegenderGerichts-Gebühren,eineerneuertebilligmäßigeTax-
Ordnungvorschreiben,jedochselbige,vor DerPublieation,denLand-
Rathen unddemEngernAusschuß,undzwarhöchstensbinnensechs
Monaten,abschriftlichmittheilenlassen,um daraufihreunterthänigste
Erinnerungeinzubringen,welcheWir in ebengedachterOrdnungdes
achtenArticuls,inErwegungziehenwollen,um danachstauf demfeU
gendenLand-Tage,dieneueTax-Ordnungzupubliciren.

5.403. Wir wollenauchden,zumHos-und Land-Gerichtver«
ordnetensowohlals andernRechts-Gelehrten,daßUnssie,worinn
die,nachundnachgegendieHos-undLand-Gerichts-Ordnung,einge-
schlicheneMißbrauchebestehen,undworinnsonstdieselbeeinerVer-
änder-undVerbesserungbedürfe,Berichterstatten,ausgeben,unddem-

nächst
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nächst,binnenJahres-Frist,dieHof-undLand-Gerichts-Ordnungmit
ZuziehungUnsererRitter-undLandschaft,undVernehmungihrerun«
terthänigstenErinnerungen,verbessern,unddurchdenDruckpublic!-
ren lassen,mithindahinsorgen,daßdarnacheineuniform«Proceß-
Ordnung,beyUnferngesammtenLandes>undUnrer-Gerichten,einge-
führetwerde.

§. 404. In mehrgedachterMaaßgebungdes achtenArticuls
wollenWir, beyNachsichtundVerbesserungderProceß-Ocdnunaen,
hauptsächlichaufkünftigeAbkürzungderProcessedasAugenmerkrich-
ten,unddiehierübersowohl, als besondersin Absichtauf dieCon-
curs-Processe,bereitserstatteteBedenkenUnsererLandes-Gerichte,er-
wegen,mithinUnsereLandes-FürstlicheVerordnung, wiebeyallen,
undbesondersdenLnncurs-Processen,kurz,dochrechtmäßigzuver--
fahren,durchdenDruckergehenlassen.

§.405. Es sollauchallenLandes-Eingesessenenfrei)stehen,zu
FassungihrerRechls-undSchutz'Schriften,wiedereinesjeden,und
besondersUnsererFiscäleund andereUnsereAnsprüche,sichauswar-
tigerAdvocatenundNotarienzubedienen.

§. 406. Die EinheimischesollenauchaufkeineArt denEingesef-
senenin ihrenAngelegenheitenzudienen,incimiöiret,sondernvielmehr
benöthigtenFalls,dazuangehalten,dieverfertigteHandlungen,Schrif¬
ten,undAnträgenichtverworfen,auchdieEingesessenesonstanVor-
WendungihrerrechtlichenBeschützungundNothdurst,nichtbehindert
werden.

§.407. Jedoch sollenin gerichtlichenSachen, dieSchriften,
Memorialien,undVorstellungen,voneinheimischenProcuratoren,in
außergerichtlichenSachen aber, wenigstensvondemPrincipalselbst
eigenhändigunterschrieben,undandererGestaltbei)gesammtenUnse-
renCollegiis,nichtangenommenwerden.

§.408. Unterdessenwirddas VergehenderauswärtigenAdvo-
catenundNotarien,gegenUnsreLcmdes-GeseheundRechte,vondm
Partheyengebüsset.

I i 3 §.409,
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tz.409. Nachdemauchmehrmalige Beschwerdenvorgekom¬
men.-daßdiePartheyenvondenAdvocaten,Procuratoren,undNo-
tnricn,in denGebührenübernommenwerden; So sollmitdemfcv
dersamstenvonUnseinebesondereConstitution,inAnsehungderAd-
vocaten-Procuratoren-undNotarien-PfiichtundGebühren,in der,
vermögedes obigenachtenAtticulsverglichenenOrdnung,ergehen,
wornachUnsereGerichtesichzurichtenhaben.

§. 410. WegenUnsererFiscäleAmt,Pflicht,undRecht,behält
es bei)demjenigen,waöinderHof-GerichlsOrdnung?.!. ^it.V.und
in dengemeinenRechtenverordnetist, seinungeänderteöVerbleiben.

§.411. Würden UnsreFiscälejemandenohnerechtmäßigeUrsa-
cheaÄioniren,und derAngeklagtevon derAnklageloßgesprochen;
So sollendieFiscäleinFallen,da dieUrtelnwiedersieausfallen,kei-
nenmehrerenfavorem, wegenErstattungder Unkosten,als andere
ProceßführendePartheyen, haben, auchwohlgar wegendes, in ih-
remAmtebegangenenExceflus,nachBefinden,mitGeld-undandern
Strafen belegetwerden.

§.412. Die Pächter,Verwalter,Schreiber,Bediente,undan-
dere,unterderervomAdelundLand-BegütertenGerichtsbarkeitbe-
findlichefreyeLeute,sollenin Sachen, welchenichtDenContrad und
desGuts'Herrn eigenePersonangehen,vor demGuts-HerrninPer-
son,in elfterInftanz, belangetwerden.

§.413. Es wäre dann, daßsiesichauch in solchenFallender
GerichtsbarkeitdesGuts indenContraden ausdrücklichunterworfen
hatten; WelchenFalls einunpartheyischesGerichtzusetzen,dieSa-
che,auf Begehren,zuverschicken,allemahlaber^öer-Appellationan
UnsereLandes-GerichtederLaufzulassen. Ausserdiesemausdrück-
lichenProrogations-Fallaber,solldieSache gleichvorUnsereLandes-
Gerichtegehören.

§.414. Derer von derRitterschaftundLandbegütertenUnter-
thanenundHintersassen,derenWagen, Pferde,oderanderebcwegli-
cheGüter,sollen,daferneselbigewegenderFluchtaußerhalbLandes
nichtverdächtig,odernichtschongar auf der Fluchtbegriffensind,

mithin

I
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mithinausserdenFällen,in welche»dieHof-Gerichts-OrdnungP. II.
Tit. 39.dieArresteausdrücklicherlaubt,SchuldenHaider,anderwerts
unterUnsreroderStädtscher Jutisdidlion,mit real-unDpcribnal-
Arrestnichtbeleget,sondernihreOredicoresdeßhalbadforumordi-
nariumprimaeinltantiaeverwiesenwerden.

§.41s. UnserConfiftoriumsollsichDerJurisdiktionweiternicht,
als seidigeihm in derKirchen-Gerichts,oderLonüliorial-Ordnung
vomJahr 1570. und in der reLipirten.KircheN'Ordnungbepgeleget
ist, anmassen.

§.416. In Lau5isKupri,adulteiii, & inceftus,sollUnserCon-
fifloriumdieweltlicheGerichtekeineewegeean derBestrafung,auch
LeciliondesPunÄialimenti, und insonderheitwennsolcheallbereit
dieUntersuchungangefangen,hindern.

§.417. Nichtwenigersolldie,UnsermLon5ittoriuüberdieKir¬
chen-Schulen-Hospitalien-undgemeineKastens-Güter,Lehen,Em-
kommen,Nutzen,GebäudeundBesserung,derKirchen-undSchul-
Diener Besoldung,imgleichenüber die, wiederselbigeeingebrachte
persönliche Zusprüche,compecircnde JurisdiÄic>n aus dingliche und an-
deredahinnichtgehörigeSachen,nichtexcendiret,nochdenweltliches
GerichtendasLxerciriurnJurisdittionisin delictis,,siewerdenin der
Kirchen,oderausdenKirchhöfenbegangen,gehindertwerden.

§.418. Die PredigerundKüsterstehenzwarmitihrenEhewei-
kernundKindern,in Civilibu's,vorUnfettnConfiftorio,abersolches
sollsichnichtaus derenübrigeAngehörigeoderihrGesinde,alsKnech-
te, Mägde,undBediente,nochausdiePriester-Bauren,inAnsehung
derendiePredigerkeinerweislichesRechthaben,erstrecken,sondern
es sollenüberdiese,dieAdelicheundUnsereStadt-Obrigkeiten,sowohl
inCivilibusals auchin Deli&is,dieJurisdiktionzuexercixenbefugt
sepn.

§. 419. AuchsolldenenvonderRitterschaftdenLandbegüter-
ten, undStädten, dieGerichtsbarkeitüberdie, durchihreGüterge-
hendeLand-Straffen,Feld-undHolz-Wege,auchBächeundStröh-
me,soweitsieselbigeberühren,gelassenwerden.

§. 420.



26s o ^
§.420. UebrigensbleibtUnserenRegicrungs-undJustitz-LoIIe.

xüsdie,seitunvordenklichenJahren hergebrachteBefugnlßderunmit--
telbarenVorladungundExequirungder,in denRitterschaftlichenGü-
ternGesessenen,nachwievor, unbenommen.

§. 421. In LiiminsIFallensolleinanderwerts,besondersun-
terUnserGerichtsbarkeitdelinquirenöec/ unter aDelichei*Jurisdiktion
sichsonstbefindender,und in locoDelidi nichtsogleichergriffener,
ohneundwiederWillendes Guts->undGerichls-Herrn,vonUnsern
FürstlichenGerichtende fadto nichtweggenommen,und in Unserer
GerichteArrestgesühretwerden.

§.422. In Caufisnuildtarumsollendie im Landegenugsam
angesessenenichtmitArrestbeschweret,auchdenCondemnatishiiilänt)#
licht'Fristengestattetwerden.

§. 42z. Im übrigenerklärenWir Uns nochmahlsüberhaupt
inGnadendahin,daßWirRitter-und Landschaft,beyderihnen,mit
denLehn-undübrigenGüternverliehenen,auchdenenMagistratenin
denStädten zustehendenJurisdiktionunderstenInftanz, durchUnsere
Coliegia, Gerichte, und Beamte, oderandere beeinträchtigen zulassen,
nichtgemeinet/ sonderneinemjedenseinejurisdiäion, um dieSache
feinesHintersassenzuverhörenundzuentscheiden,überlassen,mithin
daß vorher»dieCognitionvor dieLandesGcrichtegezogenwerde,
nichtgestattenwollen.

§.424. WegenderArt derPublicir-Affigir-undoffenenVer-
kündigungUnsererLandes-FürstlichenEdiktenundVerordnungenals
welchekeinegerichtlicheHandlungensind,behaltenWir, nachwievor,
ungebundeneHände.

§. 42s. Es sollenaberübrigensdievonRitter-und Landschaft
schuldigseyn,ihrGerichtmit tüchtigenMännern,undeinemgeschwor,
nen Aduaiio, oder einem, fpecialiter ad Ada vereidigtem Notario, zu
besetzen,unddenPartheyengebübdichundunausgehaltenRechtwie-
verfahrenzulassen,auchAda in Livil-oderkriminal Sachen,zuUr-
teln,nieanPrivat-Doöotfes,sondernin diesendieAda an cinheimi-
sche,oderauswärtigeRechts-CoIIegia,in jenenaber,wannöicTrans-

misfion
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misfion entweder gebeten, oder ex officio erkannt wird, allezeit an Ju«
Men-Facultatenzuverschicken,soliebeinemjedenist,dieAvocation
derSache, undnachBefindenernstlicheStrafe zuvermeiden.

§.426. Wer sichdurchdie, bei)denAdelichenundStadt-Ge-
richten,ausgesprocheneBescheide,beschwereterachtet,unddieSache,
dasernesienichtgeringschätzigist,unddieSumme vonfünsReichstha-
ler übersteiget,auchnichtderArt ist, daßsienachMaaßgebungUnse«
rer Hof-und Land-Gerichts-OrdnungP. II. Tit. I. summarischund
mündlichabzuthungewesen,an UnsereLandes-Gerichtebringenwill,
sollzwardie,ingemeinenRechtenvorgeschriebeneFormalienundFey-
erlichkeitenbeobachten;

§.427. JedochbleibtUnserenLandes-Gerichtenunbenommen,
darunter,beyArmenundGeringen,oderderRechteunkundigenLeu-
ten, ihresrichterlichenErmessenssichzubedienen,und mehrauf die
Wahrheit undGerechtigkeitselbst,als auf dieFormalitätenzusehen,
auchdieProtocollaundAda primaeinftantiaeabzufordern,um von
derSachenBeschaffenheitdestobesserurtheilenzukönnen.

§. 428. JnCaufis Fifcalibusmuldtarumsollan dieReichs-Ge-
richteappelüvctwerdenkönnen,wanndieStrafe überzwei)Tausend
GüldenRheinischgehet.

§. 429. Von UnfernJustitz-CanzleyenundUnsermLon5iKoria
solljedeömahl,wanndieStrafe FünfzigReichsthalerunddarüberbe-
trägt, bieAppellationanUnserHof-undLand-Gerichtzugelassenseyn.

§. 430. Bey denen, wo die Strafe unter dreyßig bis fünfzig

Reichsthalergehet,solldieVerschickungderActenunddas Remedi-
um fupplicationis,inallenFällen,aufBegehren,Stat haben.

§, 43r. UnsereLandes-Gerichtesollenundwerdenübrigensal«
len,an dieReichs-Gerichte,jedochnachMaaßgebungUnsersPrivils-
^ii de N0Nappellando und der Landes-Gesctze,eingewandten, und bey
denReichs-GerichtenangenommenenAppellationen,es seyin bloßen
eigentlichsogenanntenCivil-oöerauchinLehns-Sachen,gebührenden
Platzgeben,und, solangesolchenichtaus demWegegeräumet,von
üllcnAttentaten lmölnnpvationibus abstehen.

^etnizehnrcs2)uch. K k §.4Z2»
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§. 4Z2. Was im übrigen bcp diesem Articul,vom Justitz-Wesen

nochabgehenmögte, das sollbeykünstigerVerfassungdes verspvo-
chenenLand-ReÄ)ts,undderebenfallsverheissenenVerbesserungder
MecklenburgischenProceß-Ordnungen,in Obachtgezogen,undvon
Uns dahingesorgetwerden,daßdasJustitz'WesenaufdenbestenFuß
gesetzetwerdenmöge.

§. 4Z Z. Schließlich sollen die in der Stadt Rostock wohnende,
odersichaufhaltendevonUnsrerRitterschaft,nachder,zwischenbcyden
erfolgtenVereinbahrung,nichtunterdemLübschenRechtsondernun-
ter dengemeinenKaiserlichenundUnsrerLandeRechtenstehen, folg¬
lichin vorkommendenFällenbloßdarnachgeurthciletwerden.

ZweyundZwanzigsterArticul.
VomLchn-Wcscn.

L.4Z4. Was wegendesLehn-Wesensin UnserenLanden,die
Revcrfales vom Jahr 15^2. air.VIII. und C>icReverfales vom Jahr
1621. art. XXVII. XXVIII. XXIX. XXX. und XXXI. im Munde
führenundklarlichverordnen,dassollseinemBuchstabnach,hiemitvon
Uns nochmahls,als unverbrüchlichbestätiget,verordnet,undvestge-
setzetseyn.

§.4^s. Es sollenauchdieLand-Tags-undandereLandes-Fürst,
licheR.eic>!urione5vomLehn-Wcsen,in sofernesienichtin diesem
Vergleichanderserkläretundverändertsind,dabinbeyKräftenblei-
den, daßdaraufbeyFassungdeskünftigenLehn-Rechts,Obachtge¬
nommenwerdensoll.

§. 4Z6. Damit es aber auch an sothanem besonder« Mecklen¬
burgischenLehn-Rechtnichtschle;So wollenWir den, vor langer
Zeit davonübergebenenEntwurf,mitdenvonderRitterschaftdabei)
gemachtenundnochzumachendenErinnerungen,nachsehen,undin-
nerhalbdernächstenzweyenJahre, wann solchesvorheronochmahlö
derRitter-undLandschaft,relpcüive zuAbgebungihresurworgreifli,
chcnGutachtens,undzuErtheilungihrerBewilligunginde»Punkten,
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in welchensiebereitswohlerworbeneRechte für sichhaben mögten,
communiciret seyn wird, durch den Druck juc Publicatioa befördern.

§. 437. Wir wollen auch eine besondere LehivTax-Ordnung,

auf denGrund der, in i)ciiReverfalenvom Jahr 1572. am VII. vest-
gesetztenTax, und mit billigerVergleichung des damahligenMünz«
Werths zu den heutigenZeiten errichten,und solche,»achMaaßge-
bung des obigen achtenLtrticulsvon der Landes-FürstlichenGesetz«
Gebungs-Macht, durchdenDruck publiciren, und darnachaufs ge¬
nauestebeyUnfrerLehn-Cammerverfahrenlassen.

§. 4z8. In sothanerTapOrdnung, sollzumGrunde gefttzetwer-
den,daß,gleichwiezuZeitender erstenReversen vomJahr 1572.für
einenWill-Brief vonHundert einhalberReichöthaler,des damahli¬
genPreifts derGüter, nach damahligerMünz-Sortezu bezahlender-
glichenworden,also auch einsolches/nachdemjetzigenund künftigen
Preist, und nachder jetzigenund künftigenValeur der Münze, bezah-
let werdensolle.

§. 439. Inzwischensollinekünftige,und solangedieTapOrd-
nung nichtpublicirctworden,beyUnsrerLehns^Canzleyfür dieExpe-
didones nicht mehr, als was dieKeverlales im Munde führen, genom¬
men, und was demzuwieder,wiederVerhoffen etwa geschehen,künf-
tig zukeinerLonle^uen? gezogenwerden.

§. 440. Für Lehnherrliche Confenfe, Lehn und Allodial-Briefe,

die beyeinesHerrn Regierunggesuchet,aber beydes nachfolgenden
Herrn Regierung erstexpeäiretworden,sollennichtdoppelte,sondern
nur einfacheGebührengefordert, und erlegetwerden.

§. 441. Die Besitzer verschiedener Haupt-Lehne, sollen zwav

nichtzuverschiedenenZeiten,jedochüberalleGüter denschuldigenLehn-
Eyd ablegen,undhaben daherodas VerzeichnißvonallenihrenHaupt«
Gütern zu rechterZeit, und in gehörigerOrdnung, über ein jedes
Haupt-Gut mit seinenPertinenzen,besonderseinzubringen.

§. 442. Die Lehn-Eyde sollen bey persönlicher Eydes-Leistung

über alleLehn-GütereinesLehn-Mannes,zugleichund mit einemmahl
HzeinemEyde, abgeschworenwerden. Jedoch sindso vieleeydliche

K k 2 Rever-
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Reverfe besonders zu unterschreiben, als Haupt-Güter ein jeder zu
Lehnempfängt,oderdurchMuthungzuLehnerneurct.

§.44z. Die Wieder-Lonsenrungder eröfnetenLehnebetref-
send,welchesonst,nachbekanntenLehn-RechtenUns, als Domino
feudi, wiederanheimfallen;Da zweifelnWir nicht,daßUnserehoch*
«löblicheVorfahren,undWir selbst,Unsalsobezeiget,daßdievonUn-
srer getreuenRitterschaftsichdessenwerdendanknehmigzuerinnern
haben. WollenauchhinfüroUns alfogegendieselbebezeigen,daß
i)ieMeritengetreuerLandes-Pamotenunvergessenbleibensollen.Je-
dochkönnenWir Unshierinnnichtsvorschreibenlassen.

§.444. AnlangenddieUnsundUnserenNachkommen,nach,wie
^or, unbenommenbleibendeErkaufungderadelichenGüter; So las-
senWir es beydemLandes-Schlußvom i8tenOÄober 1651.noch-
mahls bewenden,undversichern,vermögedessen,-inGnaden, daß,
wann Wir die erkauftenund andereerledigteLehn-GüterUnfercn
FürstlichenAemternundPatrimonial-Gütern,etwa überkurzoder
lang, zulegenwollten,solchesdochnichtandersals cumfuacaufa&
onere, ohne Nachtheil derRitterfchaft, der Gestalt geschehen solle, daß
sienichtUrsachhabe,sichdieserwegenzubeschweren.

§.445. DahingegenwollenWir auchzumAusnehmenundzu
ErhaltungUnsrerRitterschast,nichtentgegenftyn, daßsieFideicom-
miflaiinö Majorate in Unseren Landen, wegen der neu-acczuirirten Lehn-
Güter errichten. JedochwollenWir, bei)der verheissenenBerfas-
sungdesLehn-Rechts,überemcallgemeineLandes-Qrdnnng,nachwel¬
cherdieselbigeeinzusichren,Unszuvormit einandervereinbaren.

§.446. Wir wiederholendemnachUnserebereitsobenertheilte
Versicherung,daßWir vonden,seitUnsrerRegierunganUnsgekom,
menen,oderinZukunftanUnsundUnsereNachkommen,durchTausch,
Kauf,oderAnfall,gelangendenGütern,allcmahldasjenigeerlegenund
abstattenwollen,was derLandcs-Verfassüngnach,davonan Ritten
undLandschafterlegetundabgestattetiverdenmuß.

5.447. Wann die Lehns-Muthung, aus einem Versehen, nicht
zurechterZeitgesuchet,oderversäumet,odersonsteinLehns-Fehler

ohne



vhneVorsahbegangenist; So sollendieLehnenichtnachderStren-
ge derLehn-Rechtedeswegenfür Caduc, undUnsrerLehn-Cammer
heimgefallengeachtet,sondernes solldas befundeneVersehenmitei-
nermäßigenGeld-Strafe vonFünf Zehen,bisZwanzigRcichstha-
lern, gebü»ctwerden.

§. 448. Wann einLehnzuErbeoderAllodialzumachengesu¬
chetwird, sollendie Lehn-Folgerdarübervernommenwerden,und
dafernediesesunterlassenworden,oderdieLehn-Folgerin dieVer-
WandelungdesLehnsin Erbenichtwilligen,sollsolchenullundnich¬
tig seyn.

§. 449. Wegender bei)letztvorigerRegierungaberertheilten,
undvonUnsnochnichterkanntenund bestätigtenAllodial-Briefe,
deren,sovielWir jetzowissen,nur nocheinerin litc befangenist,
bleibtUnsUnsereLandes-undLehnherrlicheBefugniß,in Ansehung
derenNichtigkeit,unverkürztalleWege vorbehalten.

§. 450. WegenderbeyUnsrerRegierungbestätigten,oderver-
liehenen,undnochweiterzubestätigendenoderzuverleihendenAllodial-
Briefe, versprechenWir fürUns und UnsereFürstlicheNachkom-
men, daßgegensothaneAllodial-Briefeniemandbeschweret,undein
niehreres,als darinnGedings-undPackt-Weise vondenAllodial-
Besitzernangenommenworden,niemahlsbegehret,wenigerdieAllo-
dialität selbstvonUns undUnsernNachkommenaufgerufenwerde»
soll.

§. 451. Es sollaucl)einemjedenunbenommenseyn,seinLehn-
Gut aufsovieleJahre, als er es seinenUmständennachconvenable
achtet, jedoch höchstens nur auf Zwanzig Jahr, zu verpfänden, wel-

cheZahl derJahre, vonUns oderUnsrerLehn-Cammer,nichtein-
geschränktodervermindertwerdensoll.

§. 452. Bei)VeräußerungderLehn-Güteran einen,in derer-
stenInvestiturmitbegriffenenAgnaten,sollderneueVasallzwarden
LehnherrlichenConsenszu suchenallerdingsschuldig,jedochnurdie
Hälfte der sonstgewöhnlichenConsens-Gelderzu erlegen,gehalten
seyn.

Kk z 5-45Z-



§. 45?- Wann aberleiblicheBrüder einanderLehn-Güterve»
kaufenoderüberlassen,sollnichtsals diebloßeAnzeigeundAbleistung
des Lehn-Eydes,dabeyaberkeinConsens-Geldgefordertwerden.

§.454. Des Juris protimifeos in Lehn-und Allodial-Gütern,
wollenWir Unsnichtweiterals deydenenGütern,wo es in denLehn-
oderAllodial-Briefenausdrücklichvorbehaltenund flipulircfist,ge,
brauchen. GestaltWir Uns deftenbtemit in Absichtauf dieübri-
gen Lehn- und Allodial-Güter,für Uns und UnsereNachkommen
seyerlichstbegeben.

§.455. Der vonneuenVasallenan denLehn,Herrn zu erle¬
gendenLaudemial-Gelderhalber bleibtes beyderkundbarenObser¬
vanz und Poflesfion von Zrvcy Pro Cent in Curanter gang-und ge-
bigerMünze,das Kauf-Pretiummögegesetzetseynin welcherMünz-
Sorte es wolle,ohneVerhöhung,nachwievor, ungeändert.

§. 456. Allediejenige,welchein Lehn,Sachen beyUnsrerLehn-
Cammerzusuchenhaben,solleneinenProcuratoroderinAäis nahm«
hastzumachendenBevollmächtigtenzubestellenschuldigseyn.Undda
auchderUnterscheidvonJudicial-unöExtrajudicial-@achcnbei)Un-
srerLehn-CammerStat hat; So sollin jenendie Unterschriftdes
Procuratoris undAdvocaten schlechterdings erforderlich,in diesen aber
dieeigenhändigeUnterschristdesPrincipalenzulänglichseyn.

8.457. Da auch nach Unsrer Lande notorischem Herkommen
und üblichemGebrauch,dieLehnedurchentstehendeLoncuile, aus
derFamiliefallen;So sinddieGläubigerundBesitzersolcherLehn-
Güter, entwederdas Lehndarüberzusuchen,unddurcheinenzu be-
nennendenLehn-Trägerzunehmenschuldigoderauchgehalten,Uns
selbige,gegenEmpfangihrerrechtmäßigenerweißlichenForderungen
an Lapicai)Zinsen,Meliorations-Kosten,sowohl impenfarumne-
ceffariarum^ als Milium, nebst Kriegs - und andern Schäden, zur
Lehn-HerrlichenDispositionüberdasLehn,abzutreten.

§.458. Jedoch versichernWir hiemitausdrücklich,daßWir
überdie,zumLoncursgekommeneGüter,wegendesLehnsnichteher
difponircn wollen, bevor fietConcurs geendiget, oder die Güter durch
zeschehenenöffentlichen̂erkauf veräußertworden.

I4s?.
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$. 459. Wir versprechenhiebenebstgnädigst,esgenugseynzu

lassen, daß wegen der Güter, so perDiftribucionem verschiedenen Lre-
ditoribus zugeschlagen, nur ingenereübet die geschehene Oiüriburion,
Nicht aber von einem jedweden Liedicore ein parricuIar-Lonlens, sei¬
nerRarx halber,nachgesuchtwerde.

§.460. Wie dann auch Mir, bey parricuIal'-AHuckcarionen,
dieVerordnunginUnsrerLehn-Cammerstellenwollen,daßdeswegen
das sonstgewöhnlicheLonlens-Geld,es mögtedannseyn,daßderje,
nige,welcherdasAchu6icacumerhalten,solchesan anderewiederum
vcraussernwollte,nicht,sondernnur dasSchrcib-Gelddafürgenom¬
menwerdensolle.

§.461. So oft einVerkauf oderTauscheinesoder andern
Lehn-Pertinenz-Stncksan einenfremdennichtmitbelehntenAgnaten
vorgehet,muß darüber,nachdemgewöhnlichenConfens, einneuer
Lehn-Briefgenommenwerden.

§. 462. Wann aber ein Verkauf oder Tausch eines oder des
andernLehn-Pernnenz-Stücksan einen,in der erstenInveftiturmit¬
begriffenenAgnatenvorgehet,sollderselbezwarnichtschuldigseyn,
darübereinenLehn-Briefzunehmen,gleichwohleinenConfenszur
Acquifition unölncorporacion des Pertinenz-Stückes zu dem Haupt»
Lehn-Gutezulösen,gehaltenseyn.

§. 46z. In Lehn Sachen bleibt Unsre Lehn-Cammer allein Fo¬
rum competens. Es soll aber zu dem Begrif von Lehn-Sachen nichts
gerechnetwerden,als
1) S>teCaufaeInveftiturae,undwas dahineinschlaget.
2) LaulzeGratias.
3) Wenn wegenderLehn-DienstedieFrageist.
4) Jn Lehn-Fehlern,Felonie-undCaducitäts-Fallen.

InGauüs^evocarionisFeuöi.
InCaufisReluitionis, wann die Frage vom^urc reluencli.

7) InCaufis SuccefITonum inFeuda.

8) In Caufis proximitatis Agnatorum.
AlleÜbrigensollenalsLauf«contentiofsejurisdi&ionis,welche

ledig-
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lediglichödß^ntcceffePrivatorum betreffen/angesehen,mithinvon
UnsrerLehn-Cammeran dieLandes-Gerichteverwiesenwerden.

§. 464. In allenFällenaber behaltenvon der Lehn-Cammer
t>ieAppellationesadCxfarem, und vondenCanzleyenan das Hof-
undLand-Gericht,Jnnhalts desvorigenArticulsvomJustitz-Wesen,
ihrensreyenLauf.

§.46s. Wir wollenübrigeusbeyUnsrerLehn-Cammer/ diege-
höriggesuchteunderkannteLon5en8-Bricse,auchdieMuht-Zettelund
andereAusfertigungen,nichtaufhalten,sondernschleunig,gegenErle-
gungdergewöhnlichenGebühren,aussolgenlassen.

§.466. Bei) denLehn-BnefensollendiegewöhnlichenFormalien
undClaufulnalleWege beobachtet,und wiederWissenundWillen
derVasallenkeinencueundungewöhnlichedemLehn-Briefeinverlei¬
betwerden.

§.467. Wann Wir oderUnsereNachkommenvonUnserenDo-
mamal-Gütern, eins oder das andere gegen Adeliche Güter umsetzen

undvertauschen,solldasveräusserteVomanial-GutdieEigenschaftunS
RechteeinesAdelichenGuts, zuallenZeitenundin allenStücken,ha-
denundbehalten.

§.468. VerliereteinVasalldurchBrand oderandereUnglücks-
FalleseineLehn-BriefeundMuht-Scheine; Sosoll er mitrechtlicher
BescheinigungdesUnglücks-Falls,sichinZeitenbeyUnsrerLehn-Cam-
mer melden,undneueUrkundenausbitten,welcheihminGnaden,ge-
genbilligeSchreib-Gebühr,dochohnesonstigenEntgeld,gefolgetwer¬
densollen.

§. 469. Wegen derLehn-oderRitter-PferdeundLandes-Folge,
wollenWir auf dem,nachvollendetenHufen-Messungs-Werk,nächst
bevorstehendemLandtag, wegenordentlicherRegulirnngundRich-
tigstellungderLehn-Pferde,auchderenGebrauchsundAufgebots,den
Antragthun, undUns darübereinesbeständigenRegulativsmitUn-
srerRitterschaftvergleichen.

§.470. JedochgebenWir derselbenhiemit,fürUnsundUnsre
Nachkommen,diegnädigsteVersicherung,daßkeinemUnfrerVafal,

kn,
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JenyfürdieMter?Pferde, jemahlseinigeGeld-Schätzungauferleget
werden,mithinnkmahls einigeErlegnisseunterd/m Nahmen von
Roß-Dienst-Geldern,oderunterandernPrätextengefordert,weniger
deygetriebenwerdensollen.

5.471. Das Veräusserungs-RechtderAllodial-Güter,bleibtalle
Wege uneingeschränktundungeschmälert.Nur daßNiemandeine
VeräusserungseinesModial-Guts an einenauswärtigenpvrenri(>-
rem, oder an Stifter und Commünen, unternehme. Gestalt diese
hiemitein-sür allemahlverbotheN/mithinsothaneHandlungen,an
undAr sichnullundnichtigseyn,auchdemUnternehmendenzurde-
sonderenwilkührlichenStrafe gereichensollen.

§.472. BeyVeräusserungderLehne,solldiesesebenfallsRech-
tensseyn,mit demAnhang: daßfo.fortnachgeschlossenemContra#
undohnsehlbarbinnenJahr undTag, vomDatodqsVollzugsdessel¬
ben,allemahlabervorBesitznehmungundUcbergabedesGuts, mit-
telstEinrcichungdes Contradis, der LehnherrlicheConfensgesuchet
werdensoll. t

§. 47z. Im übrigenwirdUnserLehn-LcliQvom26stenSeptem¬
ber 1749, nachdemdemselbenin denmehrestenPunktenbereitsseit-
heroGenügeund sonstabheflicheMaaßegeschehenist, hiemitaufge-
hoben.

DreyundZwanzigsterArticul.
VonKirchen-undPfarr-Sachen.

§.474. NachMaaßgebungdesXlltenArticulsderKeveiAsn
vomJahr 1621.wollenWir UnsrerRitter-undLandschaftdasPatro-
nat-und das damitverknüpfteRecht,dieKirchen-Dienerzuberufen,
wo solcheseinjederrechtmäßigerworbenundhergebracht,hiemitbe-
stäligett»ndversichert,folglichdenjetztangezogenenKeverläl-Articul,
seinemganzenJnnhalt nach,anherowiederholethaben.

§. 475. In AnsehungderPrediger-WahlenbepdenRitter-und
LandschaftlichenPatronat-Pfarren, solles hinsüroderGestaltgehÄ-
ten werden,daßderPatron, derGemeine,beywelchereinneuerPre-
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digerzubestesten,dreyCandidatenzurfreyenWahlvorstelle,diegantze
Wahl-Haltung alleinäinZire, undunterseinemVorsitzDasWahl-
Protocoll, mitanständlicherBesetzungdesWahl-Tifchesunddurch
«inengeschickten/iiu LandeangesessenenNotariumhaltenlasse,das
prorocollaber selbstmitseinenBeysltzernunterschreibe,solchesUns
mit seinemBerichteinsende,undumUnsereLandes-FürftlicheVerord¬
nung zurOrcimmionundImrociu6tiondesGewählten,unlerthänigst
ansuche.

§.476. Damit nun demZufallvorgebeugetwerde, daßnicht
solchePersonen,welchenichtPräsentations-undAmts-fähigsind,zur
PräsentationundzumPredigt-Amtgelangen;So sollendieKirchen-
Patronen dieaufzustellendePersonen,aus derZahl derein-oderaus-
landischen,bereitsvoneinemUnsrerSuperintendentenexaminirten,
undmit demZeugnißderPräsentations-undAmts-Fähigkeitversehe-
nenCandidaten,zunehmenschuldigseyn: WelcheZeugnissejederzeit
dem,vomPatron einzusendendenW'<\t)I-Protocollo,in ihrenOrigi¬
nalen beyzulegen,undmitanUnseinzusendensind.

§.477«FändesichabereinezupräsentirendePerson,welchenoch
nichtexaminiret,und mitdemZeugnißderPräfentations-undAmts-
Fähigkeitversehenworden; So sollenUnsereEhrnLupeimcenclenrez
schuldig,undhiemitein-fürallemahlangewiesenseyn,diejenigezuprä¬
sentirendeCandidaten,weichenochnichtexaminiretsind,folglichkeine
ZeugnisseihrerFähigkeitzurPräsentationundWahl von,einemUnse-
rerSuperintendentenvorweisenkönnen,auf schriftlichesAnsuchenei-
nesKirchen-?atroni,mitFleißzuexaminiren,und ihneneingewissen-
HaftesZeugnißüberihreTüchtig-vderUntüchtigkeirzuertheilen.

§. 478. Wann nun das von demKirchen-PatronsolcherGe-
stall eingerichteteWahl-prorocoll. mit seinemBericht an Uns ein-
kömmt; So wollenWir demEhrnSuperintendenten,.indej>enSu¬
perintendent^diePfarre belegen,UnfernBefehl ertheilen,denEr-
wähltennachveralten, vonRitter-,undLandschaftangenommenen
Kirchen-Ordnung,undObservanz-mäßigzuorriimren,undan seinAmt
zuweisen.

......
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§.479- Uebrigenowird es demHerkommengemäß,dey der

PräsentationdreyerCcindidatenzurWahl gelassen. Es wäredann,
daßdeyeinerPfarre mehrals einPacronqsdasPatronat hatten,da
danneinjederParionuseinenCandidatenzuprafentirenberechtigetist.

§.480, Wann jedochaus erheblichenUrsachen,vonUns, bei)
Pfarren, wvjemandvonderRitterschaftundLand-Begüterteneinge,
pfarretist, oderauchvonRitter-und LandschaftlichenPationis, ein
Gandidatuscilkinpräsentiretwerdensoll; So solldazuvorherdie
GenehmigungdergesammtenEingcpfarretenundderGemeindeein-
gezogen,undbeweißlichbeigebrachtwerden.

§. 48k. Die Kirchen-Parionisollenbcyihren^uiibusPatrona-
rus, und ihremRechtDer fp.ofitjonin'AnsehungderKirchen-Stüh¬
le, auchbeyallemwoederhiesigenLandes-Observcmznaä), vondem
^jureParionarussonstdependiret,in alleWege geschützet,undihnen,
wcdervonUnsererRegierung,nochvondemConfiftorio,Superin¬
tendentenoderPaflore,darinneinigerEintragweitergeschehen.

§.482. In FällenvonReichs-undLandes-Trauer,dabeydas
Glocken-LautenundEinstellendesOrgel-Schlagensund derMusic
vonUnsundUnserenNachkommenLandes-Fürstlichzuverfügen,und
zugebietenseynwird, wollenWir durcheineallgemeineVerfügung
an Ritter-undLandschaft,sowohldenPatronen,als denGuts-Her-
ren,zugehörigerNachachtungundVeranstaltung,dasnöthigebekannt
machenlassen.

§. 483. Bei) deraltenundrevidittenKirchen-Ordnung,i-elpe-
ftive d.a. lss2. und1602.hat es solangeseinBewenden,bis selbige
nebstderConsistorial-undSuperintendenten-Ordnung,nachVor-
schriftdesmehrangezogenenachtenArticulsvonderLandes-Fürstli-
6)enGesctz-Gebungö-Macht,mitZuziehungderRitter-undLandschaft,
vonneuemnachgesehen,undverbessertseynwird.

§.484. Wir wollenaber dieseNachsichtundFertigungeiner
neuenallgemeinenOrdnung,inKirchcn-Psarr-undgeistlichenSachen,
sogleichnachSchliessungdiesesVergleichs,derGestaltbefördern,daß
Wir UnserndazuverordnetenRüthen, dannauchderTheologischen

Ll 2 Facul-
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Facultät inRostock/ unDgefammtenUnserenEhrnSuperintendenten
denEntwurfeinerallgemeinenundjetzigenZeiten,dochsonstderLan-
des-VerfassunggemäßenConsistorial-auchKirchen-undSuperinten¬
denten-Ordnungaufgeben/solchennachhinderRitter-und Landschaft
Lommunicittn, undnachgehörtenderenErinnerungen, nachMaaß-
gebungdes achtenArticulsdiesesVergleichs§. Im letzternFall'ic.
höchstensbinnenzweyenJahren publicircnlassenwollen.

§. 48s. Beicht-Scheine sollen überall nicht gefordert, noch er-
Heiletwerden, sondernes bei)der vondemGuts-oder Lohn-und
Brodt-Herrn den Unterthanenund BedientenertheiltenBescheini¬
gung, nachvilpoürion der Policey-Gesinde-undTagelöhner-Ord¬
nung,seinunwandelbaresBewendenhaben.

§. 486. In Ansehungder Veränderungdes Beicht-Vaters,
M zwareinjederinsgemeinsichdesAmts seinesemmahlerwählten.
Beicht-Vaters, unterdessenKirchspieler eingepfarret,gebrauchen/
gleichwohlabersollaucheinemjeden,wennermitdemselbeninWie-
derwillenja garProcessenverwickelt,freystehen,aufvilpeii^cion,oh-
ne jährlicheErlegungderneuerlicheingeführtenSechs Reichsthaler/
einenandernBeicht-Vaterzunehmen.

§. 487. Es bleibtauchhiemitdiebaldmöglichsteLandes-Fürstii-
cheVeranstaltungeinerGeneral-Kirchen-Visitationin Gleichförmig-
keitderLandes-Gesetze,vorbehalten,undversichert.

§.488. Würde aberimmittelsteineSpecial-Kirchen-Visitation
hieoder da durchdenSuperintendentenm scinemCrayseanzustellen
ftyn; So sollenihm allezeittüchtigePersonenvonderRitter-nni)
Landschaftadjungiret,undohnesolcheAdjunäion keineordentliche
Vifitation vorgenommen werden, jedoch den Superintendenten die
unversehensBesuchungderPredigerundCorre&ionihrerNegligenz
in ihremAmte,auchausserderVilicarion,jedochohneUnkostender
Kirchen,öesPatroniundderEingepsarreten,fre>)gelassenseyn.

§. 489. Die KelÄcionesVilitanonumsollennichtalleininsLon-
fiftorium eingeschickt, sondern auch demjenigen von Ritter-und Land-
schast,darunterdervifiurte£w belegen,sovielderPredigerundZu-
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DarüberberExtra&usdeesVifitations-Protocolli,dem,sodabei)einig
Interessehat, unddarumansuchet,gegenErlegungderSchreib-Ge-
bühren,unweigerlichcommuniciretwerden.

§.490. Die Kirchen-PatronensollensamtdemPredigervon
denKirchen-VorstehernjährlichRechnungfordernundaufnehmen:
JedochohneAbbruchweitererUntersuchungundgehörigerRevifion
beydervorbehaltenenGeneral-undSpecial-Visitation.

§. 491. Wir verordnenauchhiemit,dag diePfarrer undKir-
chen-Vorsteherschuldigseynsollen,dieKirchen-Rechnungenin desPa-
troni Hause abzulegen, wenigstens vier Wochen vor der Aufnahme

selbigead monendumDemPatronoeinzureichen,undsichnichtzuwei-
gern,wennPacronusnöthigfindet,auchausserderZeit dieRechnun-
geneinzusehen,solcheihmeeinzusenden.

§. 492. Wann auchneuerlicheundunnöthige,demRechtund
HerkommenentgegenlaufendeAnlagenauf dieKirchen-Gelder,als
wegenderIntrodu&ionderSuperintendenten,dabeyanzustcllendctl
Gastmahle,derSuperintendentenGutfcheunddesBrieftPorround
dergleichengemachtworden; So sindsolchesofortabzustellen.Die
AueleihederKirchen-GeldersollvondenPastoren unddenVorste-
Hern,mitVorwissenundEinwilligungderPatronengeschehen.

§.493. Diesenaberstehetnichtsrey,Kirchen-Gelder,ohneMel-
dungbeymSuperintendenten,undohnedessenBewilligung,aufZin-
senzunehmen.

§. 494. Dielnfpettion überdieSchulen in denStädten, soll
denMagistratenjedenOrts, dafernevonderStadt zumUnterhaltder
Schulen einBeytrag geschicht,odersiesolcheswohlhergebracht,oder
auchdas Patronat-Rechtüber dieSchulen ex ConcetfloneHaben,
ungekränktgelassenwerden. JedochUnsanUnsrerOber-lnlpeüion,
und jedeman seinemerweißlichemRechtunschädlich.

§.495. Die Predigersollenauchschuldigseyn,dieSchulenin
ihrerGemeinde,sowohlin denStädten als auf demLande,fleißigzu
besuchen,unddenSchulmeisternAnleitungzugeben,WiestedieKinder
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unterrichtenfüllen,auchzugleichdurchExaminirungderKinderunter»
suchen,wieweitsievonderAnweisungihrerSchulmeisterprofitittt
haben. Die Predigeraber,sosolchesUnterlasten,sollenentwederan
Geld?,odermitEinziehungdesMißkornsbestrafetwerden.

§. 496. Die Dorf-Schulmeister,diekeineKüsterseyn,sollenmit
BeibringungguterZeugnisseundmitZuziehungdesPredigersan dem
Ort, von derGuts-Obrigkeit,unterbeliebigenBedingungen,ange-
nommenundnachWillkührbeurlaubetwerden,auchDerJurisdiäion
derLetztereninallenFallen,ausserimLehr-Punct,unterworfenfeyn.

§.497. Die Küstersollenauchan denOrten,woselbstes herge-
bracht,von denPatrönisvorgeschlagenwerden.

§.498. DieOeconomeyenundanderegeistlicheStiftungen sol-
len,wegenan sichgebrachterStadt-?!eckerundHäuser,denSchoß
undandereHaus-LastenundPflichtenabzuführengehaltenseyn.

§. 499. Bei)UnfernPatronat-Pfarren sollenUnsereBeamte,
bei)adelichenundStädtischenPatronat-Pfarren aberdiePatronen
jedenOrts, Machthaben,mitZuziehungderPrediger,Kirchen-Vor-
sieher,auch beeidigterZimmer-undMauerleute,diebaufälligeKir-
chen-undMaucrleute,diebaufälligeKirchenundgeistlicheGebäudebe-
fichtigen,undsoweitesnvthigbefundenwird, von denKirchen-Gel-
der»bessernzulassen. Jedoch,wennderEingepfarretenASfiftenze
darzuerfordertwird,sosollenselbigemitzugezogen,und,nachvorgän-
gigerVereinbahrung,diezuleistendeFuhr-undHand-Dienstereguli-
ret werden.

z. 500. Wenn Pfarr-und Küster-Häuserneu erbauetwerden
sollen,sosollendieEingepfarretenur alleinan denOrten, wo es her-
gebracht,sonstabernicht,Hand-und Spann-Dienste, keineswegs
aber einige©elö-Prxftandazuleisten,oderBau-MaterialieninNatura
zuliefern,schuldigsepn. JedochbleibtderFall einesbesonder»Pafti
odererweißlichenHerkommensausbeschieden.

H.soi. Wenn aber alteKirchenganzabzubrechen,und neue
wiederaufzubauensind,sollsolchesUns,wieRechtens,vorhergemel¬
detwerden.

§.s02.
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§. 902. Da auchnachjetzigerVerfassungundEinrichtungder
Land-Güter,der, in vorigendreyßigjahrigenundandernKriegs-Zei-
ten entstandeneBegrif vonwüstenundverwüstetenHufen, gänzlich
aufgehöret,hingegennunmehroeinjederGuts-Besitzeralle,vor tn»i>
dertJahren etwawüstgeheisscneHufen,entwederselbstimGebrauch
undGenuß,oderum Pacht und sonstausgethanhat; So sollenhin-
sühro,zuAbfchneidungunendlicherProcessen,vonallenHufen, die
vorhinundbis jetztwüstegewesenund geheißen,oderniedergelcget
worden,denPredigernundKirchen-Bedienten,nebstdemMiß-Korn,
auchEyer und Würste, jedochbeydeletztereErlegnissenur an den
Orten, wo sieerweißlichseitdemJahr 17.01.hergebrachtsind,gege¬
benwerden. Das Opfer-Geld habendiePredigervondenLeuten,
die würklichin den Gütern wohnhaftsind,hergebrachtermaßenzu
genießen.

§. 50?. Wie sichaberdiesesnur fürdieZukunft,undnachAb-
lauf des erstenJahrs nachdemSchluß gegenwärtigenVergleichs,
verstehet;Also habendiePrediger und Kirchen-Bedientehieraus
aufs vergangene,außerdemgenossenen,nichtszufordern.

§. 504. Nichtwenigersollen,demHerkommenjedesOrts ge-
maß, sowohlbeyFürstlichenals AdelichenPatronat-Pfarren, von
den so genanntenwüstenund gelegten,zumFürstlichemAmte oder
zumAdelichenHof gezogenenHufen,als welchedreyGattungen,in
Ansehungder Kirchen-undPrediger-Gebühren,von nun an und
künftigeinerlei)BegrifsundRechtsseynsollen,dieFuhrenzurRepa-
ratur derKirchen,Wedmen, Küstereyen,und übrigenKirchen»Ge-
bäuden,dannauchzumHolenderPredigerzuVacanz-Zeiten,nicht
wenigerzumDienst desGeläuts beyReichs-undLandes-Trauer
Fallen, geleistetundbeyträgigmit abgehaltenwerden.,

$. 505. Wie dennauchder,von wüstenodergelegtenHufen,
derPfarre undderenDienern erweißlichzuständigeZehende,nebst
allendaraufhaftendenRentenundPächten,jedesmahlgebührendent-
richtetund abgestattetwerdensoll.

§. sc>6.Wenn ein oder andererkÄronus denKirchen- und
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Pfarr-Aecker, oder sonstein Land-Begüterter, zuHebung derCom-
munion, gegenandern Acker/ jedochohne allenSchaden der Kirche
und der Pfarre, vertauschenwollte; So sollflach vorgängiger, von
HeydenPartheyen auszukittenderCommissarischerUntersuchung,und
erstattetemBericht, mithinnachBefinden der Umstünde,UnserLan-
des-Fürstlicher Consens darüber nicht versagetwerden.

§. 507. Außer diesem,wasvorhin gnädigstbewilliget,undFürst-
lid) versprochenist, bleibt überhaupt dieDifpofition der revidirten
Kirchen-Ordnung Tit. von Unterhaltung mit» Schutz der Pa¬
stor», §. VOann auch der Herrschaft :c. fol. 276.b, ein-für alle,
mahl zum Grunde geleget.

§. so8. Wir lassenauchhiemit aus Landes-FürstlicherMacht
und Gnade, sowohl denenvon der Ritterschaft, als allen und jeden
vom Stande,auf dem Landeund in denStädten, frey, sichderPri-
vat-Communion an Sonntagen, vor oder nach der Predigt, auch
in der Wochen an Werk-Tagen, in der Kirchenzugebrauchen,auch
die Copulationes und Kind-Taufen in denHäusern anzustellen,nicht
minder ihre Leichendes Abends in der Stille, nach Maaßgebung
Unsrer publicirtcn Trauer-Ordnung vom i2ten September 1749.
und gegenErlegung der hergebrachtenKirchen-Prediger-und Schul-
Gebühren, beysetzenzu lassen,ohne darüber irgendwoSpecial-Difpen-
fation suchen zu dürfen.

§.509. Wegen der pioclamarionen derer, die sichvereheligen
wollen, bleibtes, der Regul nach, bey der revidittcnKirchen-Ord.
nung. Jedoch sollendieDilpenfationes, nachBefinden derUmstän¬
de, weder erschweret,nochversaget,und höchstensmit Sechs Rthlr.
ausgeloset werden.

§. slo. Was sonstnoch in Kirchen-undPfarr-Sachen zuan-
dem, zuverbeßern,oder zu erläutern, das bleibt den künftigenLand-
Tagen, und der, zur Hinkunft obverglichenermaßenausgesetzten
Nachsichtund Verbesserungder Kirchen-Consistorial-undSuperin¬
tendenten-Ordnung, hiemitvorbehalten.

Vier



Vier undZwanzigsterArtlcul.
Von dmbisherigenForderungenund

Gegen-Forderungen.
§.s i r. Dem, von Uns so wohl/ als von UnsererRitter-und

LandschaftabgezieltenZweck der bald möglichstenBeförderung und
Herstellungeiner vollkommenenRuhe und BefriedigungdesVater-
landes, haben Wir nichts gemäßer und vorträglichergehalten, als
daß alle, Uns und UnsermHause an dieRitter-und Landschaft,oder
an dieRitterschaftalleine, oder an den Land-KastenzustehendeFor¬
derungen, aus vorigem oder diesemSectio, oder auch von voriger
Regierunginsbesondere,so wohl in Ansehungder srepwilligenSteu-
ren, als derkeverlal-Schulden, der jährlichenLandes-Lomnbucio-
nen, Reichs-Crayß-und Prinzeßinn-Steuren, oder woher dieselben
irgend rühren, an einem, und dennalle von Ritter - und Landschaft
zusammen,oder von derRitterschaftalleine,von vorigenRegierungen
her gemachteSchadens-und andere Geld-Forderungen an Unser
Haus, am andern Thcil, gegeneinanderaufgehoben,abgcthan, und
vernichtigetwerden. Wie Wir dennsolcheForderungenund Gegen-
Forderungen hiemitgänzlichgegen einander aufheben,abthun, und
zernichten.

F. 512. Jedoch bleiben Unsrer Ritter-und Landschaft wegen der
Schäden, sosiedurch dieNußischeExadioncn, ungleichendurchdie
Durch-Märsche, und denAufenthalt der Schwedischenund Däni-
schenTruppen erlitten, und an Unsersin Gott ruhendenHerrn Bru¬
ders, wayland HerzogenCarl L.edpolds ?,uMecklenburgLiebden
Descendenten,wie auch an die auswärtige Mächte, Rußland, Schwe-
den,Dännemark, und andereauswärtigeStaaten zufordernhaben,
und gegendieselbeauszuführenund zu erhalten vermögten,alleBe¬
fugnissevorbehalten.

§. siz. Und gleichwieWir auch ratione praeteriti,wegen der,
aus Unseren hypothecirtcn Aemtern, für UnsereRitterschaft nach
Hannover gegangenenContribution im Haupt Mind^eben#Modo,'
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zuVerzinsungeinesvon derselbendaselbstangeliehenenCapitale nach
Abtrags der ?2ooo Rthlr. wegen DerSchwarzburgischenTruppen,
nichts fordern wollen, sondern darüber UnsereRechte an dieRitter-
schast,an Stat des, aus UnfernDomainen und Städten geforder-
ten Beytrags zu den Neceffarien der Jahre UnsererRegierung, da
keineLonn-ibution verkündigetworden, völligabgetreten,und über¬
tragen haben; So verbindetsichhingegenratione futuri UnsereRit¬
terschaft,durchbaareBezahlung des, vonChnr -HannoverscherRcnt-
Cammer angeliehenenCapitals, samt denZinsen,den dafür verschrie-
denen Land-Kasten, mithin die Contribution in sothanen Unfern
Aemtern, so wohl nach dem Hufen-als nach dem Neben - Modo,
längstens Trinitatis 1756, mithin ohne Abbruch der Uns für dieses
i7ttst* Jahr auf den Herbst zustehendenContribution aus gedachten
Hypotheck-Aemtern, wieder frei) zu machen.

§.514. Geschähediesesaber,durchVersäumung oderVerschul-
dung der Ritter- und Landschaft,nicht; So ziehenWir die ganze
Contributions- Stimme, welche Uns aus den hypothecirten 9lcin¬
tern, im Haupt- und Neben-Modo zurückbleibe»mögte, an dem,
für Uns und die Städte bewilligtenQuanto ad Neceflaria,jährlichso
lange ab/ bis UnfteRitterschaft ihr Versprechenerfüllet.

FünfundZwanzigsterArtlcul.
Von derEigenschaftundKraft

diesesVergleichs.
tz. sis. In und mit diesem,aus Fünf und Zwanzig Articttln

und derenBelllagen, vom Nummer I. bis IX. inclusive, nebst dem
Signo O bestehenden Vergleich, gönnen und geben Wir allen und je-
denMißhelligkeiten,welchebei)Gelegenheitder hiebevorigenIrrungen,
Processen,Appellationen,und anderer Weiterungen sicherhobenund
fortgesetzthaben, einegänzlicheAmnestieundVergessenheit.

§. 516. Es werden demnach hiemit und Kraft dieses, alle bishe-
lige, zwischenUns unddemLorpsUnfrer Ritter-und Landschaftinsge-

samt,
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samt, odermit jedemLand-Stand besondersobgeschwebeteProcesse,
^ppellariones, Rechtshängigkeiten,und was mit solchemallemder-
knüpfetist,hiemitgetödtet,abgethan,und aufgehoben,derGestalt,daß
dergleichenvon keinerSeite sürohinangezogen,eingewendet,odervor-
gerücketwerdensollen.

§.517. leseAmnestieundVergessenheitsollsich,wie ftberdie
Ritter-und Landschaftsamt und sonders,soauchüber dieLandes-Be-
diente,Syndicos, undConfulenten,derGestalt erstrecken,daß keinem,
we? der auchsei),aus den hiebevorigenMißhellig-undStreitigkeiten,
einigesMißvergnügenoderNachtheilerwecketwerden,hingegendurch
diesenVergleich,MischenUns und UnsrergetreuenRitter-und Land-
schaft,eingnädigstesund unterthänigstesVertrauen, hiemitsür ewig
versichertund vestgestelletseynsoll.

§.518. Indem auch dieserVergleich von demUmfangist, daß
er die,nichtnur zurZeit des, im Jahr >701. errichtetenVergleichs,
mit bestätigteunDertheilteRefolutiones derGravaminum, sondern
auch die, während derMißHelligkeiten,ergangeneRecht-und Landes-
Verfassungsmäßige,Kraft diesesnichtanders verglichene,allerhöchste
Kayserlicheund Vicariats-Conclufa in sichbegreifet;So ist, um al¬
len Zweifeln,Jrrsalen, Mißdeutungen,und Ausnahmenvorzubauen,
die, aus so mancherlei),der Zeit und andrer Umständewegen, sehr
verschiedentlichentstandenenLandes-Gesetzen,Erkanntnissen,Refolutio-
nen,und wie das Nahmen haben mag, künftighinvon neuemerwach-
senkönnten,hiemitwohlbedächtlichverabredetund unumstößlichvest.
gesetzet,daßmit Wiederholung und in Voraussetzung dessen,was
Eingangs diesesVergleichs§. z und 4. versichertworden, von nun
an dieserVergleichmit seinenBeylagen,als ein Landes.Grundgesetz-
UcherErb-Vertrag, in und ausserGerichtangesehen,und darnachle-
diglichgesprochenwerden,der Vergleichvom xöjulii 1701. aber hie¬
mit zumUeberflußfür ewigeZeiten, aufgehoben,und abgethanseyn
soll.

§. 519. Jedoch aber solleninsonderheitdie, zwischenUnseren
Vorfahrenan derRegierungsowohl,alsvonUns,währendUnsrer

M m % Regie»
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Regierung/mitUnfrei erb-unterthänigenundResidenzstadt Rostock
getroffeneErb-VerträgeundLonvention, 1elpeLtivevom 21Septem¬
ber 157z. vom legtenFebruar. 1584. und vom 26April auch 16Au-
gufl 1748. zur steten und unwiderruflichen Gelebung und Vcsthal«
tung, hiemitabereinstbündigstbestätiget,und mit allenihrenbesonde-
renPrivilegiisundRechtenbekräftiget,und solchenVerträgen, Privi-
legtenund Rechten, soweit in diesemVergleich, zwischenRitter-und
Landschaftan einem, und der Stadt Rostockam andern Theil, sich
nichtanders wohin ausdrücklichverglichenworden, wohin aber das-
jenige,so obenin dem2tenArticul von denReichs-Crayß-und Prin-
zeßinn-Steuren vorkommt, nicht zu ziehenist, als welchevon Uns,
nach der Convention de Anno 1748» übertragen werden, hiedurch
überall nichtsabgebrochenseyn.

§. 520. Es soll demnach dieser Vergleich so fort nach der Voll-
ziehungin Druck gehen, und Wir wollen selbigenUnserengesamten
Collegiis undLandes-Gerichten,zur unabweichlichenBeobachtung in
allenVerfügungen, Befehlen,Urtheilen,undBescheiden,für stets vor-
schreiben.

, §. s2i. Ergebensichaber, wiederVerniuthen, aus diesemVer-
gleichkünftigZweifelund Mißverstände; So wollenWir solche,aus
gebührendeVorstellung desEngern-Ausschusses,oder allen Falls auf
Land-Tägen, nachRecht und Billigkeit,zurZufriedenheitUnsrerge-
treuenRitter-undLandschaft,abthnn,und wie solchesgeschehen,sofort
durchdenDruck, zujedermanns Wissenschastund Nachachiung, be--
kannt machen.

§. 522. Es wird auchhiemitGrundsätzlichverglichenund vestge-
stellet,daß hinsürovonUnsrergetreuenRitter-und Landschaft,dasje-
nige,was in denlleverfaleti, und in diesemVergleich,keineswegesei-
gentlichausgedruckt,zugesaget,und verglichen,auchsonstin beschrie-
denenallgemeinenRechten, nachMaaßgebung der, Eingangs dieses
Vergleichs §. z und 4. vestqefetzienund anerkanntenLandes-Grund«
Gesetzennichtmit klarenWorten enthaltentst/noch in einemgegrün¬
detenund erweißlichenHerkommenberuhet/ für ein Gravamen nicht

ange-
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Angegeben,noch von Uns und Unfern Nachkommendafür erkannt
werdensoll.

§. 52?. Funden sichaber,überVermuthen, einigeVeschwerun,
gen undKlagen,dieermeldetermaßen,ihrevölligeErledigungundAd-
helfungnichterreichenmögten; So bleibenderRitter-undLandschaft,
die Landes-und Reichs-^onüicucivns-mäßigeWege Rechtens, ftey
und offen.

§. s24. Wir entsagendiesemnachfür Uns, UnsereFürstliche
Erben undNachkommencmderRegierung, hiemitkräftigst,allenund
jeden,gegenDiesenVergleichnur erdenklichenoder erdachtenAusre-
den und Einwendungen,wie die Nahmen haben mögen: Znsonder-
heit aber demEinwand einerBeschädigungundVerletzung,der Aus-
fluchtdieSache fcpkeinesVergleichs fähig,und hättenWir darüber,
als überGerechtsameUnsereFürstlichenHanfes nichthandelnkönnen,
oder es sei)anders beschriebenals verglichen,nichtwenigerderSchutz-
Rede vom verändertenStand derSachen, von Uebereilung,von Ue-
berredung,derWiederzurücksetzungin vorigenStand, und zuUnferm
Vortheih hingegenzumNachtheilderRitter -und Landschafterrichte-
ter, oder künftigzu errichtenderRcicfr&Conftitutionenund Reichs-
Schlüsse, insonderheitder gemeinenRechts-Regul, welcheeineallge-
meineVerzicht für unkräftigerklaret, wenn keinebesondereRechts-
Entsagungvorhergegangen,inderbündigstenundzuverlaßigstenForm
Rechtens, mit demreisestenVorbedacht und bestemWillen, der Ge¬
stalt/daß alles was hierwiedergefchicht,odergeschehenkann, jetztals
dann, und dann als jetzt,kraftloß, todt, ab, und nichtigfeynsoll.

§. 525. GestaltWir diesesalles hiemunochmahlsfürUns, und
Unftre FürstlicheErben und nachkommendeRegierendeHerzogenzu
Mecklenburg,beyFürstlichenEhren, Würden, wahrenWorten und
Glauben, stet,vest,und unverbrüchlichzusagenund versichern,mithin
wederSelbst, nochdurchdieUnsrigedawiderhandeln, nochweniger,

daß sonstjemandandersdagegenetwas unternehme,auf einigeWeise
verhängen,gestatten,odergeschehenlassenwollen.

§. 526. Es verstehetsichhiebeyvon selbst,daß nichtnur aufal-

ten Concrsvemions-Fall, so bald derselbeangezeigttund bescheiniget
Mm 3 ist,
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ist,MandataPcenaliafineGlaufula,durchDiehöchsteReichs-Gerichte
erkanntwerdenund ergehenkönnenundmögen,sondernauchUnsere
Ritter-undLandschaft,imFall solchenMandatisdieFolge nichtgelei¬
stetwürde,adMandatumCaeläreum,vomCrayse,oderwervonden
Reichs-Ständen hiezuallergnädigstmögtebeliebetwerden,diekräf¬
tigsteHandhabungbei)diesemVergleichzugewartenhabe.

§. 527. DahingegenauchUnsbilligunbenommenbleibt,gegen
oUcContraventiones, litis in Rcichs-und Landes-GesetzmäßigerOrd¬
nungbei)diesemVergleichSelbst zuhandhaben,undUnszudem,Uns
darauszustehendenklarenRecht,Selbst zuverhelfen.

tz.s28. UndWieWir übrigensvondiesem,mitUnsererRitter-
undLandschaftvollzogenemVergleich,dieAnzeigebepKayfcrltcbet
Majestät sordersamst,mittelstdesselbenBeylegung,thunwollen; Al-
sobleibetUnssowohlals Ritter-undLandschaftunbenommen,dieal-
lerhöchsteZxayserlicheGonfirmationübergegenwärtigenVergleich
zusuchenundauszubringen.

§. 129. AllesgetreuliehundohneGefährde.
§.530. UrkundlichhabenWir, zuVersicherungundVesthal«

tungdiesesVergleichs,ihnfürUnsSelbst eigenhändigunterschrieben,
auchdaßer zugleichemEndefür künftigeSuccesfions-gälle,vonUn-
sersvielgeliebtenSohns undErb-PrinzensFriedrichsLiebden,dann
auchvonUnsereauchvielgeliebtenSohns PrinzL.udcrviIs Liebden
eigenhändigunterschrieben,geschehenlassen,und mitUnfernFürstli-
chenZusiegelnbestärket. So geschehenundgegebenin UnsrerErb-
unterthänigenundResidenz-Stfldt2\o|?orF, denizten April, im
Jahr Ein TausendSieben Wundereund Fünf und Fünfzig.

ChristianLudcwig.
H. J. ???.

(L.S.)
Zrtcderlch.
H. z.M.

5.)

Ludcwig.
H*z>5)?.
(L.S.)

Wir
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'it L»nd-Rl!the,Land-Marschälle,und übrigevoll' Ritter-und LandschaftderHerzogthümerMecklenburg,gere-

denundgelobenhiemit,füruns undunsereErbenundNachfolgeriu
unfernAemtern: Als der DurchlauchtigsteFürst undHerr, Herr
Christian L.ndcrvig, HerzogzuMecklenburg,Fürst zu Wenden,
SchwerinundRatzeburg,auchGraf zuSchwerin,derLandeRostock
undStargard Herr:c. unsergnadigsterLandes-FürstundHerr, auf
dem bisherigenallgemeinenLonvocarions-TageallhierzuRostock,
überdenvorstehenden,in Fünf und Zwanzig Arriculn, undFünf
-Hnndcrcnnd DrcyziZ§§. befassetenVergleichmitUnsgehandelt,
uns denselbenvorbeschriebenermaßenzugestanden,undwirihndarauf,
in allenseinenPuncten und Clausula, seinerganzenvorstehenden
Schrift undFassungnach,abgehandelt,bewilliget,undangenommen
haben,daßWir demnachsothanenVergleich,als einenLandes-Grund-
GesetzlichenErb-Vertragfürverbindlichundkräftighalten,demselben
unsrerSeirs aufsgenauestenachkommenundGenügeleisten,undmit
denenjenigen,welcheihmentgegenzuleben,oderihn als einengemei-
nenundall-verbindlichenLandes-Vergleichnichtzuerkennen,sichbey-
gehenlassenwollten,niegemeineSache machen,sondernmit^jhro
Herzog!.Dnrcbl.unsermgnädigstenFürstenundHerrn,in-undaußer
Gericht,diesenallgemeinenLandes-Vergleich,als einPragmalisches
Landes-FundamentalGesetzanerkennen,behaupten,befolgen,under-
füllenwollen. Gestaltwir solchesalles hiemitwohlbedächtlichver-
sprechen,unddaheronichtnur allenbißherigen,wegenhiebevoriger
StreitigkeitenundIrrungen mit unsersgnädigstenLandes-Fürsten
undHerrn, Herzogl.Durcbl. obgewaltetenProcessenundLlppclla-
lionen,beydenhöchstenReichs-Gerichten,bündigstentsagen,sondern
auchallerunswiederdiesenVergleichzuSkaten kommendenEinre-
denundAusflüchte,wiedieNahmenhabenmögen,insonderheitdem
EinwandderUebereilung,nichtgenommenengenügsamenBedachts,
derFurcht,derUeberredung,desJrthums, nichtgehabtergenügsamer
Freiheit,einernichtso,sondernandersgetroffenenAbrede:c.undbe-
sondersderRegul: daßeineallgemeineVcrzicht,ohneVorhergchung
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«inerbesondern,unverbindlichsey,uns hiemitseyerlichstund bündigst
begebenundverzeihen. Zu dessenallenmehrererBeglaubigungund
Versicherungwir diesesExemplardesVergleichsvomheutigenDato,
sammtgegenwärtigenunsermAnnehmungs-undErfüllungs-Gelöbniß,
eigenhändigunterschrieben/undsowohlmitdemallgemeinenLandes-
Siegel, als mitUnfernangebohrnenund gewöhnlichenPettschaften
bestärkethaben. So geschehenzuRostockden igtenApril.175-5-«

^Landes/Lanoes->
^Siegel./

kudewigAchatzHahn,Land-Rath
des HerzogtbumsMecklenb.

Güstrow,aufDieckhof.
(L. S.)

Vollrath LevinMoltzahn,Land-
Rath desHerzogthumsMeck¬
lenburg-Güstrowund L.M.
ErblichaufGrubenhagen.

(L.S.)
Hans HinrichvonBlücher,Land«

Rath desHerzogthumsMeck-
lenb.Schwerin,aufSchim.

(1^.8.)
MagnusFridrichBanner, Land-

Rath desHerzogthumsMeck-
lcnb.Schwerin, auf Bülow
undkleinenGornau.

(L.S.)

JoachimLudolphvon Bassevitz,
Land-Rath desHerzogthums
Meckl.Güstrow,aufLütkeburg.

(L.S.)
CordtvonHobe,Land-Rathdes

HerzogthumsSchwerin, auf
Berenshagen.

(L. S.)
Carl Leopoldvon Halberstadt,

Land-Rathdes Herzogthums
Schwerin,aufGottesgabe.

(L. S.)
AugustBartold de Lüßow,Erb-

Land-MarschallMeckl.Cray-
ses,aufEickhof.

(I.. S.)

ErnstLudwigvonGenzkow,alsVice-Land-MarschalldesStargar-
tischenCrayses, aufDevitz.

(L. S.)
Helmuth



Helmut!)Graf vonPlcssen,aufJvenackundCambs. (I..
AndreasGottliedFrelcherrvonBernstorf,aufDrey Lützow. -
BernhardMattiasGraf vonBassevitz,aufDalvitz:c.Erbherr. -
BurchardHartwigvonPlessen,aufMüsselmow. -
JasperFriederichBaron vonMerheim/ErbherraufGnemer

undWocrent. -
Johann WilhelmvonPressentin,zuPrestin. -
Dttlof Hans vonBassevitzaufNeuhof,Bihbuh,Wendorf.. »
GottfriedAugustFreyherrvonLützow,aufHoldorfundCarow. -
Jafpar vonOerzen,aufRoggow,Gerdeshagcn!c. -
Gerd Carl vonDcßien,aufWamkow. -
PhilipCunoChristianvonBassevitz.aufWoltow. -
Hans HinrichLevezow,aufSchwissel. -
FriderichvonGrabow,aufSuckvitz. -
FriederichLudewigÄZieregg,aufSubzienundCronscamp. -
AndreasFriederichvonZepclin,aufWorenstorf. -
DiederichMagnusvonGirier,aufFienstorf. -
ChristopherFriedrichVieregg,aufCobrow. -
JoachimWerner vonOerzen,aufL.Nienhagen. -
FranzHinrichvonderKettenburg,aufMatjendorf. -
EngelkclePlessen,aufWoostcn. -
CarlLudewigvonWeregg,vonGremlin. .
GeorgThomas vonGüb?/aufBreefen. -
EberhardFriederichEhrenreichMoltte,aufWahlkendorf. -
Lüd-keCunoWulfrath vonBasievitz,aufDuckwitz. -
Carl BalzervonGenzkow,auf Poggelow.

'
,

ChristianNiclasSchröder,aufGroßenNienhagen. -
FriederichChristowvonBibow aufBlengow. -
ErnstFriedrichvonEngel,aufGroßenNieköhrundDrüsevitz -
JoachimBernd vonEngel,aufGubkow. -
BogislavHelmuthvonMolzahn,auf Wolde wegenCasdorf

undZwindorf:c. -
ErnstHeinrichBaron vonWendlmuscn,aufGroßenRidsenow.-
LeopoldGraf vonSchmettow,aufStück. -

Neunzehntes ^uch. N n E
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ErnstWernher vonRaven,aufNossentin. (L.S.
FriederichCasimirSiegfriedvonMoltke,aufSamau. - -
Johann LevinvonLevezow,aufKlenz. . -
CarlFriedrichvonDrieberg, aufSprenz. - -
HarkwichHinrichvonDrieberg,aufGrambzow. - -
RudolphFriederichvonDrieberg,aufGottmannsforde. -- -
Claus HinrichvonDrieberg, auf Dolqen. - ,
BerentWigant vonPressentin,aufWeitendorf. - -
Bernd clePressentin,zuDaschow. , -
GustavFriderichciePrejienttn,zuJessendorf. - -
JoachimGodtfriedvonBajsewltz,aufHohenLuckow. - -
GeorgLudewigvonOerzen,aufKittendorf,Lubberstorfund

Clausdorf. - -
LudwigAugustMoltke,auf Wotrum. - -
Georg UlrichvonBülow, aufCritzow. .
Cord Hans vonBülow, aufPrützenundSchöncnwolde. - -
Johann DieterichvonderOsten,aufCaarstorf. - -
JoachimDietrichvonKampz,anfKoppelow. - -
ChristianDiederichvonOldenburg,aufFederow. - -
ElerdChristophvonOldenburg,aufGlave. - -
FranzJochimSchack, aufMaslow. - -
Claus DetlofvonOerz,aufGorow. - -
TheodofiusLevezow,auf Teschow. -
Hans AdolphvonLepel,auf Dobbm. .
GustavAdolphvonMolzahn,aufTeschow. - ;
AugustvonMolzahn,aufKötel. * .
ErnstLudewigvonBlücher,aufSuckvtp.
HenningOtto vonBelow,aufDeven. -
CunoJoachimvonderLühe,aufBolland. - ;
JoachimDieterichLevetzow,aufGrabow.
JochimFriedrichvonKmith,aufLudorf. - .
MicolausHinrichvonBelow, aufWenthof. - .
Jacob AscanHöfisch,aufPoifchendorf.
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Johann Jacob Lange,aufWestenbrügge. (I..8.)
ConradJustusSchöpfer,aufSelpin. , -
Otto FriedrichvonBmun, aufFreudenberg. - -
ChristopherLeopoldHartwigvonMessen,aufRadum. - -
UlrichHartwigvonBlüchcr,aufWietow. * -
AndreasDavid Röpert, aufGrabow. - -
GerdHinrichLevezow,aufClaber. - -
GerdCarl Graf vonSala, aufBellinundZehna,cum?erri-

nenriis. ->*
CafperNicolasvonSchuckmann,aufMöllncum?errinenriis.- ,
Hans FriederichvonSchack, aufgroßenRaden cum?eni-

nenriis. » >
FriedrichWilhelmErnstvonHopfgarten,"aufGuffefel. * *
WilhelmDiterichvonBülow, auf ScharfstorfundLutter-

storf,cum?ertinenrüs. » *
JoachimDieterichLevetzow,aufLclkendorf. * *
HinrichGottfriedvonWendland,aufTressow. * -
Johann GeorgGottfriedvonderJahn, aufNeefe. , »
FriedrichLudwigvonDitten, aufWerleundDambeck. * *
FriedrichWilhelmvonKoplow,aufMöllenbeck,Repfinund

Siggelkow. • «
HenningChristianvonBülow, aufCummin. - -
GeorgChristophvonFabrice,aufHarkenfeeundRoggendorf,

wieauchinVollmachtmeinesBruders Just Louisvon
Fabrice,aufDutzow. , -

Johann FriedrichvonSchuckmann,zuCargowundSchwa->
storf. . «

ChristophAlbrechtvonKampz,zuDratow,kleinenundgroßen
Plasten. > »

HenrichvonPleß, aufHcrzberg. . -
BerndJochimvonBlücher,aufGorschendorf. * -
BernhardChristophvonScheelen,aufZülowundLevzvw. - *
JohannMaxvonKurzrock,aufBanzinundHast. - -

N n 2 Georg
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Georg Friedrich von Bergholz, auf Großen Welzin. (L.S.)
Johann Christian Ludewig,auf KleinenRensow. - -
Friedrich Wilhelm Grafvon EickstedtPeterswald, aufPritzier

undQnafel. - -
Ulrichvon Strahlendorf, aufKech. - -
AugustFriedrichvon Strahlendorf, aufGamehl und Tatow. - -
Emst Friedrich von Sperling, aufGömtow. -- -
Joachim Otto Gottfried Wackerbarth, auf Kassow. - -
Christian Friedrich von Plessen, aufGrambow. - -
Carl Ludwig von Seitz, aufBelow. . -
Christian Siegfried von Bassewitz,aufGneven. - .
Wilhelm Ludwig Hartwig von Both, auf Schwansee und

* Dühnkendorf. - -
Helmuth von Pederstorf, aufFinken und Brockhusen. - -
Christian Carl von Both, aufRohlstorf. - -
Barthold Jochim von Pcnz, aufBesendorf. - -
Dethlof Friedrich von Bülow, aufTeßin, imAmte Wittenburg. - -
Hartwig Friedrich von derLühe,aufMechelstorfund Nien-Garz. - -
Johann Jacob von Müller, aufGroßen Rcnzow. - -
Christoph Felixvon Tornow, aufFredricbstorf und Claustorf. - -
Georg Christian Balk, aufMühlenbcck und Schoßin. - -
Carl Ludewig.vonStorch, auf Hoppenrade undKleinen Gra¬

bow. , -
Johann LudwigEldcrhorst. aufNadcpohl und Weßiii. - .
Georg Wilhelm Frey-und Edler Herr von Lützow,aufGolde-

bow undMarfow. , ^
Aitton Friedrich von Lützow,auf Großen Salitz. - -
Henning Adam von Bassewitz,aufCowal;. - -
Christian Diederich von Degingk, aufZaschendorf. - -
Carl Diedrich von Lowzow,aufRenfow. - -
Georg Gustav Baron von Wrangel, auf Netzeband. - ,
f'hilip Cay von derKettenburg, aufWustrow und Tützen. - -

riedrichvonHahn, aufBasedow. - -
Carl



Carl Friedrich von Molzahn, aufTützpatz. (L.s.)
Claus Christoffervon Pastow, aufGrambow. - -

Hans Christopher von Rieben, aufWeisin. - -

Martin Mendt, aufVicheln. - -

Siegfried Ernst vonAhlefeld,aufSteinhausen. - -

Christian Friedrich von Zepelin, auf Appelhagen. - -

Gustav Ernst von Welzin, aufKleinen und Großen Tiessen. - -

Christian Ludewigvon Welzin, aufSammit. - -

Christian LudewigReimar cieRohr, aufSpcck. - -

Otto Ludewig»Ribbeck, aufBöck. * -

ChristofFriedrich cleGerskow, auf Dambeck. - -

Christian Mesmann, aufPiverstorf. - -

Caspar Bernhard Richter, aufAve. - -

Conrad Christian von Zielen, aufZahren. - -
S.H.verwittwete FrcyfrauPutlitz, gebohrneBibow, in ge-

richtlicherVormundschaft wegen meiner Kinder, auf
Möllenstorf. - -

Franz Heinrich von Holstein, auf Großen Luckow. - -

Peter leFort, aufMöllenhagen und Marin. - -

Ernst Friedrich vonGusmann, auf Kölzow. - -

Johann Peter Lemke,auf Cloddram. - -

Georg Hinrich von Lehsten,auf Wardow. - -

Curt Christoffervon Schack, aufLübfe. - -

Christian Friedrich von Vieregk, aufWatmanshagen. - -

Johann Joachim von Walter, aufLüssow. - -
Eleonora Margaretha gebohrneSuderowen, Witwe Bussen,

in Vormundschaft meiner beydenSöhne, Otto Hinrich
Gust Christian und Ernst Dietrich die Bussen, auf W<-
selin. « -

HartwigJoachim von Sperling, aufNecheln. - -

Johann Hinrich Friedrich von Plönnies, aufPenzien. - -

Nicvlaus Christian von Ehrenstein,aufGroßen Gornow. - -

Adam ChristofferLangermann, aufSülten. - -
N n z Frie-
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Friedrich Wilhelm Boye, aufZurow und SÄimackentin. (L. S.)
Christian Friedrich vonKlinggräf, aufChemnitzund Pinnow. - -
Georg Caspar von Boye,aufKörchow Gerstorfund Buddelkow. - -
Christoph Heinrich Bcrner Dr. als gerichtlichbestellterLitis

Curator. , f
O Des Herrn von Hagen aufGroßen Stielen, und
») Des MoylandHerrn Majors von Bülow nachgela»e-

nerKinder und Erben, aufSchmackentin. - -
Jobst Hinrich von Bülow, aufWoferin,und inVollmacht des

Cornets. - ,
Hans Friedrich Lotharius Augustvon Bülow, aufBorkow. - «
Joachim UlrichMüller, auf Mustin. - -
Claus Otto von Prcssmtin, aufStieten. - -
EgidiusBarthold von Lützow,aufWolzow. * -
Verwittwete von Ranzow, gebohrnc vonBodeck,aufBoddin. - .
B.H. von Hammerstein, aufNcuhof. - ,
Cordt Friedrich von Penz, aufGoldnitz und Volsrade. - -
Carl Leopoldvon Grävenitz, aufWaschow. - -
Wilhelm Boye, auf Tüschow. . -
Franz Hinrich von Blücher, aufGrieve. - .
GustavAdolph von Koß, aufVilz. - ,
Christian DethlosFriedrich von Lehsten,aufDölitz und Boddin. - -
Jacob Siegfried von Königsmark, aufTangrim. - -
Dietrich Hobe, auf Meitling. . .
Johann FriedrichMüller, auf Großen Siemen. - -
Dieterich Henrich von Crieger, aufKlein Nieköhr. - -
Gebhard LudewigFriedrich von Bredow, auf Bolze,Ruchow,

cum Pertinent. ? #
Bernhard Gottfried Boddicn, auf AltenCarin und Dannebort. . -
Claus LudwigHahn, aufRemplin. . >
Peter Adolph Heidmann, auf Knorrendorf. -- -
Daniel Jochim Philip Dahlmann, aufLöwih. - -
Bogiölav Friderich von Liebeherr,aufSteinhagen. * -
Johann Carl von Langen,aufBelitz,BollenstorfundNcukirchen. > -

Von
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VonwegengesummterStädte.

Valentin Johann Beselin, Conful Roftochienfis.
Jochim Christian Dehtlof, Bürgermeister derVorder-Stadt

Parchim. - -
Conrad Justus Schöpfte Burgermeister derVorder-Stadt

Güstrow. - -
Johann Albrecht Keller, Bürgermeister derVorder-Stadt

Neubrandenburg. - -
Thomas Spalding, Burgermeister der Vorder-Stadt

Güstrow. - -
Johann Joachim Stemwede, Burgermeister der Stadt

Schwerin. - - -

III.
Accesfions-Afte des Herzog!. Strelitzschen Hau-

ses zum Rostockschcn Vergleich vom 14J11L 1755.

03un& und zuwissenseyhiemit: Als zwischendem Durchlauchtig-
Ov sten Fürsten und Herrn / Herrn Chi iftian Ludewig, Herzogen
zuMecklenburg,Fürsten zuWenden, Schwerin und Ratzeburg, auch
Grafen zu Schwerin, d«r LandeRostock und Stargard Herrn :c. Zc.
an einem,und dem auchDurchlauchtigstenFürsten und Herrn, Herrn
Adolph Friederich, Herzogen zu Mecklenburg,, Fürsten zu Wenden,
Schwerin unvRatzeburg, auchGrafen zu Schwerin, der Lande Ro-
stockund Stargard Herrn :c. :c. am andern Theil, aus Veranlassung
der seit demHamburgischenVergleich vom stcn Marty 1701. in bey«
derseitsHerzoglichenHäusern vorgefundenen, beyderseitigaber unan-
genehm gefallenenStreitigkeiten, bis hieher mancherlei)Mißverstand-
nißobgeschwebt,unddann von beydenTheilen ein besonderesFreund-
Vetterliches Verlangen bezeugetworden,alleIrrungen inGüte, jedoch
gründlich,ju hebenund abzuthun, daß demnachdie zusolchemheilsa¬

me«
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men Endzweckzwischenbci;DcnHöfen gepflogeneHandlungen,zu nach-
folgenden wohl überlegten und unwiedmuflichen Vertrag gediehen:
Nemlich

Zum Ersten ist und bleibet der Hamburgische Vergleich
vom 8ten Mart. 1701. pure und fimpliciter nach seinemBuchstab,
ohne einigeReftriäion und Abänderung, ausserin dencnjenigenPunc-
ten, welche durch diesen Erläuterungs-Vertrag anders verabredet
und festgesetztsind, von HeydenSeiten anerkannt und zum Grunde
geleget.

Zum Andern entsagen und i-enunciiren Jhro Herzogl.
Durchl. zuMecklenburgStrelitz sürSich und Jhro Nachkommen im
Hause und an der Regierung, allen bisherigen Prätentionen auf eine
Communion oder (ins einCondominium in Ansehung der Herzoglich-
Mecklenburg-Schwerin-und GüstrowischenLandeundRegierung aufs
bündigsteund vollenkommenstezu ewigenZeiten.

Zum Dritten. Ein gleichesthun auch hiemit und Krafft
diesesJhro Herzogl. Durchl. zuMecklenburg-Schwerin und Güstrow
in Ansehung des Stargardischen Creyses in der bündigstenform, der-
gestalt, daß demHerzogl.Hause Strelitz nach Inhalt des Hamburg!»
sehenVergleichs Art. 2. und 5. die völlige Landes-Hoheit über den
Stargardischen Oiftri£l in ihrem gantzenUmfang, nichts ausbeschie-
den, nochmals versichertseynsoll.

Zlim
'vierten

werden der Ritter-und Landschafftaller dreyer
Creyse ihce^uraunivnis nachMaaßgebung des nur besagtenHambur-
gischenVergleichs, und des jüngstenEib-Vertrags vom r§tcnApril,
a. c. nochmals unabänderlich gelassenund versichert. Gestalt Jhro
Herzogl. Durchl. zuStrelitz sothanenErb-Vertrag pro prüfend, ra-
tione Dero Stargardischen Difh-idts, pro futuro abcr auch nlMgna-
tus und Succeffor aus dem in GOttes Händen stehenden̂ uceessions-
Fall, für verbindlicherkennen.

Zum Fünffren wird die Jhro Herzogl. Dnrchl. zuStrelitz
in dem §§. 8. des Hamburgischen Vergleichs vorbehaltene Beobach¬
tung dcxNolhdurffr des Stargardischen Dilhi&s auf gemeinsamen

Con-
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Conventcn und LMd-Tagen nochmals hiemit ftstgesetzetund ver«
sichert.

Zum Sechsten bleibt dieVeranstaltung der gemeinenCon-
venfen undLand Tage Jhro Herzog!.Durchl. zuSchwerin und Gü¬
strow allein. Jedoch soll,soviel insonderheitdieStargardische Rilter-
und Landschafftbetrifft, an Jhro Herzog!. Durchl. zuSttclitz 4 Wo-
ebenante terminum geschrieben,Ihnen dienomine Seienisfimi Sue-
rinenfis zu haltende Landtags-Propofition vollständig zur Nachricht
communiLiret, und von Deroselben darauf hinwiederumwenigstens
8 Tage ante terminum, die nomine Serm,. Strelizenfis qn Der»
Stargardl. Ritter - undLandschafftzustellendePiopofition vollständig
nachrichtlichzugesandtwerden.

Zum Siebenden geschichtdie Eröffnung und Haltung der
Propofitionen aufgemeinen Conventenimd Land-Tagen nomineSe-
renisfimi Suerinenfis allein. Es ist aber der Herzoglich Strelitzsche
Minifter oder Abgeordneter dabei) zugegen : Und wann die Piopofi'
rion Herzoglich- Schwerin - und GüstrowischerSeiten geschehen,auch
demSchwerin-oderGüstrowischenLandMarschali schriffllichzugestel-
let ist; So übergiebetderHerzoglich-StrelitzischeLommifiarius dem
Stargardischen Land-Marschall oder demjenigen, der dessenStelle
vertritt, die Herzoglich-Strelitzische Piopofition geschrieben, und
declaricet mit ausdrücklichen Worten dieses dabey: daß hierinnen
schrifftlichJhro Herzog!.Durchl. zu Strelitz besonderePropofition
ratione Dero Stargardischen vilii iÄ3 an Dero Stargardischen Rit¬

ter-und Landschafftenthalten sei).
Zum Ächten wcrven und wollenJhro Durclil. der Herzog

zuStrelitz vepurationes vonRltter'Und Landschaffcan dieHerzoglich-
Schwerin-und Güstrowische LandRathe und LandMarschalle nicht

gesinnen,sondernsolchevon Dero Stargardl. Diftt itl begehren. Je-»
doch sollen die von Ritter-und Landschafftaus den Herzogthümem
Schwerin und Güstrow ihre Ocputirte von Ritter - und Landschafft
unions-maßig dazu ordnen.

Zunr Vleiwten fein dieses auch abseilen der Land-Stande
des Stargardischen Creyses zu denenjenigenDeputationen geschehen,

Neunzehntes ^uch. O 0 welche
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welcheZhroDurchi.derHerzogzuSchwerinundGüstrowvonIhrer
Ritter-undLandschafftbegehren,oderunbegehrtvonNitter-undLand-
schafftabgeschicktwerden.

ZumZehendenbleibendieCurialien, derenSich Serenisfi-
musStrelitzenfis im Schreiben an gesamte Rirter-und Landschafft be-
dienen,diebißherigen,nemlichincuiruderSchwerin-undGüstrowi-
schenRitter-undLandschafftL.iebebesondereundDieselben.

ZumEtlffren wirddieInfinuationsolcherSchreibenallemahl
Stargardienfibus gethan. Es wird aber

ZUM Zrvölssren aus solchem Herzoglich-Strelitzischen Schrei-
denwederaufHoheits-undRegierunge-Gemeinschafftzwischenbeyden
HertzoglichenHäusern,nochauf einigeSubjeäionderSchwerin-oder
GüstrowischenRitter-undLandschaft'!an ScrenisfimumStrelitzenfem
gefolget.

Zinn Dreschenden geschichtder Land-Tags-Schlußvon
desHerzogszuSchwerinundGüstrowDurchl.verordnetenComniis-
fariisallein,jedochinBei)seindesHerzogl.Strelitzischen.undmitBe-
obachtungdessen,was obenbeyderLandtagö-Eröfnungundpropoli-
rion §§. 6. festgesetztworden.

Zum Vierzehenden bleibtinAnsehungderLande&Contri-
butionzuLegations-Guarnifons-Fortifications-^osteil,undCammer-
ZielerneinemjedenLandes-Herrndasjenige,was in seinemterritorio
aufgebrachtwird,privative. AuchsollendiePrintzeßinnen-Steuren
inbeydenHertzoglichenHausernvonbeyderseitigenAemternundLand-
Ständen, esgeschehedieAusstatung,inwelchemHausesiewolle,zu-
sammengebrachtunderlegetwerden.

Zum FunfzehendentragenSerenisfimusStrelitzenfisimmer
pro rata derHerrschafftStargard dieRei6)s-undCrayß-prXKanda,
auchCammer-Zieler,bringendesfallsaufDero KostenvonReichs-
undCreyseswegeneinenbesondernXiatriculs-Anschlagaus, undin-
demnifircn bis dahin Serenisfimum Suerinenfem praevia liquidationc
vomAnfangdesJahres 175-3.angerechnet,als demcermmoa quo,
undsofortanjährlichinpromterBezahlung.
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Zum Gechzehendenbleibenin derReichs-Belehnungs-Sa-
che,sovieldasHerzoglich-SchwerinscheHaußbetrifft,dievormaligen
und letztenLehn-BricfedieNonn undForm. In AnsehungdesHer-
tzoglich-StrelitzischenHauseswerdenanliegendebeyde5ormuW,als
für stetsverglichen,hiemitangenommen. In beyderHerzoglicher
HäuserLehn-Briefeaber wird so wohlderHamburgischeVergleich
vom8!eiiMarti1701,als dieserFürstlicheErläuterungs-Vertragpro
ballgelegt.

ZlttnSiebcnzehendenhat csinAnsehungdesHoff-GerichtS
bei) dem Hamburgischen Vergleich seinVerbleiben. Nur wollen Se-
renisfimus Suerineniis Sich / aus Ergebenheit und Freundschafft für
Lerenislimum Ltrelit^ensem des Gebrauchs Dero Nahmens und Sie¬
gelsin denExpeditionen,welcheinsStargardischegehen,hiemitbe»
gebenhnden.Es behältaberdagegenbeydenOecreturenund^igna»
turen derLoncepten, wie es darunter im Hoff-GerichtHerkommens,
seinungeändertesVerbleiben.

Zum Achtzehendcnbleibtes auchdes Confiftoriihalber
beydemHamburgischenVergleich. Es sollendiesemnachdieOoÄri-
naliaundceremonialiafiirdasConfiftoriumzuRostocknach,wievor,
gehören. IndessenwollenSerenisfimusSuerinenfisSerenisfimoStre-
litzenii, falls Sie ein besonderes Confiftorium zu blossen Juftitz-uni)
privat-Procefs-Scichcn etablircn wollen,darunter nichts in denWeg le¬
gen,nochirgenddei'AppellationdavonansHoff-Gerichthinderlichsepn.

ZttmZTlcunzehenden,bei)etwa anzuordenerVisitationde6
Hoff-GerichtsabseitenJhroHerzogl.Durchl.zuSchwerinundGü-
stxowschreibendieselbenanJhroHerzogl.Durchl.zuStrelitz,umra-
tione Dero Stargardischen viKriÄs, derHoff-Gerichts-Vllitation !N
caulis 8taigarciien5ibus durch ihren abzuordenden Lommillänum mit
deyzuwohnen.

ZumZrvanyigsienbleibt8eren!;iImo8trelitzen5i,nachdie-
femErläuterungs-Vergleichfrei),einenLand-RathinDeroStargar-
difthenCrayse,nachdemVorschlagdesHerzogthumsGüstrowund
desStargardischenDifh-iftszuerwählen,undzubestellen,welchem
Serenisfimus Suerinenfis alle jura eines Mecklenburg-Güstrowischen

Do 2 LWyz

_M|

,iP

Säp"/ M :

8MW

I



296 W o U§
LandRaths/nachfeinerAneiennetegönnen. Jedochistdiegewöhn-
licheformi.ildes LandRahts-Eydes,welchender eleäus aus dem
StargardischenanJhro Herzog!.Durch!.zuStrelitzzuschwörenhat,
das evencual-^uramencuman Jhro Herzog!.Durch!,zuSchwerin
und Güstrowauf dieFalleeinzuverleiben,und in Gegenwarteines
Herzoglich-Schwcrin-undGüstrowischenCommiflariidahinabzulei¬
sten, wanner

1) derältesteLandRathimHerzogthumGüstrow,oder
2) zufälligerweiseauf Conventen oderLandtagender ersteund

dirigirende,oderendlich
z) zumEngernAusschußerwähletwerdenwürde.

Die Beeydigunggcschichtallemalauf demLandtage,oderzuRostock
imEngernAusschuß.

Zum Ein und Zwanzigsten bleibtes wegender rucelaein
dem HerzoglichMecklenburgischenGesamt-Hause piofururo in regu-
la bei) der legirimaagnatorum; Jedoch soll Serenisfimx Mirovienfi,

solangeSie leben,dieFürstlicheVormund-undRe'gcntenschafftauf
alleinGOttesHändenstehendeFälle hiemitversichertseyn.

ZumZrvey undZrvanytgstcu wirdeingleichesfür dasHer-
tzoglich-Schwerin-undGüstrowilcheHaus in AnsehungderFürstli¬
chenFrauenGemalinnendesErb-PrintzenFriederichs,unddeöPrin-
tzenI^uclev^igsDurchl.Durchl.scstgesetzet.In welchenDreyenFäl¬
lenderFürst!.AgnateinenVormundschaffts-Rath,sowieinZukunfft
bei)dertulelaagnaticadieFürstlichenFrauenMüttereinensolchenim
Confeil zu Hoben berechtiget seyn sollen-. DK'Vormundschafften sol-
lenniemalssruÄuariae,jedochauchnichtdamnosaeseyn.

Zum Drey und Zwanyigstcn versichernJhro Herzog!.
Durch!. zuStrelitzfür Sich undIhre Nachkommen,daßes beyden
Verträgen undVerzichten,welcheauf das ceKamenmmWeyl.Her-
zogsAdolphsFriederichsvom ifetiOdlobr.165-4.undöefjenDispo-
firionesvonDero Fürst!.Nachkommenbeiderlei)Geschlechtsunterm
S4tenMay1669.ergangensind,undhiemitzumUberflußin derbesten
form wiederholet seyn sollen, sein Verbleiben, mithin der etwanige

AnspruchdeöHerzoglichenHausesStrelitzwcuicudasigerFürstlichen
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Psintzeßinnenauff derenWahlfähigkeitzurRegentschaffrd:'Ssoge,
nanntenClostersRühn, jetztundzuewigenZeitennichtstathaben,
sondernsothanesAmtRühnzuSerenissimiSuerinenfisundDeroHau¬
sesalleinigensreyenDispositionheimgelassenbleibensoll.

ZumVier undZwanzigsten wirdvonbcydenSeiten reci-
proquemencallenübrigenAn-undAnsprüchen,wiedieNahinenha-
benmögen,keinenausgenommen,hiemitauf diefcyerlichsteArtrenun-
ciirct,undallekünfftigeFreundschafftlicheLonespondencs,Flarmo-
nie undLommunicarionversprochen.

UrkundlichistdieserErlauterungs-Vertragzuewigerundvon
allenSeiten unwiederruflicherFesthaltungundNachlebung,nichtnur
vonbeydenregierendenHerreneigenhändigunterschriebenundunter-
siegelt,sondernes habenihnauchdesErb-PrintzenFriederichsund
desPrintzenLudewigsDurchl.Durch!, mit Ihren Subfcriptione«
und Siegeln auf dereinen,und derverwiktibtenFrau Herzoginzu
^irox^Durchl. als vonKayserl.MayestätbestätigtenVormünderin
dernachbenanntenFürstlichenPrintzenundPrintzcßinnenaufderan-
dernSeite wollbedächtlichmit Ihrer UnterschriftundBesiegelung
vollenzogen.So geschehenSchwerinundStrelitzdenktenJuliianno

ChristianL.udervigH. z.M. AdolphFriederichH. z.M.
(I« S.) (L. S.)

FriederichH.z.M. L.lidervigH.z.M. ElifabethaAlbertinaH.z.M»
(L.S.) (L.S.; g. H. Z.S. für Uns und in

Vormundschafft Unserer
PrintzenundPrintzcßinnen.
Carl Ludewig Friederich.
Ernfl GottlobAlbrecht.
Georg Auguft.
Chriftina Sophia Albertina.
Sophia Charlotta.
Lbdl.Lbdl.Lbdl.Lbdl.Lbdl.

(L.S.)
O 0 z



298 48 0

IV.
Agititions-Aclc des Hertzogl. Strclitzschen Hauses

zuinNostockscheuVergleich vom zo. 8ept. 1755.

Wir AdolphFriederichvonGOtteöGnadenHerzog
zuMecklenburg:c.

Urkunden hiemitfür Uns undunsereNachkommen,Regierende
HerzogezuMecklenburg:NachdemJhro Kays.Mayst.bereits

unterm9.Jun. 1749.zugütlicherHinlegungaller derjenigeninnerli-
chenStreitigkeiten,welchelhcilsschonvonvielenJahren herzwischen
denenRegierendenHerzogenzuMecklenburgunddemuniirtenCorps
derRitter-undLandschaWvorhandengewesen,theils sichbesonders
dazumahlzwischenUnsereHerrnVettern, desHerrnHerzogsChritti-
an^iclewigs znMecklenburg-Schwerin,zusamtWeyland Unsers
Herrn Vettern undVorfahren an derRegierung,Herrn Herzogs
Adolph Friederichs III. Lbdl. Lbdl. und der erwehnten Ritter-und
Landschaffthervorgethan,eineKayserl.HoffCommisüonallergnadigst
zuverordnengeruhet,unddann in derenVersolg, zuVergleichung
solcherlei)Irrungen ersagtenUnsersHerrn Vetters zuMecklenburg-
Schwerin Lbdl.vorzüglichdenWeg gütlicherUnterhandlungen,allhie
imLandeaufeinenallgemeinen,nachRostockausgeschriebenenCon-
vocations-^xq anzutreten beliebet/ zu welchen Wir die Ritter-und
LandschafftUnsersmit der übrigenMecklenburg!.Ritter-undL»nd-
schafft uniirfen Stargardl.Crayses nachMaaßgebung desHamburgi-
schenVergleichs§.8. mit entboten,folglichgleichfallsinConfurmire
dessenauf sothanenallgemeinenConvoescions-^age durchUnsern
BevollmächtigtendieNothdurfftrationeUnsersStargardl. Crayseö
beobachtet,undsolchergestaltdeshalb,sovielanUnsftynmögen,um
ErrichtungeinesallgemeinenVergleichs/Uns mitbearbeitethaben,

d?r
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derauchunterKayserl.allerhöchstenObwaltungerreichet,am igten
Aprilis Des lauffenden Jahres zwischen Unsere Herren Vetlers, des
HerrnHerzogsChriftianLudewigszuMecklenburg-SchwerinLbdl.
und DerunürtenMecklenbl.Ritter-und Landschafftgeschlossenund
vollzogen,undvondieseranUns,mitderdahingerichtetenBitte über-
reichetworden,seidigenzuendlicherBeförderungdesgleichfallsinAn-
fehungdesStargardl. CrayseszuschliessendenallgemeinenVergleichs,
inGnadendurchgehendsanzunehmen,undsowohlfürUnserePersohn
undFürst!.ErbenundNachkommenan derRegierungfür jetztund
inCafum eventualis fuccesüonis zu vollziehen, als auch, daß dcmsel-
denvonderverwittwetenFrauHerzoginUnsrerHochgeehrtestenFrau
MutterGnadenimNahmenundVormundschafftUnsrerDrei) min-
derjährigenHerrenBrüderLbdl.Lbdl.Lbdl.beygetrelenwerde,zube-
wircken;Daß Wir demnachhiemitundKrafftdiesesoffenenBrie^
fes nichtnurpro prüfendrationeUnsersStargardl. OilinÄssotha-
nenVergleich,allenseinenwesentlichenJnnhalt nach,wie derselbe
auf UnserHauß undersagtenUnfernStargardl. Crayß insonderheit
applicable gnädigst vollenkommen angenommen und von Nachkom-
menzuNachkommenfestundunverbrüchlichzuhaltenLandes-Fürstl.
versprochenundzugesaget,sondernauch in Confiderationund auf
demFall der in desHöchstenHänden stehendenLucceslionUnserer
oderUnsrerNachkommenin dieHerzog!.Schwerin-undGüstrowsche
Landeder gesamtenRitter-und Landschaffthiedurchdie Versiche-
rung ertheilethabenwollen, daß Wir in derQualität als Agnat
undeventualSucceffoi-denvorberührten,am 18.Aprilisa.c. zuRo¬
stockgetroffenen,aus Funffund ZwantzigArriculnundFünffHun-
dert undDreyßig§§is bestehendenErbVergleichmitseinenBeyla-
gen, als immerwährendgültigundkräfftigannehmen,erkennenund
erklären;derGestalt,daßallesdasjenige,was darinvertragen,ge-
schlössenundfestgesetztworden,stet,fest,undunverbrüchlichgehalten
underfülletwerdensoll.

E'ere«
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Gereden und gelobendemnach,zusagenund verheissenvorste¬
hendes alles resp. für jetztratione UnsersStargardl. Crayses unter
vbiger Erklärung/ und für dieZukunfft als Agnatus auchSucceffor
eventualis für Uns und Unfern Fürstl. Erben und Nachkommen, bcy

Fürstl. Ehren, Würden, wahren Worten undGlauben.
Zu dessenUrkundund mehrcrVersicherunghaben nichtnur

wir dieserelpeÄive Accesfions-nnö Agnitions-A&e für Uns selbst
eigenhändigunterschrieben,sondernes haben auchfür künfftigeSuc-
cesfions-Fälle der verwittweten Herzogin, Unsrer Hochgeehrtesten

Frau Mutter Gnaden im Nahmen, und in VormundschafftUnsrer
vielgeliebtenHerrn Brüder, des Printzen Carl Ludewig Friederich
Lbdl. des Prinzen Ernfl Albrecht Gottlob Lbdl. und Des Prinzen

Georg Auguft Lbdl. unterschrieben, und mit Unfern Jnnsiegeln be-

stärcket. So geschehen!^eu8ttelic^ den i1 tenJuly und zotenSeptbr.
ao. i7ss.

Adolph Friederich H.Z.M. Elifabetha Albertina H. z.M.
(E. L.) g. H. z. S. im Nahmen und

Vormundschaft ÛnsrerDrei)
übbenanntenPrintzen.

(L.S.)

V.

HertzoglichcVersicherung,.daßdieAusschliessung
desvonderLüheunpr$judicirlt<#ftynsolle,

vom14. 1755.
Von GOttts Gnaden LhliNian EudevvigHertzog:c.

Unfern GnädigstenGruß zuvor. Edle, Veste, Ehrendesteund
Ehrsame LiebeGetreue. Euch bleibet hiemit in Gnaden un-

ver-
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verhalten, daß Wir den V. 6. Luhe auf Mulfow zu dem Landtag
gleichandern unferngetreuenVafallenund Land-Saßen zuverschrei-
den Bedeuckengefunden. Euch famt und sonders ist bekant, wie
Pflicht und KelpeÄ-vergessener sichwehrenden Vergleichs-Hand-
lungen gegenUns ausgesühret, und wie fehr er sichauchzugleichge-
gen das Landund viele unter Euchen pavticulier vergangen. Wie
haben ihn damahls als einenFriedens-Stöhrer von dem allgemeinen
Lvnvocarions-Tage entfernen müssen,und ihn auf seineGüter zu
gehenangewiesen/in Hoffnung er würde zurErkentnißkommen,mit-
hin seineftiedhäßigeAnschlägeund Gedenckens-Art ablegen; we-
nigftens hatte er UnsereLandes-VäterlicheBilligkeit sichzur Rück-
kehrein dieGemeinschafftUnserergetreuenLand-Stände dienenlas-
sensollen. Er hat aber UnsereNachsichtund Mäßigung dahin ge-
mißbraucht,daß er sichausserhalbLandesbegeben,und von dort aus
mit den unanständigenSchmäh-undLästerschrifftenden von demAl-
lerhöchstenUns und UnsernLand-Ständen verliehenenErb-Friedeu
undVergleich angegriffen,solchenin öffentlichenSchafften einMon-
(h-um genant, und sonstsovielvon ihm den gantzenWehrt und Be-
stand nach, auf dieunverschähmtverwegensteArt durchgezogen.Da
nun diesesfür Eurer aller Augen geschehen,und da alfo ihr samt und
sondersohnehinwisset, daß dieserV. d. Lühe dengantzenheilsamen
Grund des gegenwärtigenLandtagesnicht anerkennet, sondernauf
eine, von Vasallenwohl nicht erhörte Art lästert; so trauen Wir
Euch samt und sondersso viel Liebeund Devotion für Uns zu, daß
ihr einensolchenMenschen, der in Rücksichtauf Uns in somanchem
reatu steckt, und seinen Compatriotcn selbst das Heyl des Friedens

nichtgönnet/ Unftrs LandesFürstlichenAusschreibenszum Landtag
so wenigals Eurer Gemeinschafftwürdig halten werdet. So we-
nig Wir übrigens irgend einenUnsererValallenund Land-Sassen
von dem Landtage ausgeschlossen;sowenig kan und sollauch diese
Ausschließungdes V. d. Lühe EuchzuirgendeinernachtheiligenFol-
gerunggereichen,allermassenWir EuchhiemitdiegnädigsteVersiche¬
rung geben, daß durchdie sorechtlichals unümbgänglichgeschehene

Neunzehntes 2)uch. P p Exciu-
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Exclufion des V. d.Lühe dem §. 147. des Erb-Verglciches kein Ad-

bruchgeschehen,sondern e6 dabey sonst allcwegeseinunverbrüchlich
Verbleiben haben soll.

Wir sindim übrigenEuchsamt und sondersmit Landcsva-
terlicherHuldeundGnade wohl beygethan. DammausUnsererVc-
siungSchwerin den i4.!>!ov. 1755.

Chriflian Ludewig H. z. M.

Den Edlen, Besten und EhrsamenUnsernLiebenGetreuen, auf
gegenwärtigenLandtagversamletenLandRähten, LandMar-
schallenund übrigenvon Ritter undLandschaffcUnsererHer-
tzogthümerMecklenburg

zu^lalekin.

VI.
Kayserl.Refclution,daßderRostockscheErb-

Vergleich mit Ritter-und Landschaft zu bcstütlZm

vom 14. ^pr. 1756.

Refolutio Caefarea

Mercurii 14. April. 1756.

MA. contra Meckl. Commisfionis nunc cransa&ionis ejuscjve
Confirmationis.

Publicatur Refolutio Caefarea

^iayserl. Maj. habenDero gehorsahmstenReichs-HoffRaths er-
OV statteteGutachten allcrgnädigstgut geheissen,demzuFolge

Imo Mit Verwerfung der Lühifchen, und leiuemAdhasren-
ten gantzunstatthafftenund nur zuHemmung der sonöthig, als nütz-
lichenEinverständnis undVergleichs zwischendem Herrn Hertzogzu
Mecklenburg-Schwerin,und deroRitler-und Landschafftabzielenden
Appellation, werden Appellanres von hier gäntzlich ab und dahin
angewiesen,Ihrem RegirendenLandesFürstenkünfftighindenschul-

digst-
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digst-unterthänigstenkelpeäund Gehorsahmzu bezeigen,auchgegen
Ihre Mit-Glieder von der Ritterschcifft,derLandesUnion gemäße,
und gehörigeAchtungzutragen, und sichaller ungebührlichenHitzig-
keit,und übler Aufführunggantzlichzu enthalten.

Dahingegen der Herr Herzogihnenwegenihrer eingewand-
tcn Appellation gleichfal6nichtsentgeltenlassensoll.

260 Fiat: petita Confirmatio des zwischen dem Hertzog zu
Mecklenburg-Schwerin und seinerRitter-und LandschafftLandes-
Grund-GefttzlichenErbVergleichs,salvis^uiibusL^lai-eis Quorum-
cunqve interefh Wie dann, was in punäo appellationum bey de¬

nenMecklenburgischenLandGerichten,wie auchwegenderappellatio-
nett an die allerhöchsteReichsGerichtein demXXIArticul vor wei¬
tereZusätze,als das MecklenburgischePrivilegiumde non appellando
in sichenthält, geschehen,Jhro Kayserl.Mayst. weiternichtzulassen,
sondern es lediglichbey den Buchstaben und gantzenInhalt dieses
Privilegii genau bewenden lassen.

ztio Fiat etiam petita Lonkimatio des, zwischen demHerm

HertzogzuMecklenburg-Schwerinund Mccklenburg-Sttelitzgetros-
fenenVergleichs in foima confueta.

(S. A.)
Johann Georg Rciyer.
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^n, auchjenerEinkünftebetriff, zugesertiget,und
; us DcßVifications-Protocolli,dem, sodabei)einig
- )arum ansuchet,gegenErlegungder Schreib-Ge-
Zh communiciretwerden.
; Kirchen-Patronen sollensamt demPrediger von
! HernjährlichRechnung fordernund aufnehmen:
i ch weitererUntersuchungund gehörigerRevifion
=en General-undSpecial-Visitation,
verordnenauch hiemit, daß diePfarrer und Kir-
ldig seynsollen,dieKirchen-Rechnungenin deö?a-
zen, wenigstensvier Wochen vor der Aufnahme
m DemPatrono einzureichen, und sich nicht zu wei-
s nöthigfindet, auch ausserderZeit dieRechnun-
e ihme einzusenden.
n auchneuerlicheund unnothige,demRecht und
en laufendeAnlagen auf dieKirchen-Gelder,als
tion der Superintendenten, dabey anzustellenden
perintendentenGutscheund des Briefporto und
worden; So sindsolchesofortabzustellen. Die
^-Gelder sollvon den Pastoren und denVorste-
undEinwilligungderPatronen geschehen,

i aberstehetnichtsrey,Kirchen-Gelder,ohneMel-
tendenten,und ohne dessenBewilligung,auf Zin-

>lnspektionüber dieSchulen in denStädten, soll
:nOrts, dafernevonderStadt zumUnterhaltder
g geschicht,odersiesolcheswohl hergebracht,oder
Recht über dieSchulen ex Loncellione haben,
werden. JedochUnsan UnsrerOber-lnhzeQion,
>erweißlichemRecht unschädlich.
Predigersollenauch schuldigseyn,dieSchulen in
wohl in denStädten als auf demLande,fleißigzu
chulmeisternAnleitungzugeben,WiestedieKinder

L l z untee-

l°g s
11

o;
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